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Zusammenfassung 
Der schweizerische Regionalverkehr unterliegt seit Ende der 1990er Jahre stetigen 
Veränderungen seines regulativen Kontextes. Die zuvor geschlossenen Verkehrsmärk-
te wurden sukzessive für einen intramodalen Wettbewerb unter den Verkehrsunter-
nehmen geöffnet. Die Entwicklungen der regulativen Rahmenbedingungen sind insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Vergabe der Angebotsvereinbarungen an die Ver-
kehrsunternehmen durch die öffentlichen Aufgabenträger von Relevanz, da sie den 
Einsatz von Ausschreibungswettbewerb ermöglichten. Heute, knapp 15 Jahre später, 
stellt sich die Vergabepraxis im schweizerischen Regionalverkehr heterogen dar. Im 
Schienenverkehr kam das Ausschreibungsverfahren bislang praktisch noch nicht zur 
Anwendung; die Bestellungen der Verkehrsleistungen wurden allesamt ohne Wettbe-
werb durchgeführt. Im regionalen Busverkehr dagegen gibt es sowohl kantonale Auf-
gabenträger, die Ausschreibungswettbewerb nutzen, als auch solche, die weiterhin auf 
wettbewerbliche Vergaben verzichten.  

Die Wissenschaft hat sich bislang eher einseitig mit dem Thema „Ausschreibungs-
wettbewerb im Regionalverkehr“ auseinandergesetzt, indem sie überwiegend auf die 
damit verbundenen ökonomischen Aspekte fokussierte, wie zum Beispiel die Auswir-
kungen auf die Effizienz. Unberücksichtigt blieben die für den Regionalverkehr zu-
ständigen Aufgabenträgerorganisationen, als nach wie vor faktische Entscheidungs-
instanzen für die Einführung von Wettbewerb in die Vergabeverfahren, sowie die 
ihnen eigene organisationale Rationalität.  

Auf diesen Überlegungen aufbauend, lautet die forschungsleitende Fragestellung der 
Dissertation, welcher Rationalität die Aufgabenträgerorganisationen für den regionalen 
Busverkehr bei der Vergabe ihrer Angebotsvereinbarungen und der Entscheidung für 
oder gegen Ausschreibungswettbewerb folgen. Der auf der Methode der Grounded 
Theory basierende empirische Forschungsprozess beinhaltet die Analyse von vier Fall-
studien, konkret von vier kantonalen Aufgabenträgerorganisationen.  
Als zentrale Erkenntnisse der Dissertation können aufgeführt werden, 
• dass innerhalb der Aufgabenträgerorganisationen multiple Rationalitäten zwischen 

der jeweiligen administrativen und politischen organisationalen Ebene bestehen, 
• dass sich das Handeln der administrativen Ebenen an einer professionsspezifischen 

ÖV-Rationalität mit dem Fokus auf einer qualitativen Optimierung des Regional-
verkehrs ausrichtet und 

• dass die politischen Ebenen einer politischen Rationalität mit einer Handlungslo-
gik folgen, die in Bezug auf die Vergabeprozesse auf eine Minimierung des politi-
schen Risikos ausgerichtet ist.   



Abstract 
Since the late 1990s Swiss regional transport has been subject to constant changes to 
its regulatory context. The previously closed transport markets were successively 
opened for intramodal competition among the transport companies. The developments 
of general regulatory conditions are especially relevant in connection with the award-
ing of transportation contracts to the transport companies by public authorities, since 
these made the use of tendering competition possible. Today, about 15 years later, the 
awarding practice in Swiss regional transport is heterogeneous. The competitive ten-
dering process has practically not been used in rail transport; all of the orders for 
transport services were made without competition. In regional bus transport, on the 
other hand, there are both canton-level ordering authorities that make use of competi-
tive tendering and ones who continue to forego the use of competitive awards.  

Until now scientific research has tended to investigate the topic “tendering competition 
in regional transport” one-sidedly in that it focused mainly on the economical aspects 
connected with it, for example the effects on efficiency. The ordering authorities for 
regional transport as the actual decision making units for introducing competition into 
the awards process and their own unique organizational rationality were not taken into 
account.  

Building on these thoughts the research for this dissertation is informed by the ques-
tion of which rationality the ordering authorities for regional bus transport follow in 
awarding their transportation contracts and in the decision for or against competitive 
tendering. The empirical research process, which is based on Grounded Theory, in-
cludes the analysis of four case studies, specifically of four canton-level ordering au-
thorities.  
The central findings of the dissertation are as follows: 
• Within the ordering authorities there exist multiple rationalities between the ad-

ministrative and the political organizational levels. 
• The behavior of the administrative levels is oriented to a profession-specific public 

transportation rationality that focuses on qualitative optimization of regional 
transport. 

• The political levels of the public authorities follow a political rationality with a 
behavioral logic that is oriented to a minimization of political risk in reference to 
the awarding processes.  
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Auf den ersten Blick scheint es keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem regio-
nalen Busverkehr zum Beispiel der Kantone Bern, Appenzell Ausserrhoden oder Gla-
rus zu geben. In allen drei Kantonen existiert ein gut ausgebautes Busnetz, die einge-
setzten Busse sehen, abgesehen von der Farbe, überwiegend gleich aus und überall 
erbringt PostAuto einen mehr oder weniger großen Teil der Busverkehrsleistungen. 
Ein Unterschied existiert jedoch im Hinblick auf den Grad des im jeweiligen Ver-
kehrsmarkt vorhanden intramodalen Wettbewerbs. In den Kantonen Appenzell Aus-
serhoden und Glarus werden die Angebotsvereinbarungen, die zwischen den Aufga-
benträgern für den öffentlichen Verkehr und den Verkehrsunternehmen abgeschlossen 
werden, direkt, das heißt ohne Wettbewerb, an die Verkehrsunternehmen vergeben, 
wie dies auch in den meisten anderen Schweizer Gebietskörperschaften der Fall ist. Im 
Kanton Bern dagegen erfolgt die entsprechende Vergabe durch die für den öffentli-
chen Personenverkehr (ÖV) zuständigen Aufgabenträger (teilweise) in einem wettbe-
werblichen Ausschreibungsverfahren (Amt für öffentlichen Verkehr Kt. Bern 2011; 
Ruesch 2004). Die Kundinnen und Kunden können die Konsequenzen der unterschied-
lichen Vergabepraxis zunächst nicht unmittelbar nachvollziehen. Langfristig können 
verschiedene Vergabesysteme jedoch mit Unterschieden im Hinblick auf die Quantität 
und die Qualität des öffentlichen Verkehrsangebots verbunden sein (Hendy 2004; 
Ongkittikul & Geerlings 2006; van Der Veer 2002). 

Noch zu Anfang der 1990er Jahre stand das Thema „Intramodaler Wettbewerb im 
ÖV“ in der deutschsprachigen Diskussion nicht auf der Tagesordnung. Heute jedoch 
beschäftigt es die politischen Gremien sowohl auf nationaler als auch auf supranatio-
naler Ebene ebenso wie die Aufgabenträger für den ÖV, die Verkehrsunternehmen und 
– wie eine Vielzahl entsprechender Publikationen zeigt – auch die Wissenschaft. Vo-
rausgegangen war dieser Entwicklung ein jahrelanger Prozess des Bedeutungsverlusts 
des ÖV, und zwar sowohl in Bezug auf den schienengebundenen als auch auf den 
straßengebundenen Verkehr. Bedingt durch die zunehmende Verbreitung des privaten 
Automobils und die damit einhergehende Marktdurchdringung des motorisierten Indi-



2 Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. 

vidualverkehrs (MIV), ist der Modal Split-Anteil1 des öffentlichen Personenverkehrs 
seit den 1950er Jahren bis Anfang des 20. Jahrhunderts sukzessive gesunken.  

In der Schweiz sank der entsprechende Anteil von 56.8% im Jahr 1950 auf den 
Tiefstwert 18.4% im Jahr 1980, stieg dann aber bis zum Jahr 2009 wieder leicht auf 
24.2% an, währendem sich der Modal Split-Anteil des MIV im gleichen Zeitraum von 
43.2% im Jahr 1950 über einen Höchstwert von 81.6% im Jahre 1980 auf 75.8% im 
Jahr 2009 entwickelte. In der Schweiz war insbesondere die Eisenbahn von dieser 
Entwicklung betroffen; der Modal Split-Anteil des Busverkehrs hingegen sank sowohl 
in absoluter als auch in relativer Hinsicht deutlich weniger (LITRA 2011: 12). Abbil-
dung 1-1 stellt die entsprechenden Entwicklungen dar.2 

 
Abbildung 1-1:  Modal Split-Entwicklung im Schweizer Personenverkehr in Personenkilometern (eigene Dar-

stellung auf Basis von LITRA 2011: 12) 

Für die öffentlichen Budgets war der sinkende Modal Split-Anteil des ÖV mit negati-
ven Konsequenzen verbunden. Während die Nachfrage nach den öffentlichen Ver-
kehrsdienstleistungen und damit auch die entsprechenden Einnahmen sukzessive ab-
nahmen, wurde gleichzeitig das öffentliche Verkehrsangebot als Teil des Service 
Public ausgebaut. Da der ÖV in den letzten Jahrzehnten fast ausschließlich von öffent-
lich finanzierten Verkehrsunternehmen erbracht wurde, bedeutete dies eine hohe 
Mehrbelastung der öffentlichen Budgets. In vielen Ländern der EU musste der ÖV in 
                                              
1  Unter Modal Split wird in Bezug auf den hier relevanten Personennahverkehr die Aufteilung des Personennahverkehrsaufkommens (in 

der Regel in Personenkilometern) unter den verschiedenen Verkehrsträgern des ÖV (schienen- und straßengebunden, MIV und Nichtmo-
torisierter IV) verstanden. 

2  Der Begriff ‘ÖV gesamt’ umfasst zusätzlich zu den Personenverkehrsleistungen der Verkehrsträger Eisenbahn und Straßenverkehr die 
geleisteten Personenkilometer der Schifffahrt und des Luftverkehrs. Die beiden letztgenannten Verkehrsträger sind für die weiteren Aus-
führungen jedoch nur von geringer Bedeutung, so dass sie in der Abbildung aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht separat dargestellt 
werden. 
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den vergangenen Jahren aufgrund kontinuierlich gestiegener Staatsverschuldung der 
Gebietskörperschaften und der dadurch bedingten zunehmend angespannten öffentli-
chen Finanzen mehrfach Kürzungen ursprünglich geplanter öffentlicher Zuschüsse 
hinnehmen (Scholz 2007). 

In der Schweiz stellt sich die Situation hinsichtlich der öffentlichen Haushalte weniger 
angespannt dar (Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 2011). Generell ist jedoch 
auch hier aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen an-
steigenden Kosten im sozialen Bereich von einem zunehmenden Spardruck auf die 
öffentlichen Budgets auszugehen, von dem auch der ÖV betroffen sein könnte. Wäh-
rend die großen Infrastrukturausbauten, wie zum Beispiel die neue Eisenbahn-
Alpentransversale (NEAT) oder das Projekt zukünftige Entwicklung der Bahninfra-
struktur (ZEB), aus dem FinöV-Fonds3 und damit unabhängig vom jährlichen Bun-
deshaushalt finanziert werden (Art. 12, Bundesgesetz über die zukünftige Entwicklung 
der Bahninfrastruktur), sind die finanziellen Mittel für den laufenden Betrieb des öf-
fentlichen Verkehrs unmittelbar von der Höhe und der Verteilung des Bundeshaushalts 
abhängig. Davon sind auch die Abgeltungen der öffentlichen Hand zur Deckung der 
ungedeckten Kosten im Regionalverkehr betroffen, für die sich in Zeiten fiskalischer 
Austerität ein Effizienzdruck ergeben könnte. Verstärkt wird die Situation durch die 
Regelungen des ʻNeuen Finanzausgleichsʼ aus dem Jahr 2008, der den Bundesanteil an 
den Abgeltungen im schweizerischen Regionalverkehr auf durchschnittlich 50% be-
grenzt (Art. 33, Abs. 2, PBG). Für den Regionalverkehr hatte das deutliche geringere 
Zuschüsse des Bundes zur Folge, mit der Konsequenz, dass auch der zur Verfügung 
stehende Gesamtbetrag sank (siehe Abbildung 1-2). 

                                              
3  Der FinöV-Fonds basiert auf Art. 196, Ziffer 3, Absatz 3 der Schweizer Bundesverfassung und wurde zur Finanzierung der Eisenbahn-

großprojekte aufgesetzt. Er speist sich aus Einnahmen der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, der Mehrwert- und der Mineralöl-
steuer sowie aus Mitteln, die am Kapitalmarkt aufgenommen wurden (Ziffer 3, Abs. 2). Die rechtlichen Grundlagen zum Finöv-Fonds 
und zu den damit finanzierten Projekten bildet die Verordnung der Bundesversammlung über das Reglement des Fonds für die Eisen-
bahngroßprojekte. 
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Abbildung 1-2: Entwicklung der öffentlichen Zuschüsse zum schweizerischen Regionalverkehr in Mio. CHF 

(eigene Darstellung auf Basis von Eidgenössiche Finanzverwaltung 2011) 

In anderen europäischen Ländern hatten und haben der ÖV und der Regionalverkehr 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen; allerdings waren und sind die dortigen Haus-
haltslagen zum Teil weitaus bedenklicher. Um den Staat finanziell zu entlasten und 
gleichzeitig die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs und damit seinen Modal 
Split-Anteil zu erhöhen, fanden in den 1980er beziehungsweise 1990er Jahren in 
Großbritannien und Schweden Deregulierungen der Nahverkehrsmärkte statt. Die Mo-
nopole der öffentlichen Verkehrsunternehmen wurden durch die Einführung marktli-
cher Logiken und intramodalen Wettbewerbs aufgebrochen. Während man in fast allen 
Teilen Großbritanniens – mit Ausnahme Londons – den Busverkehr vollständig dere-
gulierte und auf einen Wettbewerb im Markt setzte, wurde in Schweden ein Aus-
schreibungswettbewerb und damit ein kontrollierter Wettbewerb um den Markt einge-
führt.4 Die Ergebnisse der Deregulierung waren und sind Bestandteil zahlreicher wis-
senschaftlicher Diskussionen (für Großbritannien Fairhurst & Edwards 1996; 
Gwilliam et al. 1985; Kennedy 1995a; Mackie & Preston 1996; Mackie et al. 1995; 
Toner 2001; White 1993, für Schweden Nordstrand 2005; Sittig et al. 2008; Wallis & 
Hensher 2007). Neben der Bewertung der Frage, ob die Implementierung von Wett-
bewerb langfristig zu den gewünschten positiven Ergebnissen geführt hat, geht es un-
ter anderem darum, zu klären, welches Wettbewerbsmodell für die zukünftigen Her-
ausforderungen im ÖV am geeignetsten ist (Groß 2009; Weiß 1999). 

                                              
4  Eine ausführliche Differenzierung der verschiedenen Wettbewerbsformen erfolgt in Kapitel 4. 
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Auf der Ebene der Europäischen Union (EU) wurde das Thema „Wettbewerb im ÖV“ 
seit Mitte der 1990er Jahre vor allem von der Europäischen Kommission vertreten, 
und zwar sowohl im Hinblick auf den Eisenbahnsektor als auch auf den straßengebun-
denen öffentlichen Personennahverkehr. So veröffentliche die Kommission unter an-
derem zwei Weißbücher5 zum öffentlichen Verkehr, die zusammen mit ihren zahlrei-
chen Richtlinienvorschlägen wesentliche Grundlagen für die bislang drei Eisenbahn-
pakete aus den Jahren 2001, 2004 und 2007 darstellten (Europäische Kommission 
1996; 2001). Zusammen mit dem Recast des ersten Eisenbahnpakets, der sich derzeit 
im Entscheidungsprozess befindet, umfassen sie verschiedene Verordnungen und 
Richtlinien hinsichtlich einer Deregulierung und Liberalisierung des Schienenperso-
nen- und Schienengüterverkehrs.6 Im dritten Eisenbahnpaket enthalten ist die Verord-
nung (EG) 1370/2007, die grundsätzlich eine wettbewerbliche Vergabe von Verkehrs-
leistungen im straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr fordert.  

Aufgrund der teilweise negativen Erfahrungen mit der vollständigen Deregulierung 
des öffentlichen Nahverkehrs in Großbritannien plädiert die EU-Kommission für einen 
kontrollierten Wettbewerb um den Markt mittels Ausschreibungen. Trotz der bisheri-
gen Liberalisierungsschritte im regulativen institutionellen Rahmen besteht für die 
Aufgabenträger des ÖV in der EU bislang aber nach wie vor keine wirkliche gesetzli-
che Pflicht zur Ausschreibung. Zwar sieht die eben angesprochene Verordnung (EG) 
1370/2007 prinzipiell obligatorischen Ausschreibungswettbewerb für die Vergabe der 
von ihr umfassten Personenverkehrsdienstleistungen vor. Entgegen dem ursprüngli-
chen Ansinnen und entgegen dem ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kom-
mission hat das Europäische Parlament allerdings dafür gesorgt, dass die Verordnung 
verschiedene Möglichkeiten zur Umgehung der Ausschreibungspflicht enthält. Nach 
wie vor sind es die in den jeweiligen Gebietskörperschaften für den ÖV zuständigen 
Organisationen – im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Aufgabenträger bezeichnet –, 
die entscheiden, welches Verfahren zur Vergabe der Angebotsvereinbarungen einge-
setzt wird und ob der von der Europäischen Kommission angestrebte Ausschrei-
bungswettbewerb zur Anwendung kommt.  

Da die Schweiz kein Mitglied der EU ist, ist der schweizerische ÖV formell nicht di-
rekt von der Liberalisierung im ÖV auf EU-Ebene betroffen. Faktisch stellt sich die 
Situation aber so dar, dass die entsprechende EU-Regulation mit gewissen zeitlichen 

                                              
5  Im Rahmen ihrer Weißbücher unterbreitet die Europäische Kommission Vorschläge für Maßnahmen in einem bestimmten EU-relevanten 

Politikbereich, zum Beispiel dem öffentlichen Verkehr. 
6  Das erste Eisenbahnpaket setzt sich aus den Richtlinien 2001/12/EG, 2001/13/EG; 2001/14/EG und 2001/14/EG sowie, bedingt durch 

den Recast, aus einer Berichtigung der Richtlinie 2001/14/EG zusammen; das zweite aus den Richtlinien 2004/49/EG, 2004/50/EG und 
2004/51/EG sowie der Verordnung (EG) 881/2004 und das dritte Eisenbahnpaket aus den Richtlinien 2007/58/EG und 2007/59/EG sowie 
den Verordnungen (EG) 1370/2007 und (EG) 1371/2007. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2001/14/EG
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2001/14/EG
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Verzögerungen mehr oder weniger übernommen wurde beziehungsweise sich deren 
Übernahme momentan im Beratungsprozess der entsprechenden politischen Räte be-
findet. Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit ist jedoch insbesondere die Tatsache 
relevant, dass auch in der Schweiz kein obligatorischer Ausschreibungswettbewerb 
von Angebotsvereinbarungen institutionell verankert ist und dies auch zukünftig nicht 
der Fall sein wird. Im Rahmen des zweiten Teilpakets der Bahnreform 2 möchte der 
Schweizer Bundesrat (2009) für die Aufgabenträger zwar erstmals die gesetzliche 
Grundlage für Ausschreibungen im regionalen Busverkehr schaffen, allerdings ledig-
lich optional und nicht als Verpflichtung (siehe Abschnitt 3.3). 

Festzuhalten bleibt, dass sich – insbesondere bedingt durch die von der Europäischen 
Kommission vorangetriebenen institutionellen Reformen – regulative Entwicklungen 
auch im schweizerischen ÖV hinsichtlich dessen Öffnung für den Wettbewerb vollzo-
gen haben beziehungsweise momentan vollziehen. Betroffen von den entsprechenden 
Entwicklungen ist auch die Vergabe der Angebotsvereinbarungen an die Transportun-
ternehmen durch die Aufgabenträger. Entscheidend für die Fragestellungen und die 
weiteren Ausführungen der vorliegenden Dissertation ist jedoch, dass für diese Orga-
nisationen weiterhin kein gesetzlicher Zwang zur Durchführung von Ausschreibungs-
wettbewerben besteht. Auch künftig werden es die für den ÖV zuständigen Aufgaben-
träger in den jeweiligen Gebietskörperschaften sein, die im konkreten Fall über die 
Vergabeform und damit über den Einsatz von wettbewerblichen Instrumenten wie dem 
Ausschreibungsverfahren entscheiden.  

1.2 Identifizierung der Forschungslücke 

Zum Thema „Wettbewerb im ÖV“ gibt es mittlerweile eine umfassende Literaturbasis. 
So sind in der deutschsprachigen Literatur verschiedene Beiträge zu den zukünftigen 
Herausforderungen des ÖV zu finden (Knie & Büttner 2006; Lasch & Lemke 2006; 
Peistrup 2006). Andere Autoren diskutieren das Thema „Wettbewerb im ÖV“ im Hin-
blick auf die Daseinsvorsorge (Scheele & Sterzel 2000; Werner & Schaafkamp 2002; 
Werner 2006) und im Zusammenhang mit dem Konzept des Gewährleistungsstaates 
(Karl 2008).  

Vor dem Hintergrund der Deregulierungserfahrungen in Großbritannien und Schwe-
den setzen sich verschiedene weitere Autoren mit der Frage auseinander, welche Form 
des Wettbewerbs am besten geeignet sei, um die Anforderungen an einen zukunftsfä-
higen ÖV nachhaltig zu erfüllen (Groß 2009; Lehmann 2000; Mackie et al. 1995; 
Weiß 1999). In diesem Zusammenhang geht es insbesondere um die Frage, ob eine 
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vollständige Deregulierung mit dem Ziel eines Wettbewerbs auf dem Markt oder eine 
teilweise Regulierung mit dem Ziel eines Wettbewerbs um den Markt vorzuziehen sei. 
Basierend auf den Erfahrungen in Großbritannien und den damit verbundenen Konse-
quenzen kommen die meisten Autoren zu dem Schluss, dass eine vollständige Deregu-
lierung überwiegend mit negativen Folgen verbunden sei (Evans 1987; Evans 1991; 
Nash 1993). Die Erfahrungen mit der Einführung eines kontrollierten Wettbewerbs um 
den Markt mittels Ausschreibungen werden dagegen überwiegend positiv beurteilt 
(Alexandersson et al. 1998; Kennedy 1995b; Sittig et al. 2008). 

Der umfassendste Literaturzweig im Zusammenhang mit Wettbewerb und generell mit 
Reformen im ÖV beschäftigt sich mit der Analyse der Effizienzwirkungen verschiede-
ner regulatorischer Maßnahmen. Entsprechende Analysen basieren in erster Linie auf 
ökonometrischen Verfahren. Dalen & Gomez-Lobo (2003) untersuchen zum Beispiel, 
ob und inwieweit unterschiedliche Formen von Regulierungen Auswirkungen auf die 
Performance von Busunternehmen haben. Ihr Ergebnis fällt klar und eindeutig aus: 
Durch die Implementierung eines geeigneten Regulierungsregimes lassen sich signifi-
kante Einsparungen bei den operativen Kosten realisieren. De Borger et al. (2002) 
kommen zu einem ähnlichen Ergebnis; auch sie betrachten unter anderem das Regulie-
rungsregime als einen wesentlichen Bestimmungsfaktor für Effizienz im öffentlichen 
Verkehr. Zu einem anderen, eher überraschenden Ergebnis kommen Filippini & Prioni 
(1994). Sie konnten mit ihren Analysen nicht zweifelsfrei nachweisen, dass der regula-
tive Rahmen tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf die Effizienz der Leistungser-
stellung aufweist. 

Andere Autoren untersuchen die Frage, ob – und inwieweit – Unterschiede zwischen 
öffentlicher oder privater Leistungserstellung im ÖV hinsichtlich ihrer Effizienz fest-
zustellen sind (Bhattacharyya et al. 1995; Cowie & Asenova 1999; de Rus & Nombela 
1997; Filippini & Prioni 2003; Pina & Torres 2001; Tone & Sawada 1991). Auch 
wenn die Ergebnisse teilweise unterschiedlich ausfallen, kommt doch der überwiegen-
de Teil der Studien zu dem (allerdings nicht generalisierbaren) Schluss, dass eine pri-
vate Leistungserstellung effizienter sei als eine öffentliche.  

Roy & Yvrande-Billon (2007) beziehen neben der Frage öffentlicher versus privater 
Leistungserstellung zusätzlich die Effizienzwirkungen verschiedener vertraglicher Set-
tings in ihre Analysen mit ein. Konkret analysieren sie in diesem Zusammenhang die 
Effizienzunterschiede zwischen Brutto- oder Nettoverträgen.7 Dabei kommen sie zu 

                                              
7  Im Falle von ausgeschriebenen Nettoverträgen trägt das Transportunternehmen sowohl das Produktions- als auch das Erlösrisiko. Im 

Falle von Bruttoverträgen dagegen liegt das Erlösrisiko bei den Aufgabenträgern, die Transportunternehmung hat nur das Produktionsri-
siko zu tragen (Roy & Yvrande-Billon 2007). 
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dem Schluss, dass die höchste technische Effizienz in der ÖV-Leistungserstellung 
durch die Kombination „privates Transportunternehmen und Bruttovertrag“ erzielt 
werden könne.  

Weitere Studien wurden mit dem Ziel durchgeführt, die Frage zu klären, ob der von 
der EU-Kommission angestrebte Ausschreibungswettbewerb mit Effizienzvorteilen 
verbunden ist (Alexandersson et al. 1998; Hensher & Wallis 2005; Hensher et al. 
2007; Wallis & Hensher 2007). Auch hier erbrachten die verschiedenen Analysen un-
terschiedliche Ergebnisse. Einig ist man sich jedoch darüber, dass die Implementie-
rung eines Wettbewerbs um den Markt prinzipiell mit Kostenvorteilen gegenüber ei-
nem geschützten staatlichen Monopol verbunden sei. Diese Einsparungen ergäben sich 
gemäß Hensher & Wallis (2005) und Hensher et al. (2007) jedoch nur in der ersten 
Ausschreibungsperiode. In den folgenden Ausschreibungsrunden stiegen die Kosten 
aufgrund der sehr hohen Transaktionskosten sukzessive wieder an. 

Eine Meta-Analyse verschiedener Publikationen zum Thema „Effizienz im öffentli-
chen Verkehr“ haben Brons et al. (2005) durchgeführt. Ihr Ziel war es, einen Über-
blick über die im Zusammenhang mit Effizienzanalysen verwendeten verschiedenen 
Verfahren zu geben und zu überprüfen, inwieweit diese methodische Heterogenität 
eine mögliche Erklärung für die Varianz der jeweiligen Ergebnisse darstellen könnte. 
Sie konnten jedoch keine statistischen Unterschiede zwischen parametrischen und 
nicht-parametrischen Verfahren feststellen. 

Insgesamt fällt auf, dass der Großteil der wissenschaftlichen Analysen im Zusammen-
hang mit Wettbewerb und ÖV – dies betrifft vor allem die in internationalen Journals 
publizierten Beiträge – einen klaren Fokus auf rein ökonomische Fragestellungen legt. 
Die wissenschaftliche Diskussion wird von Effizienz- und Kostenanalysen dominiert. 
Die entsprechenden Ergebnisse fallen zwar teilweise heterogen aus, jedoch überwiegt 
die Meinung, dass die Implementierung von (Ausschreibungs-)Wettbewerb und die 
Vergabe der öffentlichen Nahverkehre an Private mit Effizienzvorteilen verbunden 
seien. Mit Verweis auf diese Effizienzvorteile werden Empfehlungen zur Durchfüh-
rung weiterer regulativer Reformen im öffentlichen Verkehr und zur Nutzung des 
Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe der Angebotsvereinbarungen oder Verkehrs-
verträge abgegeben (van Egmond et al. 2003; Scheele & Sterzel 2000; Snethlage 
2001). 

Die Entscheidung, ob es zu intramodalem Wettbewerb im ÖV kommt, wird jedoch, 
wie im vorangegangenen Unterkapitel bereits angesprochen, in den dafür zuständigen 
Aufgabenträgerorganisationen getroffen. Umso mehr erstaunt es, dass diese für den 
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ÖV so wichtigen Organisationen und ihre organisationale Rationalität in den wissen-
schaftlichen Analysen und Diskussionen bislang unberücksichtigt geblieben sind. 
Durch den ausschließlichen Fokus auf ökonomische Aspekte wird den Aufgabenträ-
gern implizit ‘unterstellt’, dass für ihr Handeln und ihre Entscheidungen in erster Linie 
Elemente ökonomischer Rationalität ausschlaggebend seien. Dabei handelt es sich je-
doch um eine Annahme, die weder induktiv auf Basis konkreter empirischer Daten 
noch deduktiv auf Basis theoretischer Ansätze hergeleitet und geprüft wurde. Dass 
Handeln durchaus auch auf anderen Rationalitäten basieren kann, hat bereits Weber 
(1905/1978: 62, zitiert in Norkus 2005: 141) angemerkt: „Man kann eben – dieser 
Satz, der oft vergessen wird, sollte an der Spitze jeder Studie stehen, die sich mit ‘Ra-
tionalismus’ befasst – das Leben unter höchst verschiedenen letzten Gesichtspunkten 
und nach sehr verschiedenen Richtungen hin ‘rationalisieren’.“ Vor dem Hintergrund 
der wissenschaftlichen Arbeiten und Ergebnisse im Hinblick auf die besondere Ratio-
nalität in Politik und Verwaltung (Conn et al. 1973; Page & Shapiro 1992; Schedler 
2003; Schedler & Proeller 2010; Schedler & Proeller 2011; Stimson et al. 1995; 
Wildavsky 1966; Wong 1990) oder im Hinblick auf Multirationalität in Organisatio-
nen (Cloutier & Langley 2007; Diesing 1962; Friedland & Alford 1991; Townley 
2002) kann die grundsätzliche Annahme einer dominanten ökonomischen Rationalität 
bei den Aufgabenträgern für den öffentlichen Verkehr zumindest in Frage gestellt 
werden.  

Festzuhalten bleibt, dass in der wissenschaftlichen Diskussion über die Einführung 
von Wettbewerb in den ÖV die Aufgabenträgerorganisationen und die ihnen eigene 
organisationale Rationalität bislang unberücksichtigt geblieben sind. Letztlich sind 
aber sie es, die entscheiden, ob Wettbewerb in den ÖV eingeführt wird oder nicht. So 
kommt Haubitz (2003) in seiner Dissertation zu dem Ergebnis, dass die Bedeutung der 
Aufgabenträger künftig zunehmend wichtiger werden wird. Eine Forschungslücke 
kann dahingehend identifiziert werden, dass es bislang keine bekannten Forschungser-
gebnisse zur organisationalen Rationalität der Aufgabenträger im ÖV und den damit 
verbundenen Konsequenzen für die Anwendung des Ausschreibungsverfahrens gibt.  

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Die bisherigen Ausführungen zeigen auf, dass 

• Ausschreibungen beziehungsweise Ausschreibungswettbewerb im ÖV durch 
Anpassungen des regulatorischen Rahmens zu einem relevanten Thema für den 
ÖV geworden sind, 
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• die von der Europäischen Kommission und Teilen der Wissenschaft geforderte 
Einführung/Durchführung von Ausschreibungswettbewerben zur Vergabe von 
Angebotsvereinbarungen/Verkehrsverträgen im ÖV trotz verschiedener Anpas-
sungen des regulativen Rahmens nach wie vor im Ermessen der jeweiligen, für 
den ÖV zuständigen, Aufgabenträger liegt, 

• die Aufgabenträger als für den ÖV wichtige Organisationen in der wissen-
schaftlichen Forschung bislang nur wenig bis gar nicht explizit berücksichtigt 
wurden und 

• der einseitige Fokus auf Effizienzaspekte in der wissenschaftlichen Diskussion 
im Zusammenhang mit Ausschreibungswettbewerb im ÖV möglicherweise 
nicht der Rationalität der Aufgabenträgerorganisationen als entscheidende In-
stanzen entspricht oder ihr sogar widerspricht. 

Darauf basierend lassen sich Untersuchungsobjekte und Untersuchungsgegenstand 
dieser Dissertation ableiten. Untersuchungsobjekte sind die kantonalen Aufgabenträ-
gerorganisationen für den ÖV (siehe Unterkapitel 3.2), Untersuchungsgegenstand ist 
die ihnen eigene organisationale Rationalität, insbesondere im Hinblick auf das Aus-
schreibungsverfahren zur Vergabe ihrer Angebotsvereinbarungen. Unter Rationalität 
wird in der vorliegenden Arbeit eine bestimmte Logik des Handelns, Begründens und 
Konstruierens der eigenen Realität verstanden (Schedler 2003; Schedler 2012). Eine 
ausführliche Begriffsklärung wird im Unterkapitel 2.2 vorgenommen. 

Der Fokus der Analyse liegt auf schweizerischen Aufgabenträgerorganisationen. Wei-
terhin wird das Untersuchungsfeld hinsichtlich der Art der für die Analyse relevanten 
Verkehrsmittel begrenzt. Im Schweizer Schienenverkehr spielen und spielten Aus-
schreibungen sowohl auf gesetzgeberischer Ebene als auch in der Vergabepraxis bis-
her kaum eine Rolle.8 Heterogener stellt sich die Situation in Bezug auf den regionalen 
Busverkehr dar. Ausschreibungen wurden im Laufe der vergangenen Jahre von Auf-
gabenträgern verschiedener Kantone durchgeführt; die Mehrheit der Aufgabenträger 
nutzt sie bislang jedoch noch nicht (Unterkapitel 4.3). Die Heterogenität hinsichtlich 
der Vergabepraxis ist für diese Dissertation von besonderem Interesse. Zum einen ist 
sie mit Vorteilen hinsichtlich der Forschungspraxis verbunden, weil sie gegenüber 
dem Schienenverkehr eine größere Auswahl forschungsrelevanter Fälle bietet. Zum 
anderen stellt sie für den hier relevanten Untersuchungsgegenstand ein interessantes 
Phänomen dar. Denn die Unterschiede in der Vergabepraxis treten in einem für alle 

                                              
8  Eine Ausschreibung wurde bislang im Personenverkehr auf der Schiene durchgeführt. Im Jahr 1996 wurde die sogenannte ʻSeelinieʼ 

ausgeschrieben, die zwischen Schaffhausen und Rorschach verläuft. Die damalige Mittelthurgaubahn , die mittlerweile liquidiert und in 
Thurbo umbenannt wurde, gewann die Ausschreibung (Eidgen. Verkehrs- u. Energiewirtschaftsdepartement 1996). 
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Aufgabenträger gleichen, übergeordneten regulativen Kontext auf. Der Fokus der For-
schungsfrage und der darauf basierenden Analysen wird somit auf den regionalen 
Busverkehr gelegt.  

Vor dem Hintergrund der eben dargestellten relevanten Phänomene und Einschrän-
kungen lautet die forschungsleitende Frage dieser Dissertation wie folgt:  

Welcher Rationalität folgen die kantonalen Aufgabenträgerorganisationen für 
den regionalen Busverkehr bei der Vergabe ihrer Angebotsvereinbarungen und 
der Entscheidung für oder gegen Ausschreibungswettbewerb? 

Im Zusammenhang mit der forschungsleitenden Frage stehen weitere Forschungsfra-
gen, die ihr untergeordnet sind und sie konkretisieren. So werden Antworten auf die 
Fragen gesucht,  

• wie sich die Aufgabenträgerorganisationen bei faktischer gesetzlicher Wahl-
freiheit zwischen verschiedenen möglichen Modi der Vergabe ihrer Angebots-
vereinbarungen entscheiden, 

• welche Faktoren und Institutionen mit welcher Bedeutung in die entsprechen-
den Entscheidungsprozesse einfließen, 

• und wie mit multiplen Rationalitäten – falls vorhanden – in den Entscheidungs-
prozessen umgegangen wird. 

1.4 Wissenschaftstheoretische Positionierung 

Im Hinblick auf die explorativ ausgerichtete forschungsleitende Fragestellung folgt die 
Arbeit sowohl im Hinblick auf die Ontologie als auch die Epistemologie einem kon-
struktivistischen Forschungsparadigma. Charakteristisch für die konstruktivistische 
Sichtweise ist die Annahme, dass es keine à-priori soziale Wirklichkeit und keine ob-
jektive Wahrheit und Erkenntnis gibt, sondern dass Individuen ihre jeweils subjektive 
Realität aufgrund ihrer Wahrnehmungen konstruieren (Denzin & Lincoln 2005). 
Wahrheit und Erkenntnis sind einem kontinuierlichen Wandel ausgesetzt und weisen 
einen prozesshaften Charakter auf. Das Ziel besteht nicht darin, objektive Erkenntnis 
zu gewinnen und objektive Wahrheit zu entdecken, wie es zum Beispiel die Vertreter 
des Kritischen Rationalismus anstreben (Albert 2000; Popper 2002). Vielmehr wird 
angestrebt, die subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen und die Sinn- und Deutungs-
strukturen der Untersuchungsobjekte im Hinblick auf die relevanten Fragestellungen 
anhand geeigneter interpretativer Verfahren nachzuvollziehen (Berger & Luckmann 
1967). Gemäß der konstruktivistischen Perspektive ist der Sinn eines Textes oder der 
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Aussage einer interviewten Person in der Regel nicht in dem Text oder der Aussage 
selbst enthalten, sondern entsteht erst dadurch, dass sich der oder die Forschende kon-
struktiv und diskursiv mit der entsprechenden Quelle auseinandersetzt und dabei den 
sie umgebenden Kontext mit einbezieht (Rüegg-Stürm 2003). 

Daran anknüpfend, erfolgt die empirische Analyse dieser Arbeit auf Basis eines inter-
pretativen Paradigmas, das vor allem der sogenannten Chicagoer Schule entstammt 
und wesentlich von den Arbeiten von George Herbert Mead (1934; 1938) und Herbert 
Blumer (1954) geprägt wurde. Der empirische theoriebildende Forschungsprozess ist 
demnach als interpretativer Prozess angelegt. Das interpretative Paradigma ist mit Im-
plikationen für den konkreten Untersuchungsansatz und für die angewendete Metho-
dologie im empirischen Forschungsprozess verbunden. Ein quantitatives Forschungs-
design mit den Grundannahmen objektiver Wahrheit und Erkenntnis und einem darauf 
basierenden deduktiven Vorgehen wäre mit den hier relevanten Annahmen nicht ver-
einbar. Stattdessen bietet sich für die Bearbeitung der forschungsleitenden Fragen die-
ser Arbeit ein induktiver Forschungsprozess mit einem qualitativ angelegten For-
schungsdesign an. Lamnek (1995a: 43) bezeichnet die „Ansätze qualitativer Sozialfor-
schung als methodologische Ergänzung der grundlagentheoretischen Position des in-
terpretativen Paradigmas“. Konkret kommt der Ansatz der Grounded Theory von 
Strauss & Corbin (1998) zur Anwendung (siehe entsprechendes Unterkapitel 6.1.). 

1.5 Beitrag zu Wissenschaft und Praxis 

Der angestrebte Beitrag der Arbeit betrifft verschiedene Ebenen, und zwar sowohl die 
wissenschaftliche und die praktische Ebene mit Bezug zum öffentlichen Verkehr als 
auch die generelle wissenschaftliche Ebene im Public Management.  

Bezogen auf die Ebene des ÖV, werden zum einen die wissenschaftlichen Diskussio-
nen im Zusammenhang mit der Frage der Einführung von Wettbewerb in die Vergabe 
der Angebotsvereinbarungen weiterentwickelt. Zu diesem Zweck wird eine neue Per-
spektive eingeführt: die der Aufgabenträger. Wie bereits verschiedentlich angespro-
chen, wurden die entsprechenden Organisationen in den jeweiligen wissenschaftlichen 
Publikationen bislang kaum bis gar nicht beachtet. Die vorliegende Arbeit leistet an 
dieser Stelle einen empirisch-analytischen Beitrag zur Verringerung dieser For-
schungslücke, indem sie explizit auf die Rationalität der Aufgabenträger fokussiert. 
Die entsprechenden Ergebnisse können als Anknüpfungspunkte für weitere Forschun-
gen zum Ausschreibungswettbewerb im ÖV dienen. Zum anderen könnten sie einen 
relevanten Beitrag zur praktischen Ebene des ÖV leisten, indem sie die für die Ent-



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.  13 

scheidungsträger tatsächlich entscheidungsrelevanten Aspekte im Zusammenhang mit 
der Vergabe ihrer Angebotsvereinbarungen thematisieren und Hinweise geben, wie 
und in welche Richtung sich die Vergabesysteme im Schweizer Regionalverkehr ent-
wickeln könnten. 

Zudem strebt die Arbeit einen sowohl systematisierenden als auch empirisch-
analytischen Beitrag zum Thema der (Multi-)Rationalität in Organisationen an, der 
über das organisationale Feld des öffentlichen Verkehrs hinausgeht. Zum einen wird 
die bestehende Literatur zum Thema „Rationalität in der Politik und in der Verwal-
tung“ systematisch analysiert und aufgearbeitet. Darauf basierend werden zum anderen 
die wissenschaftlichen Forschungen und Diskussionen im Zusammenhang mit der Ra-
tionalität politischer und administrativer Organisationen um eine entsprechende empi-
rische Analyse in einem spezifischen Bereich erweitert, nämlich dem ÖV. Unter ande-
rem wird damit eine – schon etwas ältere – Forderung von Diesing (1962: 247) erfüllt: 
„Social and political rationality are the most neglected of the forms of rationality today 
and their study is the most important, both in theoretical terms and in relation to the 
principal world problems of today.” 

1.6 Aufbau 

Die Arbeit verfügt neben dem einleitenden Kapitel über vier weitere, aufeinander auf-
bauende Teile. In Teil I werden auf Basis einer Literatur- und teilweise Gesetzes-
textanalyse die theoretischen und institutionellen Grundlagen der einzelnen Begriffe 
und Konzepte gelegt, die in der forschungsleitenden Fragestellung enthalten sind. Ein 
zentraler Begriff der Forschungsfrage und damit der gesamten vorliegenden Disserta-
tion ist der vieldeutige Terminus ‘Rationalität’. Im Rahmen des zweiten Kapitels wird 
daher eine Darstellung der unterschiedlichen Verwendungen des Begriffs in der wis-
senschaftlichen Literatur vorgenommen, um darauf aufbauend das für die weiteren 
Ausführungen dieser Arbeit relevante Begriffsverständnis herzuleiten. Zudem werden 
verschiedene Formen und Ausprägungen von Rationalität differenziert sowie die Er-
gebnisse der Literaturanalyse zur Rationalität in Politik und Verwaltung als organisa-
torische Heimat der später zu analysierenden Aufgabenträger dargestellt. Weitere zent-
rale Elemente der Forschungsfrage sind der regionale Busverkehr und seine Aufgaben-
träger. Im dritten Kapitel werden daher die begrifflichen und institutionellen Grundla-
gen zum regionalen Busverkehr in der Schweiz sowie, darauf aufbauend, diejenigen 
Organisationen und Akteure identifiziert, die als Aufgabenträger fungieren. Wettbe-
werb im ÖV, beziehungsweise konkret Ausschreibungswettbewerb im ÖV, stellt das 
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dritte Element der forschungsleitenden Fragestellung dar. Das vierte Kapitel dient da-
her der Herausarbeitung der theoretischen Grundlagen zum Wettbewerb im ÖV und 
der Abgrenzung der verschiedenen Wettbewerbsformen. Zudem wird ein kurzer Über-
blick über den Status Quo in Bezug auf die Anwendung des Ausschreibungsverfahrens 
im Busverkehr in der Schweiz gegeben.  

Im zweiten Teil der Dissertation werden der empirische Forschungsprozess konkret 
vorbereitet und die entsprechenden theoretischen und methodischen Grundlagen abge-
leitet, dargestellt und begründet. Auf Basis von Überlegungen des (sozialen) Neo-
Institutionalismus wird im fünften Kapitel ein ‘sensitizing concept’ (Blumer 1969) zur 
losen Vorstrukturierung/Konzeptionierung des in dieser Arbeit vorliegenden Ver-
ständnisses von Rationalität entwickelt. Das angewendete empirische Forschungsdes-
ign auf Basis des Grounded Theory-Ansatzes von Strauss & Corbin (1998) ist Gegen-
stand des sechsten Kapitels. Hier werden die Auswahl der in den Forschungsprozess 
einbezogenen Fallbeispiele dargestellt und begründet, die im Rahmen der Datenerhe-
bung angewendeten Interviewmethoden vorgestellt und das Verfahren zur Datenanaly-
se mit seinen verschiedenen Kodierschritten beschrieben.  

Teil III stellt den inhaltlichen Hauptteil der Dissertation dar. Das siebte Kapitel dient 
der Aufarbeitung und Darstellung der empirischen Ergebnisse. In diesem Zusammen-
hang werden die analysierten Fallstudien beschrieben sowie die Ergebnisse der einzel-
nen Elemente der ʻsensitizing conceptsʼ herausgearbeitet und beschrieben. Im achten 
Kapitel erfolgt auf Basis der empirischen Ergebnisse die Generierung und Diskussion 
der angestrebten ʻTheorieʼ in Bezug auf die Rationalität der Aufgabenträger. 

Im vierten Teil der Arbeit werden die Forschungsresultate in konkreten Bezug zu den 
dahinterstehenden Forschungsfragen gestellt und die in diesem Zusammenhang rele-
vanten empirischen Schlüsselerkenntnisse herausgearbeitet. Daran anknüpfend erfolgt 
eine Ableitung der mit den Erkenntnissen verbundenen theoretischen und praktischen 
Implikationen sowie des sich daraus ergebenden weiteren Forschungsbedarfs. Die Ar-
beit endet mit einer Diskussion der Limitationen des empirischen Forschungsprozesses 
und der empirischen Ergebnisse. 
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Teil I Theoretische und institutionelle Grundlagen 

2 Rationalität 

2.1 Der Begriff ʻRationalitätʼ in der Literatur 

In den Sozialwissenschaften besteht keine Einigkeit über den Begriff ‘Rationalität’: 
„Few if any concepts employed in social sciences are fraught with so many difficulties 
as is the concept ‘rationality’. It is used in a bewildering variety of ways, each 
of which seems to involve its own plethora of philosophical, psychological, and 
sociological problems.” (Udy 1962: 299) Vielmehr existieren unterschiedlich weit 
gefasste Auffassungen darüber, was unter Rationalität zu verstehen sei. Ventriss 
(2002: 287) stellt fest: „The concept of rationality can easily be regarded as one of the 
most vexing (and debated) issues still continuing in the social science literature today.“ 

Es fällt auf, dass nur wenige Autoren ihre konkrete Auffassung von dem von ihnen 
verwendeten Begriff ‘Rationalität’ darlegen beziehungsweise diesen definieren. Der 
Grund dafür ist allerdings weniger darin zu sehen, dass sie keine konkrete Vorstellung 
von Rationalität haben, als vielmehr darin, dass die entsprechende Definition jeweils 
als gegeben vorausgesetzt wird. So stellt Diesing (1962: 1) fest: „In many social 
theories rationality is defined as identical with efficiency.” Er fährt fort: „Similarly, in 
organization theory the ‘rationalizing’ of an organization is taken to mean the increase 
of its productive efficiency. A rational organization is an efficient one, and other 
principles or models of organization are thought to be nonrational or irrational.” 
Rationalität wird demnach als eng gefasstes und wertendes Konzept definiert und 
durch ihren Fokus auf (optimale) Zweck-Mittel-Relationen letztlich synonym zu 
Effizienz verwendet. Diesing bezeichnet Rationalität in einem entsprechenden 
Verständnis sodann auch als formale oder „technische Rationalität“ (Diesing 1962: 1).  

Hinter dem engen Konzept von Rationalität stehen die Annahmen des ʻeconomic manʼ 
oder ʻhomo oeconomicusʼ. Pfiffner (1960: 126) bezeichnet entsprechende Definitionen 
von Rationalität als ʻorthodox concepts of rationalityʼ. Er schreibt weiter: „Rational 
decision-making is thought of as the gathering of all pertinent facts, canvassing the 
alternatives for action, and selecting the one which will produce maximum results 
through a thought process which physiology associates with the cerebrum. It is seen as 
a coldy calculating process which excludes human sympathy and sentiment.” 
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Die Annahmen, die dem Modell des ʻeconomic manʼ zugrunde liegen, wurden – trotz 
ihrer Dominanz in der (Management-)Literatur (Bryman 1984b) – vielfach als nicht 
ausreichend zur Erforschung sozialer Prozesse, wie zum Beispiel organisationaler 
Entscheidungsprozesse, kritisiert (Bryman 1984b; Friedland & Alford 1991; Scott 
2008). Die Argumentation im Zusammenhang mit dieser Kritik erfolgt dabei aus 
unterschiedlichen Sichtweisen und hängt von der wissenschaftlichen Ausrichtung der 
jeweiligen Autoren ab. Aus Sicht der Institutionenökonomie wird beispielsweise 
kritisiert, dass die Unterstellung einer Ausrichtung des Entscheidungsverhaltens rein 
am ökonomischen Kalkül beziehungsweise rein am Nutzenkalkül den Einfluss einer 
normativen und sozialen Ebene vernachlässige, konkret „the extent to which 
individual choices are governed by normative rules and are embedded in networks of 
mutual social obligations“ (Scott 2008: 68). 

Andere Autoren fokussieren ihre Kritik am klassischen Rationalitätsbegriff nicht auf 
den Einfluss von Institutionen, sondern auf die Eigenschaften des menschlichen We-
sens. So werden anstelle der Effizienz zum Beispiel Faktoren wie ʻaltruismʼ (Simon 
1993: 157), ʻreciprocityʼ (Gouldner 1960:162 ) oder ʻcommitmentʼ (Sen 1977: 343) als 
verhaltensleitend angeführt. 

Basierend auf der Kritik an den Annahmen des ʻhomo oeconomicusʼ entwickelten ver-
schiedene Autoren neue Konzepte in Bezug auf Rationalität von Individuen und Orga-
nisationen, die das tatsächliche Verhalten besser widerspiegeln sollten. In diesem Zu-
sammenhang sind zum Beispiel das Konzept der ʻbounded rationalityʼ (Simon 1959; 
Simon & Egidi 2008; March 1994), des ʻcognitive framingʼ (Schwenk 1988; Tversky 
& Kahneman 1986) oder der ʻgarbage canʼ (Cohen et al. 1972; Kingdon 2003; March 
& Olsen 1979) zu nennen.  

Trotz der Distanz der eben zitierten Autoren zu den Annahmen des ʻhomo 
oeconomicusʼ ist ihr Verständnis von Rationalität doch weiterhin ein sehr eng 
gefasstes. Rationalität wird weiterhin als wertender Begriff im Zusammenhang mit 
Effizienz und Zweck-Mittel-Relationen gesehen. So schreibt zum Beispiel Simon 
(1997: 258): „It is not asserted here that the criterion of efficiency always does 
dominate administrators, decisions, but rather that if they were rational it would.“ 

Ein anderes, breiteres Verständnis von Rationalität lässt sich bei Pfiffner (1960) fest-
stellen. Er verwendet den Begriff ‘Rationalität’ nicht im klassischen Sinne als ein an 
Effizienz ausgerichtetes Bewertungskonstrukt (effizient = rational vs. ineffi-
zient = nicht rational), sondern spricht in diesem Zusammenhang allgemeiner von 
ʻbodies of thought and knowledgeʼ (Pfiffner 1960: 132). Nach diesem Verständnis 
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bezieht sich Rationalität auf die grundsätzliche kognitive Ebene eines Akteurs, unab-
hängig von den konkreten Orientierungsmustern des jeweiligen Denkens.  

Wilson (1989: 193) wiederum liefert zwar keine explizite Definition von Rationalität, 
schreibt aber im Zusammenhang damit von einem „way of seeing and responding to 
the world“. Er erweitert damit das Begriffsverständnis von Rationalität im Sinne der in 
dieser Arbeit relevanten Forschungsfragen, indem er zusätzlich zur kognitiven Ebene 
auch die Ebene des Handelns einbezieht. Denn in Bezug auf die Aufgabenträger inte-
ressieren zusätzlich zu der kognitiven Ebene – also zu ihrer Art, die Welt zu sehen und 
zu bewerten – auch die darauf basierenden organisationalen Handlungen; konkret die 
organisationalen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Vergabe der Angebots-
vereinbarungen an die Busunternehmen.  

Cloutier & Langley (2007) liefern eine Definition von Rationalität, die die Dimension 
des Handelns ebenfalls explizit miteinbezieht. Im Rahmen ihrer Ausführungen zur 
Multirationalität in Organisationen definieren sie Rationalität als „bases upon which 
actors justify their opinions, decisions and actions, and by association, make decisions 
in organizational contexts“ (Cloutier & Langley 2007: 6). Sie betrachten sie als rein 
„institutionally defined“ (Cloutier & Langley 2007: 5), das heißt, als nur durch Institu-
tionen beziehungsweise durch sogenannte ʻinstitutional logicsʼ geprägt. Der Ansatz 
der institutionellen Logiken findet seinen Ursprung in dem neo-institutionalistischen 
Konzept des ʻarchetypeʼ von Greenwood & Hinings (1993; 1996). Cloutier & Langley 
stehen mit ihrer Sichtweise argumentativ in einer Linie mit der neo-
institutionalistischen Perspektive in Bezug auf Rationalität, wie sie zum Beispiel 
DiMaggio & Powell (1983), Friedland & Alford (1991) oder Scott (2008) einnehmen. 
Das neo-institutionalistische Verständnis von Rationalität wird im Zusammenhang mit 
der Erarbeitung eines theoretischen Bezugsrahmens für den empirischen Teil im Un-
terkapitel 5.3 nochmals aufgegriffen.  

Auch Schedler liefert eine Definition von Rationalität, die Handlungselemente explizit 
mit einschließt. Im Zusammenhang mit dem Verhalten politischer Akteure im Re-
formprozess in Verwaltungen definiert er Rationalität als „eine spezifische Art des 
Sprechens und Handelns, die in sich einen logischen Sinn ergibt. Sie ist die Konstruk-
tionslogik der eigenen Realität und gleichzeitig ein Filter für die Wahrnehmung der 
Umwelt“9 (Schedler 2012: 363). Schedlers Definition basiert damit ebenfalls nicht auf 
den Ansätzen der neoklassischen Ökonomie, sondern orientiert sich eher an dem Kon-
zept der Systemrationalität von Luhmann (1968). 

                                              
9  Bei der Definition handelt es sich um eine leicht angepasste Version einer früheren Definition von Schedler (2003: 539). 
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Ähnlich wie Cloutier & Langley (2007) versteht auch Schedler Rationalität als eine 
Art Logik des Sprechens und Handelns. Allerdings präzisiert er weiter, was genau er 
unter dieser Logik versteht. Organisationen und ihre Mitglieder selektieren und perzi-
pieren mittels eines ihnen eigenen Wahrnehmungsfilters aus dem kontinuierlichen 
Strom der alltäglichen Erlebnisse und Eindrücke zunächst die für sie relevanten Ereig-
nisse. Auf Basis dieser gefilterten Stimuli aus der Umwelt konstruieren sie sich an-
schließend ihre eigene (organisationale) Realität, wobei sie sich einer ihnen ebenfalls 
eigenen Konstruktionslogik bedienen. Die so konstruierte Realität bildet die Basis für 
das organisationale Handeln und Sprechen. Ein solches Verständnis wird durch die 
Ergebnisse von Untersuchungen gestützt, die kognitive Prozesse im Zusammenhang 
mit dem Verhalten in Entscheidungssituationen erforschten. So fanden zum Beispiel 
die Nobelpreisträger Kahneman & Tversky (1979; 1984) und Tversky & Kahneman 
(1981; 1986) heraus, dass Entscheidungen maßgeblich davon abhängen, wie die jewei-
lige Entscheidungssituation vom Entscheidungsträger wahrgenommen, ‘geframt’ und 
eingeordnet wird. Im organisationalen Kontext spricht Weick (1995) von einem ‘sen-
semaking’. 

2.2 Rationalität im Verständnis dieser Arbeit 

Das grundsätzliche Verständnis von Rationalität in dieser Arbeit basiert auf der im 
vorangegangenen Unterkapitel dargestellten Definition von Schedler (2012). Im Rah-
men der folgenden Ausführungen werden für den weiteren Verlauf des Forschungs-
prozesses wichtige Erläuterungen, Differenzierungen und Konkretisierungen dieser 
Definition vorgenommen. 

Schedlers (2012) Definition von Rationalität umfasst verschiedene Elemente, die sich 
in eine ursächliche und eine sich materialisierende Ebene von Rationalität differenzie-
ren lassen. Auf der ursächlichen Ebene wird die Ausprägung der jeweiligen Rationali-
tät vom Wahrnehmungsfilter sowie von der Konstruktionslogik der eigenen Realität 
bestimmt. Hier laufen unbewusst die Prozesse zur Herausbildung einer bestimmten 
Handlungslogik ab, die jedoch erst auf der materialisierenden Ebene mittels Sprechen 
und Handeln zum Ausdruck gebracht wird. Übertragen auf den Kontext dieser Arbeit 
heißt das: Die Wahrnehmungsmuster der Aufgabenträger für den öffentlichen Busver-
kehr hinsichtlich ihrer Umwelt sowie die Konstruktionslogik ihrer eigenen organisati-
onalen Realität bilden sich auf der ursächlichen Ebene heraus und materialisieren sich 
durch ihr Handeln. Ein Beispiel hierfür wäre die Entscheidung, Busverkehre zukünftig 
auszuschreiben. Insbesondere die ursächliche Ebene der Aufgabenträger-Rationalität 
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ist für die Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen der vorliegenden 
Dissertation relevant. Sie verschließt sich allerdings einem direkten Zugang im empiri-
schen Forschungsprozess. Dagegen sind das (organisationale) Handeln und Sprechen 
als Elemente der materialisierenden Ebene der Rationalität mit Hilfe von Interviews, 
Beobachtungen sowie Dokumenten- oder Artefakt-Analysen direkt zugänglich. Ziel 
des empirischen Forschungsprozesses wird es demnach sein, sich über eine Erhebung 
der materialisierenden Elemente einen Zugang zu der ursächlichen Ebene der Aufga-
benträgerrationalität zu verschaffen. Eine ausführliche Beschreibung der eingesetzten 
Erhebungsmethoden erfolgt im Unterkapitel 6.3. 

Smircich & Stubbart (1985) sowie Weick (1995) führen aus, dass sich zwischen Mit-
gliedern eines sozialen Systems kontinuierlich gegenseitige Bestätigungsprozesse im 
Hinblick auf ihre Handlungen vollziehen. Ziel sei es dabei, sich zu vergewissern, dass 
das eigene Handeln für die anderen Mitglieder des jeweiligen sozialen Systems und 
damit für das soziale System an sich relevant und sinnvoll sei. Übertragen auf die Ra-
tionalität sozialer Systeme heißt das, dass sich ein Mitglied eines sozialen Systems das 
eigene Sprechen und Handeln und die dahinterstehende Logik kontinuierlich von einer 
entsprechenden Referenzgruppe als rational bestätigen lässt. Scott (2008) spricht in 
diesem Zusammenhang von ʻLegitimitätʼ beziehungsweise von ʻLegitimierungʼ. Als 
Referenzgruppe werden in der vorliegenden Arbeit diejenigen Akteure und Organisa-
tionen bezeichnet, deren Handeln sich an der gleichen Rationalität ausrichtet. Sie 
„stellt die soziale Kontrollinstanz dar, die die Angemessenheit der Aktivitäten eines 
Akteurs beurteilt und deren Einschätzungen und Erwartungen der Akteur zu antizipie-
ren versucht. Es ist die Kontroll- beziehungsweise Bezugsgruppe, die Legitimität ver-
leiht“ (Walgenbach & Meyer 2008: 65). Durch das Sprechen und Handeln werden in-
teraktive Prozesse mit der jeweiligen Referenzgruppe ausgelöst. Im Rahmen dieser 
Interaktionen fungieren die Referenzgruppe und ihre Rationalität als Maßstab für die 
Legitimität des jeweiligen Handelns und der dahinterstehenden eigenen Rationalität 
(im Sinne der geteilten Rationalität) (Rao et al. 2000). Mit Hilfe der Referenzgruppe 
erfolgt demnach eine Überprüfung und – bei Diskrepanzen – gegebenenfalls eine An-
passung des eigenen Wahrnehmungsfilters und der eigenen Konstruktionslogik. Auf 
diese Art und Weise vollzieht sich ein kontinuierlicher Überprüfungs- und Bestäti-
gungsprozess der Rationalität eines sozialen Systems sowie eine permanente 
ʻRationalisierungʼ (Weick 1995) des entsprechenden Handelns. Rationalität entwickelt 
sich durch die Interaktion mit der jeweiligen Referenzgruppe weiter. 

Zwischen den ursächlichen und den materialisierenden Elementen der Rationalität be-
steht somit eine zirkuläre Rekursivität. Beide bedingen einander wechselseitig und 
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gehen, zumindest teilweise, auseinander hervor. Die ursächlichen Elemente der Ratio-
nalität ermöglichen und begrenzen das Sprechen und Handeln. Durch den (unbewuss-
ten) Bezug auf die ursächlichen Elemente der Rationalität in der Interaktion mit der 
Referenzgruppe werden diese wiederum (ebenfalls unbewusst) reproduziert.  

Abbildung 2-1 stellt das ausgeführte Verständnis von Rationalität grafisch dar. 

 
Abbildung 2-1: Rationalität (eigene Darstellung in Anlehnung an Schedler 2012: 363) 

Eine für diese Arbeit wesentliche Schlussfolgerung aus dem eben dargestellten Ver-
ständnis von Rationalität ist, dass ähnliche Umweltbedingungen von sozialen Syste-
men mit differierenden Rationalitäten auch jeweils unterschiedlich aufgenommen und 
verarbeitet werden und so zu unterschiedlichem Verhalten führen (können) (Tversky 
& Kahneman 1981). Für ein soziales System mit einer bestimmten Rationalität ist es 
nicht möglich, ein bestimmtes (Entscheidungs-)Problem aus Sicht einer anderen Rati-
onalität zu sehen und zu bewerten.10 Jedes Handeln erfolgt nur auf Basis der in der 
jeweiligen Referenzgruppe als logisch akzeptierten Rationalität. Auch die Bewertung 
der Handlungsergebnisse hängt von der jeweiligen Rationalität ab und kann somit je-
weils unterschiedlich ausfallen. Was etwa aus Sicht der einen Handlungslogik als völ-
lig irrational erscheint, ist für die andere Rationalität, auf der das entsprechende Han-

                                              
10  Eine entsprechende Argumentation lehnt sich an die Ausführungen Luhmanns zur Systemtheorie an. Gemäß der Systemtheorie verfügen 

die verschiedenen gesellschaftlichen Subsysteme jeweils über eine ihnen eigene Systemrationalität und einen damit verbundenen eigenen 
Systemcode, durch den sich die jeweilige Systemrationalität ausdrückt und auf dessen Basis die systeminterne Kommunikation erfolgt. 
Die entsprechenden Codes von anderen Systemen sind dagegen nicht verständlich, so dass ein intersystemisches Verständnis und eine in-
tersystemische Kommunikation nicht möglich sind (Luhmann 1984). 
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deln basiert, eindeutig rational.11 Oder, bezogen auf die Ausführungen des einleitenden 
Kapitels: Das, was aus Perspektive der ökonomischen Rationalität am Ausschrei-
bungswettbewerb eindeutig rational erscheint, könnte den Aufgabenträgern dennoch 
irrational erscheinen, falls sie einer anderen Rationalität unterliegen. Auf diesen Ge-
gensatz zwischen verschiedenen Rationalitäten weist auch Weber (1980: 13) im Zu-
sammenhang mit der Unterscheidung von Zweck- und Wertrationalität hin: „Vom 
Standpunkt der Zweckrationalität aus aber ist Wertrationalität immer […] irrational.“  

In den vorangegangenen Ausführungen wurde zunächst das für diese Arbeit relevante 
Verständnis von Rationalität dargelegt. In den folgenden Unterkapiteln und Abschnit-
ten werden, daran anknüpfend, auf Basis weiterer Ergebnisse der Literaturrecherche 
verschiedene Facetten und Formen der Rationalität dargestellt. In diesem Rahmen 
werden auch wissenschaftliche Ergebnisse zur Rationalität in Organisationen im All-
gemeinen sowie in Politik und Verwaltung im Besonderen thematisiert und diskutiert. 

2.3 Formen von Rationalität 

2.3.1 Die Rationalitäten Webers 

In der Literatur werden, teilweise begründet durch das unterschiedlich weit gefasste 
Verständnis von Rationalität, verschiedene Formen oder Ausprägungen des Begriffs 
diskutiert.  

Weber (1980) hat sich bereits zu Anfang der 1920er Jahre explizit mit unterschiedli-
chen Formen der Rationalität auseinandergesetzt. So unterscheidet er verschiedene 
Rationalitäten des (sozialen) Handelns. Handeln kann demnach ʻzweckrationalʼ, 
ʻwertrationalʼ, ʻaffektuell rationalʼ oder ʻtraditional rationalʼ ausgestaltet sein (Weber 
1980: 12). In der wissenschaftlichen Literatur fand und findet das Rationalitätenkon-
zept Webers große Beachtung. Über die Jahre und Jahrzehnte haben sich eine Vielzahl 
von Autorinnen und Autoren damit auseinandergesetzt beziehungsweise es in ihren 
Studien verwendet, so zum Beispiel Dyck (1997), Eisen (1978), Greve (2003), 
Habermas & McCarthy (1984), Kalberg (1980), Kroneberg (2007), Lukes (1985), 
Miyahara (1986), Mueller (1979), Oakes (2003), Parsons (1949), Rutgers & Schreurs 
(2006), Swidler (1973), Townley (2002) oder Wilson (2004). 

                                              
11  Um dennoch ein gewisses Verständnis zwischen Organisationen verschiedener Rationalitäten herzustellen, führen Schedler & Proeller 

(2011: 68) am Beispiel der Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung eine ‘Übersetzungsfunktion’ zwischen den verschiedenen Rati-
onalitäten ein. 
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Die ʻZweckrationalitätʼ Webers entspricht dem Verständnis der klassischen, techni-
schen Rationalität: „Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln 
und Nebenfolgen orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die 
Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen möglichen Zwe-
cke gegeneinander rational abwägt: also jedenfalls weder affektuell (und insbesondere 
nicht emotional), noch traditional handelt“ (Weber 1980: 13, Hervorhebungen im Ori-
ginal). ʻWertrationalitätʼ dagegen ist gekennzeichnet „durch bewussten Glauben an 
den – ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie auch sonst zu deutenden – unbeding-
ten Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens […]“ (Weber 1980: 12, Hervorhebun-
gen im Original). Wertrationales Handeln orientiert sich demnach am Eigenwert eben 
dieses Handelns, während sich zweckrationales Handeln an den Konsequenzen der 
jeweiligen Handlung ausrichtet. Trotz dieser Gegensätzlichkeiten betrachtet Weber 
sowohl Wert- als auch Zweckrationalität als „Typen des rationalen Handelns“ (Greve 
2003: 624). Sowohl beim zweckrationalen als auch beim wertrationalen Handeln ver-
fügt der jeweilige Akteur über eine bewusste Handlungswahl. Beim Handeln gemäß 
affektueller Rationalität (Emotionen als Handlungsorientierung) und traditionaler Ra-
tionalität (Gepflogenheiten und Gewohnheiten als Handlungsorientierungen) sei dies 
hingegen nicht der Fall (Greve 2003). 

Weber differenziert zwar zwischen verschiedenen Rationalitäten, doch im Zusammen-
hang mit seinen Ausführungen zur Bürokratie als Idealtypus der legalen Herrschaft 
bezieht er sich explizit nur auf den Maßstab der Zweckrationalität, also der techni-
schen Rationalität. „Die rein bureaukratische […] Verwaltung ist nach allen Erfahrun-
gen die […] rein technisch zum Höchstmaß der Leistung vervollkommenbare […] 
formal rationalste, Form der Herrschaftsausübung“ (Weber 1980: 128, Hervorhebun-
gen im Original). Bürokratie ist für ihn ein Mittel (Organisationsform) zum Zweck 
(verlässliche, berechenbare und nachvollziehbare Verwaltung).  

Aufbauend auf Webers verschiedenen Rationalitätsformen entwickelt Kalberg (1980) 
ein Framework zur Analyse von Rationalisierungsprozessen, das aus vier verschiede-
nen Ausprägungen von Rationalität besteht. Als ʻpractical rationalityʼ bezeichnet 
Kalberg (1980: 1151) eine Logik, die sich an den Gegebenheiten der praktischen Rea-
lität orientiert. Anstatt stetig zu versuchen, die Realität im Hinblick auf sein eigenes 
Wertesystem anzupassen oder zu manipulieren, akzeptiert ein Verhalten auf Basis der 
praktischen Rationalität die Realität und versucht, unter den gegebenen Umständen die 
für sich nützlichste Lösung zu erreichen. Dyck (1997: 797) spricht in diesem Zusam-
menhang von ʻself-interest rationalityʼ. Die Typologie von Kalberg umfasst darüber 
hinaus auch den Aspekt der ʻformal rationalityʼ (1980: 1158). Sie ist analog zur 
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Zweckrationalität Webers zu verstehen, also als an Zweck-Mittel-Relationen ausge-
richtetes Handeln ohne Einbezug von Emotionen und moralischen Werten. Basierend 
auf Webers Ausführungen, integriert Kalberg Werte und Normen in Form der 
ʻsubstantive rationalityʼ (1980: 1155) in seine Typologie, der zufolge Handeln an dem 
jeweils gültigen Wertesystem ausgerichtet wird, unabhängig von Effizienzaspekten 
oder Eigennutz. Kalbergs ʻsubstantive rationalityʼ entspricht überwiegend der 
ʻWertrationalitätʼ von Weber (1980), weshalb Dyck (1997: 797) in diesem Zusam-
menhang auch den Ausdruck ʻvalue-based rationalityʼ verwendet. Die drei bisher ge-
nannten Formen der Rationalität aus Kalbergs Typologie stehen sämtlich in direktem 
Bezug zum Handeln, beziehungsweise an ihnen orientiert sich das Handeln direkt. Im 
Gegensatz dazu bezieht sich Kalbergs vierte Ausprägung von Rationalität, ʻtheoretical 
rationalityʼ (Kalberg 1980: 1155), eher auf eine abstrakte und konzeptionelle Ebene. 
Townley, die Kalbergs Typologie für ihre Analysen rivalisierender Rationalitäten in 
einem organisationalen Veränderungsprozess verwendet, beschreibt diese Form der 
Rationalität wie folgt: „It is a cognitive template that informs understandings of how 
the world works and informs action on this basis“ (Townley 2002: 165). ʻTheoretical 
rationalityʼ dient mit ihren Konzeptualisierungen der Realität somit zur Erklärung und 
Unterstützung der anderen drei handlungsorientierten Rationalitäten in Kalbergs Typo-
logie, die sich direkt am Handeln orientieren.  

Webers Rationalitätenkonzept sowie die darauf aufbauende Typologie Kalbergs zeigen 
unterschiedliche Ausprägungen von Rationalität auf. Demnach orientiert sich das 
Handeln von Akteuren und Organisationen nicht nur an dem formalen Kriterium der 
Effizienz, sondern kann sich auch an anderen Werten ausrichten, die für den jeweili-
gen Handelnden relevant sind.  

2.3.2 Die Rationalitäten Diesings 

Im Hinblick auf die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit stellen die umfangrei-
chen Überlegungen Diesings (1950; 1955; 1958; 1962) zur Rationalität eine sinnvolle 
Anknüpfung an die Ausführungen Webers dar. Ausgangsbasis für Diesings Ausfüh-
rungen ist seine Kritik an der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen monozent-
rischen Ausrichtung des Rationalitätsbegriffs auf Effizienz und an der Gleichsetzung 
beider Aspekte miteinander: „Such a conception of rationality limits its scope rather 
severely“ (Diesing 1962: 1). Für Diesing ist stattdessen Effektivität das maßgebliche 
Kriterium im Zusammenhang mit Rationalität: „It refers to the successful production 
of any kind of value, leaving open and problematic the question of what kinds of value 
there may be” (Diesing 1950: 3). Rationalität bezieht sich somit nicht mehr (nur) auf 
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eine optimale Allokation von Mitteln auf Ziele und auf optimale Zweck-Mittel-
Relationen, sondern generell auf jegliche Generierung von – wie auch immer gearteten 
– Werten. Effizienz ist nach diesem Verständnis lediglich eine bestimmte Form, ein 
Spezialfall, von Effektivität beziehungsweise Rationalität.  

Das Ziel Diesings ist es, weitere Formen von Rationalität zu identifizieren, zu analy-
sieren und zu beschreiben. So grenzt er in seinem Werk „Reason in Society“ (Diesing 
1962) fünf Formen von Rationalität voneinander ab,  

• technische Rationalität, 
• ökonomische Rationalität, 
• soziale Rationalität,  
• legale Rationalität und 
• politische Rationalität.  

Für jede Form von Rationalität unterscheidet Diesing zwei Ebenen. Er orientiert sich 
dabei an Mannheim (1944: 52), der, wiederum aufbauend auf der Zweckrationalität 
Webers (1980), zwischen ʻsubstantieller Rationalitätʼ und ʻfunktionaler Rationalitätʼ 
differenziert. Diesing übernimmt diese begriffliche Differenzierung für seine Analysen 
der verschiedenen Formen von Rationalität, passt deren inhaltliche Ausgestaltung aber 
seinem weiter gefassten Verständnis von Rationalität an. Der Unterschied zwischen 
funktionaler und substantieller Rationalität liegt für ihn in der Betrachtungsebene. 
ʻSubstantielle Rationalitätʼ bezieht sich auf die Ebene des individuellen Handelns und 
Entscheidens: „A decision or action is substantial rational when it takes account of the 
possibilities and limitations of a given situation and reorganizes it so as to produce, or 
increase, or preserve, some good“ (Diesing 1962: 3). ʻFunktionale Rationalitätʼ 
dagegen bezieht sich auf die Ebene der Organisation – „an organization is functional 
rational, let us say, when it is so structured as to produce, or increase, or preserve, 
some good in a consistent, dependable fashion“ (ebenda) – und damit nach diesem 
Verständnis auf eine Art institutionalisierte Effektivität beziehungsweise Rationalität.  

Diesing stützt sich bei der Identifizierung und Analyse der fünf gesellschaftlichen Ra-
tionalitäten auf einen Ansatz, den Pepper (1970: 339) als ʻnatural normative selective 
systemʼ bezeichnet. Im Rahmen einzelner Selektionsprozesse bilden sich verschiedene 
Charakteristika einer Kultur beziehungsweise Gesellschaft heraus und manifestieren 
sich am Ende in einem historischen Entwicklungstrend als gradueller und kumulativer 
Veränderungsprozess. Dieser Prozess vollzieht sich ‘automatisch’, das heißt losgelöst 
von bewussten menschlichen Intentionen oder sogar gegensätzlich zu ihnen. Einen 
Trend, der sich im natürlichen Selektionsprozess verschiedener, voneinander unabhän-
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giger Kulturen über einen langen Zeitraum herausgebildet hat, bezeichnet Diesing 
(1962: 7) als „universal trend“. Die von ihm identifizierten universalen Trends analy-
siert er im Hinblick auf die Ableitung verschiedener Formen von Rationalität. Dabei 
berücksichtigt er die ihnen jeweils inhärenten Logiken zur Erzielung von Effektivität. 
Für jede Form von Rationalität, die er aus den historischen Entwicklungstrends abge-
leitet hat, arbeitet Diesing jeweils die entscheidenden Charakteristika heraus, über die 
eine funktional rationale Organisation – im Falle der legalen Rationalität funktional 
rationale Institution – gemäß der jeweiligen Rationalität verfügen muss. Ebenso zeigt 
er die jeweils geltenden Entscheidungsprinzipien und deren Umstände auf der Ebene 
der substantiellen Rationalität (Diesing 1962) auf. 

In seinen Beschreibungen der einzelnen Rationalitäten verbleibt Diesing mit seiner 
gesellschaftlichen Perspektive zwar auf einer eher abstrakten Ebene. Dennoch lassen 
sich auf Basis seiner Ausführungen Implikationen für individuelles/organisationales 
Verhalten, zum Beispiel eines Politikers, einer politischen Organisation und einer öf-
fentlichen Verwaltung, ableiten. 

Diesings fünf Rationalitäten sind für die hier relevanten Fragestellungen von besonde-
rer Bedeutung, da sie als ein erstes Muster – im Sinne der organisationalen Archetypen 
von Greenwood & Hinings (1993: 1052) – für die spätere Beschreibung der identifi-
zierten Rationalitäten der Aufgabenträger verwendet werden können. Im Folgenden 
werden somit die fünf Rationalitäten Diesings dargestellt und diskutiert. 

2.3.2.1 Technische Rationalität 

Die technische Rationalität bildet die Ausgangsbasis für Diesings Überlegungen zu 
den verschiedenen Formen von Rationalität in der Gesellschaft. Als historischen Ent-
wicklungstrend, der sich im Zusammenhang mit technischer Rationalität in dem natür-
lichen Selektionsprozess durchgesetzt hat, identifiziert er den technologischen Fort-
schritt. Dieser äußert sich in Form gesteigerter Effizienz in der Produktion und hat sich 
in westlichen Kulturen am weitesten entwickelt. Durch den sich parallel entwickeln-
den ökonomischen Fortschritt wurde der technologische Fortschritt verstärkt (siehe 
folgenden Unterabschnitt 2.3.2.2).  

Entscheidungen auf Basis einer technischen Rationalität bezeichnet Diesing (1962: 12) 
dann als (substantiell) rational, wenn sie zur effizienten Erfüllung eines gegebenen 
Ziels führen: „A technically rational decision is one in which each step of a productive 
sequence is chosen because it is the best fitted to move the sequence along to a given 
goal.“ In Bezug auf Organisationen ist das Kriterium der technischen (funktionalen) 
Rationalität erfüllt, wenn das jeweilige Organisationsziel effizient erreicht wird: „A 
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technically rational organization is one in which each expenditure […] makes a 
maximum contribution to a productive sequence, culminating in a given goal“ 
(Diesing 1962: 11f.). 

Technische Rationalität kann als Synonym für formale Rationalität mit dem klassi-
schen Zweck-Mittel-Verständnis angesehen werden, auf das in den vorangegangenen 
Unterkapiteln und Abschnitten bereits verschiedentlich eingegangen wurde. Sie fokus-
siert ausschließlich auf (technische) Effizienz, das heißt auf das maximale Erreichen 
eines eindeutig vorgegebenen Ziels mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Ge-
genüber emotionalen und moralischen Aspekten ist sie dagegen neutral. Die techni-
sche Rationalität Diesings entspricht somit in wesentlichen Teilen der im Abschnitt 
2.3.1 diskutierten Zweckrationalität Webers.  

2.3.2.2 Ökonomische Rationalität 

Das Untersuchungsobjekt im Zusammenhang mit der Analyse der ökonomischen Ra-
tionalität ist die Wirtschaft beziehungsweise das Wirtschaftssystem als wesentlicher 
Teil der gesellschaftlichen Institutionen zur Produktion und zum Austausch von Gü-
tern. Als universellen historischen Trend des ökonomischen Systems identifiziert Die-
sing – in Analogie zur technischen Rationalität – den ökonomischen Fortschritt, den er 
als Steigerung der Gesamt-Produktivität definiert. In Abgrenzung zum technischen 
Fortschritt ist für den ökonomischen Fortschritt die Existenz möglichst vieler Alterna-
tiven hinsichtlich der Ziele und vor allem hinsichtlich der Mittel entscheidend, die zur 
Erreichung dieser Ziele nötig sind. Im Zuge des ökonomischen Fortschritts wurden 
deshalb immer neue Bereiche der Gesellschaft in das ökonomische System überführt. 
Im Rahmen des Überführungsprozesses wurden psychologische, moralische und legale 
Grenzen der entsprechenden Elemente für ihren wirtschaftlichen Einsatz abgebaut. 
Dadurch nahm zugleich ihre Verfügbarkeit für neue Zwecke zu. So hat sich zum Bei-
spiel die Bedeutung und die Rolle der Zeit im Laufe der Jahrzehnte geändert. War zu 
früherer Zeit der Abend oder der Sonntag allgemein anerkannte arbeitsfreie Zeit, so ist 
es heute nichts Ungewöhnliches, auch sonntags oder abends (von zu Hause aus) zu 
arbeiten. Zeit wird heute als neutrales, knappes Gut angesehen, dessen Einsatz nach 
ökonomischen Prinzipien erfolgt: Sie wird zu einem größeren Teil als früher dort ein-
gesetzt, wo sie den höchsten erwarteten Nutzen erbringt.  

Der Trend des ökonomischen Fortschritts ist nicht nur mit ‘neuen’, alternativen Zielen 
und ‘neuen’, knappen Ressourcen verbunden, sondern geht auch einher mit der Her-
ausbildung eines Wertesystems, das an dem Grundprinzip des Universalismus ausge-
richtet ist. Universalismus ist in diesem Zusammenhang als Gegenpol zum Partikula-
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rismus zu verstehen, wobei dieser wiederum einen der wesentlichen Werte der sozia-
len Rationalität darstellt (siehe den folgenden Unterabschnitt 2.3.2.3). In einer durch 
Universalismus geprägten Welt werden die alternativen Ziele und Ressourcen sowie 
die zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen als neutrale und austauschbare 
Elemente angesehen. Ihre jeweilige Bewertung erfolgt gleichberechtigt und unvorein-
genommen, Emotionen spielen dabei keine Rolle. Auch (soziale) Beziehungen haben 
keinen Einfluss auf Entscheidungen; sie bestehen nur auf vertraglicher Ebene. Weiter-
hin gilt in der ökonomischen Welt das Leistungsprinzip: Handlungen sind stets als 
Antwort auf das Handeln anderer zu verstehen und basieren nicht auf sozialen Bezie-
hungen zum Gegenüber (Diesing 1962). 

Im Zusammenhang mit der Analyse der ökonomischen funktionalen Rationalität diffe-
renziert Diesing zunächst zwischen Produktion und Distribution als technischen Pro-
zessen und Allokation und Austausch als ökonomischen Prozessen eines Wirtschafts-
systems. Wie oben bereits beschrieben, orientieren sich technische Prozesse an der 
technischen Rationalität. Es geht dabei um das (kostenoptimale) Transformieren ver-
schiedener Produktionsfaktoren zu einem physischen Gut oder einer Dienstleistung. 
Im Zusammenhang mit der ökonomischen Rationalität sind gemäss Diesing insbeson-
dere zwei Prozesse von Bedeutung, nämlich die Allokation von Ressourcen auf alter-
native Ziele innerhalb einer ökonomischen Einheit und der Austausch von Ressourcen 
zwischen zwei ökonomischen Einheiten. Anhand dieser beiden Prozesse kann die 
ökonomische Rationalität verdeutlicht werden, ausgehend von einer Situation knapper 
Mittel. Aufgrund der Mittelknappheit können nicht alle konkurrierenden Ziele einer 
ökonomischen Einheit befriedigt werden; es bedarf ihrer Priorisierung. In diesem Zu-
sammenhang werden die Mittel auf die Ziele mit der höchsten Relevanz alloziert; die 
übrigen Ziele bleiben unberücksichtigt. Oder – im Falle der Möglichkeit von Teilziel-
erreichung – die Mittel werden jeweils auf die wichtigsten Teile eines jeden Ziels auf-
geteilt. Zu diesem Zweck muss es möglich sein, die relative Bedeutung der einzelnen 
Ziele auf neutrale Weise zu bestimmen und die Zielerreichung auf neutrale Weise zu 
messen. Wenn die jeweils verfügbaren Ressourcen zweier verschiedener ökonomi-
scher Einheiten jeweils unterschiedlich bewertet werden, kann durch den gegenseiti-
gen Austausch von weniger hoch bewerteten Ressourcen gegen höher bewertete der 
jeweilige Gesamtwert der Ressourcen erhöht werden.  

Ökonomische substantielle Rationalität lässt sich demgemäß mit dem folgenden Ent-
scheidungsprinzip beschreiben: „Allocate means to alternative ends in such a way as to 
maximize the ends“ (Diesing 1962: 44). Eine Organisation, die sich gemäß diesem 
Prinzip verhält, kann als ökonomisch funktional rational bezeichnet werden.  
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Der maximierende Entscheidungsprozess der ökonomischen Rationalität beginnt mit 
gegebenen Zielen, die anhand von Skalen gemessen und miteinander verglichen wer-
den können, dabei in der Regel unveränderlich und isoliert sind und miteinander kon-
kurrieren. Die Ziele bilden die Grundlage für den gesamten Entscheidungsprozess; auf 
sie werden die Beurteilungen der jeweils zur Verfügung stehenden Handlungsalterna-
tiven ausgerichtet. Dabei basieren sie zugleich auf den Bedürfnissen einer Gesellschaft 
oder einer Organisation. Gibt es mehr Bedürfnisse als zur Verfügung stehende Mittel, 
so werden nur die Bedürfnisse erfüllt, die für die jeweilige Situation die höchste Rele-
vanz aufweisen (Diesing 1958). Der wesentliche Unterschied zur oben beschriebenen 
technischen Rationalität besteht im Hinblick auf die Anzahl der zu erreichenden Ziele: 
„The efficient achievement of a single goal is technical rationality, the maximum 
achievement of a plurality of goals is economic rationality“ (Diesing 1962: 1). 

Beide Formen von Rationalität haben dagegen gemeinsam, dass sie auf gegebenen 
Zielen aufbauen. Weder bei der technischen noch bei der ökonomischen Rationalität 
geht es darum, ein oder mehrere konkurrierende Ziele festzulegen oder abzuleiten, 
sondern vielmehr um die effiziente Erfüllung (konkurrierender) Vorgaben. Mit ande-
ren Worten: Die Ausübung der technischen und der ökonomischen Rationalität bedingt 
einen vorgelagerten Prozess der Zielfestlegung. In diesem Zusammenhang kommen 
die soziale, die legale und die politische Rationalität ins Spiel (Thurmaier & 
Willoughby 2001). 

2.3.2.3 Soziale Rationalität 

Während Diesing im Rahmen seiner Darlegungen zur ökonomischen Rationalität vor 
allem auf dem Gedankengut der neoklassischen Theorie aufbaut, orientieren sich seine 
Ausführungen zur sozialen Rationalität stark an dem soziologischen Funktionalismus 
als eine der Hauptströmungen der Soziologie (Durkheim 1965, Durkheim 1968; 
Merton 1951; Parsons 1951, Parsons 1971). Im soziologischen Funktionalismus wird 
die Welt als ein System von Elementen verstanden, die miteinander in einer Wechsel-
beziehung stehen und von denen jedes einzelne Element wesentliche Beiträge zum 
Funktionieren des Systems leistet (Münch 2003). 

Als soziale Rationalität bezeichnet Diesing die Rationalität sozialer Systeme. Ein sozi-
ales System ist dabei als „organization of cultural roles, including expectations, obliga-
tions, and ideals“ (Diesing 1962: 67) zu verstehen. Individuen als Elemente eines sozi-
alen Systems nehmen bestimmte soziale Rollen ein, die sich aufeinander beziehen, 
einander ergänzen und über die sie ein Verständnis füreinander erlangen. Diesing ver-
gleicht dieses Zusammenspiel der verschiedenen Rollen eines sozialen Systems mit 
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dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Rollen eines Theaterstücks. Den grundle-
genden und universellen Trend im Hinblick auf die soziale Rationalität sieht er in dem 
kontinuierlichen Streben nach Integration. Ein soziales System wird dann als integriert 
und im Sinne der sozialen Rationalität als rational bezeichnet, wenn „the roles of 
which it is composed are internally consistent and fit together“ (Diesing 1962: 76). 

Integration ist Diesing zufolge für soziale Systeme effektiv – und integrierte soziale 
Systeme sind demnach rational –, da sie es sei, die soziale Handlungen effektiv mög-
lich und bedeutend mache. „Integration is a logical precondition for the successful 
completion of any social action. It makes action possible by […] eliminating conflicts, 
which would block action […]“ (Diesing 1962: 84). Entscheidungen auf Basis sozialer 
Rationalität werden von Diesing (1958: 2) als ‘integrative decisions’ bezeichnet. 

In Bezug auf das Wertesystem einer rationalen sozialen Organisation betont er die Be-
deutung persönlicher Beziehungen: In einem rationalen sozialen System findet Han-
deln nur innerhalb und auf Basis von sozialen Beziehungen statt und bestimmen per-
sönliche Beziehungen die Verpflichtungen einer Person gegenüber einer anderen oder 
gegenüber einer Gruppe von Personen. Je enger die Beziehungen zu einer Person oder 
zu einer Gruppe sind, desto größer ist auch die Verpflichtung ihr gegenüber und desto 
höher ist die Priorität der Verpflichtungen. Eine gemäß sozialer Rationalität rationale 
Organisation stärkt die persönlichen sozialen Beziehungen und Verbindungen ihrer 
Mitglieder. In einer rationalen ökonomischen Organisation dagegen bestehen Bezie-
hungen nur auf vertraglicher Ebene, Personen werden als eine Art austauschbares Gut 
oder Rohstoff angesehen. Emotionale und moralische Aspekte spielen in der ökonomi-
schen Rationalität keine Rolle; für die gemäß sozialer Rationalität wesentlichen sozia-
len Beziehungen sind sie dagegen von wesentlicher Bedeutung (Diesing 1962). 

Im Gegensatz zu den Entscheidungsprinzipien ökonomisch und technisch rationaler 
Entscheidungen erscheinen die entsprechenden Prinzipien der sozialen Rationalität 
vage und nicht formalisierbar, zumindest nicht im gleichen Maße. Diesing diskutiert 
insbesondere drei Entscheidungsprinzipien. Entscheidungssituationen sollten so vorbe-
reitet werden, dass sie beherrschbar sind in dem Sinne, dass sich konfligierende Fakto-
ren integrieren lassen. Weiterhin sollten Entwicklungen antizipiert und darauf basie-
rend Vorkehrungen für potentielle zukünftige Konfliktsituationen getroffen werden, 
zum Beispiel durch die rechtzeitige Anpassung sozialer Rollen im Hinblick auf zu-
künftige Anforderungen. Schließlich sollte Unsicherheit soweit wie möglich umgan-
gen werden. Dies könnte etwa dadurch geschehen, dass nicht unbedingt notwendige 
Entscheidungen vermieden werden, die auf Basis unsicheren Wissens getroffen wer-
den würden. 



30 Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. 

Integrative Entscheidungsprozesse unterscheiden sich von maximierenden Entschei-
dungsprozessen auf Basis ökonomischer Rationalität. So nehmen Ziele hier nicht die 
Rolle eines festen Ankers ein, an dem der jeweilige Entscheidungsprozess ausgerichtet 
wird. Mit Ausnahme der grundsätzlichen Ziele der Konfliktlösung und der Integration 
existieren im integrativen Entscheidungsprozess keine endgültigen partiellen Ziele; 
stattdessen erfolgt während des Prozesses eine Zielanpassung. Konfligierende Elemen-
te eines sozialen Systems, die einen integrativen Entscheidungsprozess auslösen, wer-
den nicht als Alternativen aufgefasst, sondern fließen als integrative Bestandteile in die 
Problemlösung mit ein. In diesem Zusammenhang wird keine Befriedigung der einzel-
nen Konfliktfaktoren angestrebt, sondern vielmehr ihre Anpassung hinsichtlich größe-
rer Stabilität und Harmonie des sozialen Systems (Diesing 1958).  

Entscheidungen gemäß sozialer Rationalität sind deshalb nicht in erster Linie am 
Selbstinteresse oder am eigenen Vorteil ausgerichtet, sondern orientieren sich an dem 
Ziel der sozialen Integration. Sen (1973; 1977) zeigt zum Beispiel, dass Menschen im 
Sinne einer stärkeren sozialen Integration durch Erfüllung bestimmter sozialer Normen 
gegen ihr eigenes Interesse handeln. 

2.3.2.4 Legale Rationalität 

Unter legaler Rationalität versteht man die Rationalität im Zusammenhang mit den 
elementaren Regeln einer Gesellschaft, die die Grenzen der legalen und moralischen 
Rechtmäßigkeit und somit auch Berechenbarkeit und formale Ordnung schaffen. Sie 
umfassen nicht nur die legalen Regeln wie Verfassung und Gesetze, sondern beziehen 
auch die moralische Ordnung mit ein (Diesing 1962). Diesing identifiziert Legalismus 
als den universellen Trend im Zusammenhang mit den fundamentalen Regeln einer 
Gesellschaft. Legalismus ist dabei als Oberbegriff für verschiedene Untertrends zu 
verstehen, unter anderem für den Trend zur zunehmenden Komplexität und Detail-
liertheit von Regeln und Normen sowie den Trend zur Regelgebundenheit von Hand-
lungen. 

Legalismus und die damit einhergehende legale Rationalität kommen insbesondere in 
sozialen Systemen zum Tragen, bei denen permanente und eindeutige Interessendiffe-
renzen zwischen den einzelnen Elementen des jeweiligen Systems bestehen. Die fun-
damentalen Regeln fungieren in diesem Zusammenhang als eine Art Stabilisator für 
die entstehenden Konfliktsituationen. Voraussetzung für die stabilisierende Rolle ist 
die Existenz eines grundsätzlich geteilten Wertesystems in dem jeweiligen sozialen 
System, das eine allgemeine Akzeptanz der fundamentalen Regeln ermöglicht. Dage-
gen spielen Legalismus und die legale Rationalität in homogenen Gruppen, in denen 
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nur geringe und vor allem keine nachhaltigen Interessendifferenzen bestehen, eher ei-
ne untergeordnete Rolle. Fundamentale Regeln werden hier nicht in dem gleichen Ma-
ße benötigt wie im Falle der Interessenkonflikte. Mit zunehmender Integration eines 
sozialen Systems sinkt die entsprechende Bedeutung des Legalismus und der funda-
mentalen Regeln für dieses System (Diesing 1962). 

In Bezug auf die funktionale legale Rationalität, also die Ebene des Systems, geht es 
um die Rationalität der fundamentalen Regeln einer Gesellschaft an sich. Diesing be-
zeichnet sie als funktional rational, wenn sie in der Lage sind, Konflikten effektiv vor-
zubeugen beziehungsweise effektive Lösungen für entstandene Konflikte bereitzustel-
len (Diesing 1962). Um diesen Anspruch zu erfüllen, sollte eine legale Ordnung kon-
sistent, ausreichend komplex und detailliert ausgestaltet sowie präzise formuliert sein. 
Der Wert, der von einer funktional rationalen legalen Ordnung geschaffen wird, ist 
legale Gerechtigkeit im Sinne des jeweils gültigen Wertesystems. 

Im Hinblick auf die substantielle legale Rationalität eines nicht rechtsprechenden, rich-
terlichen Akteurs (juristische Rationalität) bleibt Diesing vage. Aus seinen Ausführun-
gen zur legalen Rationalität im Allgemeinen und zur juristischen richterlichen Rationa-
lität im Besonderen lassen sich jedoch entsprechende Hinweise ableiten. Substantielle 
legale Rationalität ist gekennzeichnet durch eine konsequente Orientierung des eige-
nen Entscheidens sowie durch eine konsequente Bewertung des Handelns anderer Per-
sonen anhand der fundamentalen Regeln einer Gesellschaft. Nicht die Integration sozi-
aler Beziehungen, nicht die Anforderungen der technischen oder ökonomischen Effizi-
enz bilden die Rahmenbedingungen für die legale Rationalität, sondern die gesetzliche 
Ordnung sowie die moralischen Grundprinzipien einer Gesellschaft. Eine Entschei-
dung ist substantiell legal rational, solange sie nur an den von Gesetz und Moral ge-
setzten Maßstäben ausgerichtet ist. Substantielle legale Rationalität baut demnach auf 
der funktionalen legalen Rationalität auf, indem sie eine legale Ordnung als Orientie-
rungsmaßstab benötigt. Allerdings ist funktionale legale Rationalität nicht die Voraus-
setzung für substantielle legale Rationalität, denn eine Entscheidung kann sich konse-
quent auch an einer nicht effektiven legalen Ordnung ausrichten.  

2.3.2.5 Politische Rationalität 

Die politische Rationalität beschreibt Diesing als „rationality of decision-making 
structures. I call this type of rationality ‘political’ because politics is concerned with 
decisions and how they are made” (Diesing 1962: 170). Dabei geht es in seinen 
Ausführungen zunächst um die Effektivität der Entscheidungsstrukturen, das heißt um 
die rationale Ausgestaltung, den rationalen Erhalt und die rationale Weiterentwicklung 
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von Entscheidungsstrukturen. Um gemäß Diesing als effektiv zu gelten, muss eine 
Entscheidungsstruktur zwei Anforderungen erfüllen. Zum einen sollte sie eine 
Vielzahl unterschiedlicher Werte, Normen, Fakten und Handlungsalternativen 
repräsentieren (‘differentiation’), zum anderen sollte sie die Möglichkeit zu einer 
einheitlichen Entscheidung bieten, die die unterschiedlichen Standpunkte (zumindest 
teilweise) berücksichtigt (‘unification’) (Diesing 1962). Je besser die beiden 
konfligierenden Anforderungen in einem Entscheidungsprozess miteinander vereint 
werden, desto rationalere Entscheidungen kommen aus Sicht der politischen 
Rationalität zustande: „Political rationality follows the principle that the best decisions 
are produced when the two conflicting requirements of a decision-making structure 
[…] are embodied in it to the greatest degree possible“ (Thurmaier & Willoughby 
2001: 96). 

Aus den abstrakten Ausführungen Diesings zur politischen Rationalität lässt sich ein 
wesentlicher Aspekt für das konkrete (Entscheidungs-)Verhalten von politischen Or-
ganisationen und Akteuren ableiten. Politische Rationalität in diesem Sinne ist dem-
nach eng mit einem Streben nach legitimer Macht verknüpft, mit dem Ziel, in den je-
weiligen Entscheidungsstrukturen eine relevante Rolle zu spielen. Daher geht mit poli-
tischer Rationalität das Zentralisieren von Macht und Autorität einher. In diesem Zu-
sammenhang spricht Diesing die Organisation von machtsichernden und mehrheits-
bringenden Koalitionen an. Da ein politischer Akteur allein oft keine Entscheidungen 
treffen könne und sein langfristiges politisches Überleben von einer breiten Abstüt-
zung seiner Entscheidungen in der Gesellschaft abhänge, sei das Zustandebringen von 
Koalitionen und breiten Mehrheiten eine Voraussetzung, um eine wesentliche Rolle in 
den Entscheidungsstrukturen aufrechtzuerhalten (Diesing 1962). 

Auf Diesings fünf Formen von Rationalität wird im weiteren Verlauf der Dissertation 
noch zurückzukommen sein, insbesondere im Zusammenhang mit den empirischen 
Ergebnissen. 

2.4 Rationalität in Organisationen 

Das Thema „Rationalität“ war und ist Gegenstand der organisationswissenschaftlichen 
Literatur. In diesem Zusammenhang sind einige der vielzitierten Standardwerke der 
Organisationstheorie zu nennen, die sich im Rahmen einer Analyse der Entscheidungs-
findung in Organisationen mit der Rationalität in Organisationen auseinandersetzen, 
teilweise auch implizit (Brunsson 1987; March 1989; Scott 2008; Simon 1997). Einig-
keit herrscht unter den entsprechenden Autoren darüber, dass Organisationen in der 
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Regel nicht rational im klassischen, technischen Verständnis agieren. Brunsson (1987) 
sieht es für sie sogar als wesentlichen Faktor an, sich entsprechend irrational zu verhal-
ten, um sich die fürs Überleben notwendige Flexibilität zu erhalten.  

Die Einführung von Ausschreibungswettbewerb in das ʻorganisationale Feldʼ 
(DiMaggio & Powell 1983) des öffentlichen Busverkehrs bedeutet für die in der vor-
liegenden Dissertation relevanten Aufgabenträgerorganisationen eine Konfrontation 
mit einer neuen Praktik, die auf einer ökonomischen Rationalität basiert – und sich 
damit grundlegend von dem bisher angewendeten Offertverfahren zur Vergabe der 
Busverkehre unterscheidet. Vor diesem Hintergrund sind daher insbesondere die empi-
rischen Studien zur organisationalen Rationalität interessant, die sich mit Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit multiplen Rationalitäten oder Multirationalität in Organi-
sationen auseinandersetzen. Der Begriff „Multirationalität“ wird für das Aufeinander-
treffen von „two or more strong, competing or conflicting belief systems“ (Scott 1994: 
211) verwendet. Denis et al. (2001: 809) sprechen im Zusammenhang mit multiratio-
nalen Organisationen auch von ʻpluralistic organizationsʼ. Eine für den empirischen 
Teil der Dissertation wichtige Erkenntnis betrifft das theoretische Fundament der ent-
sprechenden Studien. Bis auf wenige Ausnahmen verwenden die Autorinnen und Au-
toren theoretische Bezugsrahmen, die auf dem Gedankengut des Neo-
Institutionalismus aufbauen. Der Neo-Institutionalismus betont den starken Einfluss 
von formalisierten und – im Gegensatz zum klassischen Institutionalismus – nicht-
formalisierten Institutionen auf kognitiver Ebene und den Einfluss ihrer institutionel-
len Logiken auf Organisationen sowie auf ihre organisationale Rationalität (Friedland 
& Alford 1991; Powell & DiMaggio 1991; Scott et al. 2000; Scott 2008; Townley 
2002). 

Verschiedene der angesprochenen Studien beschäftigen sich mit der Frage, wie und 
mit welchen Folgen sich das Zusammenspiel unterschiedlicher und rivalisierender Ra-
tionalitäten in Organisationen und/oder organisationalen Feldern vollzieht. Entspre-
chende empirische Analysen werden unter anderem am Beispiel der amerikanischen 
Finanzindustrie (Lounsbury 2002; 2007), der amerikanischen Verlagsbranche 
(Thornton 2002; Thornton & Ocasio 1999, 2004; Thornton et al. 2005), des spanischen 
produzierenden Gewerbes (Greenwood et al. 2010), des amerikanischen Technologie-
sektors (Boivin & Roch 2006), des amerikanischen Gesundheitssektors (D'Aunno et 
al. 1991; D'Aunno et al. 2000; Scott et al. 2000), eines amerikanischen Symphonie-
Orchesters (Glynn & Lounsbury 2005), der pakistanischen Nähindustrie (Khan et al. 
2007), der französischen Gastronomiebranche (Rao et al. 2003), einer kanadischen 
Behörde (Townley 2002), der österreichischen öffentlichen Verwaltung (Meyer & 
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Hammerschmid 2006), des kanadischen Gesundheitssektors (Reay & Hinings 2009), 
eines kanadischen Mennoniten-Colleges (Dyck 1997) oder britischer Universitäten 
(Townley 1997) durchgeführt.  

Verschiedene Autorinnen und Autoren sehen in organisationaler Multirationalität kein 
dauerhaftes Phänomen, sondern vielmehr einen temporären Zustand. Entsteht in einer 
Organisation eine neue Rationalität oder wird eine bereits existierende Rationalität von 
außen mit einer neuen konfrontiert, so tritt diese in Konkurrenz zu der alten, etablier-
ten Rationalität. Für eine gewisse Zeit existieren beide nebeneinander, bis sich eine 
von ihnen durchsetzt und (wieder) zur dominierenden Logik wird (DiMaggio 1983; 
Hensmans 2003; Hoffman 1999) oder bis sich eine – dann wiederum neue – hybride 
Rationalität aus den beiden rivalisierenden Logiken herausbildet (Glynn & Lounsbury 
2005; Thornton et al. 2005). Andere Autoren dagegen gehen von der Möglichkeit aus, 
dass zwei Rationalitäten auch dauerhaft parallel in einer Organisation existieren kön-
nen (Marquis & Lounsbury 2007; Reay & Hinings 2005, 2009). 

Neue Rationalitäten können über verschiedene Wege in eine Organisation gelangen. 
So können es Organisationsmitglieder sein, bei denen sich ein Wandel des Denkens 
vollzogen hat, die ihre Organisation mit der entsprechenden neuen Logik konfrontie-
ren und den Anpassungsprozess auslösen (Greenwood & Suddaby 2006; Kitchener 
2002). Dabei sei es nicht unbedingt entscheidend, dass eine neue Rationalität von Akt-
euren mit bedeutender Position und somit über ihren Einfluss in die Organisation ein-
gebracht wird. Vielmehr könne eine Ablösung der bestehenden Rationalität mittels 
einer verdeckten, subtilen Strategie von sukzessive ausgeführten kleinen Schritten 
auch von Akteuren ohne große formale Bedeutung erfolgreich durchgeführt werden 
(Battilana 2006; Maguire et al. 2004; Reay et al. 2006). Auch in eine Organisation o-
der in ein organisationales Feld neu eintretende Akteure könnten den Status Quo in 
Bezug auf die Rationalität herausfordern, indem sie neue Perspektiven und Handlungs-
logiken mitbringen (Hensmans 2003; Leblebici et al. 2007). Schließlich könne es auch 
der generelle gesellschaftliche Wandel sein, der eine Diskrepanz zwischen dominie-
render Logik in einem organisationalen Feld und gesellschaftlicher Realität entstehen 
lässt und einen Ablösungsprozess im Hinblick auf die Rationalität auslöst (Rao et al. 
2003). 

Wie oben angesprochen, kristallisiert sich gemäß einiger Studien nach einer Phase der 
gemeinsamen Ko-Existenz zweier rivalisierender Rationalitäten innerhalb einer Orga-
nisation eine einzelne Logik heraus, die zukünftig das Handeln der Organisation prägt. 
Dennoch könne es zu einem subtilen parallelen Weiterbestehen der alten Rationalität 
kommen. So fanden Khan et al. (2007), die die Folgen des Kinderarbeitsverbots bei 



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.  35 

der Herstellung von Fußbällen in Pakistan untersuchten, heraus, dass eine neue Hand-
lungsrationalität, die von Kinderarbeit absah, nur scheinbar auch wirklich so ʻgelebtʼ 
wurde. Tatsächlich konfligierte die neue Logik so stark mit der durch gesellschaftliche 
und familiäre Logiken geprägten bisherigen Rationalität des Einbezugs von Kindern in 
die Produktionsprozesse, dass diese illegal und versteckt weiter gelebt wurde.  

Townley (2002) kommt im Zusammenhang mit ihrer Analyse rivalisierender Rationa-
litäten in einer kanadischen Kultur- und Naturerbe-Behörde zu einem ähnlichen Er-
gebnis. Ausgangspunkt ihrer Analyse ist die Einführung unter anderem eines ‘Perfor-
mance Measurements Systems’ in die entsprechende Behörde. Townley stützt ihre 
Analysen auf Kalbergs (und damit Webers) Dimensionen der Rationalität (Kalberg 
1980; Weber 1980, siehe Unterkapitel 2.3). Sie kommt zunächst zu dem Schluss, dass 
durch die Einführung von ʻPerformance Measurementʼ im Laufe der Zeit offenbar der 
bislang dominierende Einfluss der ʻsubstantive rationalityʼ und der ʻpractical rationali-
tyʼ zunehmend durch die ʻformal rationalityʼ und die ʻtheoretical rationalityʼ abgelöst 
wurde. Allerdings stellte sie auch fest, dass einige Organisationsmitglieder zwar nach 
außen hin vorgaben, gemäß der neuen Rationalität zu agieren, tatsächlich jedoch in 
ihrem Handeln weiterhin der bisherigen Logik folgten (Townley 2002).  

Den Einfluss verschiedener Rationalitäten auf den Erfolg organisationalen Wandels 
untersucht Dyck (1997). Auch er stützt seine Analysen auf die verschiedenen Rationa-
litäten Webers (1980). Dyck kommt zu dem Ergebnis, dass der Versuch eines organi-
sationalen Wandels dann am ehesten mit Erfolg verbunden ist, wenn er auf wertratio-
nellen und nicht auf zweckrationellen Motiven beruht. 

Lounsbury (2007) analysiert, inwieweit die Geschäftspraktiken und die Strukturen in 
der Investmentfondbranche durch unterschiedliche Rationalitäten geprägt werden. Zu 
diesem Zweck definiert er zwei einander gegenüberstehende institutionelle Logiken, 
und zwar die ʻtrustee logicʼ (Fokus auf Schutz des Kapitals) und die ʻperformance lo-
gicʼ (Fokus auf Renditeerzielung). Seine Analyse basiert auf der Entscheidung der je-
weiligen Investmentunternehmen, ihr ‘money management’, das heißt die Verwaltung 
der angelegten Gelder, selber inhouse zu erbringen oder sie stattdessen an einen ent-
sprechenden professionellen Dienstleister auszulagern. Er stellt fest, dass Investment-
firmen, die einer ʻtrustee logicʼ folgen und dadurch bedingt ein passives, möglichst 
kostengünstiges Investieren verfolgen, eine große Tendenz zur Auslagerung des 
ʻmoney managementʼ aufweisen. Auf der anderen Seite lagern Unternehmen, die einer 
ʻperformance logicʼ unterliegen, aber tatsächlich inhouse nur eine schlechte Perfor-
mance ihrer Anlagen erzielen, ihr ʻmoney managementʼ mit ebenso hoher Wahr-
scheinlichkeit aus. Die Anforderungen an einen externen Partner fallen jedoch bedingt 
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durch die divergierenden Logiken unterschiedlich aus. Während performanceorientier-
te Investmentunternehmen in der Regel mit professionell geführten Wachstumsfonds 
zusammenarbeiten, lagern auf Kapitalerhalt ausgerichtete Investmentfirmen eher an 
professionelle Index-Fonds aus. Lounsbury (2007) kommt zu dem Ergebnis, dass die 
unterschiedlichen Logiken in der Investmentbranche zu einer starken Ausdifferenzie-
rung unter den Anbietern eines professionellen ʻmoney managementʼ geführt haben. 

Rao et al. (2003) führen ihre Analysen im Zusammenhang mit Multirationalität am 
Beispiel der französischen Gastronomie durch. Die entsprechende Branche war 
jahrzehntelang geprägt durch die Rationalität der ‘classical cuisine’, die sich durch 
eine besondere Rhetorik, besondere Regeln des Kochens, eine besondere Rolle des 
Küchenchefs, archetypische Zutaten der Gerichte und eine besondere Organisation der 
Menüs auszeichnete. Seit Ende der 1960er Jahre jedoch hielt mit dem Aufkommen der 
‘nouvelle cuisine’ eine neue Rationalität Einzug in die französische Gourmetküche, 
die eine andere gesellschaftliche Auffassung und damit auch eine andere Auffassung 
vom Kochen sowie der damit zusammenhängenden Organisation vertrat. Rao et al. 
(2003) untersuchen in ihrem Paper, wie es zu der Herausbildung dieser neuen 
Rationalität und zur Ablösung des bisherigen Denkens kam. Sie kommen zu dem 
Ergebnis, dass es zunehmend zu Unvereinbarkeiten zwischen der existierenden Logik 
der ‘classical cuisine’ und der Entwicklung in der französischen Gesellschaft kam, die 
dann den Nährboden für eine neue Art des Denkens in der französischen Gastronomie 
bildeten. Junge, aufstrebende Köche, wie zum Beispiel der später als einer der 
Hauptvertreter der ‘nouvelle cuisine’ geltende Paul Bocuse, nutzten das sich 
ergebende „momentum for change“ (Rao et al. 2003: 802), entwickelten ihre eigenen 
Vorstellungen der zukünftigen Gastronomie, vertraten diese zunehmend selbstbewusst 
nach außen und lösten schließlich die bisherige Rationalität ‘classical cuisine’ ab. Rao 
et al. (2003) schließen daraus, dass für die Herausbildung neuer und für die Ablösung 
bestehender Rationalitäten 

• Diskrepanzen zwischen der alten Logik und den Entwicklungen im gesell-
schaftlichen Umfeld,  

• ein ʻpolicy windowʼ (Kingdon 2003: 88)  
• und entsprechende Akteure, die sowohl die Diskrepanzen als auch die sich dar-

aus ergebenden Möglichkeiten erkennen und sie entsprechend für die Etablie-
rung einer neuen Rationalität nutzen 

notwendig sind. 
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2.5 Rationalität in der Politik 

Bei den Untersuchungsobjekten der vorliegenden Dissertation, den Aufgabenträgern 
für den regionalen Busverkehr, handelt es sich um Organisationen und organisationale 
Akteure, die den Bereichen Politik und öffentliche Verwaltung zuzuordnen sind (siehe 
Unterkapitel 3.2). Wie im Unterkapitel 1.2 dargelegt, wurden die Aufgabenträgerorga-
nisationen im Allgemeinen oder ihre Rationalität im Speziellen bislang noch nicht ex-
plizit in der wissenschaftlichen Literatur thematisiert.  

Dagegen war die Rationalität politischer Akteure und Organisationen sowie öffentli-
cher Verwaltungen auf einer allgemeinen Ebene bereits Gegenstand verschiedener 
wissenschaftlicher Diskussionen, sowohl explizit als auch implizit. Ein weiterer Teil 
der Literaturanalyse befasste sich daher mit den entsprechenden Studien, die Hinweise 
auf die konkrete Rationalität in der Politik und in Verwaltungen – im Sinne der hier 
relevanten Handlungslogik – liefern. Die entsprechenden Ergebnisse sind Gegenstand 
dieses und des folgenden Unterkapitels.  

Als wesentliche Theorieströmung im Zusammenhang mit der Rationalität politscher 
Akteure kann die Public Choice-Theorie angesehen werden (Buchanan 1999; 2000; 
Buchanan & Tullock 1965; Niskanen 1998). Sie umfasst zwar deutlich mehr als die 
Analyse politischer Rationalität – sie verwendet auch nicht diese Begrifflichkeit – setzt 
sich aber unter anderem mit dem Entscheidungsverhalten in der Politik sowie mit den 
damit verbundenen Entscheidungsprozessen auseinander.12 Die Grundlagen der Public 
Choice-Theorie sind (unter anderem) in den Annahmen des methodologischen Indivi-
dualismus und somit in dem Modell des bereits im Unterkapitel 1.2 angesprochenen 
ʻhomo oeconomicusʼ zu finden (Buchanan 1999). Politiker maximieren ihren Nutzen 
durch eine Maximierung ihrer Macht. Bezogen auf die hier relevante politische Ratio-
nalität ist es daher die Kernaussage der Public Choice-Theorie, dass das Handeln von 
Politikern durch die Logik der Macht geprägt ist. Entscheidend ist für sie die Siche-
rung ihrer Macht und ihrer Wiederwahl. 

Verschiedene Autoren, die nicht in der Tradition der Public Choice-Theorie stehen, 
kommen zu ähnlichen Ergebnissen. So ziehen Conn et al. (1973), die sich explizit mit 
dem Konzept der politischen Rationalität auseinandersetzen, folgenden Schluss: 
„Rational political man also seeks to maximize utility and that becomes transferred to 
saying that rational political man seeks to maximize his power“ (Conn et al. 1973: 
223). 

                                              
12  Für eine umfassende Darstellung der Public Choice Theorie siehe zum Beispiel Mueller (2003).  
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Eine auf dem Erreichen und Maximieren politischer Macht basierende Rationalität hat 
Konsequenzen für die konkreten Handlungslogiken der entsprechenden Akteure und 
Organisationen. So konkretisieren Bogumil (2003), Schedler (2003: 539) und ter Bogt 
(2008) Rationalität in der Politik durch einen Fokus auf das Gewinnen von Mehrhei-
ten. Schedler identifiziert verschiedene Erfolgsfaktoren, die in diesem Zusammenhang 
von Relevanz sind, „the ability to form coalitions, skillful behaviour in political barter-
ing processes, the formation and manipulation of public opinion, respect, the creation 
and activation of formal networks“ (Schedler 2003: 540). 

Wildavskys (1966) Ausführungen zum Verhalten von Politikern bei der Budgeterstel-
lung lässt sich ein weiterer Aspekt politischer Rationalität entnehmen, der ebenfalls im 
Zusammenhang mit dem Streben nach Macht und dem Gewinnen von Mehrheiten 
steht. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der politischen Budgetent-
scheidungen in der Regel ein inkrementeller Ansatz verfolgt wird. Statt großer Ände-
rungen und Anpassungen des Budgets wird eine Politik der kleinen Schritte betrieben. 
Ein entsprechendes Entscheidungsverhalten ist kohärent mit den bisher dargestellten 
Aspekten politischer Rationalität. Politische Mehrheiten wird man in der Regel nicht 
mit radikalen Vorschlägen und Entscheidungen gewinnen, sondern durch die Berück-
sichtigung verschiedener Standpunkte und darauf basierende politische Kompromisse. 
Auf diesen Punkt weist auch Diesing (1962) im Zusammenhang mit seinen Ausfüh-
rungen zu politisch rationalen Entscheidungsstrukturen hin.  

Als eine weitere Konsequenz des in der Literatur diskutierten Strebens nach der Ma-
ximierung von politischer Macht als Kernelement politischer Rationalität kann die 
Ausrichtung des politischen Handelns an den jeweiligen Stimmungslagen der Bevöl-
kerung gesehen werden. So zeigen die verschiedenen (empirischen) Studien von 
Erikson et al. (2002), Page & Shapiro (1992), Stimson et al. (1995) und Wlezien 
(1995), dass das Handeln politischer Akteure in erster Linie durch das Verhalten der 
Wähler und ihrer (sich ändernden) Stimmungslagen und weniger durch inhaltliche 
Faktoren bestimmt wird. Damit geht einher, dass politisches Handeln, bedingt durch 
die Legislaturperioden und wechselnden Stimmungslagen der Wähler, durch eine 
kurz- bis mittelfristige Perspektive geprägt ist. 

Einen weiteren, für die in der vorliegenden Arbeit relevanten Fragestellungen interes-
santen, empirischen Beitrag stellt das Paper von Levin & Tadelis (2007) dar. Sie un-
tersuchen das Verhalten öffentlicher Entscheidungsträger im Zusammenhang mit der 
Organisation verschiedener öffentlicher Dienstleistungen amerikanischer Städte. Kon-
kret analysieren sie, wann sich Akteure für eine Inhouse-Erbringung der öffentlichen 
Leistungen entschieden, wann eine Vergabe an öffentliche Leistungserbringer (‘public 
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contracting’) und wann ein Contracting Out an private Erbringer vorgenommen wurde. 
Auch wenn die Einführung von Wettbewerb nicht explizit Bestandteil der Untersu-
chung war (denn die Aufträge wurden jeweils direkt vergeben), so liefern die Ergeb-
nisse doch interessante Hinweise auf mögliche Elemente politischer Rationalität im 
Hinblick auf dieses Thema. So konnten die Autoren einen signifikanten Unterschied 
zwischen dem Entscheidungsverhalten politischer Akteure, das heißt demokratisch 
gewählter Bürgermeister und direkt berufener City-Manager, feststellen. Die in die 
Untersuchung einbezogenen Bürgermeister ließen ihre öffentlichen Dienstleistungen 
signifikant öfter inhouse erstellen, während die nicht von den Bürgern gewählten City-
Manager signifikant öfter eine Vergabe an private Leistungserbringer vornahmen. Zu-
dem zeigte sich, dass der Verschuldungsgrad einer Stadt signifikanten Einfluss auf ihre 
Neigung zu einem ‘private contracting’ hatte: Je niedriger die Schulden einer Stadt 
waren, das heißt je besser die finanzielle Lage war, desto eher wurden die Leistungen 
nicht an Private vergeben; obwohl dies in der Regel mit geringeren Kosten verbunden 
gewesen wäre. Mit anderen Worten: Je geringer der finanzielle Leidensdruck, desto 
eher wurde eine Erbringung durch die eigene Verwaltung vorgezogen. Auch die Art 
der Leistungen hatte gemäß Levin & Tadelis (2007) Einfluss auf die Erbringungs-
Entscheidung: Je dichter die entsprechende Leistung am Kunden erbracht wurde – je 
besser also die Leistungserbringung vom Kunden und damit vom Wähler beobachtet 
werden konnte –, desto eher wurde die Variante der Inhouse-Erstellung gewählt; trotz 
wiederum in der Regel höherer Kosten.  

Auch Ya Ni & Bretschneider (2007) analysieren die Contracting-Entscheidung politi-
scher Akteure. Ihr Untersuchungsgebiet sind E-Government-Services. Im Hinblick auf 
die hier relevante politische Rationalität sind vor allem zwei ihrer Ergebnisse interes-
sant: So stellen sie einen signifikant negativen Zusammenhang zwischen der Intensität 
des politischen Wettbewerbs, in dem sich die entsprechenden Entscheidungsträger be-
fanden, und ihrer Neigung zu einem Contracting Out der Services an einen privaten 
Erbringer fest. Zudem zeigen ihre Ergebnisse, dass die politische Zusammensetzung 
der Entscheidungsträger einen signifikanten Einfluss auf die Entscheidung hinsichtlich 
eines Contracting Out hatte. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich bereits verschiedene wissen-
schaftliche Studien unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen mit politischer Rationa-
lität beschäftigt haben – wenn sie diese auch teilweise nicht explizit als solche be-
zeichneten. Obwohl die Analysen auf verschiedenen Ebenen, anhand verschiedener 
Untersuchungsbereiche und auf Basis verschiedener Methoden erfolgten, weisen die 
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Ergebnisse trotzdem Übereinstimmungen auf. Die Rationalität politischer Akteure und 
Organisationen ist demnach gekennzeichnet durch 

• das Streben nach Macht(erhalt) und das dafür notwendige Gewinnen von 
Mehrheiten, 

• eine kurz- bis mittelfristige Perspektive, maßgeblich bestimmt durch die Legis-
laturperioden und (wechselnde) Wählerstimmungen, 

• risikoaverses Verhalten, 
• Inkrementalismus. 

Die im Unterkapitel 1.2 angesprochene implizite Annahme einer auf ökonomische As-
pekte ausgerichteten Rationalität kann für die politische Ebene der Aufgabenträgeror-
ganisationen auf Basis der Hinweise aus der Literaturanalyse in Frage gestellt werden. 
Vielmehr lassen die entsprechenden Ergebnisse darauf schließen, dass ökonomische 
Aspekte wie die Erhöhung der Effizienz im öffentlichen Verkehr durch die Einführung 
von wettbewerblichen Elementen nur dann im Fokus politischen Denkens stehen, 
wenn sie einen Beitrag zum Gewinn politischer Macht, beziehungsweise zu deren Er-
halt und Ausbau, leisten. 

2.6 Rationalität in der Verwaltung 

Das Thema „Rationalität in (öffentlichen) Verwaltungen“ war und ist, wenn auch nicht 
immer explizit, Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen, vor allem im Bereich der 
Verwaltungswissenschaften. Die Ergebnisse fallen allerdings teilweise recht unter-
schiedlich aus. Einigkeit im Hinblick auf ‘die eine’ Verwaltungsrationalität, analog zur 
Rationalität in der Politik, existiert in der Literatur nicht. Jedoch ist in diesem Zusam-
menhang zu beachten, dass die entsprechenden Analysen und Ergebnisse teilweise auf 
Basis unterschiedlicher Rechts- und Verwaltungssysteme durchgeführt und erzielt 
wurden.  

Pfiffner (1960) setzt sich explizit mit der Frage der Rationalität in Verwaltungen aus-
einander, fokussiert dabei allerdings auf die individuelle Ebene. Nicht die Organisation 
Verwaltung an sich wird betrachtet, sondern der oder die (leitende) Verwaltungsange-
stellte (‘the rational administrator’). Pfiffners Ausführungen liegt die Auffassung zu-
grunde, dass die klassische Auffassung von Rationalität mit dem einseitigen Fokus auf 
der Effizienz nicht genüge, um das Handeln von Verwaltungsangestellten sinnvoll und 
ausreichend zu beschreiben und zu erklären. Vielmehr unterstellt er ihnen eine eigene 
Rationalität, für die er den Begriff ʻadministrative rationalityʼ(Pfiffner 1960: 125) 
verwendet. Sie setzt sich gemäß Pfiffner aus verschiedenen Teilrationalitäten zusam-
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men. Zusätzlich zur klassischen, technischen Rationalität enthält sie demnach auch 
normative und vor allem behavioristische Elemente. Unter ʻnormativer Rationalitätʼ 
versteht Pfiffner dabei die Orientierung des Verhaltens an den eigenen moralischen 
und ethischen Grundsätzen. ʻBehavioristische Rationalitätʼ dagegen rückt das mensch-
liche Verhalten in den Vordergrund. Verwaltungsmitarbeiter versuchen demnach stets, 
die Reaktionen ihrer Anspruchsgruppen im Hinblick auf die Tätigkeiten der Verwal-
tung möglichst objektiv zu erfassen und vorherzusagen. Dabei verfolgen sie das Ziel, 
die eigenen Entscheidungen und Aktionen so darzustellen, dass sie bei den Rezipien-
ten keine ungewünschten Reaktionen auslösen und berücksichtigen dabei vor allem die 
besondere Rolle der Politik mit ihren Machtspielen. Behavioristische, klassische und 
normative Rationalität bilden gemäss Pfiffner zusammen die administrative Rationali-
tät (Pfiffner 1960). 

Bezogen auf das Entscheidungsverhalten in öffentlichen Verwaltungen kommt Pfiffner 
zu dem Schluss, dass entsprechende Entscheidungsträger ihre Entscheidungen nicht an 
einer singulären und allgemeingültigen Norm auszurichten hätten, sondern dass, be-
dingt durch ein komplexes Zielsystem, hierbei verschiedene Maßstäbe zu berücksich-
tigen seien. So verlaufen die Entscheidungsprozesse in öffentlichen Verwaltungen ge-
mäß Pfiffner selten linear, sondern sind durch Prozesse wie dem ʻmuddling throughʼ 
(Lindblom 1959) oder dem Eliminieren von Unsicherheit, zum Beispiel durch das Re-
duzieren der Anzahl von Handlungsalternativen, gekennzeichnet. In der Konsequenz 
sieht Pfiffner das Streben von Verwaltungsmitarbeitern daher weniger darin, ein be-
stimmtes Optimum zu erreichen, als vielmehr darin, zufriedenstellende Lösungen si-
cherzustellen. In der Diktion von Simon (1997: 119) wären sie demnach als ʻsatisficerʼ 
zu bezeichnen. Pfiffner (1960) betont jedoch, dass ihr Handeln gerade deshalb nicht 
als irrational bezeichnet werden könne, denn gemäß der ihnen eigenen Rationalität 
handelten sie rational. Eine konkrete Zusammenführung der drei Teilrationalitäten 
(klassisch, normativ und behavioristisch) beziehungsweise eine konkrete Beschreibung 
der ʻadministrative rationalityʼ liefert Pfiffner jedoch nicht. Seine Ausführungen brin-
gen zwar wesentliche neue Aspekte in die Diskussion einer Art Verwaltungsrationali-
tät ein, bewegen sich jedoch eher auf einem theoretischen und abstrakten Niveau.  

Anders als Pfiffner fokussieren sowohl Hartwig (1978; 1983) als auch Meyer & 
Hammerschmid (2006) im Rahmen ihrer Ausführungen zur administrativen Rationali-
tät nicht auf die Ebene des Individuums, sondern setzen sich mit administrativen Ent-
scheidungen auf organisationaler Ebene auseinander. Meyer & Hammerschmid (2006) 
führen im Rahmen ihrer Analysen der österreichischen öffentlichen Verwaltung aus, 
aus, dass Verwaltungsrationalität keine rein archetypische, sondern eine hybride orga-
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nisationale Rationalität darstellt. Hartwig (1978; 1983) kritisiert, dass die verwal-
tungswissenschaftlichen Theorien zwar ihren Forschungsfokus auf Organisationen 
ausrichten, es jedoch nicht geschafft haben, die Komplexität im Zusammenhang mit 
organisationalen Entscheidungen ausreichend zu berücksichtigen: „The problem is that 
the composite behavior of complete organizations involves multiple types of rationali-
ty. […] and theories ignoring the full range of types of rationality are necessarily par-
tial“ (Hartwig 1978: 159). In einer Organisation wirken verschiedene Rationalitäten 
auf die einzelnen organisationalen Entscheidungen ein und müssen somit gemäß 
Hartwig auch auf theoretischer Ebene berücksichtigt werden. Er schlägt deshalb vor, 
das Rationalitätenkonzept Diesings (siehe Abschnitt 2.3.2) (stärker) in den Sozialwis-
senschaften im Allgemeinen und in den Theorien der Verwaltungswissenschaften im 
Besonderen zu berücksichtigen: „The central thesis of this paper is that five modes of 
rationality described by Diesing may be considered – to date – the fundamental para-
digms of social science, and that public administration theory and organizational theo-
ry in general can be clarified and organized with reference to these basic paradigms“ 
(Hartwig 1978: 164). 

Bogumil (2003) verwendet im Zusammenhang mit seinen Ausführungen zur Rationa-
lität in Verwaltungen ebenfalls die von Diesing beschriebenen Formen von Rationali-
tät. Er geht wie Pfiffner (1960) davon aus, dass sich die Verwaltungsrationalität aus 
verschiedenen Teilrationalitäten zusammensetze, konkret aus der juristischen, ökono-
mischen und politischen Rationalität. Dabei gebe es keine dominierende Teilrationali-
tät, sondern das Verhalten von Verwaltungen sei gemäß Bogumil (2003) immer durch 
alle drei Perspektiven gemeinsam beeinflusst. 

Ein Standardwerk im Zusammenhang mit öffentlichen Verwaltungen und deren Orga-
nisation stellt Webers vielbeachtetes Buch „Wirtschaft und Gesellschaft“ (Weber 
1980) mit seinen Ausführungen zum Bürokratiemodell dar. Weber bezieht sich dabei 
zwar nicht explizit auf eine bestimmte administrative Rationalität oder Verwaltungsra-
tionalität, aber seine Ausführungen zu dem Bürokratiemodell als jahrzehntelanges 
Vorbild für westliche öffentliche Verwaltungen ermöglichen dennoch entsprechende 
Ableitungen. Kernelemente des Bürokratiemodells sind unter anderem das Prinzip der 
Amtshierarchie mit eindeutiger Kompetenzordnung und klar festgelegten Zuständig-
keiten, Regelgebundenheit der Aufgabenerledigung, Schriftlichkeit und Aktenmäßig-
keit sowie strenge Disziplin und Kontrolle (Weber 1980: 125-127). Oberste Maxime 
und damit handlungsleitend für die Verwaltung in Webers Bürokratiemodell ist die 
Erfüllung der Gesetze sowie interner Regelungen und Anweisungen. Die Rechtmäßig-
keit des Verhaltens durch Regel- und Gesetzeskonformität steht über Aspekten wie 



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.  43 

Effizienz, Ethik und Moral. Das Bürokratiemodell Webers basiert somit auf einer 
Verwaltung, die einer legalen Rationalität mit einer ausgeprägten Risikoaversion un-
terliegt und die dank der besonderen Organisationsprinzipien des Modells zu einer ef-
fizienten Aufgabenerfüllung befähigt wird (Weber et al. 1991). Hartwig stellt in 
diesem Zusammenhang fest: „Weber thus conceived of a number of meanings of 
ʻrationalityʼ, but he described bureaucracy essentially in terms of technical and legal 
rationality“ (1978: 172, Hervorhebung im Original). 

Eine umfassende Analyse des Verhaltens von öffentlichen Verwaltungen und der dafür 
verantwortlichen Gründe führte Wilson (1989) auf Basis von verschiedenen Fallbei-
spielen in amerikanischen Verwaltungen durch. Er bezieht sich dabei ebenfalls nicht 
explizit auf das Konzept der (Verwaltungs-)Rationalität; aus seinen Ausführungen las-
sen sich jedoch Elemente einer administrativen Rationalität ableiten. Obwohl sich die 
Analyse von Wilson (1989) sowohl in Bezug auf Zeit als auch auf Kontextbedingun-
gen stark von den Ausführungen Webers unterscheidet, finden sich auch bei ihm Hin-
weise auf die Existenz einer legalen Rationalität in Verwaltungen. So kommt er unter 
anderem zu dem Schluss, dass das Verhalten von Verwaltungen und ihrer Manager 
durch starke Risikoaversion geprägt sei. Wichtiger als das Erzielen guter, das heißt 
effizienter, Ergebnisse sei ihnen die Einhaltung der ihnen gesetzten Regeln. Zum Bei-
spiel sei es für Behördenmanager wichtiger, ihr Handeln an einer Gleichbehandlung 
von Kundinnen und Kunden als wesentlichen Stakeholdern öffentlicher Verwaltungen 
auszurichten, als die ihnen angebotenen Leistungen effizient zu erbringen. Risikoaver-
sion in der Verwaltung zeigt sich weiterhin in der Abneigung gegenüber Änderungen 
der Umwelt. Gemäß den Beobachtungen Wilsons nehmen Verwaltungen Veränderun-
gen ihrer Umwelt in der Regel nicht als Chance, sondern als Bedrohung wahr. Sie sei-
en deshalb eher innovations- und veränderungsunwillig. Innovationen und damit Ver-
änderungen seien prinzipiell mit Unsicherheit verbunden, Verwaltungen dagegen be-
vorzugten Sicherheit, Stabilität und Routine (Wilson 1989).  

Einen engen Fokus der Rationalität in Verwaltungen setzt Niskanen (1971) implizit im 
Rahmen seiner Ausführungen zur Ökonomischen Theorie der Bürokratie. Die Ökono-
mische Theorie der Bürokratie, ein Teilgebiet der Public Choice-Theorie, basiert auf 
der Annahme des methodologischen Individualismus (Mueller 2003). Das Menschen-
bild des ʻhomo oeconomicusʼ wird auf Verwaltungen übertragen. Daraus folgt, dass 
das Interesse von (leitenden) Verwaltungsangestellten in erster Linie der Maximierung 
ihres persönlichen Nutzens gilt. Niskanen (1971) geht in diesem Zusammenhang von 
der Annahme aus, dass vor allem die Variablen Einkommen, Reputation, Macht, Be-
quemlichkeit bei der Arbeit sowie Büroausstattung und -rahmenbedingungen relevant 
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für die Nutzenfunktionen von Bürokraten seien. Gemäß Niskanen stehen die entspre-
chenden Nutzendimensionen in direkter positiver Abhängigkeit zum verfügbaren 
Budget. Über eine Maximierung des zugesprochenen Budgets maximiere der Bürokrat 
seinen Nutzen. In der Konsequenz kommt Niskanen (1971) zu dem Schluss, dass das 
Bestreben von Bürokraten immer darin liege, das ihnen zugesprochene Budget zu ma-
ximieren, um auf diesem Wege zu mehr Macht und Prestige zu gelangen.  

Heclo (1977) weist darauf hin, dass es nicht die eine administrative Rationalität gibt, 
der Verwaltungshandeln unterliegt. Allen Verwaltungen prinzipiell gemein sei eine 
gewisse Art von Gradualismus. Anders als Wilson (1989) sieht er Verwaltungen nicht 
als grundsätzlich veränderungsunwillig und -resistent an. Wandel vollziehe sich in 
Bürokratien graduell in permanenten kleinen Schritten. Heclos Argumentation ähnelt 
derjenigen von Wildavsky (1966), der, bezogen auf die Rationalität in der Politik 
(siehe Unterkapitel 2.5), in diesem Zusammenhang von einem inkrementalen Ansatz 
spricht. Heclo (1977) beurteilt eine weitere Homogenisierung von Verwaltungen als 
realitätsfern: „By now it should be clear that one of the worst mistakes political 
leadership can make is to imagine that all bureaucrats are the same. If nothing else, the 
unsystematic, individualized approaches to career development and protection mean 
that higher officials have scope for a variety of approaches but few shared models of 
what a supergrade official is ‘supposed’ to be” (Heclo 1977: 142). Im Zusammenhang 
mit seinen Studien der amerikanischen Bundesverwaltung zeichnet Heclo ein 
differenziertes Bild von Bürokratien. Demgemäß existiere nicht die eine 
Verwaltungsrationalität, sondern diese hänge vom jeweiligen Verwaltungstyp ab. 

Für das in der vorliegenden Dissertation relevante Untersuchungsfeld, den öffentlichen 
Personenverkehr, und die relevanten Untersuchungsobjekte, die Aufgabenträgerorga-
nisationen, ist insbesondere der Verwaltungstypus des ʻprogram bureaucratsʼ von Inte-
resse. ʻProgramm bureaucratsʼ sind gemäß Heclo (1977) verantwortlich für bestimmte 
politische Programme, wie zum Beispiel den öffentlichen Personenverkehr. Anerken-
nung, sowohl in Form von Lohn als auch von Reputation, erhalten sie, indem sie einen 
Aufgabenbereich möglichst großen Umfangs (Budgets) und möglichst hoher Bedeu-
tung betreuen. Das Verhältnis zwischen ʻprogram bureaucratsʼ und ihren Programmen, 
das heißt zwischen den öffentlichen Gütern oder Dienstleistungen ihres Verantwor-
tungsbereichs, ist darüber hinaus oft durch einen hohen Grad an Identifikation gekenn-
zeichnet. Das führt dazu, dass sie sich in einem permanenten Wettbewerb mit konkur-
rierenden Programmen befinden, im Sinne von „it’s the railway people versus the 
shipping people“ (Heclo 1977: 148). Sowohl aus den Anreizstrukturen als auch aus der 
Identifikation lässt sich für die ʻprogram bureaucratsʼ eine Rationalität ableiten, der 
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gemäß sich ihr Handeln an der Erhaltung, Optimierung und Ausweitung des von ihnen 
verantworteten Programms orientiert. Damit gehe oft die Annahme einher, dass die 
alleinige Zuständigkeit für das jeweilige Programm in ihren Händen läge. Die eigent-
lich legitimierte Instanz, die demokratisch gewählten Exekutivpolitiker, wird als not-
wendiges Übel angesehen und im Sinne der ʻprogram bureaucratsʼ instrumentalisiert. 
Heclo führt in diesem Zusammenhang eine eindrückliche Aussage einer seiner Inter-
viewpartner an:  

“I keep the assistant secretary and secretary informed, but not so much that they can really get 
it. It`s not a question of looking for guidance in advance, because I feel like it is my organiza-
tion. […] By keeping this area to myself I`m able to see to it things are done in this way and 
not in the way the political rhetoric has to be.” (Heclo 1977: 149) 

Tabelle 2-1 gibt einen Überblick über die Kernaussagen der einzelnen Autoren.  

Autor Aussage zur Rationalität in Verwaltungen 

Weber (1980) (1921 
erstveröffentlicht) 

Verwaltungshandeln ist geprägt durch legale und technische Rationalität. 

Pfiffner (1960) Administrative Rationalität setzt sich zusammen aus klassischer Zweck-
Mittel-Rationalität, normativer Rationalität und behavioristischer Rationalität. 

Niskanen (1971) Verwaltungen als Nutzenmaximierer streben letztlich nach einer Maximie-
rung ihres Budgets als Zeichen von Macht und Reputation. 

Heclo (1977) Es gibt nicht die eine Verwaltungsrationalität. Sie hängt vielmehr vom jewei-
ligen Verwaltungstyp ab. ʻProgram bureaucratsʼ streben eine Ausweitung 
und Optimierung des von ihnen verantworteten Bereichs an. 

Hartwig (1978) Die Verwaltungsrationalität setzt sich zusammen aus legaler, ökonomischer, 
technischer, politischer und sozialer Rationalität. 

Wilson (1989) Verwaltungen  
• agieren stark risikoavers, 
• streben in erster Linie eine Einhaltung der ihnen gesetzten Regeln an, 
• streben eine Gleichbehandlung innerhalb einer Stakeholdergruppe an, 
• sind innovations- und veränderungsunwillig und streben Stabilität und 

Routine an. 
Verwaltungshandeln ist demnach geprägt durch eine legale Rationalität. 

Bogumil (2003) Verwaltungsrationalität setzt sich zusammen aus juristischer, ökonomischer 
und politischer Rationalität. 

Meyer & Hammer-
schmid (2006) 

Verwaltungsrationalität ist keine rein archetypische, sondern eine hybride 
Rationalität. 

Tabelle 2-1: Literaturübersicht Rationalität in Verwaltungen 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Hinblick auf die Rationalität 
öffentlicher Verwaltungen und die darauf basierenden Handlungsorientierungen ver-
schiedene wissenschaftliche Studien existieren, deren Ergebnisse sich jedoch zum Teil 
widersprechen. Relative Einigkeit besteht dagegen im Hinblick auf eine ausgeprägte 
legale Rationalität öffentlicher Verwaltungen. Es sei allerdings darauf hingewiesen, 
dass sich Organisations- und Anreizstrukturen in den öffentlichen Verwaltungen in 
den letzten Jahren im Zuge der Verwaltungsreformen, die im Zusammenhang mit dem 
New Public Management stattfanden (Osborne & Gaebler 1992; Schedler & Proeller 
2010; Schedler & Proeller 2011), teilweise verändert haben. Wie oben angesprochen, 
war das Weber‘sche Bürokratiemodell, auf dem die meisten der im Rahmen der darge-
stellten Studien analysierten Verwaltungen basierten, vor allem auf eine legale Ratio-
nalität der öffentlichen Verwaltungen sowie ihrer Mitarbeitenden ausgerichtet und, 
damit einhergehend, auf eine Orientierung des Verwaltungshandelns an Gesetzen und 
Reglementen. Im Gegensatz dazu weist das New Public Management auch auf die 
Notwendigkeit ʻindividueller Legitimationʼ (Schedler & Proeller 2011: 11) staatlichen 
Handelns hin. Verwaltungshandeln sollte demnach nicht nur das Prinzip der Rechtmä-
ßigkeit erfüllen, sondern zusätzlich auch die individuellen Ansprüche und Erwartun-
gen der Bürgerinnen und Bürger in ihrer Rolle als Kundin beziehungsweise Kunde 
berücksichtigen und erfüllen. 
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3 Regionaler Busverkehr 

3.1 Begriffliche Grundlagen 

Das folgende Kapitel dient der Herausarbeitung der wesentlichen begrifflichen und 
regulativen Grundlagen in Bezug auf den schweizerischen öffentlichen Personenver-
kehr. Gemäß dem Eisenbahngesetz (EBG) ist zwischen dem Fernverkehr sowie dem 
regionalen und kommunalen Personenverkehr (Ortsverkehr) zu unterscheiden. Der 
Fokus der weiteren Ausführungen liegt auf dem Regionalverkehr.  

Art. 4 der Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs (ARPV) 
definiert den regionalen Personenverkehr in der Schweiz als „Personenverkehr inner-
halb einer Region, einschliesslich der Groberschliessung von Ortschaften, sowie der 
Personenverkehr mit benachbarten, auch ausländischen Regionen.“ Der Ortsverkehr 
dagegen umfasst gemäß Art. 3 ARPV die „Linien, die der Feinerschliessung von Ort-
schaften dienen.“ Während Regionalverkehre demnach ortsübergreifend verlaufen, 
finden Ortsverkehre nur innerhalb von Orts- beziehungsweise Stadtgrenzen statt.  

Die Regelungen hinsichtlich der Aufgabenteilung, der Finanzierung des öffentlichen 
Verkehrs zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden und der Finanzierung der Ver-
kehre erfolgen gemäß den Bestimmungen in der ARPV aufgrund der Klassifizierung 
des jeweiligen Verkehrs als Regional- oder Ortsverkehr, und zwar unabhängig davon, 
mit welchem Verkehrsmittel die Verkehre erbracht werden. Eine gesetzliche Trennung 
des Personenverkehrs in schienengebundenen und straßengebundenen Personennah-
verkehr existiert nicht.  

Abbildung 3-1 gibt einen grafischen Überblick über die entsprechenden Differenzie-
rungen, der Fokus der weiteren Ausführungen liegt auf dem weiß gehaltenen Bereich. 

 
Abbildung 3-1:  Öffentlicher Personenverkehr in der Schweiz gemäß EBG und ARPV (eigene Darstellung) 

Öffentlicher 
Personenverkehr

Fernverkehr Regionalverkehr Ortsverkehr

Bus Eisenbahn



48 Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. 

3.2 Aufgabenträgerorganisationen 

Untersuchungsobjekte der Dissertation sind die Aufgabenträger des regionalen Bus-
verkehrs. Als Aufgabenträger werden in diesem Zusammenhang die Organisationen 
bezeichnet, die in einer Gebietskörperschaft die Verantwortung für den jeweiligen 
Busverkehr tragen. Eine Aufgabenträgerorganisation besteht sowohl aus einer politi-
schen Ebene als auch aus einer Verwaltungsebene. Für die weiteren Ausführungen 
werden die Begrifflichkeiten politische Aufgabenträger und administrative Aufgaben-
träger verwendet. Die politische organisationale Aufgabenträgerebene trägt die politi-
sche Verantwortung für die grundsätzlichen politischen Entscheidungen in Bezug auf 
den ÖV. Die administrative organisationale Aufgabenträgerebene dagegen ist für die 
konkrete Organisation des ÖV und in diesem Zusammenhang auch für die Planung 
und die Bestellung der Verkehrsleistungen zuständig. Um welche Organisationen und 
Akteure es sich dabei konkret handelt, ist Gegenstand dieses Unterkapitels.  

Maßgeblich für die Zuständigkeit im Schweizer öffentlichen Busverkehr ist die im 
vorigen Unterkapitel angesprochene Klassifizierung in Regional- oder Ortsverkehr. Im 
Zuge der Regionalisierung und der Revision des Eisenbahngesetzes im Jahr 1996 er-
folgte für den Regionalverkehr eine Übertragung von Kompetenzen vom Bund auf die 
kantonale Ebene, so dass die Federführung für die Bestellung und Entwicklung des 
Regionalverkehrs heute bei den Kantonen liegt. Im Art. 7 Abs. 1 ARPV heißt es dazu: 
„Bund und Kantone bestellen das Angebot gemeinsam aufgrund der Nachfrage.“ Art. 
12 Abs. 3 ARPV konkretisiert die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen: 
„Die Kantone sind insbesondere bei der Festlegung des Angebotes, bei der Offertprü-
fung und bei Verhandlungen mit den Transportunternehmen sowie bei der Festlegung 
und Überprüfung der Leistungsqualität federführend.“ 

Die kantonalen Aufgabenträgerorganisationen für den öffentlichen Verkehr werden in 
der Regel von einem kantonalen Amt für den öffentlichen Verkehr gebildet, das Be-
standteil eines übergeordneten Departements ist, sowie von dem jeweiligen Departe-
mentsvorsteher, bei dem es sich um den für den ÖV zuständigen Regierungsrat/die für 
den ÖV zuständige Regierungsrätin als Mitglied der kantonalen politischen Exekutive 
handelt. Als administrative organisationale Aufgabenträgerebene wird im weiteren 
Verlauf das entsprechende kantonale ÖV-Amt oder die entsprechende ÖV-Abteilung 
eines übergeordneten Amts bezeichnet; sie tritt als Besteller der öffentlicher Verkehrs-
leistungen gegenüber den Transportunternehmen auf und übernimmt die operative 
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Durchführung der Bestellungen.13 Als politische organisatorische Aufgabenträgerebe-
ne wird die kantonale politische Exekutive mit dem kantonalen Verkehrsdirektor/der 
kantonalen Verkehrsdirektorin als ressortverantwortliche Person bezeichnet.  

3.3 Die Vergabe der Angebotsvereinbarungen 

Die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Verfahren zur Genehmigung bezie-
hungsweise der Bestellung der regionalen Busverkehre befinden sich zurzeit in einer 
Phase der Überarbeitung. Bislang wurde die Bestellung regionaler Busverkehre in den 
Artikeln 10ff. der Verordnung über Abgeltungen, Darlehen und Finanzhilfen nach Ei-
senbahngesetz (ADFV) geregelt, neu gilt die Verordnung über die Abgeltung des regi-
onalen Personenverkehrs (ARPV). Zudem findet zurzeit die Vernehmlassung zur 
Bahnreform 2 statt, in deren Rahmen schweizweit eine verlässliche gesetzliche Grund-
lage für Ausschreibungen im Busverkehr geschaffen werden soll (Schweizerischer 
Bundesrat 2009).  

Zur Erbringung einer Transportdienstleistung im Linien-Personenverkehr bedarf es 
gemäß Art. 6 PBG sowie gemäß Art. 5 der Verordnung über die Personenbeförde-
rungskonzession (VPK) in der Schweiz einer entsprechenden Genehmigung bezie-
hungsweise Konzession. Diese wird in der Regel für zehn Jahre erteilt (Art 14 VPK). 
Die Initiative für eine Konzessionserteilung hat vom Transportunternehmen auszuge-
hen. Zuständig für die Erteilung oder den Widerruf einer Konzession ist das Eidgenös-
sische Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Er-
neuerungen und Änderungen der Genehmigungen liegen im Zuständigkeitsbereich des 
BAV (Art. 30 und 31 VPK). Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Konzession 
werden in Art. 13 VPK geregelt. Die Verkehre sollten zweckmäßig und wirtschaftlich 
erbracht werden und nicht mit volkswirtschaftlich nachteiligen Wettbewerbsverhält-
nissen für das bestehende Angebot anderer Transportunternehmungen verbunden sein.  

Eine vom BAV erteilte Konzession berechtigt ein Transportunternehmen allerdings 
nur generell dazu, auf einer bestimmten regionalen Linie seine Transportdienstleistun-
gen zu erbringen. Für die tatsächliche Einrichtung eines Fahrplanverkehrs ist zusätz-
lich eine konkrete Bestellung durch den jeweils abgeltungspflichtigen Kanton bezie-
hungsweise – bei kantonsüberschreitenden Linien – durch die jeweils abgeltungs-
pflichtigen Kantone erforderlich, einhergehend mit dem Abschluss einer Angebotsver-
einbarung zwischen Aufgabenträger und Unternehmen. 

                                              
13  Eine Ausnahme bilden die Kantone Zürich und – seit dem Jahr 2010 – Luzern, die ihre mit der kantonalen administrativen Aufgabenträ-

gerschaft für den Regionalverkehr verbundenen Aufgaben jeweils auf einen Verkehrsverbund übertragen haben. 
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Tatsächlich entscheidend für die Vergabe der Verkehre an die Transportunternehmen 
ist damit das Bestellverfahren nach ADFV beziehungsweise, ab dem Fahrplan 2012, 
nach ARPV. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das zurzeit noch geltende 
Recht, die ADFV. Auf wesentliche zukünftige Änderungen durch die ARPV wird hin-
gewiesen. 

Das Verfahren zur Bestellung der Verkehre führen der Bund (durch das BAV) und die 
Kantone gemäß Art. 6 ADFV gemeinsam durch. Art. 12 Abs. 3 der neuen ARPV prä-
zisiert allerdings, dass die Kantone „bei der Festlegung des Angebotes, bei der Offert-
prüfung und bei Verhandlungen mit den Transportunternehmen sowie bei der Festle-
gung und Überprüfung der Leistungsqualität federführend“ sind. Die Bestellungen 
umfassen in der Regel ein Jahr (Art. 10 Abs. 1 ADFV). Mit Übergang auf die ARPV 
wird dieser Zeitraum auf eine Fahrplanperiode von in der Regel zwei Jahren verlängert 
(Art. 11 Abs. 1 ARPV). Die Initiative für die Bestellungen geht von dem Besteller aus, 
der das konzessionierte Transportunternehmen zu einer Offertstellung auffordert (Art. 
14 Abs. 1 ADFV). Die eingereichten Offerten werden von den kantonalen Verkehrs-
ämtern geprüft; bei Bedarf wird das Bundesamt für Verkehr (BAV) hinzugezogen 
(Art. 19 Abs. 1 ADFV). Neu ist dagegen, dass die ARPV den Bestellern explizit die 
Möglichkeit einräumt, die Transportunternehmen zu einer Anpassung der Offerten 
aufzufordern, falls diese nicht ihren Vorstellungen entsprechen (Art. 18 Abs. 1). Zu-
dem sieht sie vor, dass die Kantone mit den von ihnen beauftragten Unternehmen 
Zielvereinbarungen hinsichtlich finanzieller oder qualitativer Ziele abschließen (Art. 
24 Abs. 1 ARPV). 

Ausschreibungen bei der Bestellung von Verkehren sind gemäß ADFV für konzessio-
nierte Linien nur dann möglich, wenn die Offerte des konzessionierten Unternehmens 
den Kanton nicht zufriedenstellt oder größere linienübergreifende Änderungen geplant 
sind (Art. 15 Abs. 1). Allerdings können die Verkehre nur dann an ein anderes Unter-
nehmen als den bisherigen Betreiber vergeben werden, wenn sich daraus für den Kan-
ton „längerfristige Vorteile“ ergeben (Art. 21 Abs. 1 ADFV). Ausschreibungen sind 
auch dann möglich, wenn der jeweilige Kanton ein entsprechendes Vorgehen vorsieht, 
zum Beispiel im Zusammenhang mit einer bestimmten Ausschreibungsstrategie (aller-
dings unter Beachtung der Konzessionslaufzeiten) (Art. 15 Abs. 2 ADFV). Entspre-
chende Regelungen sind auch im Art. 8 ARPV enthalten.  

Insgesamt können die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinsichtlich des Aus-
schreibungsverfahrens für den regionalen Busverkehr als zu wenig eindeutig bezeich-
net werden. Um die entsprechende gesetzliche Lücke zu schließen, schlägt der Bun-
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desrat in seiner Vernehmlassungsvorlage zum zweiten Schritt der Bahnreform 2 eine 
folgende des Personenbeförderungsgesetzes vor (Schweizerischer Bundesrat 2009): 

• Im Zusammenhang mit der Erteilung einer Konzession im regionalen Busver-
kehr für eine neue Buslinie soll eine Ausschreibung grundsätzlich verpflichtend 
werden. Allerdings werden zwei Ausnahmetatbestände definiert. Nicht ausge-
schrieben werden muss, wenn ein Schwellenwert des Abgeltungsvolumens von 
500'000 Franken nicht überschritten wird oder wenn die entsprechende Linie 
Bestandteil eines bestehendes Netzes ist und von dessen Betreiberunternehmen 
mitübernommen werden kann. Insbesondere der letztgenannte Aspekt ermög-
licht es den Aufgabenträgern relativ einfach, die Pflicht zur Ausschreibung von 
Neuverkehren – so gewollt – zu umgehen.  

• Während der Laufzeit einer Konzession soll eine Ausschreibung zwingend 
werden, wenn die Verkehrsleistungen eines Busunternehmens eine derart 
schlechte Qualität aufweisen, dass eine Entziehung seiner Konzession zwingend 
wird. 

• Insbesondere relevant für die Fragestellungen der vorliegenden Dissertation 
sind die Vorschläge zur Ausschreibungspflicht bei der Erneuerung einer beste-
henden Konzession. Eine Ausschreibungspflicht besteht demnach, wenn die 
Ausschreibungsplanung des jeweiligen Aufgabenträgers eine Ausschreibung 
der entsprechenden Linie oder Netzes vorsieht. Mit anderen Worten muss nur 
dann ausgeschrieben werden, wenn die Aufgabenträger sich explizit dafür ent-
scheiden. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass den Aufgabenträgern für den regionalen 
Busverkehr Entscheidungsspielraum eingeräumt wird, wie, das heißt mit welchem 
Verfahren, sie ihre Angebotsvereinbarungen an die Transportunternehmen vergeben. 
Sowohl im bestehenden Rechtsrahmen als auch in den sich in der Vernehmlassung 
befindlichen Änderungsvorschlägen zum Personenbeförderungsgesetz obliegt es den 
Aufgabenträgern und ihrer jeweiligen Rationalität, zu entscheiden, ob Verkehre ausge-
schrieben werden oder nicht. 
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4 Wettbewerb im öffentlichen Personenverkehr 

Die Analyse der organisationalen Rationalitäten der Aufgabenträgerorganisationen, die 
im weiteren Verlauf der Dissertation vorgenommen werden soll, fokussiert insbeson-
dere auf Aspekte, die mit der Einführung von Wettbewerb in die Regionalbusver-
kehrsmärkte im Zusammenhang stehen. Wettbewerb im Zusammenhang mit dem öf-
fentlichen Personenverkehr tritt in unterschiedlichen Ausprägungen auf (siehe Abbil-
dung 4-1). Wie oben beschrieben, ist den wissenschaftlichen Diskussionen im Zu-
sammenhang mit der Liberalisierung im öffentlichen Verkehr wie auch den aktuellen 
Entwicklungen auf den Verkehrsmärkten eine Fokussierung auf eine bestimmte Wett-
bewerbsform zu entnehmen. Dabei handelt es sich um den Wettbewerb um den Markt 
in Form von Ausschreibungen. Daneben gibt es jedoch im Kontext des öffentlichen 
Verkehrs weitere Arten von Wettbewerb, die im Zusammenhang mit der Rationalität 
der Aufgabenträger eine Rolle spielen können.  

 
Abbildung 4-1:  Wettbewerbsformen im regionalen Busverkehr (in Anlehnung an Schedler & Proeller 2011: 

206; Berschin 2004) 

Grundsätzlich kann der intermodale Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern vom 
intramodalen Wettbewerb abgegrenzt werden, der zwischen verschiedenen Transport-
unternehmen innerhalb eines Verkehrsträgers stattfindet (Berschin 2004). Innerhalb 
des intramodalen Wettbewerbs erfolgt an dieser Stelle eine Differenzierung in die 
Formen nicht-marktlicher, quasi-marktlicher und marktlicher Wettbewerb (Schedler & 
Proeller 2011: 206), wobei der Letztgenannte noch weiter in die Formen Wettbewerb 
um den Markt und Wettbewerb auf dem Markt differenziert werden kann.  
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Die im Folgenden beschriebenen Formen des Wettbewerbs schließen einander nicht 
aus. So kann ein nicht-marktlicher Wettbewerb durch einen quasi-marktlichen Wett-
bewerb ergänzt werden, auf dem wiederum – bei Nichterreichen des damit verfolgten 
Zwecks – ein marktlicher Wettbewerb aufsetzen kann.  

4.1 Intermodaler Wettbewerb 

Im Rahmen der bisherigen Ausführungen wurde bereits verschiedentlich über die Ein-
führung von Wettbewerb in den öffentlichen Personenverkehr gesprochen bezie-
hungsweise geschrieben. Streng genommen müsste eigentlich präzisiert werden, dass 
sich entsprechende Aussagen auf die Einführung von intramodalem Wettbewerb be-
ziehen. Denn auch ohne die explizite Einführung von Wettbewerbsmechanismen im 
Zusammenhang mit der Bestellung der Verkehrsleistungen sehen sich der ÖV und die 
entsprechenden Transportunternehmungen einer Konkurrenz ausgesetzt. So steht der 
öffentliche Personenverkehr in direktem intermodalen Wettbewerb zum Individual-
verkehr, und zwar sowohl in motorisierter als auch in nicht-motorisierter Form (Fuß- 
und Fahrradverkehr) (Aberle 2009). Die Abbildung des Unterkapitels 1.1 verdeutlicht 
die Konsequenz des intermodalen Wettbewerbs für den öffentlichen Personenverkehr, 
der massiv Marktanteile an den MIV abgeben musste. 

Der intermodale Wettbewerb wird an dieser Stelle nicht weiter vertieft; der Fokus der 
forschungsleitenden Fragestellungen liegt vielmehr auf dem intramodalen Wettbe-
werb.  

4.2 Intramodaler Wettbewerb 

4.2.1 Nicht-marktlicher Wettbewerb 

Eine Möglichkeit, die Effizienz und Effektivität im öffentlichen Personenverkehr zu 
steigern, ohne die Transportunternehmen dem direkten Wettbewerb auszusetzen, be-
steht in der Nutzung nicht-marktlicher Wettbewerbsmechanismen. Ziel ist es dabei, 
durch Vergleiche der Marktteilnehmer Transparenz hinsichtlich der Leistungserbrin-
gung und der damit verbundenen Kosten herzustellen, um ihnen so einen Anreiz zum 
Abbau von Ineffizienzen zu geben (Schedler & Proeller 2011). Ein konkretes Instru-
ment, das sich im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr anbietet, 
sind Leistungsvergleiche im Sinne eines Benchmarking. Sie sollen gemäß Schedler & 
Proeller (2011: 209) „der Führung helfen, die richtigen Fragen zu stellen.“ Ziel von 
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Leistungsvergleichen ist es nicht, dem Entscheidungsträger, hier den jeweiligen Auf-
gabenträgern, eine abschließende Entscheidungsgrundlage zu liefern. Vielmehr sollen 
sie sie in die Lage versetzen, möglichen Abklärungsbedarf zu erkennen, um dann – bei 
Nichterfolg der entsprechenden Abklärungen – weitere Schritte einleiten zu können.  

In der neuen Verordnung für Abgeltungen im regionalen Personenverkehr wird das 
Thema „Leistungsvergleiche“ in die schweizerische ÖV-Gesetzgebung aufgenommen. 
Art. 20 der ARPV erwähnt explizit ein vom BAV (unter Mitarbeit von Vertretern der 
Kantone, der Transportunternehmen und des Verbandes Öffentlicher Verkehr) entwi-
ckeltes Kennzahlensystem und fordert die Kantone implizit auf, es anzuwenden. Das 
Kennzahlensystem soll es den Bestellern des Regionalverkehrs ermöglichen, im Zuge 
der Offertprüfungen die Effizienz und die Effektivität der angebotenen Leistungen der 
Transportunternehmen systematischer und damit besser zu beurteilen (Bundesamt für 
Verkehr 2008). Beispielsweise kann ein Besteller mit Hilfe des Kennzahlenvergleichs 
herausfinden, ob ein Transportunternehmen mit überdurchschnittlich hohen Kosten 
arbeitet und daher überdurchschnittlich hohe Abgeltungen in der Offerte verlangt. Auf 
Basis dieses Ergebnisses lassen sich dann seitens der Besteller die nächsten Schritte 
planen, zum Beispiel eine Verhandlung mit dem betroffenen Transportunternehmen, 
den Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Transportunternehmen oder eine Aus-
schreibung der Verkehre. Der Leistungsvergleich mittels Kennzahlensystem kann und 
soll jedoch keine abschließende Entscheidungsgrundlage für die Besteller darstellen: 
„Die vom BAV errechneten Kennzahlen dienen lediglich dazu, Linien zu identifizie-
ren, die genauer geprüft werden sollten. Keinesfalls ist vorgesehen, dass alleine auf-
grund einzelner Kennzahlen Massnahmen wie bspw. die Ausschreibung von Leistun-
gen, von den Bestellern beschlossen werden“ (Bundesamt für Verkehr 2008: 5).  

Eine Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft (Ecoplan 2008) schlägt in diesem Zu-
sammenhang vor, die Linien eines Verkehrsgebiets im Hinblick auf ihre Effizienz-
kennzahlen in verschiedene Cluster einzuteilen und für die 25% der Linien mit der 
geringsten Effizienz weitere Abklärungen vorzunehmen. Das Beispiel einer Aus-
schreibung regionaler Busverkehre im Kanton St. Gallen zeigt, dass die Ergebnisse, 
die durch den Einsatz eines Instruments des nicht-marktlichen Wettbewerbs erzielt 
werden, zur Einführung eines marktlichen Wettbewerbs (siehe Abschnitt 4.2.3) führen 
können: „Im Rahmen eines umfassenden Kennzahlenvergleichs wurde das ÖV-
Angebot der einzelnen Regionen im Kanton St. Gallen hinsichtlich Finanzen und Qua-
lität miteinander verglichen. Ziel war, die preisliche und qualitative Wettbewerbsfä-
higkeit des öffentlichen Verkehrs zu verbessern. Konkret führte dieser Kennzahlen-
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vergleich im Jahr 2006 zur Ausschreibung von Busleistungen in der Region Sarganser-
land-Werdenberg“ (Kantonsrat St. Gallen 2008: 38). 

4.2.2 Quasi-marktlicher Wettbewerb 

Ziel des quasi-marktlichen Wettbewerbs ist die Schaffung wettbewerbsähnlicher Be-
dingungen durch die Einführung von Wettbewerbssurrogaten (Schedler & Proeller 
2011). Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Busverkehr ist insbesondere das In-
strument der Leistungsvereinbarung relevant (Hensher & Stanley 2003). Leistungsver-
einbarungen ermöglichen es den Bestellern der Verkehre, ihre Anforderungen hin-
sichtlich finanzieller und/oder qualitativer Ziele im Busverkehr in die Angebotsverein-
barungen mit den Transportunternehmungen zu integrieren. Für die Besteller wird so-
mit eine Kontrolle von Leistung und Qualität möglich, die bei ‘echtem’ Wettbewerb 
direkt durch den Markt erfolgen würde (Schedler & Proeller 2011). Erreicht eine 
Transportunternehmung die festgelegten Ziele nicht, so kann das für sie zur Folge ha-
ben, dass sie Kürzungen ihrer finanziellen Abgeltungen für die Verkehrserbringung 
hinnehmen muss oder die Angebotsvereinbarung aufgelöst und sie bei zukünftigen 
Vergaben nicht mehr berücksichtigt wird.  

Leistungsvereinbarungen könnten zum Beispiel als Ergänzung der im vorangegange-
nen Abschnitt dargestellten Leistungsvergleiche dienen. Verkehrsunternehmen, die 
gemäß Leistungsvergleich mit überdurchschnittlichen Kosten oder unterdurchschnittli-
cher Qualität arbeiten, könnten durch Leistungsvereinbarungen und die damit verbun-
denen Kontrollmöglichkeiten der Besteller unter Umständen dazu gebracht werden, 
ihre Leistungen hinsichtlich Effizienz oder Qualität zu verbessern.  

In der schweizerischen Gesetzgebung für den öffentlichen Personenverkehr findet ein 
quasi-marktlicher Wettbewerb mittels Leistungsvereinbarungen im neuen PBG sowie 
in der neuen ARPV seinen Niederschlag. Anstelle des Begriffs „Leistungsvereinba-
rung“ wird hier der Begriff „Zielvereinbarung“ verwendet. Art 28, Abs. 5 des PBG 
räumt den Bestellern explizit die Möglichkeit zum Abschluss von Zielvereinbarungen 
ein. Eine Konkretisierung erfolgt in der ARPV, die neben einigen grundsätzlichen Re-
gelungen die Mindestinhalte von Zielvereinbarungen festlegt (Art. 25). Darüber hinaus 
wird den Bestellern die Möglichkeit eingeräumt, Bonus-Malus-Systeme in die Zielver-
einbarungen zu integrieren (Art. 26). Im Zusammenhang mit diesem Instrument wer-
den Mindeststandards (zum Beispiel hinsichtlich Qualitätsaspekten) beziehungsweise 
Maximalwerte (zum Beispiel in Bezug auf Kosten- oder Umweltaspekte) definiert. Ein 
Teil der finanziellen Vergütung des Transportunternehmens wird an die Erfüllung die-
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ser Standards gebunden. Bei Unterschreiten einer Mindestanforderung beziehungswei-
se bei Überschreiten eines Maximalwertes wird das Unternehmen mit einer verringer-
ten Bezahlung bestraft. Im Gegenzug wird ihm – in gewissen Grenzen – ein positiver 
Anreiz gesetzt, in dem bei Übererfüllung der Standards zusätzliche Gelder gezahlt 
werden. In diesem Zusammenhang wird auch von Anreizverträgen (‘incentive 
contracts’) gesprochen (Muren 2000). In der Schweiz wird ein Bonus-Malus-System 
im Zusammenhang mit den Bestellungen im Regionalverkehr vom Zürcher Verkehrs-
verbund verwendet. Seit 2006 besteht eine entsprechende Regelung mit der SBB 
(ZVV 2007). 

4.2.3 Marktlicher Wettbewerb 

Im Gegensatz zu den vorgängig beschriebenen Formen geht es beim marktlichen 
Wettbewerb im öffentlichen Busverkehr um die direkte Konkurrenz zwischen Trans-
portunternehmen. Unterschieden wird – je nach Organisationsform des Verkehrsmark-
tes – zwischen einem Wettbewerb um den Marktzugang und einem (vollständigen) 
Wettbewerb auf dem Markt um Kundinnen und Kunden (Groß 2009). Die letztgenann-
te Wettbewerbsform entspricht dem Alltagsverständnis des Begriffs ʻWettbewerbʼ. 

4.2.3.1 Wettbewerb um den Markt durch Ausschreibungen 

Der Begriff ʻWettbewerb um den Marktʼ wurde bereits im 19. Jahrhundert durch 
Chadwick (1859: 381) im Rahmen seiner Ausführungen zur Abgrenzung der Wettbe-
werbsformen ʻcompetition for the fieldʼ und ʻcompetition within the fieldʼ geprägt. 
Aus wettbewerbstheoretischer Sicht handelt es sich bei einem Wettbewerb auf dem 
Markt um die optimale Lösung zur Ressourcenallokation, ein Wettbewerb um den 
Markt wiederum stellt ʻnurʼ eine Second best-Lösung dar. Letzterer kommt auf Märk-
ten zum Einsatz, die durch Marktversagen gekennzeichnet sind und auf denen sich ein 
klassischer, ‘echter’ Wettbewerb nicht ohne Wohlfahrtsverluste anwenden lässt 
(Fritsch 2011). Ob beziehungsweise inwieweit die Annahme eines Marktversagens für 
den öffentlichen Verkehr als Netzindustrie (Knieps 2007) und insbesondere für den in 
der vorliegenden Dissertation relevanten öffentlichen Busverkehr zutrifft, wird an die-
ser Stelle nicht thematisiert. Eine entsprechende ausführliche Diskussion findet sich 
zum Beispiel bei Berschin (2000).  

Aus wettbewerbstheoretischer Sicht ist es Ziel eines Wettbewerbs um den Markt, die 
unter den Bedingungen des Marktversagens effizienteste Allokation von Ressourcen 
zu erreichen. Oder anders gesagt: Wenn schon die besonderen Umstände eines Mark-
tes einen freien Wettbewerb um Kundinnen und Kunden verhindern und jeweils nur 
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ein einzelnes Unternehmen sinnvollerweise Leistungen erbringen kann, dann sollten 
wenigstens durch eine in regelmässigen Zeitabständen stattfindende kompetitive Aus-
wahl dieses faktischen Monopolunternehmens wettbewerbliche Elemente zur Anwen-
dung kommen und Effizienzanreize gesetzt werden (Knieps 2007).  

Bezogen auf den öffentlichen Busverkehr bedeutet Wettbewerb um den Markt, dass 
verschiedene Verkehrsunternehmen um den Zugang zu einem Verkehrsmarkt, das 
heißt um den Betrieb einer Verkehrslinie oder eines Verkehrsnetzes, konkurrieren. Die 
entsprechende Vergabe an ein Unternehmen ist verbunden mit einem exklusiven Recht 
zum alleinigen Betrieb der Verkehre für die Laufzeit der Konzession/des Verkehrsver-
trages (Berschin 2000).  

Der Ausschreibungswettbewerb als Bestandteil der hier relevanten forschungsleiten-
den Fragestellungen stellt das klassische Verfahren eines Wettbewerbs um den Markt 
dar. Der Begriff ʻAusschreibungswettbewerbʼ wurde von Demsetz im Zusammenhang 
mit seinen Arbeiten zur Regulierungstheorie geprägt: „In this bidding competition, the 
rival who offers buyers the most favorable terms will obtain their patronage“ (Demsetz 
1968: 56). Der Ablauf von Ausschreibungen im ÖV sieht grundsätzlich so aus, dass zu 
vergebende Angebotsvereinbarungen zunächst von den zuständigen Aufgabenträgern 
in einem Amtsblatt öffentlich kommuniziert – eben ausgeschrieben – werden. Interes-
sierte Verkehrsunternehmen werden auf diese Weise zur Einreichung entsprechender 
Offerten aufgefordert und können sich bei der zuständigen administrativen Aufgaben-
trägerorganisation detaillierte Informationen zur Ausschreibung anfordern. Zu diesem 
Zweck werden im Vorgang einer Ausschreibung entsprechende Ausschreibungsunter-
lagen erstellt, die sämtliche relevanten Informationen und Daten zur Ausschreibung 
enthalten (sollten). Die Aufgabenträger müssen sich demnach bereits vor dem eigentli-
chen Vergabeverfahren Gedanken über die angestrebten Verkehrsleistungen oder, im 
Falle funktionaler Ausschreibungen, zumindest über die mit der Ausschreibung ver-
bundenen Ziele gemacht haben (Cambini & Filippini 2003). Die eingegangenen Offer-
ten werden geprüft; den Zuschlag erhält das Unternehmen, das in Bezug auf die in der 
Ausschreibung angegebenen Kriterien das beste Angebot eingereicht hat. Welche Kri-
terien das für die Aufgabenträger des regionalen Busverkehrs konkret sind, wird auf 
Basis der empirischen Ergebnisse in Teil III dargestellt.  

Die Auswahl eines Betreibers mittels Ausschreibungen ist das von der Europäischen 
Kommission favorisierte Organisationsmodell für den ÖV (siehe Unterkapitel 1.1). 
Die aktuellen wissenschaftlichen Diskussionen im Zusammenhang mit der Frage der 
Einführung von Wettbewerb in den Personennahverkehr fokussieren in erster Linie auf 
einen Wettbewerb mittels Ausschreibungen. Ausschreibungswettbewerb für den in 
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dieser Arbeit relevanten Busverkehr wurde umfassend zum Beispiel in Schweden, Dä-
nemark oder London eingeführt (Alexandersson et al. 1998; Crockford 1999; Muren 
2000; Matthews et al. 2001; Nordstrand 2005; Palm 2001; Wallis & Hensher 2007). 

4.2.3.2 Wettbewerb auf dem Markt durch vollständige Deregulierung 

Die weitgehendste Form von Wettbewerb im öffentlichen Busverkehr ist die vollstän-
dige Deregulierung der Busmärkte. Umgesetzt wurde dieses Modell bislang lediglich 
in Großbritannien im Jahr 1986, mit Ausnahme Londons, wo stattdessen Ausschrei-
bungswettbewerb eingeführt wurde. Mit der vollständigen Deregulierung der Bus-
märkte wollte die britische Regierung in erster Linie die bis auf ca. 800 Millionen bri-
tische Pfund pro Jahr gestiegenen öffentlichen Zuschüsse an den Busverkehr reduzie-
ren. Zudem sollte mit diesen Maßnahmen der Modal Split-Anteil des öffentlichen 
Verkehrs erhöht werden, der auch in Großbritannien stark gesunken war (Pickup 
1991). 

Der vollständigen Deregulierung des Nahverkehrs in Großbritannien liegen die 
Grundannahmen zugrunde, dass zum einen kein Marktversagen auf den Busmärkten 
vorliegt und dass zum anderen neben der Erbringung der Busverkehre auch deren Pla-
nung zu den Kernkompetenzen der Verkehrsunternehmen zählt. Anstelle der staatli-
chen Aufgabenträger sollten demnach die Verkehrsunternehmen diese Aufgaben selbst 
vollumfänglich übernehmen (Nash 1993). Nur Aufgaben mit hoheitlichem Charakter, 
zum Beispiel einer Sicherheitszulassung für die Fahrzeuge, verblieben beim Staat. 
Markzugangsbeschränkungen durch die Verteilung exklusiver Rechte an bestimmte 
Verkehrsunternehmen gab es nach der vollständigen Deregulierung der Märkte nicht 
mehr. Somit bedarf es auch keines exklusiven Verkehrsvertrages für die Erbringung 
von Verkehrsdienstleistungen. Verkehrsunternehmen, die ihre Verkehrsdienste auf den 
vollständig deregulierten Busmärkten in Großbritannien erbringen wollen, müssen ihr 
geplantes Fahrplanangebot lediglich bis 42 Tage vor Aufnahme des Verkehrsbetriebs 
an die Behörden anmelden (Oldale 1998). Nur solche Linien, die von keinem Busun-
ternehmen bedient werden, aber dennoch als Teil des notwendigen Service Public an-
gesehen werden, werden ausgeschrieben und an den Anbieter vergeben, der den ge-
ringsten Bedarf an öffentlichen Geldern zur Abgeltung der ungedeckten Kosten an-
meldet (Nash 1993). An die Stelle eines Wettbewerbs um den Zugang zu einem Markt 
tritt in dem Modell der vollständigen Deregulierung der tatsächliche Wettbewerb um 
Kundinnen und Kunden auf der Straße.  

In den Jahren nach der Deregulierung in Großbritannien wurden verschiedene Studien 
veröffentlicht, die sich mit den Folgen dieser institutionellen Reform auseinanderset-
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zen (Evans 1991; Glaister 1991; Nash 1993; White 1995; White 1997). Die entspre-
chenden Ergebnisse sind teilweise nicht ganz einheitlich, fallen aber im Hinblick auf 
die grundsätzlichen Folgen der vollständigen Deregulierung überwiegend konsistent 
aus. Sie waren insgesamt eher ernüchternd. So stieg die Zahl der Anbieter auf den ein-
zelnen Verkehrsmärkten, während die Betriebskosten für den Busverkehr bis zu 25% 
sanken. Die Anzahl an Busfahrten und – in einem Umfeld steigender Mobilität – damit 
auch der Anteil am Modal Split sanken jedoch ebenfalls. Nash (1993) berichtet von 
einen Rückgang an Busfahrten im regionalen Verkehr zwischen 1985 und 1992 von 
21.6% beziehungsweise im städtischen Bereich um 28.4%. Als Gründe für diese nega-
tive Entwicklung führt die Literatur zwei Aspekte an: steigende Fahrpreise und – be-
sonders ausschlagend – die fehlende Zuverlässigkeit der Transportdienstleistungen 
durch ständig wechselnde und nicht eingehaltene Fahrpläne (Klein & Moore 1997; 
Tyson 1990). In Folge der Deregulierung boten zwar viele neue Verkehrsunternehmen 
ihre Dienstleistungen an; bedingt durch den Kampf um Kundinnen und Kunden ko-
operierten die Unternehmen aber nicht miteinander und stimmten die Fahrpläne nicht 
aufeinander ab (Klein & Moore 1997). 

Aufgrund der eher negativen Erfahrungen mit der Einführung eines vollständigen 
Wettbewerbs in den britischen Busverkehr ist eine vollständige Liberalisierung sowohl 
für die aktuelle wissenschaftliche Diskussion im Zusammenhang mit einer Liberalisie-
rung des ÖV als auch für die europäische Regulationspraxis kaum (noch) relevant.  

4.3 Ausschreibungswettbewerb im schweizerischen Busverkehr 

Im Unterkapitel 3.3 wurde der regulative Rahmen für den schweizerischen regionalen 
Busverkehr analysiert und dargestellt. Wesentlich in diesem Zusammenhang war die 
Erkenntnis, dass die Aufgabenträger über großen Entscheidungsspielraum hinsichtlich 
der Wahl des Verfahrens zur Vergabe ihrer Verkehre an die Betreiber – und somit 
auch hinsichtlich der Durchführung von Ausschreibungen – verfügen. Seit der Regio-
nalisierung des Regionalverkehrs im Jahr 1996 bis zum Jahr 2009 haben die Aufga-
benträger insgesamt über 40 Ausschreibungen im regionalen Busverkehr und Ortsver-
kehr durchgeführt (siehe Tabelle 4-1).14 

  

                                              
14  Nicht einbezogen in diese Zahlen sind die Brutto-Ausschreibungen für Fuhrhalterdienste (als Subakkkordanten) auf dem Verbundgebiet 

des ZVV sowie einige weitere Ausschreibungen von Ortsverkehren ohne Bundesbeteiligung. 
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Jahr Kanton Linie/Netz/Region 

1996 Zug/Schwyz Rotkreuz-Küssnacht 

1997 

Bern 1. Biel-Pieterlen 2. HerzogenbuchseeWynigen 

St. Gallen Gossau 

Tessin Chiasso-Pedrinate 

Wallis Gemeinde Bitsch 

1998 

Bern 1. Oberhasli 2. Meiringen 3. Brienz-Axalp 4. Ortsbus Belp und 
Zubringer Flughafen Belpmoos 

St. Gallen Wil-Bronchhofen-Braunau, Wil-Wuppenau 

Thurgau Raum Kreuzlingen und Weinfelden 

1999 

Bern 1. Raum Interlaken 2. Thuner Westamt 3. Burgdorf-Fraubrunnen 
4. Region La Coutine 

Graubünden Oberengadin 

Schwyz Immensee-Küssnacht 

2000 

Bern Region Huttwil 

Jura Region BellelayTramelan 

Luzern Entlebuch 

Thurgau 1. Randstundenangebote im gesamten Kanton 2. Stadtbusnetz 
Frauenfeld 

2001 

Aargau/Luzern Beromünster-Seetal-Freiamt 

Bern Konolfingen-Münsingen-Belp 

Wallis Region Riddes, Mayens-de-Riddes-Isérables 

2002 Bern Bremgarten-Zollikofen 

2003 

Aargau/Luzern Region Zofingen, Wiggertal 

Appenzell Innerh. Appenzell 

Fribourg Seebezirk, Sensebezirk, Laupenamt 

2004 Bern Uetendorf-Gurzelen 

2005 
Bern Lenk-Simenfälle/-Bühlberg 

Luzern/Schwyz Hochdorf-Rotkreuz 

2006 
Bern 1. Worb-Oberes Kiesental-Bigental 2. Oberes Kandertal  

3. Unteres Kandertal 4. Spiez 
St. Gallen Sarganserland/Werdenberg 

2007 

Bern Region Biel 

Bern/Fribourg Laupenamt 

Bern/Neuchâtel Plateau de Diesse 

2008 Bern Flughafenbus 

2009 Bern Reuchenette-Péry-Biel (Mett) 

Tabelle 4-1:  Ausschreibungen auf Basis der ADFV im Schweizer Busverkehr (Amt für öffentlichen Verkehr 
Kt. Bern 2011; Schweizerischer Bundesrat 2004; Verband öffentlicher Verkehr 2010) 
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Auffällig ist, dass sich sowohl die Anzahl an Ausschreibungen als auch die Anzahl der 
daran beteiligten Kantone im Laufe der Jahre verringert haben. Fanden laut Tabelle 
4-1 in den ersten sieben Jahren nach der Regionalisierung gemäß Bundesrat noch 30 
Busausschreibungen mit 13 beteiligten Kantonen statt (Schweizerischer Bundesrat 
2004), so führt der Verband öffentlicher Verkehr unter Referenz auf das BAV und ei-
gene Quellen für die Jahre 2003 bis 2009 nur noch 15 Ausschreibungen auf dem Ge-
biet von sieben Kantonen auf (Verband öffentlicher Verkehr 2010: 27). Bei zwölf da-
von lag die Federführung bei den Aufgabenträgern des Kantons Bern (Amt für 
öffentlichen Verkehr Kt. Bern 2011: 5), so dass die tatsächliche Anzahl der aktiv in 
Ausschreibungen involvierten Kantone noch geringer ausfällt.  

Die große Mehrheit der kantonalen Aufgabenträgerorganisationen nutzt Ausschrei-
bungen demnach nicht zur Vergabe ihrer Angebotsvereinbarungen, sondern wendet 
nach wie vor – oder wieder – ausschließlich das jährliche, demnächst zweijährliche, 
Offertverfahren an. Ein systematischer Einsatz von Ausschreibungswettbewerb lässt 
sich anhand der Tabelle 4-1 nur für einen Kanton erkennen. Die Rationalität der Auf-
gabenträger, die sich hinter den in Tabelle enthaltenden Zahlen verbirgt, ist Gegen-
stand der empirischen Analyse dieser Dissertation. 

Eine besondere Rolle in Bezug auf Ausschreibungen im Busverkehr nahm zeitweise 
der Kanton Luzern ein. Er übernahm als einziger Kanton die mit der Regionalisierung 
geschaffene Möglichkeit zur wettbewerblichen Vergabe von Busverkehren als Obliga-
torium in seine kantonale ÖV-Gesetzgebung. So sah §10 Abs. 3 des kantonalen Geset-
zes über den öffentlichen Verkehr und den schienengebundenen Güterverkehr aus dem 
Jahr 1996 vor, alle Transportleistungen, „die nicht nur von einer Transportunterneh-
mung erbracht werden können“, mindestens alle zehn Jahre auszuschreiben. Auf Basis 
dieses Gesetzes fanden im Kanton Luzern zwischen 2000 und 2005 verschiedene Aus-
schreibungen von Busverkehren statt (siehe Tabelle 4-1). Mittlerweile wurde das ent-
sprechende ÖV-Gesetz nach wiederholter Kritik seitens des Parlaments in Form ver-
schiedener Motionen (Müller 2004; Stocker 2000; Wüest 2006) im Hinblick auf die 
Ausschreibungspflicht revidiert. §18 des revidierten Gesetzes über den öffentlichen 
Verkehr aus dem Jahr 2009 ersetzt die Pflicht zur Ausschreibung durch eine Kann-
Formulierung. 
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Teil II Theoretischer Bezugsrahmen und Forschungsdesign 

5 Konzeptionierung von Rationalität 

5.1 Begründung eines theoretischen Bezugsrahmens 

In Kapitel 2 wurden die Vielschichtigkeit des Begriffs ʻRationalitätʼ sowie seine teil-
weise unterschiedliche Verwendung in der Literatur dargestellt. Um einen sinnvollen 
und systematischen empirischen Forschungsprozess zu gewährleisten, erscheint es da-
her notwendig, einen theoretischen Bezugsrahmen abzuleiten, der diesen Prozess 
strukturiert. Jedoch fordern ein konstruktivistisches Forschungsparadigma und qualita-
tive Forschungsansätze grundsätzlich Offenheit des oder der Forschenden, und zwar 
sowohl beim Eintritt in das jeweilige Forschungsfeld als auch während des For-
schungsprozesses selbst (Mayring 2002). Glaser (1992) nimmt in diesem Zusammen-
hang eine radikale Position ein. Er empfiehlt, empirische Untersuchungen ohne jegli-
che theoretische Vorüberlegungen und ohne den Einbezug existierender einschlägiger 
Literatur durchzuführen, um einen möglichst offenen Forschungsprozess zu gewähr-
leisten und die notwendige Flexibilität des oder der Forschenden nicht einzuschränken. 
Eisenhardt (1989: 536) nimmt in Bezug auf theoriebildende qualitative Forschungsme-
thoden einen ähnlichen Standpunkt ein: „Finally and most importantly, theory-building 
research is begun as close as possible to the ideal of no theory under consideration“. 

Die Literatur zur qualitativen Sozialforschung hat sich jedoch im Zeitverlauf von dem 
Erfordernis einer entsprechend radikalen Offenheit distanziert. Mittlerweile herrscht 
weitestgehend Konsens darüber, dass die Forderung nach einem völlig offenen und 
flexiblen Zugang zu einem Forschungsfeld nicht der Forschungsrealität entspricht 
(Lamnek 1995a; Myers 2009; Silverman 2010; Strauss & Corbin 1998). Jeder und jede 
Forschende verfügt über gewisse Erfahrungen sowie über bestimmtes Wissen und so-
mit über Annahmen, die, bewusst oder unbewusst, in den jeweiligen Forschungspro-
zess mit einfließen. So verfügt der Autor der vorliegenden Dissertation über Studien- 
und Berufserfahrungen im Verkehrsbereich, die mit unbewusstem und bewusstem 
Wissen zu dem hier relevanten Themenbereich verbunden sind. Zudem hat er im Zu-
sammenhang mit der Einarbeitung in die verschiedenen relevanten Themenfelder die-
ser Arbeit – wie im Rahmen wissenschaftlicher Forschung üblich – verschiedenste 
Literatur gelesen und verarbeitet. Die Bedingung des theorielosen Eintritts ins empiri-



64 Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. 

sche Forschungsfeld konnte demnach nicht erfüllt werden. Wenn jedoch klar ist, dass 
theoretisches Wissen vorhanden ist und – zumindest unbewusst – ohnehin in den em-
pirischen Forschungsprozess einfließen wird, dann kann auch eine explizite systemati-
sche, vorgängige Herausarbeitung des entsprechenden Wissens erfolgen. In diesem 
Zusammenhang sei auf Giddens (1984) hingewiesen, der diskursives Wissen von prak-
tischem abgrenzt. Demnach kann eine forschende Person (oder generell: können 
menschliche Individuen) nur einen Teil ihres Wissensbestandes diskursiv darlegen. 
Der andere Teil ihres Wissens kann dagegen eben nicht diskursiviert werden, sondern 
wird unbewusst bei der Durchführung der alltäglichen Handlungen der Menschen ak-
tiviert. Bezogen auf ein Forschungsvorhaben hat das zur Konsequenz, dass mehr Wis-
sen in den Forschungsprozess einfließt, als die forschende Person vorab diskursiv dar-
legen kann.  

Es ist einer forschenden Person daher weder möglich, ohne jegliches theoretisches 
Wissen und ohne Vorannahmen in das jeweilige empirische Forschungsfeld einzutre-
ten, noch sämtliches vorhandenes Wissen zu der entsprechenden Forschungsfrage dar-
zulegen. Dennoch macht es aus den oben dargestellten Gründen Sinn, den diskursiv 
verfügbaren Teil des Wissens zu dem hier relevanten Forschungsgegenstand zu erläu-
tern und in die empirische Analyse einfließen zu lassen. Im Unterschied zum Vorge-
hen bei der Anwendung quantitativer Forschungsmethoden, das auf dem wissen-
schaftstheoretischen Gedankengut Poppers (2002) basiert, geht es dabei nicht um die 
Deduktion präziser Hypothesen, die anschließend zu testen sind. Vielmehr soll ein 
heuristischer Bezugsrahmen formuliert werden, der zwar als eine Art Leitplanke des 
Forschungsprozesses fungiert, diesen aber nicht dominiert. Im Zuge der empirischen 
Analyse kann sich dabei der theoretische Rahmens verändern, zum Beispiel durch den 
Wegfall bestimmter Bereiche, die nicht länger ausreichend relevant sind, oder durch 
die Integration von Fragestellungen und Elementen, die vorab noch nicht berücksich-
tigt worden waren. 

5.2 Blumers ʻsensitizing conceptʼ 

Blumer (1954) liefert mit dem von ihm beschriebenen sensitizing concept einen 
begrifflichen und methodischen Ansatz, der es ermöglicht, ein empirisches 
Forschungsfeld vor dem Eintritt des oder der Forschenden entsprechend lose 
vorzustrukturieren. Blumer (1954: 7) beschreibt den Unterschied seiner sensitizing 
concepts gegenüber einem starren und definitiven theoretischen Bezugsrahmen wie 
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folgt: „Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing 
concepts merely suggest directions along which to look.”  

Blumers sensitizing concepts fungieren als eine Art Kompromiss zwischen den 
(radikal-)konstruktivistischen Idealvorstellungen der völligen Begriffs- und 
Theorielosigkeit beim Eintritt in ein Forschungsfeld und der notwendigen Offenheit 
einer qualitativ forschenden Person (Denzin 1989). Sie helfen „to uncover data that 
otherwise might be overlooked“ (Glaser 1978: 39). Ein entsprechender empirischer 
Forschungsprozess startet mit einer ersten, relativ offenen begrifflichen und 
theoretischen Auslegeordnung, eben dem sensitizing concept, das anschließend im 
Rahmen der empirischen Analyse sukzessive verdichtet, erweitert oder verändert wird 
(van den Hoonaard 1997). Glaser (1978: 39) weist im Rahmen seiner Ausführungen 
zur Verwendung von sensitzing concepts in Grounded Theory-basierten 
Forschungsansätzen (siehe Unterkapitel 6.1) explizit auf den vorläufigen Charakter der 
verwendeten Konzepte hin: „But, most importantly, the sensitizing concept is not 
simply verified through the research process. […] The use of sensitizing concepts is at 
the beginning of the research, rather than becoming the whole of the analysis”.  

Blumers sensitizing concept bietet für die vorliegende Dissertation eine Möglichkeit, 
die Rationalität der Aufgabenträger in der empirischen Analyse sinnvoll und systema-
tisch zu erfassen. Es dient als strukturelle Leitplanke für die empirische Analyse und 
erlaubt die nötige Systematik im Rahmen der Datenauswertung. Es zeigt Faktoren auf, 
aus denen sich Elemente der Aufgabenträgerrationalität im hier relevanten Verständnis 
ableiten lassen und auf die in der Datenanalyse sinnvollerweise ein erster Fokus gelegt 
werden sollte. Die inhaltliche Ausgestaltung der Rationalität der Aufgabenträger dage-
gen ist nicht Gegenstand des sensitizing concepts, sondern wird induktiv aus den Da-
ten herausgearbeitet. Das entsprechende Forschungsdesign und die konkrete Methodo-
logie der Empirie werden in Kapitel 7 dargestellt. 

5.3 Die Rationalität der Aufgabenträger als ʻsensitizing conceptʼ 

5.3.1 Institutionen als Bestimmungsfaktoren organisationaler Rationalität  

Im Rahmen der Ausführungen des Unterkapitels 2.2 wurden das Verständnis des Be-
griffs ʻRationalitätʼ, das dieser Arbeit zugrunde liegt, sowie die Differenzierung der 
ursächlichen und materialisierenden Elemente dargestellt. Benötigt wird ein sensitizing 
concept, das eine erste Orientierung darüber gibt, welche Faktoren prägenden Einfluss 
auf die ursächlichen Elemente von Rationalität besitzen, also sozusagen rationalitäts-
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generierend sind, und daher im Rahmen des empirischen Forschungsprozesses beson-
dere Beachtung finden sollten. 

Im Zuge der bisherigen Ausführungen wurde verschiedentlich angesprochen, dass die 
Vergabe der Angebotsvereinbarungen durch die Aufgabenträger des öffentlichen Bus-
verkehrs in der Vergangenheit direkt und ohne vorgeschalteten Wettbewerb auf Basis 
angebotsbezogener Kriterien erfolgte. Ausschreibungen und der damit verbundene 
Ausschreibungswettbewerb stellen für sie demnach nicht nur ein alternatives Vergabe-
verfahren dar, sondern konfrontieren sie auch mit Elementen ökonomischer Rationali-
tät. In der organisationswissenschaftlichen Literatur finden sich verschiedene empiri-
sche Studien, die ebenfalls Fragestellungen im Zusammenhang mit der Einführung 
einer ökonomischen Logik in organisationale Felder zum Forschungsgegenstand ha-
ben, in denen das Handeln traditionell durch eine bestimmte Professionsrationalität 
geprägt war. Entsprechende Beispiele finden sich unter anderem für den Gesundheits-
bereich (D'Aunno et al. 2000; Kitchener 2002; Reay et al. 2006; Scott et al. 2000), den 
Justizbereich (Cooper et al. 1996), den Finanzbereich (Lounsbury 2002), das Verlags-
wesen (Thornton 2002; Thornton & Ocasio 1999) oder öffentliche Verwaltungen 
(Meyer & Hammerschmid 2006; Townley 2002). Die einzelnen Studien verfolgen 
zwar größtenteils unterschiedliche Zielsetzungen, die zudem von den in der vorliegen-
den Dissertation relevanten Fragestellungen abweichen. Interessant für das an dieser 
Stelle benötigte sensitizing concept ist jedoch, dass die theoretische Grundlage aller 
dieser Studien durch neo-institutionalistische Ansätze gebildet wird.  

Wie in Unterkapitel 2.4 erwähnt, betonen wissenschaftliche Publikationen in der Tra-
dition des Neo-Institutionalismus den starken Einfluss von Institutionen sowie ihrer 
institutionellen Logiken auf Organisationen und ihre organisationale Rationalität 
(Friedland & Alford 1991; Powell & DiMaggio 1991; Scott et al. 2000; Scott 2008; 
Townley 2002). Darauf aufbauend bezeichnen Cloutier & Langley (2007: 5) die Rati-
onalität von Organisationen (und diejenige ihrer Mitglieder) als „institutionally defi-
ned“. Übertragen auf das hier relevante organisationale Feld des regionalen Busver-
kehrs heißt das, dass die organisationale Rationalität der Aufgabenträger demnach 
maßgeblich durch den institutionellen Kontext geprägt wird, in dem sie agieren. Dar-
aus folgt, dass sich über eine Identifizierung und Analyse der für die Aufgabenträger 
relevanten Institutionen ein Zugang zu ihrer jeweiligen Rationalität herstellen lässt. 
Diesem Verständnis hier gefolgt, so dass im Rahmen der Erstellung des sensitizing 
concept hinsichtlich der organisationalen Aufgabenträgerrationalität – und damit ein-
hergehend auch im folgenden empirischen Forschungsprozess – insbesondere auf In-
stitutionen beziehungsweise institutionelle Elemente fokussiert wird. 
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Ähnlich wie ʻRationalitätʼ wird auch der Begriff ʻInstitutionʼ in der wissenschaftlichen 
Literatur unbestimmt und vielschichtig verwendet (Jepperson 1991). Da Institutionen 
in der vorliegenden Dissertation im Rahmen der Konzeptualisierung der Aufgabenträ-
gerrationalität eine zentrale Rolle einnehmen, bedarf es somit einer kurzen Darlegung 
des hier geltenden Begriffsverständnisses. Grundsätzlich wird dabei auf den entspre-
chenden Ansätzen des Neo-Institutionalismus aufgebaut. Im Gegensatz zum eher en-
gen Institutionenverständnis des klassischen Institutionalismus (Peters 2001) mit der 
Ausrichtung auf formalisierten Institutionen oder der Neuen Institutionenökonomik 
(Ostrom 1986; 1990; Williamson 1975; 1985) mit dem Fokus auf ökonomischen (for-
mellen und informellen) Institutionen, geht der (soziologische) Neo-Institutionalismus 
von einem weiter gefassten Begriffsverständnis aus und bezieht explizit auch die kog-
nitive Ebene in die Analyse mit ein (Berger & Luckmann 1967; Jepperson 1991; 
March & Olsen 1989; North 1990; Scott 2008). Vor dem Hintergrund der Fragestel-
lungen der vorliegenden Arbeit ist eine Berücksichtigung kognitiver institutioneller 
Elemente sinnvoll. Wie Scott (1987) ausführlich darstellt, gibt es jedoch auch inner-
halb des Neo-Institutionalismus und seiner unterschiedlichen Strömungen Unterschie-
de hinsichtlich des konkreten Begriffsverständnisses von „Institution“, so dass es wei-
terer Festlegungen bedarf.  

Scott (2008) liefert eine ausführliche und differenzierte Darlegung des 
Institutionenbegriffs. Er bezieht den Begriff auf dauerhafte, Handlungsmuster 
generierende soziale Regeln mit verbindlichem Charakter. Wie im vorangegangenen 
Abschnitt angesprochen, umfasst sein Begriffsverständnis sowohl formalisierte als 
auch informelle soziale Regeln auf einer kognitiven Ebene. Konkret beschreibt Scott 
(2008: 48), aufbauend auf DiMaggio & Powell (1983), den Begriff „Institution“ wie 
folgt: „Institutions are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive 
elements that, together with associated activities and ressources, provide stability and 
meaning to social life.“ Gemeinsam decken die drei Ebenen ein Kontinuum ab, „from 
the conscious to the unconcious, from the legally enforced to the taken for granted” 
(Hoffman 2001: 36, zitiert in Scott 2008: 50). 

Scotts Verständnis von Institutionen mit der Differenzierung kulturell-kognitiver, 
normativer und regulativer Elemente bildet die Grundlage für das sensitizing concept 
der vorliegenden Dissertation zur Konzeptualisierung der Rationalität der Aufgaben-
träger. Im Rahmen der folgenden Ausführungen erfolgen eine Konkretisierung der drei 
Dimensionen institutioneller Elemente sowie eine Adaption auf den hier relevanten 
Kontext.  
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5.3.2 Elemente des ‘sensitizing concepts’ 

5.3.2.1 Kulturell-kognitive Dimension 

Durch den Einbezug kulturell-kognitiver institutioneller Elemente wird explizit be-
rücksichtigt, dass ein Verständnis von organisationalem Handeln und organisationaler 
Rationalität den Einbezug kognitiver Prozesse in Organisationen und von ihren Mit-
gliedern in die Analyse erfordert. Entsprechend beziehen sich die kulturell-kognitiven 
institutionellen Elemente auf die geteilten Perzeptionen und die Interpretationen orga-
nisationaler Realität durch und in Organisationen und ihrer Mitglieder sowie auf ihre 
geteilten Bedeutungssysteme (Scott 2008). Auf der kognitiven institutionellen Ebene 
entsteht eine soziale Realität der Mitglieder einer Organisation und somit der Organi-
sation selbst (Berger & Luckmann 1967). Mit Hilfe der entsprechenden institutionellen 
Elemente wird es den Mitgliedern einer Organisation möglich, kollektive, internali-
sierte symbolische Repräsentationen der Realität, geteilte mentale Modelle (Denzau & 
North 1994) und ein gemeinsames Verständnis der organisationalen Realität und ihrer 
Umwelt zu erlangen (Scott 2008). Die kulturell-kognitiven Elemente von Institutionen 
stellen für eine Organisation somit eine wichtige Grundlage für nachhaltig organisati-
ons-kohärentes Handeln dar, indem auf ihnen basierendes Verhalten von den Organi-
sationsmitgliedern als selbstverständlich angenommen („taken-for-grantedness“, Scott 
2008: 51) und nicht hinterfragt wird. Im Rahmen der empirischen Analyse interessie-
ren hinsichtlich der kulturell-kognitiven Dimension von Institutionen konkret – jeweils 
in Bezug auf den Regionalverkehr im Allgemeinen und im Hinblick auf die Vergabe 
der Angebotsvereinbarungen im regionalen Busverkehr im Speziellen – das verwende-
te Vokabular der Aufgabenträger, wiederkehrende Argumentationsmuster, verwendete 
Klassifikationen, Schemata und Kategorisierungen sowie geteilte mentale Modelle. 

5.3.2.2 Normative Dimension 

Ein anderer Fokus wird im Zusammenhang mit den normativen Elementen von Institu-
tionen gesetzt. Zentrale symbolische Systeme sind die Werte und Normen, die für eine 
Organisation oder ein organisationales Feld gelten sowie die damit verbundenen Er-
wartungen an die Organisationsmitglieder und an ihre jeweiligen Rollen in der Organi-
sation (Scott 2008). Organisationale Werte geben die grundsätzlichen Ziele einer Or-
ganisation vor, organisationale Normen die zu ihrer Erreichung als legitim akzeptier-
ten Maßnahmen. Sie haben den Charakter nicht oder nur gering formalisierter organi-
sationaler Verhaltensregeln und Verhaltensroutinen (North 1990). Werte und Normen 
prägen (organisationale) Handlungsmuster über zwei Mechanismen. Zum einen erfah-
ren sie eine Internalisierung durch die Organisationsmitglieder und schlagen sich als 
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Teil der individuellen Werte- und Normensysteme auf der Handlungsebene nieder. 
Zum anderen sind organisationale Werte und Normen mit bestimmten Erwartungen an 
das Verhalten der Organisationsmitglieder verbunden und dienen so als organisationa-
le informelle Kontrollinstanz, als Legitimitäts- und Korrekturmaßstab hinsichtlich ih-
res individuellen Handelns (March & Olsen 1989). Scott (2008) weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass nicht alle Werte und Normen einer Organisation die Ge-
samtorganisation betreffen, sondern sich teilweise nur auf bestimmte Bereiche oder 
bestimmte Akteursgruppen beziehen. Normative Institutionen tragen so zu einer Rol-
lenbildung innerhalb einer Organisation oder eines organisationalen Feldes und der 
damit verbundenen Herausbildung von Erwartungen an die jeweiligen Rollen bei 
(Scott 2008). Im Rahmen der empirischen Analyse interessieren im Hinblick auf die 
normative institutionelle Ebene konkret die Werte und Normen der jeweiligen Aufga-
benträgerorganisation auf die sie sich in ihrem Handeln und Sprechen beziehen. In 
diesem Zusammenhang geht es um die Fragen, an welchem normativen Legitimitäts-
maßstab die Aufgabenträger die Vergaben ihrer Angebotsvereinbarungen ausrichten, 
welche Ziele sich hinsichtlich des Regionalverkehrs im Allgemeinen und hinsichtlich 
der Vergabe von regionalen Busverkehren im Besonderen bei den Aufgabenträgern 
feststellen lassen, welche Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele als angemessen an-
gesehen werden, welche Rollen sich identifizieren lassen und welche Erwartungen in 
den Aufgabenträgerorganisationen an das jeweilige Verhalten dieser Rollen gestellt 
werden. 

5.3.2.3 Regulative Dimension 

Bei den kulturell-kognitiven und den normativen institutionellen Elementen handelt es 
sich um ‘weiche’, nicht formalisierte Institutionen, die im kollektiven Bewusstsein von 
Organisationen und ihren Mitgliedern vorhanden sind. Die regulative Ebene von Insti-
tutionen und die entsprechenden institutionellen Elemente dagegen weisen einen höhe-
ren Grad an Formalisierung auf. Sie existieren entweder in schriftlich fixierter Form 
oder materialisieren sich in konkreten organisationalen Strukturen (North 1990). Regu-
lative Institutionen prägen organisationale Handlungsmuster und darauf basierende 
Handlungen durch „rule-setting, monitoring, and sanctioning activities“ (Scott 2008: 
52). Formalisierte Anreizsysteme spielen in diesem Zusammenhang eine wesentliche 
Rolle. Organisationsmitglieder richten ihr Verhalten an den durch die relevanten regu-
lativen Institutionen geprägten Handlungsmustern aus, um negative Sanktionen zu 
vermeiden (negativer Anreiz), beziehungsweise um positive Sanktionen zu erhalten 
(positiver Anreiz). Die institutionellen Elemente der regulativen Ebene können sich 
sowohl auf organisationsinterne als auch extern gegebene Institutionen beziehen. 
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Im Rahmen der empirischen Analyse liegt der Fokus hinsichtlich der regulativen Di-
mension von Institutionen auf Gesetzen und Verordnungen sowie der darauf basieren-
der Rechtsprechung, internen Reglementen, formalisierten Anreizsystemen, aufgaben-
trägerinternen Organisationsstrukturen und Beteiligungsstrukturen im jeweiligen kan-
tonalen Regionalverkehrssystems, auf die sich die Aufgabenträger in ihrem Handeln 
konkret beziehen.  

Tabelle 5-1 gibt einen Überblick über die drei im sensitizing concept für die Aufga-
benträgerrationalität enthaltenen institutionellen Dimensionen. 

. Kulturell-kognitive Ele-
mente von Institutionen 

Normative Elemente 
von Institutionen 

Regulative Elemente 
von Institutionen 

Charakteristika 
der Institutionen 

• nicht-formalisiert 
• organisationsintern 

• nicht/gering formali-
siert  

• organisationsintern 

• formalisiert 
• organisationsintern 

und –extern 

Mechanismus 
zur Generierung 
von Handlungs-
mustern 

Selbstverständlichkeit 
aufgrund geteiltem Ver-
ständnis der Organisati-
onsmitglieder 

Soziale Verpflichtung/ 
sozialer Druck 

Zwang/Macht  

Konkrete Ele-
mente des sen-
sitizing con-
cepts15 

• Vokabular 
• Argumentationsmuster 
• Schemata/ Kategorisie-

rungen 
• Geteilte mentale Mo-

delle 

• Werte 
• Normen 
• Rollen 
• Erwartungs-

haltungen 

• Gesetze/Urteile 
• Organisations-

strukturen 
• Anreizsysteme 

Tabelle 5-1: Elemente des ʻsensitizing conceptsʼ von Rationalität (in Anlehnung an Scott 2008: 51 u. 79) 

5.3.3 Implikationen für den empirischen Forschungsprozess 

Die Ausgangsbasis für den theoretischen Orientierungsrahmen bildet die aus dem Neo-
Institutionalismus übernommene Annahme, dass die Rationalität der Aufgabenträger 
maßgeblich durch ihren institutionellen Kontext geprägt wird. Hinsichtlich des sensiti-
zing concepts kann festgehalten werden, dass für eine Identifikation und Analyse der 
Rationalität der Aufgabenträger die für sie handlungsleitenden regulativen, normativen 
und kulturell-kognitiven Dimensionen von Institutionen und deren institutionelle Lo-
giken von Interesse sind.  

                                              
15  Jeweils hinsichtlich des regionalen Busverkehrs im Allgemeinen und der Vergabe der Busverkehre im Besonderen. 
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Vor dem Hintergrund des im Unterkapitel 1.4 dargelegten konstruktivistischen Wis-
senschaftsverständnisses der vorliegenden Dissertation werden die für die organisatio-
nale Rationalität der Aufgabenträger relevanten institutionellen Elemente jedoch nicht 
als objektiv erfassbare Entitäten angesehen. Entscheidend für die forschungsleitenden 
Fragestellungen ist vielmehr, wie die Aufgabenträger ihre organisationale Realität vor 
dem Hintergrund der für sie relevanten Institutionen konstruieren (Berger & 
Luckmann 1967), wie sie also die entsprechenden institutionellen Elemente im Rah-
men ihres organisationalen „sensemaking“ (Weick 1995) verarbeiten. Somit liegt es 
im Forschungsinteresse, herauszufinden, auf welche institutionellen Elemente sich die 
Aufgabenträger in ihrem Handeln und Sprechen beziehen, wie sie diese ‘reproduzie-
ren’ (Giddens 1984) und welche Institutionen wirklich rationalitäts- und handlungs-
prägend für sie sind. 
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6 Empirisches Forschungsdesign 

Die folgenden Ausführungen haben das Ziel, die methodologische Ausrichtung der 
empirischen Untersuchung sowie die im Verlauf des Forschungsprozesses verwende-
ten Instrumente und Verfahren darzulegen. Damit soll einer wesentlichen Anforderung 
nachgekommen werden, die an empirische Sozialforschung gestellt wird: Transparenz 
in Bezug auf die relevanten Entscheidungen und das gewählte Vorgehen im For-
schungsprozess zu schaffen (Atteslander 2010).  

6.1 Grounded Theory  

Im einführenden Kapitel wurde das konstruktivistische Wissenschaftsverständnis dar-
gelegt, das dieser Dissertation zugrunde liegt. Darauf aufbauend wurde weiter abgelei-
tet, dass zur Erforschung der organisationalen Rationalität der Aufgabenträger ein qua-
litativ angelegtes Forschungsdesign sinnvoll wäre. Konkret basiert der empirische For-
schungsprozess auf dem Ansatz der Grounded Theory. Die entsprechende Methode 
beruht auf den Arbeiten von Glaser & Strauss (1967), damals entwickelt als ein Ver-
fahren für die soziologische Forschung. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wurde die 
Grounded Theory jedoch auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen eingesetzt, so auch 
im Zusammenhang mit der Erforschung organisationalen Verhaltens beziehungsweise 
in der Organisationsforschung generell (Gioia et al. 2010; Isabella 1990; Kent & 
Hellriegel 1991; Locke & Golden-Biddle 1997; Partington 2000). Entstanden ist die 
Methode als Reaktion auf die damalige Dominanz der logisch-deduktiven Theoriean-
sätze in der sozialwissenschaftlichen Forschung, die für die Generierung wissenschaft-
licher Erkenntnis rein deduktive Forschungsprozesse auf Basis der damals geltenden 
sozialwissenschaftlichen Theorien verwendeten. Glaser & Strauss (1967) betrachteten 
die entsprechenden Theorien jedoch als nicht ausreichend in den Daten begründet und 
kritisierten die mittels Deduktion erzielten Forschungsresultate als wenig nützlich. Mit 
der Grounded Theory wollten sie – unter anderem in Anlehnung an das Gedankengut 
des Pragmatismus – eine Methodologie entwickeln, auf deren Basis empirisch belegte 
und mit einem praktischen Nutzen verbundene Forschungsergebnisse generiert werden 
können (Glaser & Strauss 1967). Die Grounded Theory ist demnach ein Ansatz zur 
(empirischen forschungs-)gegenstandsbezogenen Theoriebildung, der zufolge wissen-
schaftliche Erkenntnis aus den jeweiligen konkreten empirischen Daten eines For-
schungsgegenstands gewonnen wird. Wesentliches Merkmal und zugleich von Glaser 
& Strauss intendierter Vorteil der Grounded Theory ist die starke Verankerung der 
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gewonnen Erkenntnisse und der daraus abgeleiteten Theorie in den empirischen Daten. 
Damit geht jedoch ein relativ geringer Grad an Abstraktion der Forschungsergebnisse 
einher, die sich, wie eben beschrieben, primär auf die analysierten Daten beziehen 
(Alvesson & Sköldberg 2009). 

Die Grounded Theory sieht Forschung als Prozess der Interaktion zwischen einer (oder 
mehreren) forschenden Person(en) und einem untersuchenden Phänomen, geleitet von 
einem Forschungsinteresse. Dieser prozesshafte Charakter gilt jedoch gemäß Glaser & 
Strauss (1998) nicht nur für den Forschungsprozess an sich, sondern auch für dessen 
Ergebnis: Auch die neue Theorie selbst, beziehungsweise Theorie im Allgemeinen, 
wird als Prozess angesehen. 

Die ursprüngliche Methodologie wurde im Laufe der Jahre und Jahrzehnte weiterent-
wickelt, insbesondere durch Glaser (1978; 1992; 2001), Strauss (1987) und Strauss & 
Corbin (1998). Im Zuge dieser Weiterentwicklung bildeten sich bei Glaser und Strauss 
jeweils eigene Vorstellungen hinsichtlich wesentlicher Elemente der Methode heraus. 
Während Glaser (1992; 2001) an einer absoluten Theorielosigkeit des Forschungspro-
zesses sowie an einem rein induktiven Vorgehen festhielt, öffnete Strauss (in Zusam-
menarbeit mit Corbin) explizit die mit der Grounded Theory verbundenen Verfahrens-
schritte für das theoretische Vorwissen und die Erfahrungen der forschenden Personen 
und integrierte deduktive Elemente zur Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse in 
den Forschungsprozess (Strauss & Corbin 1998).16 

Für die auf der Grounded Theory basierende Forschung hatte die methodologische 
Spaltung Glasers’ und Strauss’ zur Folge, dass nun geklärt und offengelegt werden 
musste, welche Strömung der Grounded Theory im jeweiligen Forschungsprojekt ver-
folgt wird (Strübing 2004). Wie bereits im Unterkapitel 5.1 erläutert, wird die Position 
der theorielosen Forschung in dieser Arbeit als unrealistisch angesehen. Der Autor hat 
sich, zusätzlich zu seinen im Bereich des öffentlichen Verkehrs gesammelten berufli-
chen Erfahrungen, während der Literaturrecherche zu den relevanten Themen der Dis-
sertation mit verschiedenen theoretischen Positionen, Modellen und Ansätzen ausei-
nandergesetzt. Ein theorieloser Eintritt ins empirische Forschungsfeld mittels komplet-
ter Ausblendung des erworbenen Wissens und der eigenen Erfahrungen ist somit unre-
alistisch. Die Methodologie dieser Arbeit folgt daher dem weiterentwickelten Ansatz 
von Strauss & Corbin (1998). 

                                              
16  Einen guten Überblick über die methodologischen Unterschiede in den Weiterentwicklungen der Grounded Theory liefert zum Beispiel 

Strübing (2004). 
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Die Methodologie der Grounded Theory stellt einen iterativen Forschungsprozess dar, 
in dessen Rahmen die Forschungsschritte Fallauswahl, Datenerhebung und Datenana-
lyse ineinander verzahnt und jeweils aufeinander aufbauend durchlaufen werden. Der 
empirische Forschungsprozess beginnt mit der Auswahl des ersten zu analysierenden 
Forschungsobjekts, konkret der ersten zu analysierenden Aufgabenträgerorganisation 
(Unterkapitel 6.2). Im nächsten Schritt erfolgt die Erhebung der Daten (Unterkapitel 
6.3), die schließlich mittels verschiedener von Strauss & Corbin (1998) beschriebener 
Verfahren kodiert und analysiert werden (Unterkapitel 6.4). Der Prozess verläuft itera-
tiv in dem Sinne, dass nach den ersten Auswertungen einer Fallstudie der jeweils aktu-
elle Ergebnisstand durch den sukzessiven Einbezug und die entsprechende Analyse 
weiterer Fallstudien überprüft, angepasst und weiterentwickelt wird.  

6.2 Fallstudienauswahl 

Bevor näher auf den Prozess der Fallstudienauswahl und die in diesem Zusammen-
hang verwendeten Kriterien eingegangen wird, bedarf es zunächst einer forschungs-
praktischen Anmerkung. Eine erste Kontaktaufnahme mit den Aufgabenträgern der 
ausgewählten Gebietskörperschaften ergab eine grundsätzliche Bereitschaft zur Teil-
nahme an der Studie. Allerdings verlangten verschiedene potentielle Interviewpartner 
die Zusicherung von Anonymität. Um einen möglichst guten Zugang zu den relevan-
ten Organisationen, Personen und Dokumenten zu erhalten, wurde daher vereinbart, 
bei keinem der in die empirische Analyse einbezogenen Aufgabenträgerorganisationen 
den Namen der entsprechenden Gebietskörperschaft und der interviewten Personen zu 
nennen. Stattdessen werden die einzelnen Fallstudien im weiteren Verlauf der Disser-
tation abstrakt in alphabetischer Reihenfolge bezeichnet. 

Die Fallstudienauswahl für den empirischen Forschungsprozess dieser Arbeit erfolgt – 
anders als beim Sampling im Rahmen quantitativer Methoden – nicht vor Eintritt in 
das jeweilige Forschungsfeld auf der Basis statistischer Verteilungskriterien zwecks 
statistischer Repräsentativität. Vielmehr werden die Fallstudien auf theoretischer Ebe-
ne ausgewählt, mit dem Ziel der qualitativen, inhaltlichen Repräsentativität (Glaser & 
Strauss 1967). Eisenhardt & Graebner (2007: 27) begründen eine Fallauswahl auf Ba-
sis theoretischer Kriterien wie folgt: „[…] multiple cases are chosen for theoretical 
reasons such as replication, extension of theory, contrary replication, and elimination 
of alternative explanations.”  

Die konkrete methodische Grundlage der Fallauswahl für die hier relevante empirische 
Analyse bildet das theoretical sampling als wesentlicher Bestandteil der Grounded 
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Theory: „Theoretical sampling is the process of data collection for generating theory 
whereby the analyst jointly collects, codes, and analyzes his data and decides what 
data to collect next […] in order to develop his theory as it emerges” (Glaser & Strauss 
1967: 45). Entscheidendes Element des theoretical sampling ist die enge Verzahnung 
von Fallauswahl und Datenanalyse. Die Fallauswahl wird in den Forschungsprozess 
integriert und erfolgt sukzessive während des Forschungsverlaufs auf Basis der jeweils 
erzielten Ergebnisse der Datenanalyse. Wesentliches Kriterium für die Auswahl eines 
Cases ist die theoretische Relevanz für den jeweiligen Forschungsgegenstand. Die 
Aufnahme weiterer Fälle wird gestoppt, wenn eine theoretische Sättigung erreicht ist 
und kein weiterer relevanter Erkenntnisgewinn mehr verzeichnet werden kann (Glaser 
& Strauss 1967). 

Mit diesem Vorgehen unterscheidet sich das theorectical sampling von anderen Me-
thoden der theoretischen Fallauswahl im Rahmen qualitativer Forschung, unter ande-
rem von dem ebenfalls weitverbreiteten selective sampling (Schatzman & Strauss 
1973). Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass sie jeweils auf Basis eines systematischen 
theoretischen Suchprozesses die Merkmalsausprägungen für die Selektion der Fallstu-
dien eruieren, die für die jeweilige Forschungssituation wesentlich sind. Sie unter-
scheiden sich jedoch im Hinblick auf den Zeitpunkt der endgültigen Fallauswahl. 
Beim selective sampling wird die Anzahl der einzubeziehenden Fälle durch die for-
schende Person vor ihrem eigentlichen Eintritt in das jeweilige empirische For-
schungsfeld auf Basis vorab abgeleiteter theoretischer Auswahlkriterien festgelegt – 
und eben nicht im Verlauf des Forschungsprozesses, nachdem das Forschungsfeld be-
reits betreten wurde (Schatzman & Strauss 1973). 

Das bereits vorhandene Vorwissen des Autors in Bezug auf den Status Quo der 
Vergabe von Angebotsvereinbarungen im schweizerischen regionalen Busverkehr 
wurde vor der Auswahl der ersten Fallstudie durch zwei Experteninterviews erweitert. 
Konkret wurden ein Gespräch mit einem Vertreter der Sektion Personenverkehr des 
BAV sowie ein weiteres mit einem Vertreter eines Verkehrsberatungsunternehmens, 
das verschiedene Ausschreibungen im Schweizer Busverkehr begleitet hat, geführt. 
Ziel war, einen möglichst umfassenden Überblick über die aktuelle Vergabesituation 
im regionalen Busverkehr zu erlangen. Im Sinne des theoretical sampling wurde dann 
auf Basis des erarbeiteten Vorwissens als erste Fallstudie (Case A) ein Kanton in den 
empirischen Forschungsprozess einbezogen, dessen Aufgabenträger sich bereits mehr-
fach für die Durchführung von Ausschreibungen zur Vergabe einzelner regionaler 
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Buslinien als auch von Linienbündeln beziehungsweise regionaler Busnetze entschie-
den haben.17 

Insgesamt wurden drei weitere Fallstudien sukzessive in den empirischen Forschungs-
prozess einbezogen. Dabei wurde die Strategie verfolgt, in Bezug auf forschungsrele-
vante Kriterien sowohl möglichst ähnliche als auch möglichst unterschiedliche Cases 
auszuwählen. Glaser & Strauss (1967: 55f.) sprechen in diesem Zusammenhang von 
ʻminimizing differencesʼ beziehungsweise ʻmaximizing differencesʼ zwischen den 
untersuchten Gruppen. Durch die Minimierung von Unterschieden anhand der Aus-
wahl und Analyse ähnlich gelagerter Fallstudien ergibt sich die Möglichkeit, die aus 
den Daten abgeleiteten Kategorien und ihre Eigenschaften hinsichtlich ihrer jeweiligen 
Robustheit zu überprüfen. Um das Kriterium der ähnlichen Fallauswahl zu erfüllen, 
wurde daher mit dem Case B eine weitere Aufgabenträgerorganisation in den empiri-
schen Forschungsprozess einbezogen, die in Analogie zu dem Case A kürzlich Ent-
scheidungen zugunsten der Durchführung eines Ausschreibungswettbewerbs getroffen 
hat.  

Im Sinne des ʻmaximizing differencesʼ, wurden anschließend sukzessive zwei weitere 
Fallstudien in den empirischen Forschungsprozess integriert, die sich von der Gruppe 
der beiden Cases A und B im Hinblick auf ihre organisationalen Praktiken zur Verga-
be der Angebotsvereinbarungen unterscheiden. Bei den Cases C und D handelt es sich 
um Aufgabenträgerorganisationen, die sich explizit gegen die Anwendung des Aus-
schreibungsverfahrens entschieden haben und ausschliesslich das Offertverfahren an-
wenden. Im Sinne Eisenhardts (1989: 537) können die beiden ausschreibenden Fall-
studien A und B sowie die nicht-ausschreibenden Fallstudien C und D als „polar ty-
pes“ bezeichnet werden. 

Für die Aufnahme in den empirischen Forschungsprozess mussten die Fallstudien be-
ziehungsweise die entsprechenden Aufgabenträger neben den eben beschriebenen in-
haltlichen Kriterien auch zwei forschungspraktische Bedingungen erfüllen. Zum einen 
wurden im Selektionsprozess der Fallstudien nur solche Entscheidungen pro/contra der 
Anwendung des Ausschreibungsverfahrens berücksichtigt, die bis zum Jahr 2005 ge-
troffen wurden. Durch die relative zeitliche Nähe der Entscheidungen zum For-
schungsprozess sollte die Chance auf ergiebige Interviews sowie auf eine hohe Ver-
fügbarkeit von Dokumenten erhöht werden, die für den Entscheidungsprozess relevant 
waren. Eine Fallstudie wurde zudem nur dann endgültig in den Forschungsprozess 
aufgenommen, wenn Interviews sowohl mit mindestens einem Vertreter der administ-
                                              
17  Eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Fallstudien erfolgt im Zusammenhang mit der Darstellung der empirischen Ergebnisse 

im Kapitel 7. 
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rativen organisationalen Aufgabenträgerebene als auch mindestens mit dem/der für 
den Regionalverkehr zuständigen Exekutivpolitiker/-politikerin der entsprechenden 
Gebietskörperschaft als Vertreter/in der politischen organisationalen Aufgabenträger-
ebene geführt werden konnten. 

6.3 Datenerhebung 

6.3.1 Qualitative Interviews 

6.3.1.1 Auswahl der Interviewform 

Um die einzelnen Fallstudien hinsichtlich der jeweiligen Aufgabenträgerrationalität 
auswerten zu können, bedurfte es zunächst einer entsprechenden Datenerhebung. Ge-
mäß Strauss & Corbin (1998) können verschiedenste Daten in einen Grounded Theo-
ry-Prozess einbezogen werden, so zum Beispiel Interviewprotokolle, Notizen von 
Feldbeobachtungen, Videos sowie generell schriftliche und bildliche Dokumente. Für 
die Forschungsfragen dieser Arbeit bot sich insbesondere die Durchführung von Inter-
views mit den Aufgabenträgern als Untersuchungsobjekte sowie mit weiteren Organi-
sationen und Akteuren an, die an den entsprechenden Entscheidungsprozessen beteiligt 
waren. Ergänzt wurde das so generierte Datenmaterial um diverse schriftliche Doku-
mente (siehe Abschnitt 6.3.3). 

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Interviewmethoden, aus denen eine for-
schende Person in Abhängigkeit vom Forschungsvorhaben und den damit verbunde-
nen Anforderungen an die Datenerhebung auswählen kann. Gemäß Lamnek (1995b) 
lassen sich Interviews anhand verschiedener Parameter unterscheiden. Im Zusammen-
hang mit der Intention von Befragungen unterscheidet er mit Referenz auf Koolwijk 
(1974: 14) zwischen „ermittelnden“ und „vermittelnden Interviews“. Im Falle der er-
mittelnden Interviews fragt der Interviewer beim Interviewpartner spezifische Infor-
mationen ab, im Falle der vermittelnden Interviews liegt das Ziel darin, das Bewusst-
sein des Interviewpartners zu verändern. Die für die hier relevanten Fragestellungen 
benötigten Interviews sind als ermittelnde Interviews zu klassifizieren. Der Interviewer 
wird dabei als Experte hinsichtlich des methodischen Wissens, zugleich aber auch als 
lernende Person hinsichtlich des relevanten sozialen Systems angesehen (Froschauer 
& Lueger 2003). Vor dem Hintergrund des konstruktivistischen Forschungsparadig-
mas sei jedoch angemerkt, dass auch die ermittelnde Befragung bei der befragten Per-
son durch die im Gespräch erfolgende Diskursivierung seines oder ihres Wissens zu 
einer – wenn auch unbewussten – Änderung des Bewusstseins führen kann.  
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Lamnek (1995b: 56) unterscheidet Interviews weiter nach der Struktur der Befragten. 
In diesem Zusammenhang differenziert er die Befragung einzelner Personen von 
Gruppeninterviews. Im Rahmen der Datenerhebung dieser Arbeit sollten grundsätzlich 
Einzelinterviews durchgeführt werden. Im Hinblick auf die Form der Kommunikation 
sollte eine mündliche Befragung zum Einsatz kommen. Zudem sollten die Interviews – 
anders als zum Bespiel bei Telefonbefragungen – mittels persönlichem Gespräch zwi-
schen Interviewer und interviewter Person erfolgen, von Lamnek (1995b: 59) als 
Kommunikationsmedium bezeichnet. Dabei sollte für die Interviews dieser Arbeit ein 
Kommunikationsstil angewendet werden, der sowohl ʻweicheʼ (das heißt persönliche) 
als auch ʻneutraleʼ, rein sachliche Elemente beinhaltet (Lamnek 1995b: 57f.). 

Mit der Standardisierung von Befragungen und der Art der Fragen beschreibt Lamnek 
(1995b: 39ff. beziehungsweise 58f.) den Grad der Strukturierung im Interview. Unter-
scheidungskriterien im Zusammenhang mit der Standardisierung von Befragungen 
sind die Freiheitsgrade des Befragers (nicht-standardisiertes, halb- standardisiertes und 
standardisiertes Interview) sowie im Hinblick auf die Art der Fragen die Freiheitsgrade 
des Befragten (offene oder geschlossene Fragen). Für die Interviews mit den Aufga-
benträgern war aufgrund der explorativen Fragestellung eine unstrukturierte Interview-
form erforderlich, die den Befragten maximale Freiheitsgrade in Bezug auf ihre Ant-
worten gewährte.  

Tabelle 6-1 fasst die Anforderungen an die Interviewform für die Gespräche mit den 
Aufgabenträgern zusammen. 

Kriterium  Geeigneter Interviewtyp 

Intention des Interviews  Ermittelndes Interview 

Struktur der Befragten  Einzelinterview 

Form der Kommunikation  Mündliches Interview 

Kommunikationsmedium  Persönliches Interview 

Kommunikationsstil  Weicher und neutraler Stil 

Standardisierung  Nicht-standardisiertes Interview 

Art der Fragen  Offene Fragen 

Tabelle 6-1: Anforderungen an die Interviewform für Gespräche mit Aufgabenträgern (in Anlehnung an 
Lamnek 1995b: 37) 
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Die entsprechenden Anforderungen werden insbesondere durch das narrative Inter-
view als qualitative Interviewform erfüllt. Ziel des narrativen Interviews als unstruktu-
rierte und offene Interviewform ist es, den Gesprächspartner frei zu einem vorgegeben 
Thema erzählen zu lassen. Mittels der Analyse der entsprechenden Erzählungen wird 
dann versucht, zu den jeweiligen Bedeutungsstrukturen zu gelangen, die die erzählen-
de Person mit dem relevanten Forschungsgegenstand subjektiv verknüpft (Schütze 
1977). Diese Art des Interviews eignet sich insbesondere im Zusammenhang mit ex-
plorativen Fragestellungen, und zwar gemäß Mayring (2002: 74) „vor allem wenn es 
um schwer abfragbare Sinnstrukturen geht.“ Froschauer & Lueger (2003) sehen den 
Zweck narrativer Interviews darin, einen Zugang zu Ereignissen und Situationen zu 
schaffen, die ansonsten nicht beobachtbar wären, sowie zu deren retrospektiven Deu-
tungen durch die Interviewpartner. Die durch narrative Interviews ausgelösten Erzäh-
lungen könnten somit zum Beispiel dabei helfen, einen tieferen Einblick in Organisati-
onen und die dort ablaufenden Routinen zu erhalten (Czarniawska 1997; Czarniawska 
2004; Küsters 2009). 

Für die Interviews mit den Aufgabenträgerorganisationen als Forschungsobjekte dieser 
Dissertation, beziehungsweise mit deren Vertretern auf politischer und administrativer 
organisationaler Ebene, wurde daher die Interviewform des narrativen Interviews ge-
wählt. 

6.3.1.2 Narrative Interviews 

Narrative Interviews stellen aufgrund ihrer Offenheit sowohl an den Interviewer als 
auch an die interviewte Person besondere Anforderungen. Wesentlicher Erfolgsfaktor 
im Zusammenhang mit der Durchführung narrativer Interviews ist der zu minimieren-
de Einfluss der forschenden Person auf das Interview. Statt den Gesprächsablauf be-
reits vorab selbst festzulegen, sollte sie sich gemäß Froschauer & Lueger (2003) eher 
durch die Strukturen und Themen dirigieren lassen, die in den Antworten und Erzäh-
lungen der interviewten Personen enthalten sind. Die beiden Autoren weisen in diesem 
Zusammenhang auf die besondere Bedeutung der Gesprächseröffnung für den Erfolg 
eines narrativen Interviews hin, die „innerhalb der Lebenswelt der befragten Person 
Relevanz aufweisen und eine Erzählung auslösen“ sollte (Froschauer & Lueger 2003: 
62).  

Um den Anforderungen an die Durchführung narrativer Interviews zu entsprechen, 
erfolgte der Ablauf der Interviews in Anlehnung an einen von Lamnek (1995b) be-
schriebenen idealtypischen Verlauf wie folgt. Zu Beginn der Interviews wurde im 
Rahmen eines mehr oder weniger langen Vorgesprächs zunächst das Forschungspro-
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jekt kurz vorgestellt. Dabei wurde darauf geachtet, dem Interviewpartner keine bezie-
hungsweise nicht zu konkrete Hinweise zu dem Thema des Interviews und der ent-
sprechenden Einstiegsfrage zu geben. Daran anschließend wurden die ‘Spielregeln’ 
des Interviews geklärt. Insbesondere ging es in diesem Zusammenhang um die erneute 
Zusicherung absoluter Anonymität für den Gesprächspartner, verbunden mit der Bitte 
zur Aufzeichnung des Gesprächs auf ein digitales Aufnahmegerät. Da das narrative 
Interview eine besondere und für die hier relevanten Aufgabenträger teilweise unbe-
kannte Interviewform darstellt, wurde zudem der Ablauf des Gesprächs besprochen. 
Insbesondere wurde auf die offene Struktur des Interviews, das überwiegende Schwei-
gen des Interviewers während des Interviews sowie die Nichtexistenz eines konkreten 
Interviewleitfadens hingewiesen, verbunden mit einer kurzen Erwartungsklärung hin-
sichtlich der Antworten als offene Erzählungen (Schütze 1977). 

Das eigentliche Interview startete mit der Einstiegsfrage, der in einem narrativen In-
terview eine Schlüsselrolle zukommt. Mit ihrer Hilfe soll bei der interviewten Person 
eine Erzählung zu dem für das jeweilige Forschungsvorhaben relevanten Themenbe-
reich ausgelöst werden. Um diese Funktion erfüllen zu können, muss die einleitende 
Frage entsprechend relevant für den Gesprächspartner sein und sich auf ihre oder seine 
konkrete Situation beziehen (Schütze 1978). Die unterschiedlichen Ausgangslagen der 
in die vorliegende Arbeit einbezogenen Fallstudien wurden daher mittels einer spezifi-
schen Vorbereitung auf jedes Interview berücksichtigt, die mit einer entsprechend zu-
geschnittenen Formulierung der Einstiegsfrage einherging. Im Falle des Cases B 
(kürzliche Ausschreibung eines regionalen Busnetzes) wurden zum Beispiel die Ge-
sprächspartner zu Gesprächsbeginn gefragt: „Erzählen Sie mir bitte, wie es damals zu 
der Entscheidung kam, das Busnetz in der Region XY auszuschreiben und wie der ge-
samte Ausschreibungsprozess bis hin zur Zuschlagsvergabe verlief.“ Demgegenüber 
lautete die entsprechende Einstiegsfrage zum Beispiel bei Case C (kürzliche bewusste 
Entscheidung im Rahmen der strategischen Planung des Regionalverkehrs, den Status 
Quo mit ausschliesslicher Anwendung des Offertverfahrens beizubehalten) wie folgt: 
„Erzählen Sie mir bitte, wie der Prozess der strategischen Planung ablief.“ In Anleh-
nung an Lamnek (1995b) wurde bewusst darauf verzichtet, bereits in dieser frühen 
Phase im Interview nach den Motiven zu fragen, auf denen die jeweiligen Entschei-
dungen beruhten.  

Die Einstiegsfrage leitete jeweils die Erzählphase ein, während derer die Rederolle – 
soweit möglich – ausschließlich bei der Gesprächspartnerin oder beim Gesprächs-
partner lag. Kam es zu Phasen, in denen die Erzählungen stockten oder gar aufhörten, 
wurde versucht, die erzählende Person durch verbale und non-verbale Gesten zum 
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Weitererzählen zu motivieren. Ansonsten beschränkte sich der Autor auf die Rolle des 
Zuhörers. Zudem wurden Stichworte zu fehlenden, lückenhaften, wenig detaillierten 
oder widersprüchlichen Passagen in den Erzählungen angefertigt (Schütze 1977), die 
später in der Nachfragephase, die sich an die Erzählphase anschloss, vom Autor the-
matisiert wurden. Ziel dabei war es, ein möglichst lückenfreies und konsistentes Bild 
der jeweiligen Entscheidungsprozesse und ihrer jeweiligen Hintergründe zu erhalten. 
Die Fragen wurden erneut offen formuliert, so dass wieder die „narrative Kompetenz 
des Befragten“ (Schütze 1977: 51 zitiert in Lamnek 1995b: 72) zum Tragen kommen 
konnte. 

Irgendwann kam in jedem Interview der Zeitpunkt, an dem die erzählende Person 
nicht mehr weiter reden wollte oder über kein Potential für weitere Erzählungen mehr 
verfügte. Nun wurde die Rederolle wieder vom Autor übernommen und die nächste 
Interviewphase eingeleitet. Lamnek (1995b: 72) bezeichnet dies als „Bilanzierungs-
phase […], in der direkte Fragen nach der Motivation und der Intention gestellt wer-
den“. In diesem Sinne erfolgten entsprechende Nachfragen zu motivationalen Aspek-
ten im gesamten Entscheidungsprozess für oder gegen die Durchführung von Aus-
schreibungswettbewerb, sofern diese noch nicht während der Erzählphase ausreichend 
geschildert worden waren. So wurde zum Beispiel gefragt, warum an einer bestimmten 
Stelle im Prozess eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde und welche Aspekte 
mit welcher Bedeutung in die Entscheidung miteinbezogen wurden. Darüber hinaus 
wurde diese Phase des Interviews dazu genutzt, weitere Themen anzusprechen, die 
bislang noch nicht thematisiert wurden, aber für die Forschungsfragen der Arbeit eben-
falls interessant waren. Dabei wurde nun nicht mehr auf die erzählerische Kompetenz 
der Befragten abgezielt, sondern es ging um konkrete Antworten auf konkrete Fragen. 
Zum Beispiel wurden in diesem Zusammenhang Fragen zu der Rollenverteilung zwi-
schen administrativen und politischen Aufgabenträgern sowie zur Rolle möglicher 
weiterer Akteure gestellt. Zum Ende dieser Phase des Interviews wurde die Ge-
sprächspartnerin beziehungsweise der Gesprächspartner um Tipps bezüglich weiterer 
Personen gebeten, die zu interviewen für die Entscheidungsprozesse ebenfalls relevant 
sein könnte (Schütze 1977). 

Im Anschluss an diese letzte Frage wurde dem jeweiligen Gesprächspartner für die 
Bereitschaft gedankt, an dem Interview teilzunehmen, und mit der Abschaltung des 
Aufnahmegerätes endete dann das ‘offizielle’ Interview; in der Regel auch direkt das 
Gespräch, und man verabschiedete sich. Interessanterweise gab es jedoch auch einige 
Gesprächspartner, die die Verabschiedung dazu nutzten, vertrauliche Informationen zu 
bestimmten Themen des Interviews zu ergänzen. Konkret wurden zum Beispiel erneut 
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die Rollenverteilung zwischen administrativen und politischen Aufgabenträgern oder 
weitere Motivationen für bestimmte Entscheidungen thematisiert, die zwar für die 
thematisierten Fragestellungen relevant, aber nicht konsensfähig und daher im offiziel-
len Interview nicht angesprochen worden waren. 

Lueger (2000) stellt die Bedeutung dieser informellen Nachgespräche heraus und weist 
auf die Notwendigkeit zur Protokollierung hin. Im direkten Anschluss an jedes Inter-
view wurden dementsprechend Protokolle der informellen Gespräche sowie Notizen 
zum gesamten Interview angefertigt. Neben Namen und Funktion der jeweils inter-
viewten Person wurden dabei auch die Rahmenbedingungen des Interviews, eine kurze 
Beschreibung der Umgebung, in der das Gespräch stattfand (zum Beispiel Artefakte 
wie historische Fahrpläne oder Bilder von historischen und aktuellen Eisenbahnmodel-
len als Wanddekoration), die vom Verfasser der Arbeit wahrgenommene Gesprächs-
atmosphäre, der Verlauf des Gesprächs und sonstige wahrgenommene Auffälligkeiten 
schriftlich festgehalten. 

Insgesamt wurden 22 narrative Interviews mit administrativen und politischen Aufga-
benträgern mit einer Dauer von jeweils ca. 90 bis 120 Minuten in die empirische Ana-
lyse einbezogen. 

6.3.1.3 Experteninterviews 

Die narrativen Interviews mit den Aufgabenträgern wurden im Anschluss an ihre je-
weilige erste Auswertung durch Interviews mit Vertretern der Legislative und Ver-
kehrsunternehmen ergänzt. Diese sind zwar (in der Regel) nicht direkt an den Ent-
scheidungen pro beziehungsweise contra der Ein- oder Durchführung von Ausschrei-
bungswettbewerb beteiligt, arbeiten aber eng mit den administrativen und teilweise 
auch politischen organisationalen Aufgabengabenträgerebenen zusammen. So wurde 
für den empirischen Forschungsprozess erwartet, dass auch sie hilfreiche Informatio-
nen und Dokumente liefern können, die für die Konstruktion der organisationalen Ra-
tionalität der Aufgabenträger hilfreich sein können.  

Anders als im Fall der Interviews mit den Vertretern der beiden organisationalen Auf-
gabenträgerebenen war es dabei allerdings nicht das Ziel, die interviewten Personen 
völlig frei zu einem Themenbereich erzählen zu lassen. Vielmehr sollten die ersten 
Erkenntnisse, die im Rahmen der vorgängig durchgeführten und ausgewerteten narra-
tiven Interviews erzielt worden waren, hinsichtlich der Rationalität der Aufgabenträger 
der jeweiligen Fallstudie überprüft, modifiziert, verfeinert und ergänzt werden. Hierzu 
bedurfte es einer Interviewform mit einem gewissen Grad an Strukturierung in Form 
eines Interviewleitfadens, der auf Basis der narrativen Interviews der jeweiligen Fall-
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studie erstellt werden sollte. Im Gegensatz zu den unstrukturierten narrativen Inter-
views mit den Aufgabenträgern wurde für die sie ergänzenden Interviews daher eine 
Interviewform benötigt, die einen gewissen Grad an Standardisierung aufweist. Die 
weiteren Anforderungen an die Interviewform waren dagegen mit denjenigen an das 
narrative Interview identisch (siehe Tabelle 6-2). 

Kriterium  Geeigneter Interviewtyp 

Intention des Interviews  Ermittelndes Interview 

Struktur der Befragten  Einzelinterview 

Form der Kommunikation  Mündliches Interview 

Kommunikationsmedium  Persönliches Interview 

Kommunikationsstil  Weicher und neutraler Stil 

Standardisierung  Halb-standardisiertes Interv. 

Art der Fragen  Offene Fragen 

Tabelle 6-2: Anforderungen an die Interviewform für Gespräche mit externen Akteuren (in Anlehnung an 
Lamnek 1995b: 37) 

Demzufolge kamen grundsätzlich das problemzentrierte Interview, das fokussierte In-
terview sowie das Experteninterview als halbstandardisierte, leitfadengestützte Inter-
viewformen in Frage. Das problemzentrierte Interview wurde ursprünglich für die Bi-
ographieforschung entwickelt, legt allerdings im Interviewablauf in Bezug auf den hier 
relevanten Interviewzweck zu viel Gewicht auf narrative Elemente (Witzel 1985). Das 
fokussierte Interview dagegen zielt eher auf die Falsifikation zuvor entwickelter Hypo-
thesen ab, was im hier relevanten Forschungsprozess ebenfalls nicht vorrangiger 
Zweck war (Merton & Kendall 1979). Das Experteninterview dagegen verfügt über 
den benötigten Grad an Standardisierung bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität 
und Offenheit für den Interviewer und die interviewte Person.  

Im Unterschied zu den narrativen Interviews stellen die interviewten Personen bei 
Anwendung des Experteninterviews nicht selber die Zielgruppe der Forschung dar, 
sondern haben vielmehr die Aufgabe, „Informationen über die Kontextbedingungen 
des Handelns der Zielgruppe zu liefern“ (Meuser & Nagel 1991: 445) und dienen so 
als Experten zur Validierung und gegebenenfalls Anpassung bereits vorgängig entwi-
ckelter theoretischer Konzepte: „Die Forschungsresultate sind von daher […] auch 
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Prüfinstanz für die Reichweite der Geltung des zugrunde gelegten theoretischen Erklä-
rungsansatzes“ (Meuser & Nagel 1991: 447). Der Interessensfokus der Interviews liegt 
dabei auf dem Kontextwissen der Experten, die Interviews selbst übernehmen nur eine 
ergänzende Funktion im Forschungsprozess. Für den oben beschriebenen Zweck – die 
Ergänzung der narrativen Interviews und die Überprüfung der daraus abgeleiteten Er-
kenntnisse – ist das Experteninterview daher die geeignete Interviewform. 

Für jeden Case erfolgte eine spezifische Vorbereitung der Experteninterviews auf Ba-
sis der ersten Erkenntnisse aus den narrativen Interviews mit Vertretern der Aufgaben-
trägerorganisationen. Ergebnis dieser Vorbereitung war für jeden Case ein Interview-
leitfaden, der zusätzlich auf die spezifische Situation eines jeden Interviewpartners 
erweitert wurde. Die Leitfäden wurden offen formuliert. Sie enthielten die für die Ex-
perteninterviews relevanten Themen, nicht jedoch die konkreten Fragen und den ge-
nauen Ablauf des Interviews. Die Experteninterviews starteten mit einer Einleitungs-
phase, in deren Rahmen zunächst die Spielregeln des Interviews geklärt wurden (zum 
Beispiel Anonymität, digitale Aufzeichnung des Gesprächs). Weiterhin wurden das 
grundsätzliche Forschungsprojekt im Allgemeinen sowie die Funktion der Expertenin-
terviews im Forschungsprozess im Speziellen kurz vorgestellt. In diesem Zusammen-
hang wurde insbesondere erläutert, warum die entsprechende Person als Experte oder 
Expertin ausgewählt wurde (Meuser & Nagel 1991). In der Regel ergaben sich seitens 
der Gesprächspartner Nachfragen zum Forschungsprojekt, die vom Autor beantwortet 
wurden. Anschließend folgte der Übergang in die Hauptphase des Interviews, deren 
Grundlage der offene Interviewleitfaden bildete. Die einzelnen Themen und Themen-
blöcke wurden mit den Gesprächspartnern diskutiert. In diesem Zusammenhang wur-
den von den interviewten Personen teilweise auch andere Themen und Perspektiven in 
die Diskussion eingebracht, die zwar im Interviewleitfaden nicht berücksichtigt wur-
den, aber dennoch für die Forschungsfrage relevant waren. Am Ende des Interviews 
wurde erneut die Frage nach weiteren, möglicherweise wichtigen, Interviewpartnerin-
nen und -partnern gestellt.  

Insgesamt wurden 17 Experteninterviews mit einer Dauer von jeweils ca. 60 bis 90 
Minuten durchgeführt. 
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6.3.2 Interviewpartner  

Wie in den Ausführungen zur Case-Auswahl im Unterkapitel 6.2 bereits angespro-
chen, wurden nur solche Cases in die empirische Analyse einbezogen, bei denen zu-
mindest der für den Verkehr zuständige politische Exekutivpolitiker (Vorsteher Ver-
kehrsdepartement), als ein Vertreter der politischen organisationalen Aufgabenträger-
ebene, für ein Interview zur Verfügung stand. Im Fall von Case C gab es im Jahr vor 
dem Interview in Bezug auf diese Position einen personellen Wechsel. Aus diesem 
Grund wurden sowohl der Alt-Regierungsrat als auch die neu ins Amt gewählte Person 
interviewt. Bei den Cases A, C und D gab es zudem die Möglichkeit, den für das Fi-
nanz- beziehungsweise Volkswirtschaftsdepartement zuständigen politischen Akteur 
als weiteres Mitglied der jeweiligen politischen Exekutive zu interviewen. 

Im Hinblick auf die Ebene der administrativen Aufgabenträger wurden Gespräche mit 
dem Leiter des für den öffentlichen Verkehr zuständigen Amts und/oder dem Leiter 
der für den öffentlichen Verkehr zuständigen Abteilung sowie – im Falle der Cases A 
und C – zusätzlich mit Personen auf Mitarbeiterebene geführt.  

Im Anschluss an eine erste Auswertung der narrativen Interviews fanden die Experten-
interviews für die im Forschungsprozess jeweils gerade relevante Fallstudie zur Ver-
feinerung der ersten Ergebnisse statt. Zum einen wurden für die Cases B, C und D 
Vertreter der Legislative mit einem inhaltlichen verkehrspolitischen Schwerpunkt in-
terviewt. Auch sie können, wie im vorangegangen Unterkapitel beschrieben, als Insi-
der der hier relevanten Thematik in den jeweiligen Gebietskörperschaften angesehen 
werden, deren Schilderungen zum Ablauf der einzelnen Entscheidungsprozesse Rück-
schlüsse auf die jeweiligen Rationalitäten der Aufgabenträger ermöglichen. Für den 
Case A blieben die entsprechenden Interviewanfragen leider erfolglos. 

Schließlich wurden für die Cases A, B und C Gespräche mit der leitenden Ebene der 
Leistungserbringer, das heißt öffentlicher oder privater Verkehrsunternehmen, durch-
geführt. Die betreffenden Personen stehen in regelmäßigem Kontakt zu den Aufgaben-
trägern. So war zu erwarten, dass auch sie hilfreiche Informationen und Dokumente 
liefern konnten, die für die Konstruktion deren Rationalität hilfreich sein könnten. Die 
Interviewanfrage an Vertreter von Verkehrsunternehmen des Cases D blieb leider er-
folglos.  

Tabelle 6-3 gibt einen Überblick über die Interviewpartner der einzelnen Cases. Im 
Sinne der Anonymität der Fallstudien und der interviewten Personen werden nicht die 
konkreten Organisationsbezeichnungen genannt. So wird für die interviewten Perso-
nen der politischen Aufgabenträger die Bezeichnung „Departementsvorsteher“ ver-
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wendet, auch wenn die eigentliche Bezeichnung im jeweiligen Kanton „Direktion“ o.a. 
lautet. 

 Politische AT 
Departement Administrative AT Legislative 

Partei 
Verkehrs-
unternehmen 

Case A 
• Verkehr 
• Finanzen 

• Amtsleiter  
• Für Ausschreibungen 

zuständiger Mitarbei-
ter  

 

• Leiter städtisches 
VU 

• Regionenleiter öf-
fentliches VU 

Case B • Verkehr • Amtsleiter 
• SP 
• FDP 
• Grüne 

• Regionenleiter öf-
fentliches VU 

• VR-P regionales VU 

Case C 
• Verkehr (vor 2007) 
• Verkehr (seit 2007) 
• Volkswirtschaft 

• Ehemaliger Amtsleiter 
(bis 2008), 

• Leiter Abteilung ÖV 
• Projektleiter  

• FDP 
• CVP 

• Leiter kantonales VU 
• Regionenleiter öf-

fentliches VU 

Case D 
• Verkehr 
• Volkswirtschaft 

• Amtsleiter 
• Leiter Abteilung ÖV 

• BDP  

Tabelle 6-3:  Interviewpartner 

Zusätzlich zu den Gesprächen mit direktem Bezug zu den vier Fallstudien wurden er-
gänzende narrative Interviews zum einen mit den politischen und administrativen Auf-
gabenträgern zweier Schweizer Kommunen in Bezug auf ihren Ortsverkehr geführt. 
Zum anderen wurden auch die politischen und administrativen Aufgabenträger eines 
deutschen Bundeslandes und Stadtstaates sowie Vertreter der entsprechenden Legisla-
tiven und der Verkehrsunternehmen in Bezug auf ihren kommunalen/städtischen Ver-
kehr interviewt. Die entsprechenden Ergebnisse wurden zwar nicht direkt in die Dis-
sertation miteinbezogen, halfen aber bei einer Einordnung der Erkenntnisse zu den vier 
Fallstudien A, B, C und D. 

Zusammen mit den beiden Experteninterviews, die vor der Auswahl der ersten Fall-
studien durchgeführt und bereits im Unterkapitel 6.2 angesprochen wurden, sowie mit 
den ergänzenden Interviews zum Ortsverkehr beziehungsweise zum deutschen Stadt-
verkehr wurden zwischen 2009 und 2010 insgesamt 39 Interviews geführt, davon 

• 11 Interviews mit Vertretern/Vertreterinnen der politischen organisationalen 
Aufgabenträgerebene,  

• 11 Interviews mit Vertretern/Vertreterinnen der administrativen organisationa-
len Aufgabenträgerebene, 

• 8 Interviews mit Parlamentariern/Parlamentarierinnen, 
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• 7 Interviews mit leitenden Vertretern der Verkehrsunternehmen, 
• 1 Interview mit einer Vertreterin des BAV und  
• 1 Interview mit einem Partner eines privaten Beratungsunternehmen mit dem 

Schwerpunkt Verkehr. 

Die Interviews fanden grundsätzlich in den Büros der interviewten Personen statt, um 
eine ihnen vertraute Gesprächsatmosphäre zu schaffen (Lamnek 1995b). Von diesem 
Grundsatz wurde nur im Falle der Interviews mit dem früheren politischen Aufgaben-
träger der Fallstudie C sowie mit jeweils einem Vertreter der Legislative der Cases B 
und C abgewichen. Auf Vorschlag dieser drei Personen fanden die Gespräche stattdes-
sen jeweils in einem Café statt.  

Die Kontaktierung der einzelnen Interviewpartner und -partnerinnen erfolgte zunächst 
über eine Ankündigung und Vorstellung des Forschungsprojekts mittels eines briefli-
chen Anschreibens, in dem um Teilnahme an dem Interview gebeten wurde. Kurz da-
rauf folgte eine telefonische Kontaktaufnahme der entsprechenden Personen zwecks 
Erläuterung allfälliger Nachfragen zu dem Forschungsprojekt und zwecks Vereinba-
rung eines Termins für das Interview. 

6.3.3 Qualitative Dokumentenanalyse 

Zusätzlich zu dem Datenmaterial aus den Interviews wurden Dokumente gesammelt 
und in den Grounded Theory-Prozess einbezogen. Ziel war es dabei, sich über die Do-
kumente einen zusätzlichen Zugang zur Rationalität der Aufgabenträger zu verschaf-
fen. So wird diese Methode denn auch in verschiedenen Studien im Zusammenhang 
mit der Analyse von Rationalitäten angewendet (Creed et al. 2002; Glynn & 
Lounsbury 2005; Hoffman 1999; Zilber 2006). 

Die Dokumentenanalyse der vorliegenden Arbeit beschränkte sich dabei auf schriftli-
che Dokumente und umfasste, soweit vorhanden und zugänglich 

• Publikationen der Aufgabenträgerorganisationen, 
• Sitzungs- und Beschlussprotokolle,  
• Präsentationsunterlagen der Aufgabenträger, 
• Zeitungsartikel über die ausgewählten Aufgabenträger, 
• Ausschreibungsunterlagen, 
• Strategiepapiere und  
• Gesetzestexte. 
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Um möglichst neutral in die jeweiligen narrativen Interviews gehen zu können, wurde 
die Dokumentenanalyse für die jeweils relevante Fallstudie erst im Nachgang der In-
terviewdurchführung begonnen, zusammen mit der Interviewauswertung. In Bezug auf 
die nicht öffentlichen verfügbaren Dokumente wurde ein entsprechender Zugang im 
Rahmen der narrativen Interviews und der Experteninterviews erfragt.  

Ein im Hinblick auf die Kommunikation der Aufgabenträger interessantes Ergebnis 
ergab sich bereits im Rahmen der Suche nach relevanten Dokumenten. Es war auffäl-
lig, dass diejenigen Aufgabenträger ausführlicher, öfter und transparenter in Bezug auf 
ihren jeweiligen Regionalverkehr kommunizieren, die ihre Busverkehre zumindest 
zum Teil ausschreiben. Während es bei den nicht-ausschreibenden Aufgabenträgern 
teilweise eher schwierig war, Dokumente zu finden beziehungsweise zu erhalten, die 
den jeweiligen Regionalverkehr im Allgemeinen und die Vergabe der Angebotsver-
einbarungen im Besonderen betreffen, wurde man bei den ausschreibenden Aufgaben-
trägern zum Teil bereits auf den entsprechenden Homepages fündig. Auch im Hinblick 
auf den Zugang zu nicht-öffentlich zugänglichen Dokumenten gab es seitens der aus-
schreibenden gegenüber den nicht-ausschreibenden Aufgabenträgern eine größere Be-
reitschaft, Einsicht zu gewähren. 

6.4 Datenanalyse 

Im Vorgang der Datenanalyse wurde zunächst das Datenmaterial aufbereitet. Zu die-
sem Zweck wurden die Interviews zuerst wörtlich vom Verfasser mit Hilfe der Tran-
skriptionssoftware f4 transkribiert, so dass sämtliche Gespräche in kompletter Länge 
schriftlich vorlagen. Um die Transkripte leichter auswerten und besser miteinander 
vergleichen zu können, erfolgte im Rahmen der Transkription eine sprachliche Glät-
tung dahingehend, dass die verschiedenen, gesprochenen Dialekte der interviewten 
Personen ins Hochdeutsche übertragen wurden.  

Zur Analyse der Interviewprotokolle, der angefertigten Gesprächsnotizen im Nach-
gang der Interviews und der gesammelten Dokumente wurde ATLAS.ti als ein Tool zur 
qualitativen Datenanalyse mittels Grounded Theory verwendet. Die Datenanalyse 
folgte dem durch Strauss & Corbin (1998) beschriebenen Ablauf mit den drei Kodier-
verfahren offenes Kodieren, axiales Kodieren und selektives Kodieren. Mit dem Be-
griff Kodieren wird im Grounded Theory-Prozess allgemein das Konzeptualisieren der 
erhobenen Daten bezeichnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wird 
der Kodierprozess in den folgenden Ausführungen als chronologischer Durchlauf 
mehr oder weniger klar voneinander abgegrenzter Schritte dargelegt. Die tatsächliche 



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.  89 

Datenanalyse dieser Arbeit erfolgte jedoch nicht linear als sukzessive Abfolge des of-
fenen, axialen und selektiven Kodierens. Vielmehr ergab sich ein iterativer Analy-
seprozess mit ständigen Rückkopplungen, Wechseln und fließenden Übergängen zwi-
schen den einzelnen Prozessschritten. So erfolgte zum Beispiel mit jedem Einbezug 
einer weiteren Fallstudie eine Rückkehr zum offenen Kodieren. 

Mit dem offenen Kodieren beginnt die Datenanalyse im Rahmen eines Grounded The-
ory Prozesses. Das umfangreiche Datenmaterial – hier bestehend aus Interviewproto-
kollen und Dokumenten – wurde ‘aufgebrochen’ und in kleine Analyseeinheiten zer-
legt. Für die Datenanalyse dieser Arbeit wurde grundsätzlich die Zeilenebene als Ana-
lyseeinheit gewählt, das Datenmaterial also Zeile für Zeile durchgearbeitet und kodiert 
(Alvesson & Sköldberg 2009). Diese erste Phase des offenen Kodierens wird von 
Strauss & Corbin (1998: 103) als conceptualizing bezeichnet. Dabei wurde jede Ana-
lyseeinheit mit einem Kode, also einer Art ‘Namen’, versehen, der die darin enthalten-
de Aussage zusammenfasste. Analyseeinheiten mit ähnlichen Eigenschaften wurde der 
gleiche Kode zugeordnet.  

Die nächsten Schritte des Grounded Theory-Verfahrens sehen vor, die Datenfragmente 
sukzessive und systematisch wieder zusammenzufügen – und gegebenenfalls mit dem 
im Rahmen des theoretischen Samplings zusätzlich erhobenen Datenmaterials zu er-
gänzen –, bis sich schließlich die gewünschte theoretische Dichte und Sättigung der 
angestrebten Theorie ergibt (Alvesson & Sköldberg 2009). Zunächst erfolgte eine 
Verdichtung der einzelnen Kodes, indem sie und die dazugehörigen Textstellen syste-
matisch miteinander verglichen und im Hinblick auf Beziehungen, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten analysiert wurden. Kodes mit ähnlichen Eigenschaften wurden da-
bei jeweils zu einer Kategorie zusammengefasst. Kategorien sollten grundsätzlich 
ebenfalls in einem direkten Bezug zum Datenmaterial stehen, weisen aber einen höhe-
ren Grad an Abstraktion und ein größeres Erklärungspotential auf als die einzelnen 
Kodes.  

Im Zuge der durchgeführten Kategorisierung zeigten sich grundsätzliche Unterschiede 
zwischen den organisationalen Rationalitäten der politischen und administrativen Auf-
gabenträger innerhalb der einzelnen analysierten Aufgabenträgerorganisationen; eine 
Erkenntnis, die kohärent ist mit den Ergebnissen der Literaturanalyse (Unterkapitel 2.5 
und 2.6). Ihr jeweiliges Handeln im Zusammenhang mit der Vergabe der Angebots-
vereinbarungen weist zwar vordergründig teilweise Gemeinsamkeiten auf, die dahin-
terstehende grundsätzliche Handlungs- und Begründungslogik dagegen nicht. Daher 
wurden unterschiedliche Kategorien für die beiden organisationalen Aufgabenträger-
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ebenen abgeleitet, die im weiteren Verlauf der Datenanalyse separat weiterentwickelt 
wurden. 

Begleitet wurde der Prozess des offenen Kodierens durch das Anfertigen von Memos, 
in denen die Attribute und Dimensionen der Kategorien, die Beziehungen zwischen 
den Kategorien, sich daraus ergebende erste Hypothesen sowie sich ergebende Frage-
stellungen für den weiteren Forschungsablauf festgehalten wurden. Das Kategorien-
system sowie die Memos stellten die Ausgangsbasis für die weiteren Schritte im Rah-
men der Datenanalyse dar. Sie wiesen jedoch zunächst nur vorläufigen Charakter auf 
und wurden im Zuge der weiteren Schritte der Datenauswertung weiterentwickelt und 
verdichtet. Zu diesem Zweck wurden auch weitere Interviewprotokolle und Dokumen-
te herangezogen (Glaser & Strauss 1967). 

Im Zuge des offenen Kodierens kristallisierten sich Kategorien heraus, die viele Kodes 
und Subkategorien in sich vereinen und einen Bezug zu vielen anderen Kategorien und 
deren Attributen aufweisen. Die Methode der Grounded Theory sieht an dieser Stelle 
im Forschungsprozess eine Änderung der Kodierstrategie vor. Deshalb erfolgte ein 
fließender Übergang zum axialen Kodieren, verbunden mit einer Verlagerung des 
Analyseschwerpunkts. Das Datenmaterial wurde ein weiteres Mal durchgearbeitet und 
kodiert. Im Gegensatz zum offenen Kodieren erfolgte die Kodierung dabei aber nicht 
mehr komplett offen, sondern jeweils im Hinblick auf die identifizierten zentralen Ka-
tegorien. Sie bildeten die einzelnen Achsen im weiteren Kodierprozess mit dem Ziel, 
„das Wissen über die Beziehungen zwischen dieser Kategorie und anderen Kategorien 
und Subkategorien“ (Strauss 1998: 63) auszubauen. Zu diesem Zweck wurden die 
zentralen Kategorien mit den ihnen zugeordneten Subkategorien und Kodes sowie mit 
den anderen zentralen Kategorien wiederholt verglichen.  

Im Zuge des axialen Kodierens bildeten sich für die politische organisationale Aufga-
benträgerebene die ‘Achsen’-Kategorien 

• Qualität und Qualitätsverständnis im regionalen Busverkehr, 
• Kantonale Beteiligungsstrukturen im regionalen Busverkehr und  
• Institutionalisierungsgrad der Vergabeverfahren, 

für die administrative Aufgabenträgerebene die Kategorien 

• Qualitative Aspekte (im regionalen Busverkehr), 
• Ökonomische Aspekte (im regionalen Busverkehr) sowie schließlich 
• Soziale Aspekte (im regionalen Busverkehr) 

heraus. 
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Als letzter Schritt im Rahmen der Datenanalyse auf Basis der Grounded Theory folgte 
das selektive Kodieren, um die Kategorien und Kodes, die in den vorangegangenen 
Kodierschritten sukzessive generiert und verdichtet worden waren, endgültig in einen 
Zusammenhang zu stellen und zu integrieren (Strauss & Corbin 1998). Zu diesem 
Zweck wurde das Datenmaterial ein letztes Mal durchgearbeitet. Dabei wurde ähnlich 
vorgegangen wie beim axialen Kodieren, allerdings auf einer höheren Aggregationse-
bene. Ziel war es, einen Bezug der ‘Achsen’-Kategorien zu jeweils einer Schlüsselka-
tegorie zu finden und herauszuarbeiten. Nach Abschluss des selektiven Kodierens soll-
te sich – so zumindest wird von Strauss & Corbin (1998) das idealtypische Ergebnis 
eines Grounded Theory-Prozesses beschrieben – eine Kernkategorie herausgebildet 
haben, um die herum sich die erarbeitete Theorie aufspannt.  

Aufgrund der bereits angesprochenen Unterschiede, die zwischen politischen und ad-
ministrativen Aufgabenträgern im Datenmaterial identifiziert werden konnten, wurde 
für beide organisationalen Ebenen jeweils eine unterschiedliche Schlüsselkategorie 
herausgearbeitet. Die aggregierte Schlüsselkategorie der politischen organisationalen 
Aufgabenträgerebene lässt sich als Politischer Erfolg und politisches Risiko im regio-
nalen Busverkehr beschreiben, die der administrativen Ebene als Qualitative Optimie-
rung des regionalen Busverkehrs. 

Vor dem Hintergrund der in Unterkapitel 1.4 dargestellten wissenschaftstheoretischen 
Fundierung dieser Dissertation handelt es sich bei den im Zuge des Grounded Theory 
Prozesses gewonnenen und abgeleiteten Ergebnissen grundsätzlich nicht um objektive 
Erkenntnisse, sondern um subjektiv konstruierte Zusammenhänge des Autors auf Basis 
zum Beispiel seines theoretischen und fachlichen Wissenstandes, seiner Erfahrungen, 
seines sozialen Hintergrunds und seiner eigenen Rationalität. Im Sinne einer Herstel-
lung von gewisser Intersubjektivität wurde eine „kommunikative Validierung“ der Er-
kenntnisse (Flick 2009: 388) mittels Ergänzung des empirischen Forschungsprozesses 
um einen sich an die Datenauswertung anschliessenden Prozessschritt durchgeführt. In 
diesem Zusammenhang erfolgte mit dem „member checking“ (Guba & Lincoln 1981) 
Feedbackrunde, in deren Rahmen die subjektiv konstruierten empirischen Ergebnisse 
sowohl mit Vertretern der analysierten Aufgabenträgerorganisationen, als auch mit 
Vertretern der Regionalverkehrs-Praxis (Verkehrsunternehmen und Beratungsunter-
nehmen mit Schwerpunkt ÖV) diskutiert und eingeordnet wurden. Wahrgenommene 
Unstimmigkeiten wurden mit dem Datenmaterial abgeglichen und die entsprechenden 
Ergebnisse bei Bedarf überarbeitet. 

Abbildung 6-1 stellt den empirischen Forschungsprozess der vorliegenden Dissertation 
grafisch dar. 
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Abbildung 6-1: Empirischer Forschungsprozess (eigene Darstellung) 
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Teil III Empirische Ergebnisse 

7 Die Vergabe der Angebotsvereinbarungen im regionalen Bus-
verkehr 

7.1 Einleitung 

Das folgende siebte Kapitel dient zur Darstellung der Ergebnisse des empirischen For-
schungsprozesses. Unter Berücksichtigung der Anforderungen an eine möglichst hohe 
Reliabilität der empirischen Erkenntnisse (Kirk & Miller 1986) werden die gewonnen 
Einsichten im Sinne einer besseren Nachvollziehbarkeit zunächst auf einer disaggre-
gierten Ebene separat für die vier analysierten Fallstudien herausgearbeitet und darge-
stellt. Ebenfalls mit dem Ziel der Nachvollziehbarkeit im Hinblick auf das Kriterium 
der Reliabilität werden die einzelnen abgeleiteten Erkenntnisse jeweils mit konkreten 
Beispielen aus dem Datenmaterial verbunden.  

Für jeden Case werden zunächst die wesentlichen Charakteristika kurz beschrieben. 
Der Fokus der einzelnen Abschnitte liegt dabei auf dem Status Quo der Fallstudien im 
Hinblick auf die Vergabe der Busverkehre und auf den konkreten Entscheidungen, die 
zur Aufnahme in den empirischen Forschungsprozess führten. Daran anschließend 
werden für jeden Case die empirischen Ergebnisse in Bezug auf die drei institutionel-
len Dimensionen des verwendeten sensitizing concepts dargestellt. Auf Basis dieser 
Erkenntnisse erfolgen dann im achten Kapitel die Ableitung und die Diskussion der 
organisationalen Rationalitäten der politischen und administrativen Aufgabenträger 
auf einer aggregierten Ebene. 

Aufgrund der mit den Interviewpartnern vereinbarten Anonymität werden die sie be-
treffenden Informationen möglichst neutral dargestellt, so dass Rückschlüsse auf die 
konkrete Aufgabenträgerorganisation und/oder die entsprechende Gebietskörperschaft 
sowie auf einzelne Personen nicht oder zumindest nicht ohne weiteres möglich sind. 
Die Funktionsbezeichnungen relevanter Akteure erfolgen aus diesem Grund immer in 
der männlichen Form, auch wenn die entsprechende Funktion von weiblichen Perso-
nen ausgeübt wird. Zudem betrifft die Anonymisierung zitierte Publikationen der Auf-
gabenträger. Eine wissenschaftlich saubere Zitation entsprechender Quellen könnte 
aufgrund eindeutiger Bezeichnungen im Titel die Identität der Fallstudien preisgeben 
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(beispielsweise: „Kanton Zürich in Zahlen 2010“18, Statistisches Amt des Kantons 
Zürich 2010). Von daher werden entsprechende Publikationen anonymisiert im Litera-
turverzeichnis aufgeführt. 

7.2 Case A 

7.2.1 Beschreibung der Fallstudie 

Bei der Fallstudie A handelt es sich um die Aufgabenträgerorganisation eines Schwei-
zer Kantons. Der öffentliche Regionalverkehr basiert im entsprechenden Kanton so-
wohl auf einem gut ausgebauten Schienen- sowie Busverkehrsangebot, das durch ver-
schiedene Transportunternehmen erbracht wird. Neben PostAuto als größtem Ver-
kehrsunternehmen im regionalen Busbereich gibt es einige weitere Betreiber regiona-
ler Buslinien beziehungsweise -netze. Der Kanton verfügt bei der Mehrzahl dieser 
Busunternehmen über Minderheitsbeteiligungen (Interview Case A, pol. AT 1 2009). 
Der Kostendeckungsgrad des regionalen Busverkehrs wird für das Jahr 2008 mit 
knapp 40% angegeben; im gesamten öffentlichen Verkehr des Kantons wurde ein Kos-
tendeckungsgrad von knapp 50% erreicht (Case A: administrativer Aufgabenträger 
2009). 

Die für den regionalen Busverkehr verantwortliche Aufgabenträgerorganisation setzt 
sich zusammen aus dem kantonalen Amt für den öffentlichen Verkehr (administrative 
organisationale Aufgabenträgerebene) als Teil eines übergeordneten Departements und 
dem den zuständigen Departementsvorsteher als Mitglied des kantonalen Regierungs-
rats (politische Aufgabenträgerebene). Letztgenannter ist SP-Politiker und seit mehre-
ren Legislaturperioden als Leiter des Departements tätig. Die Mehrheitsverhältnisse im 
Regierungsrat haben sich im Zuge der letzten beiden Wahlen geändert. Waren es frü-
her bürgerliche Parteien, die über eine Mehrheit verfügten, so liegt diese seit den Wah-
len im Jahr 2006 bei den weiter links ausgerichteten Parteien SP und Grüne (Case A: 
politischer Aufgabenträger 2010a; Case A: politischer Aufgabenträger 2010b).  

Case A wurde als erste Fallstudie für die empirische Analyse ausgewählt, da die Auf-
gabenträger neben der klassischen Vergabe mittels Offertverfahren bereits seit über 
zehn Jahren Ausschreibungen im regionalen Busverkehr durchführen und auch zu-
künftig durchführen werden (Case A: administrativer Aufgabenträger 2008). Das Aus-
schreibungsverfahren kann in dem entsprechenden Kanton als institutionalisiert be-

                                              
18  Der Kanton Zürich wurde nicht in die empirische Analyse einbezogen. 
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zeichnet werden. In regelmäßigen zeitlichen Abständen erarbeitet und veröffentlicht 
der Aufgabenträger eine Ausschreibungsstrategie für die jeweils nächsten Jahre, in der 
die geplanten zukünftigen Ausschreibungen festgelegt und frühzeitig kommuniziert 
werden. Die Mehrheit der Vergabeprozesse basiert jedoch nach wie vor auf dem klas-
sischen Offertverfahren (Interview Case A, admin. AT 2 2009). 

Im Jahr 1997 wurde das Ausschreibungsverfahren von den Aufgabenträgern des ent-
sprechenden Kantons erstmals im Rahmen der Einführung einer neuen Buslinie einge-
setzt (Interview Case A, admin. AT 2 2009). Bis zum Jahr 2009 folgten 24 weitere 
Ausschreibungen, die insgesamt 67 Linien umfassten. Damit wurden ca. 30% der regi-
onalen Buslinien im Kanton bereits einmal ausgeschrieben. Bei über der Hälfte der 
Ausschreibungen wurden mindestens zwei Linien zu einem Ausschreibungslos zu-
sammengefasst. Den Zuschlag erhielten ausschließlich regional ansässige Verkehrsun-
ternehmen, die bereits vorher im Kanton Verkehrsleistungen erbracht haben. Dabei 
kam es bei ca. einem Drittel der Linien zu einem Betreiberwechsel. Ebenfalls ca. ein 
Drittel der Ausschreibungen bezog sich auf neue Linien, für die zum ersten Mal eine 
Konzession an ein Transportunternehmen vergeben wurde. Das Einsparungsvolumen, 
das mit den Ausschreibungen jährlich erzielt wird, beläuft sich auf ca. 10 Millionen 
Franken. Ein entsprechender Betrag steht den Aufgabenträgern für einen Netz- und 
Angebotsausbau des ÖV zur Verfügung (Interview Case A, admin. AT 2 2009; Case 
A: administrativer Aufgabenträger 2011). 

7.2.2 Kulturell-kognitive Dimension 

Die kulturell-kognitive Dimension von Institutionen bezieht sich auf die in den jewei-
ligen Aufgabenträgerorganisationen verinnerlichte gemeinsame kognitive Basis, auf 
der die Organisationsmitglieder ‘wie selbstverständlich’ ihre Argumentationen und 
Handlungen aufbauen. Konkret geht es um ein bestimmtes Vokabular, um Klassifizie-
rungen und um die mentalen Modelle, auf das beziehungsweise auf die sich die Auf-
gabenträger im Zusammenhang mit dem regionalen Busverkehr im Allgemeinen und 
der Vergabe der Angebotsvereinbarungen im Besonderen beziehen und sie so reprodu-
zieren.  

Die Analyse des Datenmaterials hat ergeben, dass die Ebene des administrativen Auf-
gabenträgers der Fallstudie A viel technisches und ÖV-spezifisches Vokabular ver-
wendet. So wird im Zusammenhang mit der Beschreibung wesentlicher Anforderun-
gen an ein ÖV-System zum Beispiel unter anderem von „optimierten Umsteigebezie-
hungen“, „tarifarisch einfachen Lösungen“, „guter Nutzerzugänglichkeit“, „Wagenma-
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terial“, „betrieblichen Optimierungen“ und „verdichtetem Fahrplanangebot“ gespro-
chen (Interviews Case A, admin. AT 1 und 2 2009). Der politische Aufgabenträger 
dagegen verwendet in einem ähnlichen Kontext Alltagsvokabular wie „pünktlich“, 
„zuverlässig“, „kostengünstig für die Kundinnen und Kunden“, „kundengerecht“ oder 
„komfortabel“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009). Entsprechende Unterschiede im 
ÖV-Vokabular lassen sich sowohl aus den Interviews als auch aus Präsentationen, 
Publikationen oder Reden der beiden Aufgabenträgerebenen herausarbeiten.  

Differenzen bestehen auch hinsichtlich der Begrifflichkeiten für die regelmäßig durch-
geführten Ausschreibungsverfahren im regionalen Busverkehr. Der administrative 
Aufgabenträger verwendet in diesem Zusammenhang explizit die Begriffe „Aus-
schreibungswettbewerb“ und „wettbewerbliche Vergaben“ (Interview Case A, admin. 
AT 1 2009; Case A: administrativer Aufgabenträger 2007). 

Der politische Aufgabenträger dagegen spricht ebenfalls zwar von „Ausschreibungen“, 
allerdings nicht von „Wettbewerb“. Weder im Interview noch in analysierten Reden 
im Zusammenhang mit den kantonalen Busausschreibungen taucht der Begriff „Wett-
bewerb“ auf (Interview Case A, pol. AT 1 2009; Case A: politischer Aufgabenträger 
2005; 2008). 

Entsprechende Unterschiede in den Bezeichnungen der Ausschreibungen stehen im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Verständnis und der jeweiligen Klassifikation von 
Ausschreibungen als Vergabeinstrument. Für den administrativen Aufgabenträger stel-
len Ausschreibungen 

„ein wettbewerbliches Verfahren zum Aufbrechen des historisch gewachsenen 
Konzessionsmuses in zunehmend liberalisierten Verkehrsmärkten“ (Interview Case A, admin. 
AT 1 2009) 

dar.  
Der politische Aufgabenträger dagegen weist explizit darauf hin, dass die praktizierten 
Ausschreibungen  

„von Buslinien keine Frage der Liberalisierung [ist, Ergänzung MG]. Es ist nicht eine Frage der 
Liberalisierung. Bei uns ist die Frage der Liberalisierung kein Thema, da sind wir eigentlich 
eher konservativ im Kanton. Ausschreibungen sind nur eine Alternative zum Offertverfah-
ren.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Mit anderen Worten klassifiziert der administrative Aufgabenträger die regelmäßigen 
Ausschreibungen im regionalen Busverkehr explizit als Wettbewerb unter den Busun-
ternehmen als eine Folge der sukzessiven Öffnung und Liberalisierung der Verkehrs-
märkte, während der politische Aufgabenträger explizit keinen Zusammenhang mit 
einer Liberalisierung sieht. 
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Dahinter stehen differierende mentale Modelle der beiden Aufgabenträgerebenen in 
Bezug auf Wettbewerb im regionalen Busverkehr. Für den politischen Aufgabenträger 
lässt sich ein eher negativ besetztes mentales Modell herausarbeiten, das geprägt ist 
durch das Bild „verlotterter Schienenstränge in Großbritannien“, durch das Bild von 
durch den Kanton fahrenden Bussen ausländischer Transportunternehmen, die sich im 
Wettbewerb gegen die heimischen Unternehmen durchsetzen und diese mittelfristig 
vom Markt verdrängen sowie generell durch ein vermutetes Risiko eines (teilweisen) 
Verlustes der heutigen hohen Qualität im ÖV (Interview Case A, pol. AT 1 2009). Da-
gegen baut der administrative Aufgabenträger seine Argumentationen auf einem 
grundsätzlich positiven mentalen Modell von Wettbewerb im regionalen Busverkehr 
auf. Verbunden wird damit zum Beispiel ein positiver Effekt für den Innovationsgrad, 
sowohl hinsichtlich der Angebots- und Betriebsführungskonzepte als auch hinsichtlich 
des eingesetzten Wagenmaterials, eine hohe Qualität in der Leistungserstellung, be-
triebliche Optimierungen und eine hohe Effizienz in der Leistungserstellung. Wie sich 
weiter gezeigt hat und wie später noch ausführlicher dargestellt wird, sind entspre-
chende Unterschiede in den mentalen Modellen mit Konsequenzen für die Vergabe der 
Verkehre verbunden. 

7.2.3 Normative Dimension 

7.2.3.1 Werte und Normen 

Die normative institutionelle Dimension bezieht sich auf die in den jeweiligen Aufga-
benträgerorganisationen vorliegenden Werte- und Normensysteme, die dem organisa-
tionalem Handeln zugrunde liegen, sowie auf das Rollenverständnis der beiden Auf-
gabenträgerebenen und die damit verbundenen Erwartungen an die jeweils andere 
Ebene. 

Organisationale Werte geben die grundsätzlichen Ziele einer Organisation vor. Für den 
administrativen Aufgabenträger der Fallstudie A lassen sich zwei Schwerpunkte im 
Wertesystem herausarbeiten. An oberster Stelle in der Wertehierarchie steht eine hohe 
Qualität im regionalen Busverkehr, ihr untergeordnet – aber ebenfalls normen- und 
handlungsprägend – eine hohe Effizienz. Wie die Darstellung der weiteren empiri-
schen Ergebnisse noch zeigen wird, spielen qualitative Werte für jeweils beide Aufga-
benträgerebenen der vier analysierten Fallstudien im Hinblick auf ihre Rationalitäten 
grundsätzlich eine besondere Rolle. Allerdings hat sich herausgestellt, dass das Ver-
ständnis dessen, was konkret unter hoher Qualität im regionalen Busverkehr bezie-
hungsweise im ÖV allgemein verstanden wird, sich sowohl zwischen den beiden Ebe-



98 Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. 

nen innerhalb der vier Organisationen als teilweise auch innerhalb der politischen und 
der administrativen Ebene zwischen den Fallstudien unterscheidet. Von daher wurde 
das Datenmaterial explizit auch in Bezug auf das jeweils vorliegende Qualitätsver-
ständnis analysiert.  

Administrative Aufgabenträgerebene 
Für den administrativen Aufgabenträger der Fallstudie A sind in diesem Zusammen-
hang insbesondere technische Aspekte, wie zum Beispiel innovative und optimierte 
Angebots- und Fahrplankonzepte sowie Betriebsprozesse, Fahrgastinformationssyste-
me, modernes Wagenmaterial, die Dichte im Angebot und darauf aufbauende funktio-
nale Aspekte wie Fahrplanstabilität und kurze Reisezeiten relevant (Interviews Case 
A, admin. AT 1 und 2 2009). 

Hohe Effizienz steht auf zweiter Stufe des Wertesystems, da sie als wesentliche Be-
dingung für die angestrebte hohe Qualität betrachtet wird. Dahinter steht die Annah-
me, dass mit einer höheren Effizienz der Busunternehmen ein dichteres Angebot und 
eine höhere Qualität im regionalen Busverkehr bestellt werden kann. 

„Für die gleichen Abgeltungen bekommen wir mehr und besseren regionalen Busverkehr.“ 
(Interview Case A, admin. AT 1 2009) 

Wesentlich ist in diesem Kontext, dass Effizienz nicht als Selbstzweck angesehen 
wird, sondern der obersten Stufe im Wertesystem, der Qualität, dient. 

Die Normen im Zusammenhang mit der Vergabe der Verkehre, auf die sich die kanto-
nale Verkehrsverwaltung in ihrem Handeln beziehen, bauen auf den beiden angestreb-
ten organisationalen Zielen „hohe Qualität“ und „hohe Effizienz“ auf. So lassen sich 
Normen identifizieren, deren Anwendung – positiv formuliert – eine Erfüllung dieser 
Werte erwarten lassen beziehungsweise – negativ formuliert – eine entsprechende Er-
füllung zumindest nicht beeinträchtigen.  

Als direktes Resultat des Strebens nach hoher technischer und funktionaler Qualität im 
regionalen Busverkehr ergibt sich die Norm, Angebotsvereinbarungen für eine Linie 
oder ein Linienbündel jeweils mit dem Busunternehmen abzuschließen, von dem die 
höchste Qualität bei gleichzeitig hoher Effizienz in der Leistungserstellung zu erwar-
ten ist.  

„Wir wollen immer das Unternehmen, das uns möglichst guten ÖV und möglichst viel ÖV für 
ʻunserʼ Geld, erbringt.“ (Interview Case A, admin. AT 1 2009) 

In diesem Zusammenhang wird eine Vergabe der Verkehre mittels Ausschreibungen 
als Möglichkeit gesehen, um sowohl die Qualität als auch die Effizienz im regionalen 
Busverkehr durch den Vergleich verschiedener Offerten zu erhöhen. Dies erfolgt di-
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rekt über die Auswahl des besten Anbieters sowie indirekt über „virtuellen Wettbe-
werb“. 

„Wir haben da so einen Namen kreiert, „virtueller Wettbewerb“. Dadurch, dass wir eben in 
einem Gebiet ausschreiben, passiert auch etwas auf anderen Linien, die nicht schon als Aus-
schreibungslos deklariert sind. Eben, weil die Unternehmen nicht wollen, dass ihr Gebiet spä-
ter einmal ausgeschrieben wird.“ (Interview Case A, admin. AT 2 2009) 

Die Dominanz qualitativer Aspekte im Wertesystem schlägt sich in einer konkreten 
Norm im Zusammenhang mit der Bewertung der Offerten nieder. Die eingegangenen 
Offerten werden mittels einer Nutzwertanalyse bewertet und verglichen. Die in die 
Bewertung einbezogenen Kriterien und deren Gewichtung spiegeln das Wertesystem 
der administrativen Aufgabenträgers wider. Bewertet werden verschiedene Qualitäts-
kriterien und der Preis als die vom Besteller geforderte Abgeltungshöhe, wobei – an 
dieser Stelle kommt die Norm ins Spiel – die qualitativen Kriterien höher gewichtet 
werden als das finanzielle Kriterium. 

„Wir gewichten die Qualität grundsätzlich höher als den Preis. Das ist unser Credo. Also, 60% 
Qualität und 40%Preis, das ist eigentlich fest. Das ist uns wichtig. Das ist völlig anders als in 
Deutschland, da ist irgendwie 90% Preis und so weiter.“ (Interview Case A, admin. AT 2 2009) 

Ein Unternehmen kann demnach nur dann den Zuschlag erhalten, wenn es ein Ange-
bot einreicht, das insbesondere in qualitativer Hinsicht überzeugt.  

Zum Verständnis einer weiteren identifizierten Norm der administrativen Aufgaben-
trägerebene der Fallstudie A erfolgt an dieser Stelle ein kurzer Vorgriff auf die Ergeb-
nisse zur regulativen Dimension. In der Verkehrsverwaltung geht man davon aus, dass 
der Druck auf die Aufgabenträger zur wettbewerblichen Vergabe der regionalen Bus-
verkehre mittels Ausschreibungen in der Schweiz langfristig steigen und Ausschrei-
bungswettbewerb daher, ob gewollt oder nicht, zur Regel werden wird. Vor diesem 
Hintergrund wird es im Sinne einer langfristigen Sicherung der bestehenden hohen 
Qualität als sinnvoll angesehen, sowohl die eigene Aufgabenträgerorganisation als 
auch die bisherigen Busbetreiber, mit denen man aufgrund ihrer hohen Qualität grund-
sätzlich auch zukünftig zusammenarbeiten möchte, rechtzeitig durch regelmäßige, se-
lektive Ausschreibungen kleinerer Lose für den Wettbewerb und die damit verbunde-
nen Verfahren und Prozessschritte fit zu machen. Ansonsten bestünde das Risiko, dass 
sich nach dem erwarteten obligatorischen Vergaberegimewechsel zunächst ausländi-
sche Betreiber gegen die bisherigen regionalen Betreiber im Ausschreibungswettbe-
werb durchsetzen, auch wenn sie unter Umständen eine niedrigere Qualität bieten, 
weil sie im Gegensatz zu den heimischen Unternehmen über langjährige Ausschrei-
bungserfahrungen verfügen und formell korrekte Offerten einreichen können. 

„Eine Veolia kann Angebote abgeben, in der ganzen Welt. Das hat sie auch bei uns schon be-
wiesen. Preislich und qualitätsmäßig hat das zwar bislang nicht gepasst, aber formal kann sie 
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ein richtiges Angebot abgeben. Das haben unsere Unternehmen, die hier fahren, nicht alle ge-
konnt. Und das müssen die lernen, weil das ist die Zukunft. Das kommt auf uns zu, sowieso. 
Also geben wir denen die Chance, das schon heute im Kleinen zu üben.“ (Interview Case A, 
admin. AT 1 2009) 

Eine Norm kann dahingehend identifiziert werden, dass die eigenen organisationalen 
Vergabepraktiken zukünftige rechtliche und regulative Entwicklungen antizipieren 
sollen, um sowohl die eigene Organisation als auch die Betreiberseite auf entsprechen-
de zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. 

Politische Aufgabenträgerebene 
Das Wertesystem des politischen Aufgabenträgers der Fallstudie A unterscheidet sich 
von dem der administrativen Ebene, und zwar nicht nur hinsichtlich der einzelnen 
Werte an sich, sondern auch hinsichtlich der Grundlage, auf der sie sich herausbilden 
Ähnliche Erkenntnisse wiederholten sich bei den Cases B, C und D. In den kantonalen 
Verkehrsverwaltungen arbeiten Personen, die in der Regel über einen ähnlichen, häu-
fig eher technisch ausgelegten, Studien-/Ausbildungshintergrund und über eine ge-
meinsame Affinität zum ÖV verfügen. Die für sie gültigen Normen und die daraus 
resultierenden konkreten Handlungen bauen auf Werten auf, die von den entsprechen-
den Organisationsmitgliedern geteilt und ʻgelebtʼ werden und eine hohe Stabilität auf-
weisen. Im Unterschied zur administrativen Aufgabenträgerebene verfügen die politi-
schen Aufgabenträger über keinen ÖV-spezifischen oder zumindest technischen Aus-
bildungshintergrund, und ihr Bezug zum ÖV ging vor der Amtsübernahme nicht über 
den eines ‘normalen’, mehr oder weniger regelmäßigen, Nutzers hinaus.  

Der Weg in die Funktion als politischer Aufgabenträger für den Regionalverkehr führt 
über eine Wahl durch die Bevölkerung. Im Zuge des Grounded Theory-Prozesses hat 
sich für die politischen organisationalen Ebenen aller vier Aufgabenträgerorganisatio-
nen herausgestellt, dass ihre Wertesysteme, den Regionalverkehr betreffend, im Sinne 
eines angestrebten Wahlerfolgs nicht (nur) auf eigenen Werten basieren, sondern vor 
allem auf den Einschätzungen hinsichtlich der entsprechenden Wertvorstellungen der 
Wählerinnen und Wähler. Weiterhin sind die politischen Aufgabenträger auf politische 
Mehrheiten zur Durchsetzung der von ihnen angestrebten politischen Inhalte angewie-
sen. In diesem Sinne lässt sich eine gewisse Flexibilität und Strategie in ihren Werte-
systemen erkennen.  

Eine hohe Qualität im regionalen Busverkehr befindet sich in Analogie zur Verwal-
tungsebene auch im konkreten Wertesystem des politischen Aufgabenträgers der Fall-
studie A auf oberster Stufe. Das zugrundeliegende Qualitätsverständnis ist hier jedoch 
ein anderes. Technische Aspekte spielen dabei keine Rolle, da nicht davon ausgegan-
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gen wird, dass sie für die Menschen im Kanton von entscheidender Relevanz sind. 
Weiter wird die Bevölkerung so eingeschätzt, dass der Wert des ÖV für sie über einen 
rein funktionalen hinausgeht und auch die emotionale Ebene betrifft. Der regionale 
Busverkehr, die entsprechenden Verkehrsunternehmen und ihre Busse stellen wichtige 
Identifikationssymbole für die Bevölkerung dar. 

„Wissen Sie, der ÖV ist hier bei uns hochemotional, in der ganzen Bevölkerung. Also, ich be-
komme kaum in einem Bereich - und ich habe einige sehr große Bereiche in meiner Direktion - 
so viele Schreiben, Briefe, Telefonate oder direkte Ansprachen, wenn ich draußen bin, wie im 
ÖV-Bereich. Da geht es nicht nur darum, von A nach B zu kommen. Also, das ist wirklich, ich 
muss sagen, das ist etwas sehr, sehr Emotionales. […] Wir hatten hier mal einen Farbwechsel 
der Busse und Trams. Das war ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Das war unglaublich, wirk-
lich jetzt. Und heute ist die Reklame auf den Fahrzeugen ein weiteres Thema, sehr emotional. 
Man muss wissen, ich fahre selber sehr viel ÖV. Deshalb bekomme ich das auch immer mit. 
Die Leute kennen mich, sprechen mich auch direkt an. Dann kommt ein rosarotes Tram mit 
der Farbe einer Confiserie. Oder ein weißes Tram, mit dem Namen eines bekannten Technolo-
giekonzerns drauf. Das ist unglaublich, was es da für negative Reaktionen gibt. Wieso kom-
men die jetzt in Weiß oder Rosarot daher, fragen die dann. Das ist wirklich ein Thema auf der 
Straße, das ist wirklich eine Frage der Identifikation.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Die Berücksichtigung funktionaler Qualitätswerte wie Pünktlichkeit, Sauberkeit, Si-
cherheit, Zuverlässigkeit im Wertesystem ist eine notwendige, aber keine hinreichende 
Bedingung, um dem angenommenen Qualitätsverständnis der Bevölkerung zu entspre-
chen. Vielmehr zeichnet sich Qualität für die Bevölkerung in der Einschätzung des 
politischen Aufgabenträgers maßgeblich auch durch „weiche“ Qualitätsaspekte wie 
eine bestimmte Farbe der Busse, die unverwechselbare Melodie in den Bussen bei der 
Haltestellenansage, das Personal mit seinen bekannten Begrüßungsritualen und mit 
seiner typischen Kleidung oder den auf Haltestellen, Billetts oder Fahrzeugen omni-
präsenten Firmennamen des jeweiligen Verkehrsunternehmens aus, denn all das ist 
zum festen Bestandteil der öffentlichen Wahrnehmung des eigenen Kantons und damit 
des Alltags der Bevölkerung geworden.  

Neben den dominierenden qualitativen Aspekten des ÖV lassen sich weitere, unterge-
ordnete Werte für den politischen Aufgabenträger im Hinblick auf den regionalen 
Busverkehr und die Vergabe der Angebotsvereinbarungen identifizieren. In diesem 
Zusammenhang sind soziale Werte wie etwa die Lohn- und Sozialbedingungen der 
Buschauffeure zu nennen. Sie sind im Wertesystem der politischen Aufgabenträger-
ebene unter anderem aufgrund strategischer Überlegungen im Sinne des angestrebten 
politischen Erfolgs vertreten. Würden soziale Werte bei der Entscheidung zugunsten 
von Ausschreibungswettbewerb und letztlich beim Vergabeentscheid selber nicht aus-
reichend berücksichtigt werden, so böte man den Kritikern entsprechender Vergabe-
verfahren eine Angriffsfläche.  
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„Das Personal ist natürlich noch ein wesentlicher Faktor im ÖV, gewerkschaftlich gut organi-
siert. Deren Arbeitsbedingungen müssen beachtet werden, sonst bekommen Sie da große Op-
position und öffentliche Kritik.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Effizienz als ökonomischer Wert ist ebenfalls Bestandteil des Wertesystems, allerdings 
sowohl den qualitativen als auch den sozialen Werten untergeordnet. Es wird zwar 
grundsätzlich die Notwendigkeit gesehen, die Effizienz im regionalen Busverkehr und 
im ÖV generell zu erhöhen, jedoch nicht mit dem Risiko sinkender Qualität und sich 
maßgeblich verschlechternder Lohn- und Arbeitsbedingungen der Buschauffeure. 

„Der ÖV ist so teuer und ich finde, man muss dort Kosten optimieren, wo das ohne Qualitäts-
verlust und nicht zu Lasten des Personals möglich ist, und das wollen wir. Kosten reduzieren 
und Synergien nutzen.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Eine erste grundsätzliche, handlungsleitende Norm der politischen Aufgabenträger-
ebene kann dahingehend identifiziert werden, dass Vergaben von regionalen Busver-
kehren mit möglichst geringem Risiko für die Qualität im dargelegten Verständnis 
verbunden sein sollen – und damit auch mit möglichst geringem Risiko für den per-
sönlichen politischen Erfolg. In diesem Zusammenhang kommt ein wesentlicher Un-
terschied zwischen politscher Ebene und Verwaltung zum Tragen. Während die admi-
nistrative Ebene das Ausschreibungsverfahren, wie dargestellt, zwar auch zur Steige-
rung der Effizienz, insbesondere jedoch zur Erhöhung der Qualität durchführt, wird es 
von der politische Ebene lediglich als ein Verfahren zur Steigerung der Effizienz ange-
sehen.  

„Das Ziel von Ausschreibungen ist ganz klar eine reine Kostenreduktion. Ist ganz klar, Syner-
gien nutzen, Kostenreduktion.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Effizienz aber steht, wie beschrieben, in der Wertehierarchie nicht auf der obersten 
Stufe, sondern ist den qualitativen Werten untergeordnet.  

Das Argument der Verwaltungsebene zugunsten von Ausschreibungswettbewerb, die 
Möglichkeit zur direkten und indirekten Erhöhung der Qualität, hat für die politische 
Ebene keine oder nur eingeschränkte Gültigkeit. Vielmehr wird mit Ausschreibungen 
grundsätzlich ein gewisses politisches Risiko verbunden. Sie könnten dazu führen, 
dass zukünftig ausländische Busunternehmen die regionalen Busverkehre im Kanton 
erbringen – was in der Bevölkerung, unabhängig von objektiven Kriterien, zunächst 
als Qualitätsverlust wahrgenommen werden würde, so die Einschätzung. 

„Aber ich habe mir schon überlegt, was würde passieren, wenn jetzt hier eine lokale Unter-
nehmung weg müsste und Veolia käme. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann starke und öf-
fentliche Opposition von vielen Seiten gäbe.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Dass der politische Aufgabenträger Ausschreibungen trotzdem grundsätzlich als 
Vergabemöglichkeit akzeptiert und unterstützt, hängt mit dem Institutionalisierungs-
grad des Verfahrens zusammen. Ausschreibungswettbewerb wird im regionalen Bus-
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verkehr, wie erwähnt, bereits seit längerer Zeit durchgeführt; dies war auch schon vor 
der Amtsübernahme des derzeitigen politischen Aufgabenträgers der Fall. Aufgrund 
der gesammelten Erfahrungen hinsichtlich der Reaktionen der Bevölkerung in Bezug 
auf Ausschreibungsergebnisse, aufgrund des aufgebauten Ausschreibungs-Knowhows 
in der Verkehrsverwaltung und aufgrund der zunehmenden Standardisierung der im 
Ausschreibungsverfahren benötigten Prozesse ist das politische Risiko für den politi-
schen Aufgabenträger begrenzt. Ausschreibungen im Status Quo stellen nichts Beson-
deres mehr dar, sind von der Bevölkerung grundsätzlich akzeptiert und bieten der Op-
position daher keine Angriffsfläche. Mit anderen Worten bieten sie der politischen 
Ebene eine Möglichkeit, die Effizienz im regionalen Busverkehr bei geringem politi-
schem Risiko zu erhöhen. 

Mit einer Änderung und/oder Ausdehnung der Ausschreibungsstrategie würde das po-
litische Risiko jedoch steigen, denn dann wären die entsprechenden Ergebnisse nicht 
mehr oder nicht mehr in gleichem Maße vorhersehbar. Eine weitere Norm für die poli-
tische Aufgabenträgerebene lässt sich somit dahingehend identifizieren, dass es eine 
Änderung beziehungsweise Erweiterung der etablierten Ausschreibungsstrategie nicht 
geben soll. 

„Beim Busverkehr ist der Entscheid, dass man ausschreibt, vor meiner Zeit mal so gefallen. Ich 
fand und finde das grundsätzlich gut, wenn es bei diesem begrenzten Umfang bleibt. Aber 
weiter würde ich nicht gehen. Ich bin dagegen, mehr auszuschreiben oder ganze Netze aus-
schreiben.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Auch die angesprochenen sozialen Werte der politischen Ebene schlagen sich in kon-
kreten Normen in Bezug auf die Vergabe der Angebotsvereinbarungen nieder. Ange-
strebte Effizienzerhöhungen im Offertverfahren oder mittels Ausschreibungen sollen 
grundsätzlich sozial verträglich erfolgen und nicht auf Kosten des Personals.  

„Eines ist aber ganz klar, das muss ich ganz klar sagen. Einsparungen dürfen nicht auf dem 
Buckel vom Personal gemacht werden.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Zu diesem Zweck müssen die an den Ausschreibungen teilnehmenden Busunterneh-
men die Bedingungen des vorhandenen Gesamtarbeitsvertrages in ihren Offerten be-
rücksichtigen. 

7.2.3.2 Rollen 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde aufgezeigt, dass zwischen den beiden Ebenen 
innerhalb der Aufgabenträgerorganisation des Case A teilweise Unterschiede in den 
Werten und Normen hinsichtlich des regionalen Busverkehrs und der Vergabe der 
Verkehre bestehen. Zwar ist Qualität für beide Ebenen der dominierende Wert, das 
dahinterstehende Qualitätsverständnis unterscheidet sich jedoch maßgeblich. Ebenso 
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differiert die Bewertung des Zwecks und Nutzens von Ausschreibungsverfahren. Trotz 
der entsprechenden Differenzen lassen sich grundsätzlich ähnliche Rollenverständnis-
se sowie grundsätzliche ähnliche Erwartungen identifizieren, und zwar sowohl an die 
Rolle der eigenen als auch der jeweils anderen Ebene in der Aufgabenträgerorganisati-
on. 

Der administrative Aufgabenträger hat klare Vorstellungen und eine eigene Agenda in 
Bezug auf den regionalen Busverkehr und die entsprechenden Vergaben der Ange-
botsvereinbarungen. Ziel ist es, wie beschrieben, mittelfristig eher mehr als weniger 
Busverkehre mittels Ausschreibungen zu vergeben, um auf diese Weise die technische 
und funktionale Qualität zu erhöhen. Die Zuständigkeiten für die Bestellungen der 
Verkehre und für die damit zusammenhängenden Entscheidungen sieht die Verkehrs-
verwaltung bei sich selbst. Die Rolle der politischen Ebene wird darin gesehen, die 
entsprechenden Planungen und Vereinbarungen formell abzuschließen, also zu unter-
schreiben. Damit einher geht die Erwartung, die Auswahl der Busunternehmen dem 
Amt zu überlassen. 

„Das Amt selber ist eigentlich dafür da, diese Leistungsvereinbarungen bis zum Schluss, bis 
zum letzten Komma, im Prinzip vorzubereiten und auszugestalten. Und dann legen wir sie 
zur Unterschrift vor. Und wie wir zu den Unternehmen kommen, das ist im Prinzip unsere 
Sache.“ (Interview Case A, admin. AT 1 2009) 

„Das Amt hat hier schon immer eine sehr hohe Kompetenz gehabt. Es ist so, dass der Regie-
rungsrat die formellen Abschlüsse mit den Leistungsvereinbarungen macht, aber eigentlich im 
Vorfeld – also die Auswahl des Verfahren, die Auswahl der Transportunternehmen und die 
Verhandlungen mit ihnen – das ist eigentlich schon immer auf der Ebene vom Amt gewesen.“ 
(Interview Case A, admin. AT 2 2009) 

In diesem Sinne wird die kantonale Ausschreibungsstrategie proaktiv vorangetrieben 
und weiterentwickelt.  

Der politische Aufgabenträger sieht die Rollenverteilung, trotz der teilweise differie-
renden Werte- und Normensysteme, grundsätzlich ähnlich. Die Verkehrsverwaltung 
und ihre Arbeit werden aufgrund der hohen Fachkompetenz, des Knowhows und der 
Begeisterung hinsichtlich des ÖV geschätzt. Da im bestehenden Ausschreibungssys-
tem, wie beschrieben, kein Risiko für die Qualität und – damit zusammenhängend – 
für den eigenen politischen Erfolg gesehen wird, überlässt die politische Ebene dem 
administrativen Aufgabenträger zunächst die Auswahl und Kommunikation der auszu-
schreibenden Linien sowie die Auswahl der Busunternehmen. Die entsprechenden Er-
gebnisse werden vom Amt regelmäßig präsentiert, dann gemeinsam durchgesprochen 
und schließlich vom politischen Aufgabenträger formell bestätigt. 

„Also, die Strategie als solche bekomme ich zu Gesicht respektive die kann ich absegnen, aber 
die Ausführung der Strategie, das macht nur die Verwaltung. […] Also, die Verwaltung 
schlägt mir gestützt auf die erarbeiteten Kriterien die Linien vor, die zukünftig ausgeschrieben 
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werden sollen. Und wenn es Grenzfälle gibt, wird das hier diskutiert, und sonst sage ich: Ok, 
macht das so.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Diese Rollenverteilung wird auch von externen Beteiligten, konkret von den Ver-
kehrsunternehmen und Beratern, so wahrgenommen. Ausschreibungswettbewerb im 
regionalen Busverkehr wird im entsprechenden Kanton nur mit dem administrativen 
Aufgabenträger assoziiert. 

„Das läuft alles rein auf Amtsebene. Also, ich denke schon, dass die das intern sicher im De-
partement irgendwie abklären. Aber gegen außen auftreten und kommunizieren tut nur das 
Amt.“ (Interview Case A, VU 1) 

„Bei der Ausschreibungsstrategie, da ist [nennt Namen, Anmerkung MG] nicht spürbar, son-
dern der Amtsvorsteher, der auch die Dokumente signiert. Und auch das Ausschreibungsver-
fahren selber – das spüren wir – das läuft nur im Amt.“(Interview Case A, VU 2 2009) 

„Und im Kanton [nennt Namen, Anmerkung MG] meine ich, dass der zuständige Regierungs-
rat überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Ich habe von der Seite noch nie etwas im Zusammen-
hang mit Ausschreibungen gehört, obwohl die schon sehr viele Ausschreibungen durchge-
führt haben. Ich habe dort schon den Eindruck, dass das Amt eine ganz wesentliche Rolle in 
diesem Zusammenhang einnimmt. Es vertritt das auch so gegen außen.“(Interview Berater 
2009) 

Allerdings ist sich der politische Aufgabenträger explizit auch des differierenden Wer-
te- und Normensystem des administrativen Aufgabenträgers und seiner Agenda be-
wusst. So wird mit der eben dargestellten Rollenverteilung seitens der politischen 
Ebene die Erwartung an das Amt verbunden, es im Hinblick auf die gewährten Frei-
heiten, die Ausschreibungsstrategie betreffend, nicht zu übertreiben und den Aus-
schreibungswettbewerb nicht über ein für sie vertretbares Maß hinaus auszuweiten. 
Werden die entsprechenden Erwartungen von der Verkehrsverwaltung nicht erfüllt 
und wird in ihrer Eigendynamik ein zu hohes Risiko für die politische Ebene gesehen, 
erfolgt ein Rollenwechsel von der formellen Aufgabenträgerrolle in eine aktive pro-
zess- und entscheidungsgestaltende Rolle. 

„Ich weiß natürlich schon, was das Amt so will. Aber die werden dann von mir gebremst. […] 
Ich habe mal festgestellt, dass immer mehr Linien in die Ausschreibungsstrategie aufgenom-
men wurden und ausgeschrieben werden sollten. Da wollte ich aber genau wissen, wie das ei-
gentlich aussieht und habe mir das erläutern lassen. Dann habe ich meine Position klar ge-
macht und die Planung anschließend entsprechend überarbeiten lassen. Danach passte das 
und ich habe wieder gesagt: Ok, so finde ich es gut und jetzt machen sie einfach.“ (Interview 
Case A, pol. AT 1 2009) 

Eine vom politischen Aufgabenträger entsprechend gelebte Rollenverteilung kann als 
Führung im „Schatten der Hierarchie“ (Mayntz & Scharpf 1995: 189) beschrieben 
werden. Solange das Amt die Erwartungen an die Rolle, die ihm von der politischen 
Ebene zugedacht ist, im Zusammenhang mit der Ausschreibungsstrategie erfüllt und 
entsprechende Grenzen nicht überschreitet, hat es Handlungsspielraum und kann seine 
eigene Agenda verfolgen. Werden hingegen aus Sicht des Regierungsrats Grenzen 
überschritten und steigt dadurch das politische Risiko oder entstehen Konflikte, so 
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setzt er seine eigenen Wert- und Normvorstellungen mittels seiner hierarchischen 
Überordnung dem Amt gegenüber durch. 

7.2.4 Regulative Dimension 

Für den administrativen Aufgabenträger lässt sich ein konkreter Bezug zu regulativen 
institutionellen Elementen im Zusammenhang mit Ausschreibungswettbewerb in ver-
schiedener Hinsicht erkennen.  

So stellt der regelmäßige Ausschreibungswettbewerb, wie bereits im Unterabschnitt 
7.2.3.1 angesprochen, eine Art Antizipation erwarteter gesetzlicher Entwicklungen 
dar. Durch die selektiven Ausschreibungen eher kleiner Ausschreibungslose gibt man 
der eigenen Verwaltungsorganisation und den Partnern auf Seite der Busunternehmen 
die Möglichkeit, sich für zukünftige Herausforderungen fit zu machen. Knowhow, 
Kompetenzen sowie Ressourcen können (und müssen) auf diese Weise sukzessive 
aufgebaut werden, um langfristig in einem zunehmend liberalisierten Marktumfeld 
bestehen zu können. Mit anderen Worten handelt es sich bei dem Ausschreibungs-
wettbewerb auch um eine vorweggenommene Adaption regulativer Institutionen, die 
allerdings für das Verkehrsamt keinen Selbstzweck, sondern stattdessen ein Mittel 
zum Zweck darstellen. Erwartete gesetzliche Entwicklungen werden nicht aufgrund 
eines legalen Wertegerüsts des Verkehrsamts antizipiert, sondern vielmehr, um die 
angestrebte hohe Qualität im regionalen Busverkehr langfristig zu sichern. 

Ein weiterer direkter Bezug auf gesetzliche Institutionen im Handeln der administrati-
ven Aufgabenträger lässt sich sowohl hinsichtlich der generellen Ausgestaltung des 
oben beschriebenen Ausschreibungssystems als auch hinsichtlich der Vorbereitungs- 
und Durchführungsphasen konkreter Ausschreibungen feststellen. So basiert die 
grundsätzliche Ausschreibungsstrategie auf einer systematischen Analyse relevanter 
Gesetze und Gerichtsurteile und einer entsprechenden Adaption des eigenen kantona-
len Kontextes. 

„Wir sind das systematisch angegangen und haben uns mal die einschlägigen Verwaltungsge-
richtsurteile zur Brust genommen. Und anhand von denen eigentlich unsere Taktik der Aus-
schreibungen aufgebaut. Zum Beispiel dieses Verwaltungsgerichtsurteil gegen den Kanton 
Luzern. Und da haben wir eigentlich unsere Strategie abgeschrieben.“ (Interview Case A, ad-
min. AT 1 2009) 

Für die Phasen der konkreten Vorbereitung und Durchführung einzelner Ausschrei-
bungen stellen die relevanten gesetzlichen Institutionen einen wesentlichen Orientie-
rungsrahmen für das organisationale Handeln der Verkehrsverwaltung dar. So wird ein 
in juristischer Hinsicht einwandfrei vorbereiteter und durchgeführter Ausschreibungs-
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prozess als ein wesentlicher kritischer Erfolgsfaktor von Ausschreibungswettbewerb 
gesehen und Ressourcen entsprechend dafür eingesetzt (Interviews Case A, admin. AT 
1 und 2 2009). 

Im Gegensatz zur administrativen Ebene lässt sich für den politischen Aufgabenträger 
kein direkter Bezug zu gesetzlichen institutionellen Elementen im Zusammenhang mit 
den grundsätzlichen Entscheidungen zur Vergabe der Angebotsvereinbarungen im re-
gionalen Busverkehr identifizieren.  

Einen weiteren Bestandteil der regulativen institutionellen Elemente stellen die Orga-
nisationsstrukturen dar, und zwar sowohl diejenigen des kantonalen ÖV-System als 
auch jene innerhalb der Aufgabenträgerorganisation. Die administrative Ebene der 
Fallstudie A nimmt konkreten Bezug auf die internen Strukturen in ihrem Handeln und 
reproduziert sie auf diese Weise. Wie beschrieben, sieht sie die Zuständigkeit für die 
Vergaben der Angebotsvereinbarungen bei sich selbst. Der politische Aufgabenträger 
hätte zum einen in seinem Departement neben dem ÖV noch weitere große Bereiche 
zu verantworten und könne sich daher nicht in dem Maße mit den Fragen und Themen 
im Zusammenhang mit der Vergabe der Verkehre beschäftigen, wie es die bestehen-
den Herausforderungen an einen qualitativ hochstehenden regionalen Busverkehr er-
fordern würden. Zudem verfüge die Verwaltung ausbildungsbedingt über hohe ÖV-
Fachkompetenz, während die politische Ebene ihre Funktion ursprünglich eben nicht 
aufgrund ihrer ÖV-Kompetenz und aufgrund hohen ÖV-Interesses übernommen habe, 
sondern von den Wählerinnen und Wähler in die politische Exekutive gewählt wurde 
und dort das entsprechende Departement zugeteilt bekommen habe (Interview Case A, 
admin. AT 1 2009). Wie im Unterabschnitt 7.2.3.2 dargestellt, schreibt die Verwaltung 
dem politischen Aufgabenträger daher im Hinblick auf die Vergabe der Angebotsver-
einbarungen eine formelle Rolle zu und beansprucht die Zuständigkeit für die strategi-
sche Vergabeplanung und für die damit zusammenhängenden Entscheidungen in erster 
Linie für sich. 

Der politische Aufgabenträger reproduziert die intraorganisationalen Strukturen inso-
fern, als er seine hierarchische Überordnung gegenüber dem Amt dann einsetzt, wenn 
er durch dessen Planungen und Handlungen ein steigendes politisches Risiko befürch-
tet. 

Im Hinblick auf die kantonalen ÖV-Strukturen lässt sich für den politischen Aufga-
benträger ein Bezug auf die, beziehungsweise eine Reproduktion der, Beteiligungs-
strukturen herausarbeiten. Im Rahmen der Fallbeschreibung wurde bereits angespro-
chen, dass der Kanton über Beteiligungen an den meisten Betreibern des kantonalen 
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regionalen Busverkehrs verfügt. Daher besteht seitens der politischen Ebene ein Inte-
resse daran, dass es diese Unternehmen sind, mit denen Angebotsvereinbarungen ab-
geschlossen werden. Dies kann durch die bisherige Ausschreibungsstrategie sicherge-
stellt werden, bei der relativ kleine Lose ausgeschrieben werden, die daher zum Bei-
spiel für große ausländische Busunternehmen unattraktiv sind, und bei der zugleich 
das Angebot sukzessive ausgebaut wird. 

„Man muss auch wissen, dass bei praktisch allen Busunternehmen der Kanton beteiligt ist, mit 
mehr oder weniger. Und von dem her, ja, ist das auch ein bisschen eine spezielle Situation. 
Aber, wir sind schon massiv am Ausbau des ÖV, so dass der Kuchen eher größer wird und 
trotz Ausschreibungen genug für alle da ist. Also, für jede Buslinie, die ein Unternehmen ver-
liert, gewinnt es mehrere andere dazu.“ (Interview Case A, pol. AT 1 2009) 

Formalisierte Anreizsysteme stellen ein weiteres Element der regulativen institutionel-
len Dimension dar. Die empirische Analyse hat keinen entsprechenden Bezug des or-
ganisationalen Handelns der administrativen Aufgabenträgerebene aufgezeigt. Die 
Werte und Normen sowie das daraus resultierende Verwaltungshandeln im Zusam-
menhang mit der Vergabe der Angebotsvereinbarungen basieren nicht auf dem Streben 
nach positiven, beziehungsweise der Vermeidung von negativen, Sanktionen, sondern 
auf einem tatsächlichen Interesse an einem in technischer und funktionaler Hinsicht 
qualitativ hochwertigen ÖV-System.  

Das Handeln der politischen Ebene weist einen maßgeblichen Bezug auf die im politi-
schen System existierenden Anreizsysteme auf. Politischer Erfolg in Form der Wie-
derwahl als Regierungsrat bedingt die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Um diese 
zu erlangen beziehungsweise nicht zu verspielen, orientiert sich die Vergabestrategie 
des politischen Aufgabenträgers, wie im Zusammenhang mit den Werten und Normen 
beschrieben, nicht (nur) an funktionalen, objektiven Qualitätskriterien, sondern auch 
an „weichen“ Aspekten, deren Bedeutung für die Bevölkerung als hoch eingeschätzt 
wird. Eine Ausweitung der Ausschreibungsstrategie wird als Risiko für diese emotio-
nalen Qualitätskriterien angesehen und abgelehnt. Dagegen werden Ausschreibungen 
im etablierten Umfang und deren erwartete Ergebnisse als vereinbar mit den Präferen-
zen der Bevölkerung sowie – daraus folgend – mit dem eigenen politischen Erfolg be-
wertet und daher als Vergabeverfahren akzeptiert. 
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7.3 Case B 

7.3.1 Beschreibung der Fallstudie 

Bei Case B handelt es sich ebenfalls um die Aufgabenträgerorganisation eines 
Schweizer Kantons. Der Kanton verfügt sowohl über ein gut ausgebautes Schienen- 
als auch Busnetz. Neben PostAuto als dem mit Abstand größten Empfänger öffentli-
cher Abgeltungen gibt es über zehn weitere, mehr oder weniger große Busunterneh-
men, die regional tätig sind (Case B: administrativer Aufgabenträger 2010). Im Ge-
gensatz zur Fallstudie A spielen kantonale Beteiligungen an den entsprechenden Un-
ternehmen eine weniger große Rolle. Lediglich an einem Busbetreiber ist der Kanton 
mit ca. 40% beteiligt. Dagegen bestehen Beteiligungen an verschiedenen Transportun-
ternehmen des regionalen Schienenverkehrs, allerdings mit Beteiligungsgraden jeweils 
unter 20% (Interview Case B, pol. AT 2009).  

Die für den regionalen Busverkehr verantwortliche Aufgabenträgerorganisation wird 
gebildet durch das kantonale Amt für den öffentlichen Verkehr (administrative Aufga-
benträgerebene) als Teil eines übergeordneten Departements und den zuständigen De-
partementsvorsteher (politische Aufgabenträgerebene). Letztgenannter ist CVP-
Politiker und seit mehreren Legislaturperioden als Leiter des Departements tätig. Im 
kantonalen Gesamtregierungsrat gibt es seit mehreren Legislaturperioden eine Mehr-
heit der (eher) bürgerlichen Parteien (Case B: politischer Aufgabenträger 2010).  

Case B wurde als zweiter Fall für die empirische Analyse dieser Arbeit ausgewählt, da 
es im entsprechenden Kanton in den vergangenen Jahren bereits Entscheidungen zu-
gunsten von Ausschreibungen im regionalen Busverkehr gab. Betroffen waren davon 
sowohl ein regionales Busnetz als auch eine neu eingeführte regionale Buslinie. Insbe-
sondere die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung des Busnetzes 
sind für die Fragestellungen der vorliegenden Dissertation von Interesse. Grundlage 
für die Entscheidung zugunsten der entsprechenden Ausschreibung waren die Ergeb-
nisse eines Kosten- und Qualitätsvergleichs, der im Zusammenhang mit der Erstellung 
einer Gebietsstrategie für den regionalen Busverkehr durchgeführt wurde. Zu diesem 
Zweck wurden die einzelnen Regionen im Kanton auf Basis der Kostendaten der je-
weiligen Busbetreiber sowie speziell erhobener Qualitätsindikatoren miteinander ver-
glichen (Interview Case B: pol. AT 2010). Methodisch wurde in diesem Zusammen-
hang auf ein Benchmarking-System (Bundesamt für Verkehr 2008) zurückgegriffen, 
an dessen Erstellung – koordiniert durch das BAV – Mitarbeiter des kantonalen Ver-
kehrsamtes der Fallstudie B beteiligt waren. Mit Hilfe der entsprechenden Methodik 
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wurden die Kostendaten der Betreiber vergleichbar gemacht, das heißt zum Beispiel 
um Einflüsse unterschiedlicher Topographien bereinigt (Interview Case B, admin. AT 
2009). Auf Basis der Vergleichsergebnisse wurde die Gebietsstrategie erstellt, in deren 
Rahmen die regionalen Busverkehre des Kantons in drei Gebietskategorien aufgeteilt 
wurden. In die erste Kategorie fielen Regionen, deren regionale Busverkehre sowohl 
hinsichtlich der Leistungsqualität als auch hinsichtlich finanzieller Kennzahlen für gut 
befunden wurden, so dass keine Korrekturmaßnahmen der Aufgabenträger nötig wa-
ren. Die zweite Kategorie umfasste die Gebiete, deren regionale Buslinien zwar kos-
tenseitig unauffällig waren, bei denen sich aber negative Auffälligkeiten in Bezug auf 
die Angebotsqualität zeigten. Um die entsprechenden Mängel in den Griff zu bekom-
men, wurden mit den betroffenen Busunternehmen spezielle Leistungsvereinbarungen 
(siehe Abschnitt 4.2.2) abgeschlossen. Der dritten Kategorie schließlich wurden die 
regionalen Busverkehre zugeordnet, bei denen sich signifikant höhere Kostenstruktu-
ren – und damit höhere Abgeltungen – im Vergleich zu den anderen Regionen ergeben 
hatten. Im Rahmen der jährlichen Offertverhandlungen sollten die Probleme angespro-
chen und durch entsprechende Anpassungen seitens der betroffenen Busunternehmen 
behoben werden (Interview Case B: pol. AT 2009). 

Das oben angesprochene ausgeschriebene regionale Busnetz fiel als einziges in die 
dritte Kategorie. In den darauf folgenden Verhandlungen zwischen Aufgabenträger 
und Busbetreiber erkannte das Unternehmen weder die Methodik zum Kostenver-
gleich noch die darauf basierenden Ergebnisse an. Trotz der Ankündigung seitens der 
Aufgabenträger, das Busnetz gegebenenfalls auszuschreiben, war es nicht bereit, die 
Abgeltungshöhe auf ein für die Besteller vertretbares Niveau anzupassen (Interview 
Case B: admin. AT 2007). Nachdem klar war, dass keine Einigung mit dem Unter-
nehmen erzielt werden konnte, entschied sich der politische Aufgabenträger im Jahr 
2005 letztlich, eine Ausschreibung durchzuführen, und teilte dies der Öffentlichkeit 
mit (Interview Case B: pol. AT 2009; Interview Case B: admin. AT 2007; Case B: 
politischer Aufgabenträger 2005). 

In der Folge dieses Ausschreibungsentscheids und insbesondere des späteren Vergabe-
entscheids zugunsten eines Konsortiums mit ausländischer Beteiligung kam es zeit-
weise zu teilweise heftigen Protesten der in der betroffenen Region lebenden Bevölke-
rung sowie der Gewerkschaften. Man solidarisierte sich mit dem unterlegenen bisheri-
gen Betreiber, vor allem jedoch mit dessen Buschauffeuren, die überwiegend aus der 
Region stammten. Der Widerstand legte sich jedoch nach Informations- und Diskussi-
onsveranstaltungen mit den Aufgabenträgern und dem neuen Betreiber. Dieser stellte 
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klar, fast alle Buschauffeure übernehmen und die Bedingungen des von den Gewerk-
schaften geforderten Gesamtarbeitsvertrages akzeptieren zu wollen (Groß 2008).  

Das von den Aufgabenträgern mit der Ausschreibung verfolgte Ziel wurde erreicht, die 
jährlichen Abgeltungen verringerten sich um ca. 30%. Zusätzlich zu den Einsparungen 
konnten eine Erweiterung des Fahrplanangebots sowie eine komplette Erneuerung der 
Busflotte erzielt werden. 

7.3.2 Kulturell-kognitive Dimension 

Der Case B stellt unter den analysierten Aufgabenträgerorganisationen einen Sonder-
fall dar. Im Vergleich zu den anderen Fallstudien fallen die Unterschiede zwischen der 
administrativen und der politischen Aufgabenträgerebene im Hinblick auf die drei ana-
lysierten institutionellen Dimensionen geringer aus. Das betrifft auch und in besonde-
rem Maße die kulturell-kognitive institutionelle Dimension. 

Beide verwenden in ihren Ausführungen und Argumentationen zum regionalen Bus-
verkehr und zur Vergabe der Angebotsvereinbarungen viel technisches und ÖV-
spezifisches Fachvokabular. Für das Amt ist diese Erkenntnis aufgrund der Analyseer-
gebnisse zur Fallstudie A wenig überraschend. Dagegen ist es vor dem Hintergrund 
des juristischen – und eben nicht ÖV-bezogenen oder zumindest technischen – Aus-
bildungs- und Berufshintergrunds des politischen Aufgabenträgers und vor dem Hin-
tergrund der entsprechenden Ergebnisse der ersten Fallstudien eher überraschend und 
ungewöhnlich, dass sich auch für ihn viele technische und ÖV-spezifische Ausdrücke 
finden lassen. Diese sind sowohl im Interviewtranskript als auch in Reden und anderen 
schriftlichen Dokumenten enthalten. Hinter dem Fachvokabular steht ein fundiertes 
Wissen hinsichtlich des kantonalen ÖV und der entsprechenden, damit zusammenhän-
genden Vorgänge sowie hinsichtlich des nationalen und europäischen ÖV und seiner 
relevanten Entwicklungen, das sich der politische Aufgabenträger im Laufe der Jahre 
angeeignet hat. Diese fachliche Kompetenz wird sowohl von der Verwaltung als auch 
von organisationsexternen Akteuren anerkannt und geschätzt, da sie eine Zusammen-
arbeit auf fachlicher Augenhöhe ermöglicht. Auffällig ist, dass dieser Aspekt in fast 
allen Gesprächen, die im Kontext der Fallstudie B geführt wurden, explizit und unge-
fragt thematisiert wurde, auch von Vertretern anderer politischer Lager. 

„Was mich immer wieder beeindruckt hat, waren das Interesse und das vorhandene Wissen 
beim Regierungsrat. Da gab es einen ständigen Austausch zwischen ihm und der Verwaltung, 
teilweise auch mit mir. Und man hat gemerkt, dass er immer wusste, wovon ich rede, und 
auch, wovon er redet. Dem könnte die Verwaltung oder ein Verkehrsunternehmen oder auch 
ein Berater, wie in anderen Kantonen teilweise der Fall, nicht einfach irgendetwas erzählen 
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und er müsste ihr glauben. Das ist sehr speziell gewesen, das habe ich sonst noch nie so er-
lebt.“ (Interview Berater 2009) 

„Aber ich erlebe ihn auch so, dass er sich dem Thema ÖV, das ihm wichtig ist, schon auch hin-
gibt. Also er ist nicht nur der, der umsetzt, was das Amt ihm vorgibt, sondern er kennt sich da 
bestens aus und weiß, worum es geht.“ (Interview Case B, Legislative 1 2009) 

„Er steht wirklich dahinter und er weiß Bescheid. Also, er kennt die Dossiers nicht nur, son-
dern versteht sie auch. Er weiß wirklich Bescheid, er ist sattelfest. Und das ist nicht bei allen 
Regierungsräten so, eher im Gegenteil.“ (Interview Case B, Legislative 2 2009) 

Sowohl für den administrativen als auch für den politischen Aufgabenträger lässt sich 
generell ein eher sachliches Verhältnis zum regionalen Busverkehr beziehungsweise 
zum ÖV feststellen. Das Bild oder mentale Modell, das in Bezug auf den regionalen 
Busverkehr vorherrscht, ist das eines funktionalen Systems zum Transport von Perso-
nen. Das zeigt sich in den jeweiligen Werte- und Normensystemen, wie im folgenden 
Abschnitt 7.3.3 dargestellt, aber auch in den Kategorisierungen und mentalen Model-
len, die Vergabe der Verkehre betreffend. 

Die mentalen Modelle, die sich für beide Aufgabenträgerebenen im Hinblick auf Aus-
schreibungen und Ausschreibungswettbewerb identifizieren lassen, weisen eine ten-
denziell positive und – ebenso wie das Vokabular – sachliche Prägung auf. Überzeich-
nete negative Bilder im Zusammenhang mit Ausschreibungen (Unfälle, wartende 
Fahrgäste, Firmenlogos ausländischer Busbetreiber, übermüdete und unfreundliche 
Buschauffeure u.a.), die sich in den anderen analysierten Aufgabenträgerorganisatio-
nen zumindest jeweils auf einer der beiden Ebenen feststellen lassen, sind nicht vor-
handen. Ausschreibungen im regionalen Busverkehr werden weder als das Allheilmit-
tel für die zukünftigen Herausforderungen im ÖV, noch als Anfang vom Ende eines 
funktionierenden ÖV-Systems angesehen. Der politische Aufgabenträger kategorisiert 
sie vielmehr als ein  

„alternatives und ergänzendes Vergabeverfahren zum Offertverfahren, wenn bestimmte Kri-
terien erfüllt sind“ (Interview Case B, pol. AT 2009).  

Eine ähnliche Kategorisierung lässt sich für die Verwaltung identifizieren. Für sie ist 
eine Ausschreibung ein 

„in bestimmten Situationen sinnvolles Instrument, um die Effizienz im regionalen Busverkehr 
zu erhöhen“ (Interview Case B, admin. AT 2009) 

Die Durchführung von Ausschreibungen stellt für beide Aufgabenträgerebenen eine 
selektive und temporäre Wettbewerbssituation dar, aber keine grundsätzliche Liberali-
sierung des kantonalen regionalen Busverkehrs. 
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7.3.3 Normative Dimension 

7.3.3.1 Werte und Normen 

Administrative Aufgabenträgerebene 
Das Wertesystem des administrativen Aufgabenträgers im Hinblick auf den regionalen 
Busverkehr setzt sich in erster Linie aus den Elementen Qualität und Effizienz zu-
sammen und ähnelt damit demjenigen der administrativen Ebene der Fallstudie A. Ei-
ne hohe Qualität stellt das übergeordnete Ziel dar, eine hohe Effizienz der Busunter-
nehmen das der Qualität untergeordnete Ziel ʻzweiter Ordnungʼ. 

In Analogie zu Case A lässt sich auch für den administrativen Aufgabenträger der 
Fallstudie B eine ÖV-Affinität identifizieren, die hier allerdings weniger stark ausge-
prägt ist. Der ÖV wird in erster Linie als funktionales System zum Transport von Per-
sonen gesehen, das es bedarfsgerecht zu optimieren gilt, und nicht als Selbstzweck. 
Maßgeblich für eine hohe Qualität im regionalen Busverkehr sind für das Amt einer-
seits ein dichtes Fahrplanangebot mit hoher Taktfrequenz und andererseits funktionale 
Kriterien wie zum Beispiel die Zuverlässigkeit der Fahrpläne, kurze Anschluss- und 
Umsteigezeiten oder die Qualität der Fahrgastinformationen (Interview Case B, admin. 
AT 2007). 

Auf dem Streben nach hoher Qualität basiert das zweite maßgebliche Ziel der admi-
nistrativen Ebene, nämlich eine möglichst hohe Effizienz der Busunternehmen. Sie 
dient als Mittel zum Zweck, konkret als Unterstützung zur Erreichung des Qualitäts-
ziels. Dahinter steht die Logik, dass mehr Geld für das System des regionalen Busver-
kehrs zur Verfügung steht, das heißt mehr und/oder qualitativ hochwertigere Verkehre 
bestellt werden können, wenn die einzelnen Busverkehre für möglichst geringe öffent-
liche Abgeltungen bestellt werden (Interview Case B, admin. AT 2007). 

Aus dem Wertesystem ergeben sich verschiedene Normen hinsichtlich der Vergabe 
der Angebotsvereinbarungen im regionalen Busverkehr. Ein in diesem Zusammenhang 
wesentliches Ergebnis der Datenanalyse betrifft die Wahrnehmung der Qualität im 
regionalen Busverkehr durch das Amt. Der Status Quo der Qualität wird im eigenen 
Kanton als hoch bewertet. Die Ergebnisse regelmäßig durchgeführter Kundenzufrie-
denheitsumfragen sowie die eigenen Beobachtungen fielen in der Vergangenheit 
grundsätzlich positiv aus, so dass nur wenig Potential und Handlungsbedarf gesehen 
wird, um die Vergabe der Verkehre auf eine Erhöhung der Qualität des Busunterneh-
mens auszurichten. Stattdessen fokussiert der administrative Aufgabenträger in den 
Vergabeprozessen insbesondere auf finanzielle Aspekte, das heißt letztlich auf die Hö-
he der Abgeltungen. In diesem Zusammenhang schlägt sich jedoch die übergeordnete 
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Bedeutung qualitativer Werte in einer grundsätzlichen Norm nieder. So dürfen die an-
gestrebten Abgeltungseinsparungen nicht zu Lasten der Qualität im regionalen Bus-
verkehr erzielt werden.  

„Wir nutzen das Offertverfahren oder – wie jetzt kürzlich – Ausschreibungen, um eine höhere 
Effizienz zu erreichen. Aber klar ist auch, die Qualität darf davon aber nicht negativ betroffen 
sein.“ (Interview Case B, admin. AT 2007) 

In Bezug auf das Streben nach Effizienz lassen sich verschiedene handlungsleitende 
Normen für das Amt identifizieren, die sich konkret in der oben beschriebenen Ge-
bietsstrategie wiederfinden. Grundsätzlich soll mit den Abgeltungen ein möglichst 
großer Mehrwert für die Bevölkerung generiert werden. Mit anderen Worten soll – 
unter Beachtung des hohen Qualitätsniveaus – möglichst viel und ein möglichst guter 
regionaler Busverkehr pro Abgeltungsfranken bestellt werden. Vor diesem Hinter-
grund ist die Entwicklung der Gebietsstrategie zu sehen. Zwar waren dem Amt die 
Kostendaten und -strukturen der Betreiber in den verschiedenen Verkehrsregionen be-
kannt, belastbare Aussagen über die Effizienz der Unternehmen konnten daraus jedoch 
aufgrund fehlender Datenvergleichbarkeit nicht abgeleitet werden. Seitens des Amts 
bestand allerdings die Vermutung, dass es Effizienzpotentiale geben könnte. 

„Wir hatten einfach Kostenentwicklungen, so quasi jedes Jahr munter einfach die Teuerung 
und alles einfach drauf usw. und das wäre einfach so weiter gelaufen. Wir sind davon ausge-
gangen, dass da Einsparpotentiale zu realisieren wären, aber wir hatten halt keine belastbaren 
Zahlen in der Hand.“ (Interview Case B, admin. AT 2007) 

Die Gebietsstrategie wurde auf und von der administrativen organisationalen Ebene 
entwickelt und der politischen Ebene vorgeschlagen, um die Übersicht über die Kos-
tensituation im regionalen Busverkehr mittels eines methodisch sauberen Kostenver-
gleiches zu verbessern. Mögliche Missstände in Bezug auf die Kosten der Unterneh-
men – und damit in Bezug auf die vom Kanton zu zahlenden Abgeltungen – sollten 
und sollen im Sinne der angestrebten Erhöhung des Mehrwerts im regionalen Busver-
kehr aufgedeckt und beseitigt werden. Ergibt der Kostenvergleich im Vergleich zu den 
anderen Busbetreibern im Kanton für ein Unternehmen nicht begründbare Ineffizien-
zen, so sieht das Amt Maßnahmen zur Absenkung der Abgeltungen vor.  

In diesem Zusammenhang zeigt sich erneut der dominierende Einfluss qualitativer 
Werte. Der administrative Aufgabenträger ist, wie oben beschrieben, zufrieden mit der 
von den Busbetreibern erbrachten Qualität im regionalen Busverkehr und möchte die 
Zusammenarbeit mit ihnen daher grundsätzlich fortsetzen. Deshalb wird zunächst eine 
einvernehmliche Lösung mit dem betroffenen Unternehmen über den Verhandlungs-
weg gesucht. Einvernehmlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass dem Unter-
nehmen im Sinne der angestrebten Fortsetzung der Zusammenarbeit und der damit 
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verbundenen erwarteten Kontinuität hoher Qualität innerhalb bestimmter Grenzen ne-
gative Effizienzabweichungen zugestanden werden. 

„Jeder Großeinkäufer, und das sind wir ja, der mit der Leistung seiner Partner zufrieden ist, 
und das sind wir auch, wird zulassen, dass sich die Offerten in einer gewissen Preisbandbreite 
bewegen, einen gewissen Spielraum darf es geben. 5-10% Bandbreite, darüber brauchen wir 
nicht zu diskutieren, das kann man akzeptieren. Aber es kann nicht 20 oder 30% sein. Dann 
müssen wir uns andere Offerten einholen.“ (Interview Case B, admin. AT 2007) 

Die Option „Ausschreibungswettbewerb“ stellt für den administrativen Aufgabenträ-
ger eine Second-Best-Lösung dar und wird (erst dann) präferiert, wenn auf dem Ver-
handlungswege im Rahmen des Offertverfahrens keine Einigung mit dem Unterneh-
men erzielt werden kann. Dieser Fall trat etwa ein, bevor die Entscheidung zur oben 
angesprochenen Ausschreibung des regionalen Busnetzes getroffen wurde. Trotz der 
Ankündigung der administrativen Aufgabenträger, die Verkehre bei erfolglosen Ver-
handlungen auszuschreiben, bestritt das Busunternehmen Ineffizienzen in seinen Kos-
tenstrukturen und war nicht bereit, die Höhe der jährlichen Abgeltungen zu senken. 
Daraufhin empfahl das Amt dem politischen Aufgabenträger, eine Ausschreibung 
durchzuführen.  

Neben dem direkt intendierten, damit verbundenen Ziel, die Effizienz im regionalen 
Busverkehr zu erhöhen und die öffentlichen Abgeltungen für die betroffenen Verkehre 
zu senken, verfolgte das Amt mit der Ausschreibung noch eine zweite, indirekte Inten-
tion. Offenbar hatte das Busunternehmen die „Drohungen” der Aufgabenträger, not-
falls auszuschreiben, nicht oder nicht ausreichend ernst genommen. Deshalb beabsich-
tigte das Amt mit der durchgeführten Ausschreibung nicht zuletzt auch, ein klares Sig-
nal hinsichtlich des eigenen Handlungswillens an die im Kanton tätigen Busunterneh-
men zu senden und so die eigene Verhandlungsposition für zukünftige Gespräche zu 
stärken. 

„Das war sicherlich ein Schock, dass wir da ausgeschrieben haben. Aber wir stellen fest und 
das war natürlich auch eine Absicht, dass, wenn wir jetzt irgendwo etwas sagen im Rahmen 
der Offertverhandlungen hinsichtlich Problemen bei der Qualität oder der Kosten, dass wir 
dann ernster genommen werden.“ (Interview Case B, admin. AT 2007) 

In der konkreten Ausgestaltung der Ausschreibung lässt sich der Einfluss der oben 
beschriebenen grundsätzlichen Norm in Bezug auf die Qualität erkennen. Explizite 
Bedingung für die Ausschreibung war, dass die Qualität des regionalen Busverkehrs in 
der betroffenen Region im Anschluss an die Ausschreibung und an einen möglichen 
Betreiberwechsel mindestens das bisherige hohe Qualitätsniveau erreichen sollte. Zu 
diesem Zweck erhielten die qualitativen Kriterien im Rahmen der Bewertung der ein-
gegangenen Offerten mittels Nutzwertanalyseverfahren das gleiche Gewicht wie die 
Höhe der jährlichen Abgeltungen als finanzielles Kriterium. Bewerber, die zwar in 
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finanzieller Hinsicht attraktive Offerten einreichten, die entsprechenden Vorteile je-
doch zu Lasten der Qualität generieren wollten, sollten keine Chance erhalten. Zudem 
wurde der zukünftige Betreiber darauf verpflichtet, die Zufriedenheit der Fahrgäste mit 
seiner Leistungserbringung nicht unter die bisherige Kundenzufriedenheit sinken zu 
lassen. Regelmäßige Kundenzufriedenheitsumfragen liefern die entsprechenden Da-
tengrundlagen, um dies zu überprüfen. Bei negativer Abweichung der Kundenzufrie-
denheit ergreift der administrative Aufgabenträger entsprechende Maßnahmen, die bis 
hin zu einer Auflösung der Angebotsvereinbarung reichen können.  

„Würde sich der neue Betreiber auf Kosten der Qualität schadlos halten, dann würden wir das 
sofort merken und das würde dann sofort zu entsprechenden Korrekturen führen. Das war 
auch in der Ausschreibung vorgegeben, dass der neue Betreiber mindestens den bisherigen 
Kundenzufriedenheitswert erreichen muss, den es hatte.“ (Interview Case B, admin. AT 2007) 

Politische Aufgabenträgerebene 
Auf der obersten Stufe des Wertesystems des politischen Aufgabenträgers steht in 
Analogie zum Case A auch hier eine hohe Qualität. Das dahinterliegende Qualitätsver-
ständnis ist jedoch teilweise ein anderes. So geht man auf der politischen organisatio-
nalen Aufgabenträgerebene der Fallstudie B nicht davon aus, dass zwischen der Be-
völkerung und dem regionalen Busverkehr, beziehungsweise dem ÖV generell, eine 
emotionale Beziehung besteht. Vielmehr sieht er das entsprechende Verhältnis als 
überwiegend funktional an, so dass der regionale Busverkehr eben kein Identifikati-
onssymbol für die Bevölkerung darstellt, sondern vielmehr einen Verkehrsträger zum 
Transport von Personen. Daraus folgt für ihn, dass für die Bewertung der Qualität im 
regionalen Busverkehr insbesondere funktionale Kriterien wie Pünktlichkeit, Taktung, 
Sicherheit, Anschlussbeziehungen, Sauberkeit usw. maßgeblich sind. Dagegen wird es 
als weniger wichtig eingeschätzt, wer oder welches Unternehmen die jeweiligen Ver-
kehre erbringt oder in welcher Farbe die dafür eingesetzten Fahrzeuge lackiert sind.  

„Der Kunde, der will einfach nur von A nach B. Dem ist es doch egal, ob der jetzt mit der Post 
in einem gelben Bus fährt oder mit einem anderen Unternehmen in einem grünen oder blauen 
Bus, wenn es die gleiche Qualität hat. Das ist so aus Kundensicht.“ (Interview Case B: pol. AT 
2009) 

Vor dem Hintergrund der entsprechenden Einschätzung der Bevölkerung wird das 
Wertesystem des politischen Aufgabenträgers dominiert durch eine in Bezug auf funk-
tionale Kriterien hohe Qualität im regionalen Busverkehr.  

Die Bedeutung hoher Effizienz für die Bevölkerung schätzt der politische Aufgaben-
träger der Fallstudie B genauso ein wie sein organisationales Pendant der Fallstudie A. 
Er geht davon aus, dass eine hohe Effizienz im ÖV für die Bevölkerung keine oder nur 
eine sehr geringe Rolle spielt, da keine direkte persönliche Betroffenheit vorhanden 
ist.  
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„Als Bus- oder Bahnkunde denkt man nicht daran, was wir als Besteller an Abgeltungen zah-
len oder an die Effizienz der Unternehmen. Das spielt für die keine Rolle, das merken die doch 
gar nicht.“ (Interview Case B, pol. AT 2009) 

Trotzdem stellen eine effiziente Leistungserstellung der Busunternehmen und ein 
möglichst gutes Verhältnis aus öffentlichen Abgeltungen und erbrachten Leistungen 
durch die Betreiber explizit den zweiten maßgeblichen Aspekt im Wertesystem dar.  

„Der Regionalverkehr ist ja nicht selbst kostentragend, sondern wir müssen Steuergelder da-
für einsetzen. Und von daher sehe ich es als meine Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass wir mit 
diesem Geld verantwortungsvoll umgehen. Auch wenn das normalerweise nur die Fachleute 
wahrnehmen oder – wie im Falle unserer Ausschreibung – ich dafür in der entsprechenden 
Region teilweise stark kritisiert wurde.“ (Interview Case B, pol. AT 2009) 

Daraus resultiert die Norm, die Vergaben der Angebotsvereinbarungen, unter Berück-
sichtigung eines weiterhin hohen funktionalen Qualitätsniveaus, auf eine Verbesserung 
der Effizienz im regionalen Busverkehr auszurichten – proaktiv und ohne entspre-
chenden externen beziehungsweise öffentlichen Druck. Ausschreibungen stellen für 
den politischen Aufgabenträger in diesem Zusammenhang eine Möglichkeit dar, dieses 
Ziel zu erreichen. Zum einen erfolgt dies im direkten Sinn, das heißt über das Einholen 
konkurrierender Offerten und die anschließende Auswahl des günstigsten Anbieters, 
wobei das vorgegebene Qualitätsniveau berücksichtigt wird. Zum anderen geschieht es 
im indirekten Sinn, das heißt  

„als klares Signal, sozusagen als Damoklesschwert für die Betreiber. Die Leute sollen wissen, 
dass wir ihre Zahlen genau überprüfen, dass sie irgendwo in einer bestimmten Bandbreite lie-
gen sollten und dass wir willens sind, gegebenenfalls auszuschreiben.“ (Interview Case B, pol. 
AT 2009) 

Vor diesem Hintergrund stellt die konkrete Entscheidung zur Ausschreibung des regi-
onalen Busnetzes der politischen Aufgabenträgerebene keine extern erzwungene, son-
dern vielmehr eine bewusste Entscheidung dar, um die Effizienz im regionalen Bus-
verkehr auf diese Weise direkt und indirekt nachhaltig steigern zu können. 

„Ich hätte es mir damals doch leicht machen können. Es gab außer mir ungefähr drei Leute, 
die wussten, dass hier etwas nicht stimmt mit den Preisen. Alle drei enge Mitarbeiter aus mei-
nem Departement. Ich hätte ja sagen können, das ist vertretbar, dann hätte ich diesen ganzen 
Riesenstreit nicht gehabt. Aber ich musste so entscheiden, es waren ziemlich viele Steuergel-
der. Das heißt, ich habe aufgrund des finanziellen Kontextes entschieden. Und ich würde heu-
te in einer ähnlichen Situation wieder so entscheiden.“ (Interview Case B, pol. AT 2009) 

Im Rahmen der Ausführungen zur Fallstudie A wurde die Bedeutung des Strebens 
nach politischem Erfolg und, damit verbunden, die Bedeutung der Einschätzung der 
Wahlbevölkerung für die Werte und Normen des politischen Aufgabenträgers ange-
sprochen. Auch wenn sich politisches Kalkül im Zusammenhang mit den Vergaben 
der Angebotsvereinbarungen bei Case B auf den ersten Blick nicht so deutlich zeigt 
wie bei den anderen Cases, waren die entsprechenden Entscheide der politischen Auf-
gabenträgerebene dennoch nicht frei davon. Zwar ging man davon aus, dass mit Aus-
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schreibungen im regionalen Busverkehr wahrscheinlich kein persönlicher politischer 
Erfolg zu erzielen sei; das damit verbundene politische Risiko wurde jedoch aufgrund 
der unterstellten funktionalen Beziehung der Bevölkerung zum regionalen Busverkehr 
als ebenso gering eingeschätzt. So wurde auch die konkrete Ausschreibung des regio-
nalen Busnetzes im Hinblick auf die persönlichen Konsequenzen als neutral bewertet. 
Mit der entsprechenden Risikobewertung ging einher, dass der positive Ausschrei-
bungsentscheid vom kantonalen ÖV-Direktor allein getroffen wurde und die Regie-
rung darüber lediglich in Kenntnis gesetzt wurde (Interview Case B, pol. AT 2009).  

Wie sich im späteren Ausschreibungsprozess herausstellte, reagierte die Öffentlichkeit 
auf die Ausschreibung negativer als erwartet. Nicht funktionale, sondern eher emotio-
nale Aspekte bestimmten die öffentliche Diskussion. Als sich andeutete, dass die Of-
ferte eines Unternehmens mit ausländischer Beteiligung die meisten Punkte im Nutz-
wertverfahren erzielen würde und ein entsprechendes Ausschreibungsresultat die 
Stimmung in der Bevölkerung noch negativer beeinflussen könnte, wurde der Verga-
beentscheid vom ÖV-Direktor auf den Gesamtregierungsrat verlagert. 

„Den Vergabeentscheid habe ich dann von der Regierung fällen lassen. Denn ich war mir 
schon bewusst, dass das ein politischer Entscheid war. Denn die Chance, einen bisherigen Be-
treiber zu verlieren und ein ausländisches Unternehmen die Ausschreibung gewinnen zu las-
sen, war in der sowieso schon angespannten Lage nicht das Wunschszenario.“ (Interview Case 
B, pol. AT 2009) 

Im Laufe des Ausschreibungsprozesses passte die politische organisationale Aufgab-
ebnträgerebene die Risikobewertung der Ausschreibung aufgrund der bisherigen Reak-
tionen der Öffentlichkeit an. In diesem Zuge wurde das politische Risiko des sich an-
bahnenden Vergabeentscheids als zu hoch eingeschätzt, um von einer Person alleine 
getragen zu werden. 

Insgesamt zeigt sich, dass Effizienz zwar durchaus einen wichtigen Wert für den poli-
tischen Aufgabenträger darstellt, aus dem sich auch konkrete Normen in Bezug auf die 
Vergabe der Verkehre ergeben. Dennoch scheint es aufgrund der dargestellten Risiko-
abwägungen des politischen Aufgabenträgers nicht ganz zutreffend, dass in dem Ent-
scheidungsprozess 

„wahltaktische Überlegungen […] bei meinen Entscheidungen nie eine Rolle gespielt haben, 
so auch nicht bei der durchgeführten Ausschreibung.“ (Interview Case B, pol. AT 2009) 

7.3.3.2 Rollen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde aufgezeigt, dass zwischen den beiden 
Aufgabenträgerebenen des Case B überwiegend Homogenität hinsichtlich der kultu-
rell-kognitiven institutionellen Dimension sowie hinsichtlich ihrer Werte- und Nor-
mensysteme besteht. Beide Ebenen haben ähnliche Vorstellungen davon, wie der regi-



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.  119 

onale Busverkehr im Kanton aussehen sollte, welche Kriterien er erfüllen sollte und 
welche Vergabestrategie in diesem Zusammenhang zu verfolgen ist.  

Die Homogenität zwischen administrativem und politischem Aufgabenträger drückt 
sich auch im Hinblick auf die jeweiligen Rollenverständnisse in Bezug auf die Verga-
be der Angebotsvereinbarungen beziehungsweise generell in Bezug auf den ÖV aus. 
Anders als bei Case A sind sich beide Ebenen einig, dass die Verwaltung zwar inso-
fern eine wichtige Rolle in den entsprechenden Entscheidungsprozessen einnimmt, als 
dass sie ihr Fachwissen einbringt sowie die methodischen und die Datengrundlagen 
vorbereitet und zur Verfügung stellt, dass aber letztendlich der politische Aufgaben-
träger für die endgültigen Entscheidungen zuständig ist (Interviews Case B, pol. AT 
2009 und admin. AT 2007). 

Diese Rollenverteilung lässt sich auch für die wesentlichen Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit der Ausschreibung des regionalen Busnetzes im Rahmen der Ge-
bietsstrategie feststellen. Die Initiative zur Erarbeitung einer Gebietsstrategie, um mit 
ihrer Hilfe Transparenz und Vergleichbarkeit der Kostenstrukturen der verschiedenen 
Busunternehmen zu erreichen, ging vom administrativen Aufgabenträger aus. Die ent-
sprechende Idee wurde der politischen organisationalen Ebene vorgestellt, die sich 
dafür entschied, sie durchzuführen. Der Prozess der Erarbeitung der Gebietsstrategie 
und der damit zusammenhängenden methodischen Grundlagen und Datengrundlagen 
wurde vom administrativen Aufgabenträger geleitet und die politische Ebene auf dem 
Laufenden gehalten. Als die Entscheidungsgrundlagen vorlagen und bekannt war, dass 
in einer bestimmten Region nicht erklärbare Kostenabweichungen vorlagen – und da-
mit ein grundsätzlicher Entscheid zum weiteren Vorgehen getroffen werden musste – 
ging die Prozessleitung auf die politische organisationale Ebene über: Sie führte die 
Verhandlungen mit dem betroffenen Busunternehmen und entschied sich schließlich, 
auszuschreiben, nachdem es zu keiner Einigung gekommen war. Das Amt war an dem 
entsprechenden Entscheidungsprozess beteiligt, indem es die entsprechenden Grundla-
gen bereitstellte, Empfehlungen abgab und als Diskussionspartner zur Verfügung 
stand; dagegen nicht an dem endgültigen Ausschreibungsentscheid an sich.  

„Und dann habe ich gesagt, wir schreiben aus. Und dann haben wir ausgeschrieben. Solche 
Entscheide behalte ich mir einfach vor. Wenn irgend so was kommt, entscheide nur ich, ja 
schreiben wir aus oder das bremsen wir oder das machen wir nicht. Denn es ist so, wenn es 
dann Probleme gibt, dann stehe ich ziemlich alleine da, die Verwaltung ist dann irgendje-
mand.“ (Interview Case B, pol. AT 2009) 

Ebenso lief es beim Vergabeentscheid. Der administrative Aufgabenträger lieferte – in 
Zusammenarbeit mit einem externen Berater – die Entscheidungsgrundlagen in Form 
der Ergebnisse des Nutzwertverfahrens und eigener Empfehlungen. Die endgültige 



120 Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. 

Entscheidung wurde jedoch, wie im vorangegangenen Unterabschnitt beschrieben, auf 
der politischen Ebene im Gesamtregierungsrat getroffen.  

Obwohl die Entscheidungen letztlich vom politischen Aufgabenträger getroffen wur-
den, hatte die Verwaltung die Entscheidung, überhaupt auszuschreiben, maßgeblich 
beeinflusst. Denn sie war es, die die Gebietsstrategie und die damit verbundenen Kon-
sequenzen, das heißt die erfolgte Ausschreibung, auf die politische Agenda gebracht 
und somit erst möglich gemacht hatte.  

„Klar, der Regierungsrat hat entschieden. Aber ich bin ganz klar der Meinung, dass der An-
stoß zu dem ganzen Thema Ausschreibung von der Verwaltung gekommen ist. Ohne deren 
Initiative wäre es nicht zur Ausschreibung gekommen.“ (Interview Berater 2009) 

7.3.4 Regulative Dimension 

Im Hinblick auf gesetzliche Institutionen erweist sich der Bezug des Handelns der bei-
den Aufgabenträgerebenen im Zusammenhang mit der Vergabe der regionalen Bus-
verkehre als gering. Für die grundsätzliche Entscheidung, wie die Verkehre vergeben 
werden, spielen sie keine Rolle, so auch nicht bei der Entscheidung zur Ausschreibung 
des regionalen Busnetzes. Dagegen nahmen die Aufgabenträger konkreten Bezug auf 
gesetzliche Institutionen im Zusammenhang mit der entsprechenden Konzeption und 
Durchführung.  

Wir wussten, dass wir die Ausschreibung in rechtlicher Hinsicht einwandfrei ausgestalten 
müssen. Das wussten wir aufgrund der Erfahrungen in anderen Kantonen, wo es zu Rekursen 
gekommen ist. Die Vorbereitung musste professionell gemacht werden. Und da lohnt es sich, 
ein paar tausend oder ein paar zehntausend Franken für ein professionelles Büro auszugeben. 
(Interview Case B, pol. AT 2009) 

So eine Ausschreibung ist komplex, auch und vor allem in rechtlicher Hinsicht. Und wir woll-
ten keine Angriffsfläche für Rekurse bieten. Für uns war klar, dass wir das nur unter Beibezug 
eines Beraters machen können. Und das hat sich auch als richtig herausgestellt, wir hatten in 
dieser Hinsicht keinen Ärger. Da hat sich klar gezeigt, da muss man sich begleiten lassen. (In-
terview Case B, admin. AT 2007) 

Ein weiterer Aspekt der regulativen Dimension sind die Beteiligungsstrukturen im je-
weiligen kantonalen regionalen Busverkehr. Wie oben bereits angesprochen, ist der 
Kanton an einem bestimmten Busunternehmen zu 40% beteiligt. Das entsprechende 
Unternehmen ist in der Region, in der die verschiedentlich thematisierte Ausschrei-
bung des regionalen Busnetzes mit der Vergabe an einen neuen Betreiber stattfand, 
angesiedelt. Den Ausschreibungszuschlag erhielt ein Konsortium – unter der Leitung 
eben dieses Unternehmens mit kantonaler Beteiligung. Ein Bezug des Aufgabenträ-
gerhandelns zu den Beteiligungsstrukturen beim damaligen grundsätzlichen Aus-
schreibungsentscheid könnte darin gesehen werden, dass der kantonale Verkehrsdirek-
tor als wichtigstes Mitglied der politischen organisationalen Aufgabenträgerebene zum 
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Zeitpunkt des grundsätzlichen Ausschreibungsentscheids im Verwaltungsrat des späte-
ren Ausschreibungsgewinners saß. Die Gewerkschaften als größte Kritiker der Aus-
schreibung sahen darin eine Verletzung der Neutralitätspflicht der für den Ausschrei-
bungsentscheid maßgeblich verantwortlichen Person. Letzteres wurde und wird seitens 
der Aufgabenträger jedoch zurückgewiesen. Dennoch wurde das entsprechende Ver-
waltungsratsmandat noch vor dem Beginn der Ausschreibung niedergelegt, um das 
Ausschreibungsverfahren nicht zu gefährden und mögliche Kritik hinsichtlich fehlen-
der Neutralität bei dem Vergabeentscheid von vorneherein zu vermeiden.  

„Ein Nebenkriegsplatz war, dass ich damals im Verwaltungsrat der [nennt Namen des Unter-
nehmens, Anm. MG] saß. Da kam dann der Vorwurf, ich hätte deswegen ausgeschrieben. Da-
bei hat das natürlich überhaupt keine Rolle gespielt. Aber ich habe mich dann entschieden, al-
so schon bevor wir ausgeschrieben haben, da auszusteigen.“ (Interview Case B, pol. AT 2009) 

Im Sinne einer neutralen Analyse bleibt für den Zeitpunkt des Ausschreibungsent-
scheids festzuhalten, dass seitens der Aufgabenträger eine Entscheidung zugunsten 
einer Ausschreibung getroffen wurde, von der das Busunternehmen, an dem der Kan-
ton beteiligt ist und in dessen Verwaltungsrat er einen seiner wichtigsten Vertreter der 
politischen Aufgabenträgerebene sitzen hatte, unter Umständen profitieren könnte – 
und schließlich durch den Gewinn des Zuschlages auch profitiert hat. Ein Bezug des 
Aufgabenträgerhandelns zu den Beteiligungsstrukturen war insofern teilweise vorhan-
den. 

Formalisierte Anreizsysteme stellen ein weiteres Element der regulativen institutionel-
len Dimension dar. Ähnlich wie bei der Fallstudie A hat die Analyse des Case B für 
die administrative Ebene keine Reproduktion entsprechender institutioneller regulati-
ver Elemente durch das Verwaltungshandeln aufgezeigt. Die Entscheidungen und das 
Handeln des administrativen Aufgabenträgers im Zusammenhang mit der Vergabe der 
Angebotsvereinbarungen beziehen sich nicht auf formalisierte Anreizstrukturen mit 
positiven oder negativen Sanktionsmöglichkeiten, sondern orientieren sich an einem 
Werte- und Normensystem, das auf einem tatsächlichen Interesse an einem effizienten 
und in funktionaler Hinsicht qualitativ hochwertigen regionalen Busverkehr basiert. 

In Bezug auf den politischen Aufgabenträger ist eine differenziertere Betrachtung nö-
tig. Die Grundlage seiner Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung 
des regionalen Busnetzes bildete zunächst eine Norm, gemäß derer mit den ihm und 
seiner Verwaltung zur Verfügung gestellten Steuergeldern eine möglichst kostenopti-
male Verkehrsleistung für die Bevölkerung bestellt werden soll. Trotz dieses positiven 
Ausschreibungsentscheids, der in erster Linie an sachlichen Kriterien ausgerichtet war, 
kann auch ein Handlungsbezug zu den und eine Reproduktion der politischen Anreiz-
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strukturen festgestellt werden. Denn wie beschrieben ging dem Entscheid eine Bewer-
tung des politischen Risikos voraus.  

Ein weiteres Mal zeigt sich der Handlungsbezug des politischen Aufgabenträgers zu 
den politischen Anreizstrukturen vor dem Vergabeentscheid. Die Reaktionen der Ge-
werkschaften und teilweise auch der Medien sowie der Öffentlichkeit führten zu einer 
Neubewertung des politischen Risikos. Dies führte zu der Konsequenz, dass der politi-
sche Aufgabenträger die politische Verantwortung für die sich anbahnende Vergabe an 
ein Konsortium unter Beteiligung eines ausländischen Unternehmens nicht mehr allei-
ne übernehmen wollte. Stattdessen wurde der Vergabeentscheid wie oben beschrieben 
in den Gesamtregierungsrat eingebracht. 

7.4 Case C 

7.4.1 Beschreibung der Fallstudie 

Im Sinne des theoretical sampling und des ʻminimizing differencesʼ (Glaser & Strauss 
1967: 55) wurden mit den Cases A und B zunächst zwei ähnlich gelagerte Fallstudien 
ausgewählt und analysiert. Beide haben sich seit 2005 mindestens einmal für die 
Durchführung von Ausschreibungswettbewerb und damit, zumindest partiell, gegen 
das klassische Offertverfahren entschieden. Mit dem Einbezug der Fallstudie C wurde 
die Sampling-Strategie um das Element der ʻmaximizing differencesʼ (Glaser & 
Strauss 1967: 56) erweitert. 

Bei Case C handelt es sich abermals um eine kantonale Aufgabenträgerorganisation. 
Das öffentliche Verkehrssystem des entsprechenden Kantons setzt sich sowohl aus 
einem Schienen- als auch einem Busverkehrsangebot zusammen. Nimmt der schie-
nengebundene Nahverkehr im Einzugsgebiet zum benachbarten Großzentrum eine 
besondere Bedeutung ein, so erstreckt sich ein dichtes Netz regionaler Buslinien über 
den gesamten Kanton (Case C: Tarifverbund 2010). Der Kostendeckungsgrad der ein-
zelnen Buslinien liegt zwischen 18 und 56%, der Median beträgt 38% (Case C: 
politischer Aufgabenträger 2009). Die Busverkehre werden von verschiedenen priva-
ten und öffentlichen Transportunternehmen erbracht. Sie betreiben jeweils eigene 
Teilnetze, koordinieren ihr Tarifsystem jedoch über einen Tarifverbund. Der Kanton 
ist Hauptanteilseigner an dem Unternehmen mit dem größten Marktanteil, der kanto-
nale Verkehrsdirektor als wichtigstes Mitglied der politischen organisationalen Aufga-
benträgerebene ist Mitglied des Verwaltungsrates, sein Vorgänger im Amt präsidiert 
den Verwaltungsrat. 
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Die administrativen Aufgabenträgerfunktionen werden im Gegensatz zu den beiden 
ersten analysierten Fallstudien A und B nicht durch ein separates Amt für den ÖV 
übernommen, sondern durch eine Abteilung ÖV als Organisationseinheit eines über-
geordneten kantonalen Amts sowie durch dessen Amtsleiter. Als politischer Aufgaben-
träger fungiert der kantonale Verkehrsdirektor, der zugleich Vorsteher des Departe-
ments ist, dem das eben genannte Amt mit der entsprechenden ÖV-Abteilung zuge-
ordnet ist. Auf dieser Position gab es im Jahr 2007 nach dem Rücktritt des Amtsinha-
bers sowohl in Bezug auf die Person als auch in Bezug auf die Partei Veränderungen. 
Zur Zeit der Datenerhebung stellte die SVP den entsprechenden Regierungsrat, der 
sein Amt zwei Jahre zuvor von einem CVP-Politiker übernommen hatte (Case C: 
politischer Aufgabenträger 2010). Im Zusammenhang mit dem personellen Wechsel 
des Departementvorstehers kam es aufgrund verschiedener persönlicher Differenzen 
mit der neu besetzten politischen Aufgabenträgerebene auch auf der Position des 
Amtsleiters zu einer personellen Veränderung (Interview Case C: admin. AT 1 2009). 
Die Position des Leiters der Abteilung ÖV dagegen blieb mit der gleichen Person be-
setzt. Im kantonalen Gesamtregierungsrat gab es in der Legislaturperiode der Datener-
hebung eine Mehrheit der bürgerlichen Parteien FDP und SVP, wobei die FDP die 
meisten Regierungsräte stellte (Case C: politischer Aufgabenträger 2010).  

Im Gegensatz zu den Fallstudien A und B haben die Aufgabenträger der Fallstudie C 
bislang keine Ausschreibung im regionalen Busverkehr durchgeführt (siehe in diesem 
Zusammenhang die Tabelle 4-1 zum Status Quo im schweizerischen Busverkehr im 
Abschnitt 4.3), sondern die Vergaben der Angebotsvereinbarungen fanden ausschließ-
lich auf Basis des Offertverfahrens statt. Einer Vorlage des Regierungsrates an das 
Parlament aus dem Jahr 2009 zur zukünftigen Strategie im kantonalen öffentlichen 
Verkehr ist zu entnehmen, dass Ausschreibungswettbewerbe für die Aufgabenträger 
auch weiterhin keine Rolle spielen werden. Effizienzsteigerungen im Verkehrssystem 
werden in dem Dokument zwar thematisiert, in diesem Zusammenhang ist jedoch le-
diglich eine Neukonzeption der Linien- und Angebotsstruktur vorgesehen (Case C: 
politischer Aufgabenträger 2009). Wettbewerbliche Vergaben der Angebotsvereinba-
rungen mittels Ausschreibungen sind weiterhin nicht geplant. 

7.4.2 Kulturell-kognitive Dimension 

In Bezug auf das Vokabular des administrativen Aufgabenträgers hinsichtlich des re-
gionalen Busverkehrs im Allgemeinen und hinsichtlich der Vergabethematik im Be-
sonderen wurden die Analyseergebnisse der ersten beiden Case A und B bestätigt. Die 
drei interviewten Personen der Aufgabenträgerorganisation verfügen über einen ver-
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kehrsspezifischen oder zumindest über einen Ingenieurs-Studienabschluss und Berufs-
erfahrungen im Verkehrsbereich. Ihre überwiegend aus einer technischen Perspektive 
geführten Argumentationen und die dabei verwendeten technischen und verkehrsspezi-
fischen Begrifflichkeiten spiegeln diesen technischen Hintergrund wider.  

Der technische Fokus lässt sich auch in Bezug auf die den Argumentationen zugrunde-
liegenden Kategorisierungen oder Schemata feststellen. So lässt sich aus dem Daten-
material herausarbeiten, dass der administrative Aufgabenträger insbesondere techni-
sche und funktionale Kriterien als relevant für einen erfolgreichen regionalen Busver-
kehr ansieht. Vor allem eine optimale Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger, 
eine optimierte Planung des Angebots sowie eine hohe Zuverlässigkeit der Fahrpläne 
werden als wichtig angesehen (Interviews Case C, admin. AT 1, 2 und 3 2009). Finan-
zielle Aspekte werden als wichtiges Kriterium für einen ʻgutenʼ ÖV ausdrücklich nicht 
genannt.  

„Sie werden von mir kein ökonomisches Argument hören.“ (Interview Case C, admin. AT 2 
2009) 

Das mentale Modell, das für die administrative Ebene bezüglich des ÖV identifiziert 
werden kann, ist sodann auch ein technisches. Das Gesamtsystem des kantonalen ÖV 
wird als technisches System angesehen, das sich aus verschiedenen voneinander ab-
hängigen Teilsystemen zusammensetzt, deren Zusammenspiel im Sinne des Gesamt-
systems zu optimieren ist und die daher aus Sicht des Gesamtsystems geplant und or-
ganisiert werden müssen. Der regionale Busverkehr stellt in diesem Modell eines der 
Teilsysteme dar.  

Eine klare Kategorisierung des administrativen Aufgabenträgers lässt sich in Bezug 
auf die Vergabeverfahren herausarbeiten. Ausschreibungen werden als ein Verfahren 
angesehen, das ausschließlich auf Effizienzsteigerungen fokussiert und andere wesent-
liche Aspekte, wie zum Beispiel die eben beschriebene ganzheitliche Sicht auf das 
ÖV-System, außer Acht lässt. Das Offertverfahren dagegen wird klassifiziert als ein 
Verfahren, das neben der Effizienz weitere, insbesondere qualitative Faktoren berück-
sichtigt (Interviews Case C, admin. AT 2 und 3 2009). 

Wie oben beschrieben, gab es auf der Ebene des politischen Aufgabenträgers im Jahr 
2007 nach dem Rücktritt des langjährigen kantonalen Verkehrsdirektors einen perso-
nellen Wechsel. Deshalb wurden sowohl der alte als auch der neue Amtsinhaber in die 
Analyse einbezogen. Beide hatten vor der Übernahme der politischen Aufgabenträger-
funktion in Bezug auf Ausbildung und Beruf nichts mit dem öffentlichen Verkehr zu 
tun. Der frühere Amtsinhaber wurde als Lehrer ausgebildet und arbeitete vor der Wahl 
in die politische Exekutive in leitender Position in einer Krankenversicherung (Inter-
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view Case C, pol. AT 2 2009). Die Person, die nach seinem Rücktritt das Amt über-
nahm, verfügt insofern über einen technischen Berufshintergrund, als dass sie früher 
ein paar Jahre als Bauzeichner arbeitete, danach allerdings die Branche wechselte, ein 
eigenes Einzelhandelsfachgeschäft eröffnete und dieses mehr als drei Jahrzehnte lang 
betrieb (Interview Case C, pol. AT 1).  

Im Hinblick auf die kulturell-kognitive Dimension hat sich für die politische Ebene der 
Fallstudie C herausgestellt, dass die Argumentationen (teilweise) auf einem sehr nega-
tiv besetzten mentalen Modell vom Ausschreibungswettbewerb aufgebaut wird. So 
wird das Ausschreibungsverfahren von dem politischen Aufgabenträger als ein Verga-
beverfahren klassifiziert, das zwar zu Effizienzvorteilen für den Besteller führen kön-
ne, das aber mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko für die Fahrgäste verbunden sei. Das 
dahinterstehende mentale Modell assoziiert Ausschreibungswettbewerb mit schweren 
Unfällen aufgrund zu hoher Belastungen der Buschauffeure durch den Wettbewerbs-
druck, schlecht gewarteten Wagenmaterials oder nicht instandgehaltener Infrastruktur. 

„Ich weiss nicht, ob sie das System im Engadin kennen. Das ist ja dann auch öffentlich ausge-
schrieben worden, die Busse, und ich hab einfach das Gefühl, das ist so eine Vermutung, dass 
auch die Unfallhäufigkeit - man müsste dem detailliert nachgehen - aber es hat doch zwei 
schwerere Unfälle gegeben und ich weiss nicht, ob die Buschauffeure da unter Druck gekom-
men sind, oder. Oder das da in Großbritannien, die Schienen. Wettbewerb durchgeführt und 
jetzt gibt es Unfälle, weil die Schienen nicht gepflegt wurden. Nein, da ist mir die Sicherheit 
mehr wert. Einerseits Sicherheit von den Passagieren, aber auch Sicherheit von den Buschauf-
feuren, das ist mir mehr wert. Lieber ein bisschen mehr zahlen, wenn's auch billiger mit Aus-
schreibungen eingekauft werden könnte.“ (Interview Case C, pol. AT 1 2009)  

Tatsächlich hat es im Engadin nicht zwei, sondern einen schwereren Unfall mit Betei-
ligung des neuen Betreibers im Jahr 2008 gegeben. Ein Gutachten und das Gericht 
kamen später zu dem Schluss, dass der Unfall insbesondere durch persönliches Fehl-
verhalten des Chauffeurs verursacht wurde (Urteil Kantonsgericht Graubünden vom 
24.5.2011). Es handelt sich dabei um einen tragischen Einzelfall, der in keinem direk-
ten Zusammenhang zur knapp zehn Jahre zuvor durchgeführten Ausschreibung der 
entsprechenden Linie steht. Die in dem Interviewausschnitt angesprochene Situation 
im britischen Schienenverkehr basiert auf einer vollständigen Privatisierung des Ei-
senbahnsektors samt Infrastruktur in den 1990er Jahren (Shaw 2000) und ist nur be-
dingt auf den Kontext des schweizerischen regionalen Busverkehrs übertragbar. Insge-
samt entstand so der Eindruck, dass die grundsätzlich ablehnende Haltung gegen das 
Ausschreibungsverfahren aufgrund politisch-strategischer Überlegungen mit ʻhartenʼ 
Argumenten im Interview ʻnachrationalisiertʼ werden sollte. In diesem Zusammen-
hang können auch die Ausführungen des folgenden Unterkapitels 7.4.3 gesehen wer-
den.  
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7.4.3 Normative Dimension 

7.4.3.1 Werte und Normen 

Administrative Aufgabenträgerebene 
Die Fallstudie C wurde für den Forschungsprozess ausgewählt mit dem Ziel, die bishe-
rigen Ergebnisse der Datenanalyse um die Perspektive nicht-ausschreibender Aufga-
benträgerorganisationen zu erweitern und auf diese Weise Erkenntnisse darüber zu 
gewinnen, ob sich Unterschiede in Bezug auf die drei hier relevanten institutionellen 
Dimensionen und – für die dem Forschungsprozess zugrundeliegenden Fragestellun-
gen relevant – in Bezug auf ihre Rationalität feststellen lassen. 

Im Hinblick auf die Werte und Normen konnten im Zuge der Datenanalyse teilweise 
entsprechende Unterschiede herausgearbeitet werden. Für die administrative Aufga-
benträgerebene lässt sich das insbesondere an der unterschiedlichen Bedeutung einer 
hohen Effizienz als finanziellem Wert beziehungsweise an dessen unterschiedlicher 
Positionierung in den Werte- und Normenhierarchien festmachen. Wie in den entspre-
chenden Abschnitten beschrieben, rangiert Qualität bei den administrativen Aufgaben-
trägern der Cases A und B an oberster Stelle ihrer Wertesysteme. Auf zweiter Ebene – 
und damit anderen, zum Beispiel sozialen, Werten, übergeordnet – kommt dann aber 
schon die Effizienz. Sie stellt für die beiden Ämter ebenfalls einen entscheidungs- und 
handlungsleitenden Wert dar, wenn auch in erster Linie im indirekten Sinne als Mittel 
zum Zweck der angestrebten hohen Qualität. Der letztgenannte Aspekt führt bei ihnen 
zu einer (selektiven) Präferenz für das Ausschreibungsverfahren.  

Hinsichtlich der Qualität als dominierendem Wert fällt das Analyseergebnis für die 
Fallstudie C ähnlich aus. Sie steht in der Wertehierarchie an oberster Stelle und ist das 
maßgebliche handlungs- und entscheidungsleitende Kriterium. Hinsichtlich der Effizi-
enz ergibt sich für die Fallstudie dagegen ein abweichendes Ergebnis. In den drei ge-
führten Interviews auf administrativer Ebene wurde deutlich, dass die Erhöhung der 
Effizienz im regionalen Busverkehr zwar durchaus einen Wert für die Verwaltung dar-
stellt, im Gegensatz zu den Cases A und B aber im Verhältnis zu anderen Werten eben 
nicht von übergeordneter Bedeutung ist. Das liegt insbesondere darin begründet, dass 
Effizienz aufgrund eines fehlenden finanziellen Leidensdrucks nicht als Steigbügel für 
eine höhere Qualität benötigt wird. Man geht vielmehr davon aus, dass auch zukünftig 
ausreichend öffentliche Mittel zur Verfügung stehen werden, um das angestrebte hohe 
qualitative Niveau im regionalen Busverkehr auch ohne signifikante Effizienzsteige-
rungen zu erreichen. 
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„Es ist doch so: Wir können und wollen uns diesen hohen, aber auch teuren, Standard leisten. 
Der ÖV hat in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert, die sind bereit, das zu zahlen. Und 
daran wird sich auch nichts ändern, die Verwaltung wird auch zukünftig ausreichend Mittel 
für die Bestellungen erhalten.“ (Interview Case C, admin. AT 1 2009) 

Dagegen lässt sich ein anderer Wert aus dem Datenmaterial herausarbeiten, im Ver-
ständnis dieser Arbeit als ʻsozialer Wertʼ bezeichnet, der für die administrative Aufga-
benträgerebene von größerer Relevanz ist als eine hohe Effizienz. Im Kern geht es da-
bei um die Bewahrung der langjährigen, vertrauensvollen Beziehungen zu Partnern auf 
der Unternehmensseite, um eine möglichst harmonische Zusammenarbeit mit ihnen 
und um das Beibehalten traditioneller und etablierter Prozesse und Strukturen. 

„Und über eines muss man sich aber auch klar sein. Wer Wettbewerb im regionalen Busver-
kehr will, der muss sich bewusst sein, was das für den ÖV als Gesamtsystem bedeutet. Unser 
ÖV ist nicht zuletzt deshalb auf so einem hohen Qualitätsniveau, weil die Beteiligten gut und 
fair zusammenarbeiten. Das werden Sie überall in der Schweiz feststellen, das ist einfach Teil 
unserer Kultur. Wettbewerb würde das verändern und gute und für den ÖV wertvolle Bezie-
hungen zerstören. Und man muss sich bewusst sein, dass Unternehmen mit langer Tradition 
eingehen können. Und das ist etwas, das wir Schweizer nicht gerne haben. Hier bevorzugt 
man alte und gefestigte Strukturen und eine evolutionäre Entwicklung. Es gibt nur wenig re-
volutionäre Schritte. Und die Einführung von Ausschreibungswettbewerb wäre so ein Schritt. 
Und dem muss sich bewusst sein, wer Wettbewerb will.“ (Interview Case C, admin. AT 2 
2009) 

Die entscheidenden Normen, die sich in Bezug auf die Vergabe der Angebotsvereinba-
rungen ergeben, widerspiegeln die Dominanz der hohen Qualität im Wertesystem der 
administrativen Ebene. Der Fokus der administrativen Aufgabenträger im Zusammen-
hang mit den jährlich durchgeführten Vergabeprozessen liegt auf der Qualität im kan-
tonalen regionalen Busverkehr. Da die mit dem langjährig praktizierten Offertverfah-
ren erzielte Qualität im regionalen Busverkehr als hoch bewertet wird, die entspre-
chenden Prozesse bekannt und organisational verankert sind sowie die am Verfahren 
Beteiligten aufeinander eingespielt sind, besteht eine Norm dahingehend, das beste-
hende Vergabesystem möglichst unverändert fortzuführen. 

„Ich sehe im Moment überhaupt keinen Grund, irgendetwas an dem Verfahren zu ändern. 
Wir haben im Moment keine Veranlassung. Weder von mir aus, weil ich das Gefühl hätte, die 
Unternehmen wären schlecht oder die Struktur der Unternehmen wäre schlecht, das Gegenteil 
ist ja der Fall, noch aufgrund des öffentlichen Drucks. Wir tun zurzeit gut daran, weiter mit 
dem Offertverfahren zu schaffen. Sie sind der Erste seit Monaten, der hier drin sitzt und von 
Ausschreibungen redet.“ (Interview Case C, admin. AT 2 2009) 

Das Thema „Effizienz“ findet sich nur insofern in einer entsprechenden Norm wieder, 
als dass Verhandlungen mit einem Busunternehmen aufgenommen werden sollen, falls 
die Höhe der verlangten Abgeltungen als zu hoch befunden wird. Ziel der Verhand-
lungen ist es dann, sich bei einem für beide Seiten akzeptablen Preis zu finden (Inter-
view Case C: admin. AT 2 2009). Die geringere Bedeutung finanzieller Aspekte lässt 
sich auch daran erkennen, dass bei der Prüfung der Offerten im jährlichen Offertver-
fahren nicht auf dem umfangreichen Benchmarksystem des BAV aufgebaut wird, son-
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dern eine eigene, intrakantonale Vergleichsbasis zur Anwendung kommt, die weniger 
aufwändig ist (Interview Case C: admin. AT 3 2009).  

Wie im Abschnitt 7.4.2 beschrieben, werden Ausschreibungen vom administrativen 
Aufgabenträger als ein Instrument angesehen, das monokausal den Zweck einer Stei-
gerung der Effizienz im regionalen Busverkehr verfolgt. Da Effizienz keinen wirklich 
entscheidungsrelevanten Aspekt darstellt, ist dieser Vorteil von Ausschreibungswett-
bewerb für die Verwaltung von eher geringer Relevanz. Zudem wird bezweifelt, ob 
unter Berücksichtigung des mit Ausschreibungen verbundenen organisatorischen 
Aufwands am Ende tatsächlich Effizienzsteigerungen realisiert werden können. 

„Das andere ist die Frage: Wie hoch ist ein potentieller Gewinn oder Effizienzsteigerung zu 
erwarten? Ich behaupte nicht, dass es hier kein Effizienzpotential gibt. Aber der Aufwand für 
eine Ausschreibung ist groß und ich würde hier bei uns eher nicht erwarten, dass sich das am 
Ende finanziell lohnt.“ (Interview Case C, admin. AT 2 2009) 

Auch im Hinblick auf die Qualität im regionalen Busverkehr bewertet die Verwaltung 
das Ausschreibungsverfahren eher negativ. Eine direkte Erhöhung der Qualität durch 
eine entsprechende Gewichtung der Bewertungskriterien – wie zum Beispiel bei Case 
A – wird nicht thematisiert. Dagegen geht man aufgrund eines befürchteten Marktein-
tritts ausländischer Busunternehmen jedoch davon aus, dass Ausschreibungen ein un-
mittelbares Risiko für die Qualität darstellen. 

„Ich persönlich sehe eigentlich die große Schwierigkeit fürs Ausschreiben in der Frage der 
Qualitätssicherung. Vielleicht könnten wir den öffentlichen Verkehr etwas billiger machen 
durch Ausschreibungen. Aber die Frage ist einfach nach der Qualität. Und ich glaube, wir hät-
ten dann hier häufig Anbieter aus Frankreich oder aus Deutschland. Und bei uns reicht es 
eben nicht, wenn die Busse meistens pünktlich sind. Wir haben einen höheren Standard. Da 
geht es auch um die Freundlichkeit der Buschauffeure, richtig angezogen sollen die sein, da 
muss auch das Leder geputzt sein. Das ist eine Frage des Anspruchs und da wissen wir dann 
schon, dass eben dann allenfalls einfach die Qualität sinkt und das nur sehr schwer zu behe-
ben ist.“ (Interview Case C, admin. AT 1 2009) 

Vor dem Hintergrund des oben dargelegten Wertesystems resultiert aus einer entspre-
chenden Bewertung von Ausschreibungswettbewerb die konkrete Norm, Ausschrei-
bungen nicht proaktiv zum Thema zu machen. Solange kein Druck zum Ausschreiben 
von der politischen Seite kommt, werden Ausschreibungen von der Verwaltung in ih-
ren Vergabeprozessen nicht berücksichtigt.  

„Das ist Sache des Regierungsrats, das zu entscheiden. Wenn er eine positive Einstellung dazu 
hat, dann wird das auch kommen. Das ist ganz einfach, dann setzen wir das um. Das ist im-
mer die Frage des politischen Willens. Ein Regierungsrat muss bereit sein, das nachher unter 
Polizeischutz irgendwo in einer Dorfkneipe zu vertreten. Wenn dieser Wille da ist, wird das 
ab diesem Tag auch hier gemacht, ansonsten nicht. Von uns kommt da nichts, wir werden da 
nicht vorangehen. So einfach ist das.“ (Interview Case C, admin. AT 2 2009) 

Politische Aufgabenträgerebene 
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Im Hinblick auf das Wertesystem der politischen Ebene der Fallstudie C lässt sich zu-
nächst feststellen, dass es nur bedingt durch eigene Überzeugungen und Wertvorstel-
lungen geprägt ist. Stattdessen basiert es auf Werten, deren Berücksichtigung für den 
angestrebten politischen (Wahl-)Erfolg als nützlich oder unerlässlich erachtet werden. 
Erstaunlicherweise wurde dieser Umstand sowohl vom ehemaligen Verkehrsdirektor 
als auch von seinem Nachfolger sehr offen und explizit angesprochen. 

„Wissen Sie, das eine ist, was man selber, also, für richtig hält, das andere ist…also, man 
schaut schon, was politisch möglich ist und was nicht. Also im Sinne, mit welcher Entschei-
dung man sich mal rein politisch gesehen keinen Gefallen tut.“ (Interview Case C: pol. AT 1 
2009) 

„Aber ich, also ich gehe mit Ihnen jetzt relativ weit mit meiner Offenheit. Mein Regierungskol-
lege im Nachbarkanton, mit dem ich noch in Kontakt stehe, stand vor kurzem vor einer wich-
tigen Entscheidung für den ÖV. Er wollte dann etwas machen – was darf ich Ihnen jetzt nicht 
sagen –, das aus seiner Sicht das Richtige gewesen wäre. Aber ich habe ihm gesagt: Wenn Du 
in vier Jahren wieder gewählt werden willst, kannst Du das so nicht machen. Ich habe lange 
genug als Regierungsrat gearbeitet, ich kann das beurteilen.“ (Interview Case C: pol. AT 2 
2009) 

Dem regionalen Busverkehr und dem ÖV generell wird eine hohe Bedeutung für den 
angestrebten politischen Erfolg zugesprochen, sowohl im positiven Sinn als Möglich-
keit zur Profilierung als auch im negativen Sinn als Risiko. 

„Der ÖV ist ein beim Wähler positiv besetzter Faktor, also darf man da nichts falsch machen. 
Aber wenn man nichts groß ändert, dann bleibt er positiv, da kann man damit Werbung für 
sich machen.“ (Interview Case C: pol. AT 1 2009) 

„In der Schweiz ist der öffentliche Verkehr ein wichtiges Thema, für die Menschen und des-
halb auch für die Politiker. Ein sehr wichtiges. Und wer sich engagiert für den öffentlichen 
Verkehr, der hat den Wähler hinter sich.“ (Interview Case C: pol. AT 2 2009) 

So sind es, wie bereits im Abschnitt 7.2.3.1 für die Fallstudie A beschrieben, insbe-
sondere die Einschätzungen in Bezug auf die Wertvorstellungen der Bevölkerung, auf 
denen die Werte und Normen des politischen Aufgabenträgers basieren. In diesem Zu-
sammenhang werden in erster Linie qualitative Werte als wesentlich für die Bevölke-
rung erachtet und daher auf die oberste Stufe des eigenen Zielsystems übernommen. 
Das zugrundeliegende Qualitätsverständnis bezieht sich dabei sowohl auf funktionale 
als auch auf emotionale Aspekte des regionalen Busverkehrs, denn dem ÖV und sei-
nen typischen Symbolen wie etwa der Farbe der Fahrzeuge, Unternehmenslogos usw. 
(siehe ausführlicher Abschnitt 7.2.3.1) wird eine hohe Identifikationsfunktion in der 
Bevölkerung zugeschrieben. 

„Und die halbe Bevölkerung oder mehr nutzt den ÖV ja auch. Das ist schon etwas, zu dem 
man Sorge hat, mit dem man sich identifiziert, ein Kulturgut. Das ist emotional. Das ist etwas, 
dass man gern hat. Das ist wie ein Tabu, das gehört zum Lebensgefühl und das darf man auch 
nicht antasten, deshalb genießt es auch so einen Schutz. Man liebt, man hasst es, man schimpft 
auch drüber, aber wehe, wenn jemand käme und das ändern wollen würde. Mit dem möchte 
man da keine Experimente, sondern man möchte das so haben, wie man es kennt. Das beginnt 
doch schon bei der Farbe der Busse oder Trams.“ (Interview Case C: pol. AT 2 2009) 



130 Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. 

Die Bedeutung einer hohen Effizienz im regionalen Busverkehr beziehungsweise die 
Bedeutung finanzieller Aspekte allgemein dagegen wird als gering für die Bevölke-
rung eingeschätzt und hat daher auch keine oder nur eine sehr untergeordnete Stellung 
im Wertesystem der politischen Aufgabenträgerebene. 

„Effizienz ist kein Thema für die Bevölkerung, ist auch nie gewesen. Öffentlicher Verkehr, das 
ist das Maß aller Dinge. Also, da muss einfach das Angebot und die Leistung stimmen, da 
geht es den Menschen nicht um Kosten. Ja, und das weiß und berücksichtigt man als guter 
Regierungsrat.“ (Interview Case C, pol. AT 1, 2009)  

„Berücksichtigen” heißt in diesem Zusammenhang, dass finanzielle Überlegungen tat-
sächlich nur in geringem Ausmaß oder auch nur alibimäßig in Entscheidungen und 
Handlungen einbezogen werden.  

„Also, ÖV ausbauen, da haben wir immer ganz große Unterstützung gehabt von unserer Di-
rektion. Selbst in Zeiten, in denen eigentlich gespart werden musste, war klar: ÖV, das ist et-
was, das man als Politikerin oder Politiker vertreten kann und muss, da kommt es auf das Fi-
nanzielle nicht so an.“ (Interview Case C, admin. AT 3 2009) 

„Uns hat man natürlich auch Sparübungen auferlegt, immer dann, wenn das mal wieder im 
Parlament oder den Medien zum Thema wurde. Aber natürlich wussten wir aus Erfahrung, 
das ist eine vergebene Übung. Am Schluss haben wir zwar die Hausaufgabe willig und schön 
gemacht, aber nichts ist passiert. Meine Mitarbeiter haben nächtelang und wochenlang gear-
beitet. Wir haben also wirklich nächtelang Busse gestrichen usw. Aber im vollen Bewusstsein, 
das kommt nie durch. Ehrlicherweise, das sage ich jetzt auch so offen, habe ich mich natürlich 
grauenhaft geärgert. Weil wir gewusst haben, das ist jetzt also wirklich Aufwand für nichts.“ 
Interview Case C, admin. AT 1 2009)  

Im Sinne des politischen Erfolgs verfolgt die politische Aufgabenträgerebene in Bezug 
auf den regionalen Busverkehr und in diesem Zusammenhang auch in Bezug auf das 
etablierte Vergabesystem mittels Offertverfahren die Norm, nichts an den bestehenden 
Strukturen und Prozessen zu ändern und kein unnötiges Risiko einzugehen. Aus-
schreibungswettbewerb wird als Risiko für die Qualität und – wie im Abschnitt 7.4.2 
beschrieben – für die Sicherheit im ÖV gesehen und daher abgelehnt.  

„Für mich ist das kein Thema. Ich bin nicht glücklich, also, wenn man ein funktionierendes 
System wie den öffentlichen Verkehr jetzt auf einmal ändern will. Denn letztlich möchte man 
ja gar keine neuen Unternehmen. Und wenn es dann doch wieder die bisherigen Betreiber ma-
chen, muss man sich schon fragen, was das außer einem Risiko für den öffentlichen Verkehr 
bringen soll.“ (Interview Case C, pol. AT 1 2009) 

„Es ist wirklich nicht wahnsinnig populär bei der Bevölkerung, das mit den Ausschreibungen 
im Busverkehr. Warum sollte man das dann machen?“ (Interview Case C, pol. AT 2 2009) 

Trotz der Ablehnung von Ausschreibungen durch die Aufgabenträger wird den Unter-
nehmen offiziell mit Ausschreibungswettbewerb gedroht, falls sie zu hohe Abgeltun-
gen in ihren Offerten verlangen. Gespräche auf der Ebene der Verkehrsunternehmen 
haben allerdings gezeigt, dass man dort die tatsächliche Haltung der Aufgabenträger 
kennt und sich der fehlenden Ernsthaftigkeit dieser Drohung bewusst ist. 
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„Das mag irgendwo geschrieben stehen, dass auch ausgeschrieben werden könnte. Aber nun 
mal ehrlich, die Bereitschaft, wirklich Ausschreibungen vorzunehmen, ist doch gar nicht vor-
handen.“ (Interview Case C, VU 2009) 

7.4.3.2 Rollen 

Die Rollenverteilung zwischen politischer und administrativer organisationaler Ebene 
in Bezug auf die Vergabe der Angebotsvereinbarungen ist eine logische Folge ihrer 
Werte- und Normensysteme und der damit verbundenen Bewertungen von Offert- und 
Ausschreibungsverfahren. Wie bereits beschrieben, orientiert sich der politische Auf-
gabenträger in seinen Handlungen maßgeblich am Kriterium des politischen Erfolgs. 
Eine in diesem Zusammenhang wesentliche Bedingung ist die Äquivalenz von politi-
scher Verantwortung und politischem Einfluss. Das Monopol und die Kompetenz für 
eine Entscheidung werden demnach dann in vollem Umfang und uneingeschränkt vom 
politischen Aufgabenträger beansprucht, wenn die Entscheidung strategisch ist und das 
damit verbundene Risiko allein beim politischen Aufgabenträger liegt. Dieser Katego-
rie strategischer Entscheidungen werden etwa die Entscheidungen zugeordnet, welches 
Unternehmen die regionalen Busverkehrsleistungen erbringt, welche Vergabestrategie 
angewendet wird und ob das traditionelle und etablierte Vergabesystem mittels Offert-
verfahren partiell aufgegeben und durch Ausschreibungswettbewerb ersetzt wird. Ent-
sprechend wird die Rollenverteilung seitens der politischen Ebene so gesehen, dass die 
Verwaltung zwar auf Anweisung fachlich fundierte Vorschläge unterbreiten kann und 
soll, dass die Entscheidung aber letztlich in der Direktion auf Basis politischer Überle-
gungen getroffen wird. 

„Die Verwaltung bekommt einen Auftrag von mir, das mal vorzubereiten. Die stellen mir die 
Ergebnisse dann vor und können auch Empfehlungen abgeben. Mehr aber auch nicht. Die 
Entscheidung, wir machen das so oder so, treffe ausschließlich ich und teilweise auch zusam-
men mit meinen Regierungsratskollegen. Ist ja auch klar, also, es entscheidet doch der, der 
später das vertreten muss. Und das bin ich, also will ich auch entscheiden.“ (Interview Case C: 
pol. AT 1 2009) 

Die administrative Ebene akzeptiert die ihr vom politischen Aufgabenträger zugedach-
te Rolle und überlässt ihm sowohl das Entscheidungsmonopol als auch generell das 
Agenda-Setting.  

„Das läuft so ab, dass wir einen Vorschlag machen, der wird direktionsintern beraten mit dem 
Regierungsrat. Er sagt, ob und welche Elemente davon nun reinkommen oder nicht. Dann 
wird das so nach seinen Wünschen fertig überarbeitet.“ (Interview Case C, admin. AT 1 2009) 

„Und, da ist hier die Rollenverteilung sehr klar. Er entscheidet, er entscheidet gern. Und da er 
das auch gerne tut, tut er es auch und nicht wir. Beziehungsweise er nimmt das mit in den Re-
gierungsrat und dann wird das da entschieden.“ (Interview Case C, admin. AT 2 2009) 

Der Akzeptanz einer rein ausführenden Rolle liegt zum einen die Tatsache zugrunde, 
dass die vom administrativen Aufgabenträger angestrebte hohe funktionale Qualität im 
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regionalen Busverkehr auch Bestandteil des Wertesystems der politischen Ebene ist, 
so dass die Verwaltung ihre Ziele auch ohne eigenen zusätzlichen Aufwand verfolgt 
und erfüllt sieht. Zum anderen hat sie verschiedentlich und unter verschiedenen Ver-
kehrsdirektoren die Erfahrung machen müssen, dass sich eigenes Engagement nicht 
lohnt, sondern letztlich nur Arbeitsaufwand und Ressourcenverbrauch mit sich bringt. 
Die endgültigen Entscheidungen werden letztlich – wie im vorangegangenen Ab-
schnitt 7.4.3.1 dargestellt – regelmäßig nicht aufgrund fachlicher, sondern auf Basis 
politisch strategischer Überlegungen getroffen. Insofern hat man sich darauf eingestellt 
und arbeitet weniger eigeninitiativ, sondern führt in erster Linie das aus, was seitens 
der politischen Ebene verlangt wird.  

7.4.4 Regulative Dimension 

Mit der konsequenten Übernahme der rein ausführenden Rolle ist ein konkreter Hand-
lungsbezug des administrativen Aufgabenträgers zur materiellen und formellen Ebene 
der regulativen institutionellen Dimension, das heißt zu Gesetzen, Verordnungen und 
formalisierten Regeln, verbunden. Wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrie-
ben, wird das erledigt, was von den übergeordneten Institutionen verlangt wird. Da es 
die kantonale ÖV-Gesetzgebung den Bestellern frei stellt, auf Basis welchen Verfah-
rens sie die Angebotsvereinbarungen vergeben (Case C: Legislative 1998) und da zu-
dem gemäß eigener Handlungslogik kein Interesse besteht, Ausschreibungswettbewer-
be durchzuführen, wendet die Verwaltung weiter das Offertverfahren an.  

„Sie haben aus meinen Erzählungen sicher rausgespürt, dass sich unsere Begeisterung für 
Ausschreibungen in engen Grenzen hält. Wie schon gesagt, ich spüre auch überhaupt keinen 
Druck, da aktiv werden zu müssen. Nicht aus der Politik und nicht durch irgendwelche ge-
setzlichen Regelungen. Die kantonale Gesetzgebung sagt dazu gar nichts, da steht nicht drin, 
dass wir das so oder so machen müssen.“ (Interview Case C, admin. AT 2 2009)  

Auch der politische Aufgabenträger, konkret der ehemalige Verkehrsdirektor, stellt 
einen expliziten Bezug zu diesem Gesetz her und zwar im Zusammenhang mit seiner 
Begründung, warum Ausschreibungen in seiner Amtszeit kein Thema waren. 

„Ausschreibungen sind bei uns ja auch gemäß kantonaler Gesetzgebung gar nicht zulässig, 
auch schon zu meiner Zeit nicht. Nach unserem ÖV-Gesetz ist die Ausschreibung nicht mög-
lich. Deshalb waren mir in dieser Hinsicht auch die Hände gebunden.“ (Interview Case C, pol. 
AT 1 2009) 

Faktisch ist es so, dass in dem entsprechenden Gesetz überhaupt keine Vorgaben oder 
Verbote in Bezug auf die anzuwendende Vergabepraktik enthalten sind. Die Aufga-
benträger müssen den Umfang ihrer Bestellungen lediglich an dem generellen Leis-
tungsauftrag orientieren. Wie, das heiß mit welchem Vergabeverfahren, sie die ent-
sprechenden Vorgaben umsetzen, wird im Gesetz nicht thematisiert (Gesetz zur Förde-



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.  133 

rung des öffentlichen Verkehrs, Kanton Case C). Ob es sich bei der entsprechenden 
Interviewaussage um eine strategische Aussage handelte oder ob sie auf der wirklichen 
Überzeugung, dass ein gesetzliches Ausschreibungsverbot bestünde, zustande kam – 
und das entsprechende Gesetz somit tatsächlich handlungsleitend bei den Entschei-
dungen gegen das Ausschreibungsverfahren war –, konnte nicht geklärt werden.  

Ein eindeutiger Handlungsbezug der politischen Aufgabenträgerebene konnte dagegen 
hinsichtlich der oben angesprochenen kantonalen Beteiligungsstrukturen im regionalen 
Busverkehr herausgearbeitet werden. Die Einführung des Ausschreibungsverfahrens in 
den regionalen Busverkehr würde für sie allein schon vor dem Hintergrund der kanto-
nalen Mehrheitsbeteiligung ein politisches Risiko darstellen. Sollte nämlich das ent-
sprechende Unternehmen seine Verkehre im Wettbewerb an andere Unternehmen ver-
lieren, würden sowohl kantonale Vermögenswerte als auch Arbeitsplätze in einem 
kantonalen Unternehmen vernichtet werden. Beides wäre nicht im Sinne des ange-
strebten politischen Erfolgs, so dass Ausschreibungen ein zu großes politisches Risiko 
darstellen.  

„Denn ist es ja auch so, der Kanton ist ja natürlich auch der Großaktionär von [nennt Namen 
des kantonalen Unternehmens, Anmerkung MG]. Einerseits ist man Leistungserbringer und 
auf der anderen Seite Besteller. Ist sowieso noch mal eine spezielle Situation, ja. Wenn jetzt 
vielleicht der Kanton nicht von Haus aus Hauptaktionär wäre, würde man das vielleicht an-
ders sehen. Aber so geht das nicht mit dem Wettbewerb. Stellen Sie sich vor, wir machen das, 
also, schreiben mal aus. Dann werden sich die Kritiker sofort melden und ich müsste begrün-
den warum usw. Und dann stellen Sie sich vor, unser Unternehmen verliert ein paar Linien, 
oder auch mehr, am besten sogar an ein deutsches Unternehmen. Oder sagen wir ein französi-
sches, Sie sind ja Deutscher. Ich will mir nicht vorstellen, was dann hier los wäre. Da können 
Sie doch als Regierungsrat gleich die Koffer packen. Dann muss ich sagen, ist es denn der 
Kampf und Krampf wert, wenn wir am Schluss 100.000 Franken einsparen auf dieses Volu-
men, ist es das wert? Nein, wir geben doch nicht jemand anderes als unserer [nennt Namen 
des Unternehmens, Anmerkung MG] Geld.“ (Interview Case C, pol. AT 1 2009) 

Die Tatsache, dass der politische Aufgabenträger auch noch im Verwaltungsrat des 
Unternehmens sitzt, erhöht für ihn das politische Risiko, das mit einem Wettbewerb 
unter den Unternehmen verbunden ist, noch zusätzlich, da er dann vorsätzlich gegen 
die Interessen des Unternehmens handeln würde. Die Doppelfunktion der politischen 
Aufgabenträgerebene und die damit verbundenen Schwierigkeit der Neutralität zeigt 
sich an verschiedenen Stellen des Interviewprotokolls deutlich. Die Erzählungen und 
Argumentationen, die eigentlich aus der Perspektive des kantonalen Verkehrsdirektors 
erfolgen sollten, wurden aus Sicht eines Vertreters des kantonalen Verkehrsunterneh-
mens geführt. 

„Ich glaube aber trotzdem, dass wir [gemeint ist das Unternehmen, Anmerkung MG] das mit 
den Ausschreibungen eigentlich gar nicht fürchten müssten. Wir sind gut aufgestellt, haben 
gute Zahlen und bringen super Qualität.“ (Interview Case B, pol.AT 1 2009) 
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„Vielleicht kommt das irgendwann mal mit der Ausschreibung. Nur bin ich überzeugt, dass 
wir selbst bei einer Ausschreibung den Auftrag bekommen würden. Und zwar korrekt. Weil 
wir einfach sehr effizient und kostengünstig schaffen. Bei uns redet niemand rum, wir sind ei-
ne Aktiengesellschaft. Also, was wir intern machen, geht das Parlament nichts an. Als ich ge-
kommen bin, habe ich ja noch einen 24-köpfigen Verwaltungsrat gehabt. Jede Gemeinde hat 
irgendeinen geschickt. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. So kann ein Unter-
nehmen nicht gut geführt werden. Ich will einen 7-köpfigen Verwaltungsrat und nicht mehr. 
Und habe dann nachher den direkten Weg gesucht und das Glück ist gewesen, ich habe ein-
fach eine Person aus dem Parlament in den VR wählen lassen. So dass das Parlament das Ge-
fühl hat, es könnte mitreden. Und jetzt heute sind wir nur noch sieben. Und das klappt wun-
derbar. Wir haben natürlich auch einen ganz guten Direktor im Unternehmen. Der sprudelt, 
das ist ein Powerman. Der ist vorher in der Privatwirtschaft schon Manager gewesen. Also, ein 
Erfolgstyp.“ (Interview Case C, pol. AT 2 2009) 

Es lässt sich festhalten, dass die kantonalen Beteiligungsstrukturen sowohl auf diskur-
siver Ebene, insbesondere aber über ihr Handeln systematisch von den politischen 
Aufgabenträgern ʻreproduziertʼ werden. 

Hinsichtlich des Aspekts der Anreizsysteme im Zusammenhang mit der Vergabethe-
matik ist für die administrative organisationale Ebene zunächst einmal festzustellen, 
dass keine positiven Anreize zur Anwendung eines bestimmten Vergabeverfahrens 
existieren. Dagegen lassen sich verschiedene negative Anreize in Bezug auf die Ein-
führung von Ausschreibungswettbewerb in den kantonalen regionalen Busverkehr 
identifizieren. Würde die Verwaltung Ausschreibungen thematisieren und forcieren, so 
würde sie damit gegen das Werte- und Normensystem des Regierungsrates handeln 
und unter Umständen sein politisches Risiko erhöhen. Zum anderen würde sie Agen-
da-Setting betreiben und damit die Kompetenzen überschreiten, die mit der ihr zudach-
ten Rolle innerhalb der Aufgabenträgerorganisation verbunden sind. Auch dadurch 
würde das politische Risiko des Regierungsrates weiter steigen. Beides würde von der 
politischen Ebene nicht akzeptiert werden, so dass mit Konsequenzen für die Verwal-
tung beziehungsweise für einzelne Personen zu rechnen wäre. Der Weggang des lang-
jährigen Amtsleiters infolge des Wechsels auf der Position des Verkehrsdirektors ver-
deutlicht diesen negativen Anreiz. Zwar ging es in dem konkreten Fall nicht um das 
Thema „Ausschreibungswettbewerb“, sondern um andere fachliche und persönliche 
Differenzen. Dennoch zeigt dieser personelle Wechsel, dass ein nicht konformes Ver-
halten mit direkten und persönlichen negativen Konsequenzen verbunden sein kann. 
Zumindest besteht jedoch ein negativer Anreiz dahingehend, dass eigenes Engagement 
zum Zwecke eines effizienteren regionalen Busverkehrs aufgrund fehlender Unterstüt-
zung durch den politischen Aufgabenträger letztlich nicht zu einer tatsächlichen Ände-
rung im System, sondern nur zu unnötigem Ressourcenverbrauch in der Verwaltung 
und zu unnötiger Arbeitsbelastung der engagierten Personen führen würde. 
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Der Handlungsbezug zu den bestehenden politischen Anreizsystemen wurde für die 
politische Aufgabenträgerebene bereits verschiedentlich in diesem Unterkapitel 7.4 
erwähnt. Der angestrebte politische Erfolg erfordert es unter anderem, Wahlen zu ge-
winnen. Zu diesem Zweck richtet der politische Aufgabenträger sein Handeln im Zu-
sammenhang mit der Vergabe der Angebotsvereinbarungen nicht (immer) an fachli-
chen und sachlichen Aspekten aus, sondern bezieht seine Einschätzungen hinsichtlich 
der Wählermeinung maßgeblich in seine Entscheidungen mit ein. 

7.5 Case D 

7.5.1 Beschreibung der Fallstudie 

Der Regionalverkehr im Kanton der vierten analysierten kantonalen Aufgabenträger-
organisation findet sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße statt. Aufgrund der 
besonderen topografischen Bedingungen mit vielen Regionen, die für den Schienen-
verkehr unzugänglich sind, bildet der regionale Busverkehr jedoch das Rückgrat des 
kantonalen ÖV (Interview Case D: pol. AT 2009). Er wird von verschiedenen Trans-
portunternehmen erbracht. Den weitaus größten Anteil der Busverkehre übernimmt 
PostAuto (Case D: administrativer Aufgabenträger 2010). Ein Busunternehmen, das 
sich in Analogie zur Fallstudie C im Besitz des Kantons befindet, existiert hier nicht. 

Die administrativen Aufgabenträgerfunktionen werden durch eine Abteilung ÖV als 
Organisationseinheit eines übergeordneten kantonalen Amts übernommen. Als politi-
scher Aufgabenträger fungiert der kantonale Verkehrsdirektor als Vorsteher des De-
partements, dem das eben genannte Amt mit der entsprechenden ÖV-Abteilung zuge-
ordnet ist und als Mitglied der kantonalen politischen Exekutive. Dem Verkehrsde-
partment stand bis zum Ende der 1990er Jahre ein SVP-Regierungsrat vor; seitdem 
befindet es sich in den Händen der CVP (Case D: politischer Aufgabenträger 2010). 
Die politische Landschaft ist traditionell bürgerlich geprägt; so setzt sich auch der Ge-
samtregierungsrat traditionell mehrheitlich aus Regierungsräten bürgerlicher Parteien 
zusammen.  

Case D wurde als vierte Fallstudie insgesamt und als zweite Fallstudie der Gruppe der 
nicht-ausschreibenden Aufgabenträgerorganisationen in den Forschungsprozess einbe-
zogen. Sie stellt für die relevanten Fragestellungen der vorliegenden Dissertation inso-
fern einen besonderen Fall dar, als dass im entsprechenden Kanton bereits Ende der 
1990er-Jahre einmalig das Ausschreibungsverfahren im Busverkehr angewendet wur-
de. Dies blieb jedoch die einzige Ausschreibung. Bei den betroffenen Linien handelte 
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es sich überwiegend um Leistungen des Ortsverkehrs; der positive Ausschreibungsent-
scheid wurde damals von den zuständigen kommunalen Aufgabenträgern getroffen. 
Die kantonale Aufgabenträgerorganisation akzeptierte die Entscheidung und begleitete 
den Ausschreibungsprozess konstruktiv, obwohl sie nicht wirklich überzeugt davon 
war (Interviews Case D: pol. AT 2009; admin. AT 1 2009 und admin. AT 2 2010). 

Die Ausschreibung hatte einen Betreiberwechsel zur Folge, der für die kantonalen 
Aufgabenträger unerwartet kam und auch nicht erwünscht war. Im Ergebnis führte das 
zwar zu einer geringen Effizienzsteigerung auf den betroffenen Linien, aber auch zu 
Einbußen in der von den Kundinnen und Kunden wahrgenommen Qualität. Diese ent-
standen zum einen durch den Wegfall verschiedener Zusatzleistungen, die bislang 
durch den bisherigen Betreiber unentgeltlich erbracht worden waren. Zu nennen sind 
hier etwa die Abholung beziehungsweise Ablieferung von Touristengruppen direkt am 
Hotel statt an der nächstgelegenen Haltestelle oder die Möglichkeit zum Ein- und Aus-
steigen auch außerhalb von Haltestellenzonen. Zum anderen entstanden Qualitätsein-
bußen dadurch, dass der neue Betreiber in der ersten Zeit nach Betriebsaufnahme teil-
weise Probleme mit der Fahrplaneinhaltung und dem Anfahren der richtigen Haltestel-
len hatte (Interviews Case D: pol. AT 2009; admin. AT 1 2009 und admin. AT 2 
2010). 

Die Ausschreibung blieb ein Einzelfall. Sämtliche späteren Vergaben basierten wieder 
auf dem klassischen Offertverfahren. Auch im Zusammenhang mit verschiedenen aus-
gelaufenen Konzessionen ab dem Jahr 2007 beziehungsweise mit den sich daran an-
schließenden Angebotsvereinbarungen wurden jeweils Entscheidungen gegen die An-
wendung des Ausschreibungsverfahrens getroffen (Interview Case D: pol. AT 2009). 
Im Rahmen der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage im Jahr 2006, die den 
Einsatz von Ausschreibungswettbewerb zur Neuvergabe auslaufender Konzessionen 
im regionalen Busverkehr betraf, legte der für den ÖV zuständige Regierungsrat expli-
zit dar, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen keine Ausschreibungen geplant 
seien (Case D: Legislative 2006). 

7.5.2 Kulturell-kognitive Dimension 

Eine wesentliche Erkenntnis der Datenanalyse, die für alle drei institutionellen Dimen-
sionen von Bedeutung ist, betrifft die besondere Affinität des administrativen Aufga-
benträgers zum ÖV. Dieser Aspekt wurde teilweise bereits im Zusammenhang mit den 
anderen Fallstudien angesprochen. Bei der Fallstudie D ist er jedoch besonders ausge-
prägt und deutet sich zum Beispiel bereits in der speziellen Dekoration der Büroräum-
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lichkeiten an. Dort finden sich verschiedene Artefakte, die einen besonderen Bezug 
zum ÖV vermuten lassen, konkret zum Beispiel eingerahmte Repliken historischer 
Eisenbahnnetzpläne oder eingerahmte Fotos verschiedener Typen von Verkehrsfahr-
zeugen, zum Beispiel von Lokomotiven. Im Hinblick auf die kulturell-kognitive Di-
mension lässt sich die ÖV-Affinität aus dem verwendeten Vokabular, den Kategorisie-
rungen und den mentalen Modellen in Bezug auf den ÖV generell und in Bezug auf 
die hier relevante Vergabethematik ableiten.  

Die Ergebnisse der Datenanalyse zu dem vom administrativen Aufgabenträger ver-
wendeten Vokabular bestätigen die bisherigen Erkenntnisse aus der Analyse der Fall-
studien A, B und C. Verwendet wird ein Fachvokabular mit vielen ÖV-
fachspezifischen und technischen Ausdrücken. Auffällig bei der Fallstudie D war zu-
dem die Verwendung von Begrifflichkeiten und Bezeichnungen, die der Kategorie 
‘ÖV-Szene-Vokabular’ zugeordnet werden können. So wird zum Beispiel im Zusam-
menhang mit der notwendigen Integration der Regional- und Fernverkehrsplanungen 
davon gesprochen, dass „der Lokalverkehr und der Fernverkehr verheiratet werden“ 
(Interview Case D, admin. AT 2 2010) müssen. Eine weitere Auffälligkeit im Hinblick 
auf das verwendete Vokabular – auf den ersten Blick lediglich ein sprachliches Detail, 
im Kontext der Gesamtanalyse allerdings ein wesentlicher Hinweis für eine grundsätz-
liche Erkenntnis in Bezug auf die organisationale Ebene des administrativen Aufga-
benträgers – betrifft die Verwendung des Unternehmensnamens ʻPostAutoʼ als Syno-
nym für den allgemeinen Begriff ʻBusunternehmenʼ. An verschiedenen Stellen im In-
terviewprotokoll lässt sich feststellen, dass jeweils explizit von ʻPostAutoʼ gesprochen 
wurde, als es thematisch eigentlich um die Gruppe der Busunternehmen generell ging. 
Offenbar hat im Laufe der langjährigen Zusammenarbeit eine gewisse Identifizierung 
mit dem Unternehmen stattgefunden, so dass der regionale Busverkehr mit PostAuto 
gleichgesetzt wird.  

Dieser Aspekt schlägt sich auch in den Kategorisierungen und mentalen Modellen nie-
der. Grundsätzlich lässt sich in diesem Zusammenhang feststellen, dass die entspre-
chenden kognitiven Institutionen als in sich abgeschlossen und mehr oder weniger los-
gekoppelt von (möglichen) Änderungen der Umwelt erscheinen. Im Hinblick auf den 
kantonalen Regionalverkehr liegt ein mentales Modell vor, das im Sinne eines opti-
mierten Gesamtsystems auf einer engen, vertrauensvollen und persönlichen Zusam-
menarbeit der Teilsysteme und der daran beteiligten Organisationen und Akteure unter 
Anwendung routinisierter Praktiken und Prozesse basiert. Wesentlich ist in diesem 
Zusammenhang, dass sowohl der Kreis der im Modell enthaltenen Organisationen als 
auch die angewendeten Praktiken und Prozesse im Modell nicht als Variable abgebil-
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det werden, sondern als extern gegebene und unveränderbare Größe. Wie eben be-
schrieben, wird PostAuto zum Beispiel als eine Art natürlicher Betreiber des regiona-
len Busverkehrs angesehen. Gleiches trifft für die Ebene der Praktiken auf das Offert-
verfahren zu. 

ÖV-relevante Änderungen der Umwelt oder andere neue Aspekte, die an den kantona-
len Regionalverkehr herangetragen werden, wie zum Beispiel alternative Vergabe-
praktiken, werden vor dem Hintergrund des bestehenden mentalen Modells kategori-
siert und bewertet. Ist ein neuer Aspekt mit dem mentalen Modell vereinbar, so wird er 
als ʻgutʼ eingeordnet und akzeptiert. Ist er nicht mit dem Modell vereinbar, wie zum 
Beispiel eine Auswahl der Busbetreiber mittels wettbewerblichem Ausschreibungsver-
fahren, so wird er abgelehnt. 

Im Hinblick auf die kulturell-kognitiven Institutionen der politischen organisationalen 
Aufgabenträgerebene ähneln die Ergebnisse der Datenanalyse denen der Fallstudie B. 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Vokabular, die Kategorisierungen, die 
mentalen Modelle sowie generell die darauf basierenden Argumentationen des politi-
schen Aufgabenträgers des Case D durch Sachlichkeit und Nüchternheit geprägt sind. 
Der kantonale Verkehrsdirektor ist langjährig im Amt und verfügt trotz seines ur-
sprünglich juristischen Ausbildungs- und Berufshintergrundes über ein umfangreiches 
technisches Wissen den ÖV betreffend, das er sich offenbar im Laufe seiner Zeit als 
Vertreter der politischen Aufgabenträgerebene angeeignet hat. Beispielsweise wird 
häufig technisches, ÖV-spezifisches Fachvokabular verwendet („doppelte Taktdichte“, 
„integrierter Taktfahrplan“, „Symmetrieminute“, Interview Case D, pol. AT 2009). 
Zudem werden Themen in die Argumentation eingebaut, die eine gewisse Kenntnis 
und ein gewisses Verständnis des ÖV-Systems verlangen, wie beispielsweise die ope-
rativen Betriebsabläufe in den Busunternehmen.  

Ein wesentlicher Aspekt der kulturell-kognitiven Dimension in Bezug auf den ÖV be-
trifft das Verhältnis von regionalem Schienen- und Busverkehr. Anders als in den bis-
her analysierten Kantonen bildet hier nicht der Schienenverkehr das Rückgrat des kan-
tonalen Regionalverkehrs, sondern der Busverkehr. Als entsprechend hoch schätzt der 
kantonale Verkehrsdirektor daher seine Bedeutung für den Kanton – und für sich 
selbst als Mitglied der politischen Aufgabenträgerebene – ein (Interview Case D, pol. 
AT 2009). 
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7.5.3 Normative Dimension 

7.5.3.1 Werte und Normen 

Administrative Aufgabenträgerebene 
Die im Zusammenhang mit der kulturell-kognitiven institutionellen Dimension bereits 
angesprochene ÖV-Affinität der administrativen Ebene in der Aufgabenträgerorgani-
sation manifestiert sich in ihren Werten und Normen in Bezug auf den regionalen 
Busverkehr. An oberster Stelle in der Werte-Hierarchie steht eine hohe Qualität, wie 
dies aufgrund der Analyseergebnisse der anderen Fallstudien grundsätzlich auch zu 
erwarten war. Das dahinterliegende Qualitätsverständnis bezieht sich zum einen auf 
ʻharteʼ, das heißt auf technische und funktionale Qualitätsaspekte, wie zum Beispiel 
auf die Ausstattung des Wagenmaterials oder die Fahrplanstabilität. Zum anderen um-
fasst es aber auch Aspekte, die eher der Kategorie ʻÖV-Romantikʼ zuzuordnen sind. 

„Und wenn dann plötzlich auf der Strecke der Bus anhält und der Chauffeur übers Mikrofon 
sagt: Da, schauen Sie, da unten sind drei Hirsche oder da läuft ein Marder links über die Stra-
ße oder eben das Panorama erklärt. Da hinten sehen Sie den Piz sowieso und dort können sie 
eine schöne Wanderung machen. Und am Schluss klatschen die Fahrgäste, wenn sie am Ziel 
ankommen, und er wünscht noch einen schönen Nachmittag. Da fühlt sich der Fahrgast dann 
als König und sagt: Jetzt habe ich eine wirklich schöne Fahrt gehabt. Ich bin begrüßt worden, 
er hat meinen Koffer reingetragen, er hat mir noch gesagt, gehen Sie auf Gleis 2 im Bahnhof. 
Und das ist halt schon eine Form von der Qualität, die wir hier haben wollen. Oder dass dann 
der Chauffeur nach der Fahrt wie selbstverständlich schauen geht, ob noch einer das Handy 
vergessen hat oder das Portemonnaie. Und dann noch gerade die Telefonnummer raussucht 
und die Mutter anruft, wenn es ein Kind war, das er kannte. Und auf der Retourfahrt hält er 
dann an, weil er weiß, wo die Mutter wohnt. Und abends, wenn das Kind wieder nach Hause 
kommt, hat es die Fundsachen schon gerade wieder daheim. Das ist dann eben der Sonderser-
vice, den wir hier haben wollen.“ (Interview Case D, admin. AT 2 2010) 

Als zweite wesentliche und eigenständige Wertekategorie lassen sich soziale Werte 
identifizieren. Konkret geht es dabei um zwei Aspekte. Der erste davon ist die Auf-
rechterhaltung der engen, teilweise persönlichen Beziehungen und der vertrauensvol-
len Zusammenarbeit innerhalb der kantonalen ÖV-Szene, derer man sich in der Ver-
waltung zugehörig fühlt. Zweitens geht es darum, ein Stück Schweizer und kantonaler 
(ÖV-)Kultur mit den traditionellen Strukturen, Unternehmen und Symbolen zu bewah-
ren, die als wichtig erachtet werden. 

Finanzielle Aspekte wie eine hohe Effizienz haben dagegen als eigenständige Werte 
keine Bedeutung. Sie erhalten ihre Wertigkeit vielmehr dadurch, dass die Notwendig-
keit einer angemessen Effizienz im ÖV-System aufgrund begrenzter öffentlicher Mit-
tel als Bedingung für die Erhaltung des heutigen hohen Qualitätsstandards gesehen 
und anerkannt wird. Explizit allerdings geschieht dies nur als Nebenbedingung, das 
heißt den qualitativen Werten klar untergeordnet. 
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„Unser Ziel ist es nicht, ein bestehendes Angebot billiger zu produzieren, sondern mir geht es 
darum, ein besseres Angebot durch günstige Produktion zu ermöglichen. […] Eine gewisse Ef-
fizienz ist ja schön und gut, die brauchen wir auch im System. Wir müssen jetzt langsam aber 
mal aufpassen, dass wir die Zitrone nicht zu fest auspressen. Nehmen Sie nur das Wagen- und 
Rollmaterial. Da gibt es super Entwicklungen, mit super Technik, Fahrgastinformationssystem 
usw. Aber das ist natürlich kostentreibend. Und wenn wir dann zu sehr auf die Effizienz ach-
ten, dann können wir diese Technik nicht einsetzen.“ (Interview Case D, admin. AT 2 2010) 

Im Hinblick auf die Vergabe der Angebotsvereinbarungen hat das entsprechende Wer-
tesystem zur Konsequenz, dass der Einsatz des Offertverfahren klar präferiert und 
Ausschreibungswettbewerbe grundsätzlich kritisch gesehen und abgelehnt werden. An 
den Aspekten Qualität und Effizienz lässt sich diese Haltung verdeutlichen.  

Wesentlich im Hinblick auf die qualitativen Aspekte der beiden Verfahren ist zunächst 
die grundsätzliche Annahme eines hohen Qualitäts- und Innovationsniveaus im 
Schweizer ÖV. Weiteres Potential zu Qualitätssteigerungen wird nur in einer Optimie-
rung beziehungsweise optimierten Planung des Gesamtsystems ÖV gesehen, was eine 
enge Zusammenarbeit der Unternehmen und der Aufgabenträger erfordert. Das wiede-
rum ließe sich am besten mit dem Offertverfahren erreichen. 

„Der wirklich erfolgsversprechende Schritt für noch mehr Qualität ist, dass man weiter zu-
sammen mit den Transportunternehmen an einem Tisch sitzt und überlegt, wie kann man das 
jetzt weiter optimieren. Denn wir haben den Anspruch, dass der öffentliche Verkehr als Ge-
samtsystem funktioniert. Da ist der Wettbewerbsgedanke natürlich grundsätzlich problema-
tisch. Wenn die Transportunternehmen eigentlich eng zusammenschaffen sollen. Das bekom-
men Sie aber mit dem Offertverfahren hin.“ (Interview Case D, admin. AT 1 2009) 

Wesentlich ausschlaggebender für die ablehnende Haltung gegenüber Ausschreibun-
gen als die Annahme, mit ihnen ließe sich die Qualität nicht weiter erhöhen, ist jedoch 
die Befürchtung, sie würden das derzeitige hohe Qualitätsniveau direkt gefährden. 
Zum einen würden Ausschreibungen eher eine Verschlechterung der Zusammenarbeit 
zur Folge haben, sowohl zwischen den Betreibern als auch zwischen Betreibern und 
Aufgabenträger, was jedoch der angestrebten Angebots- und Systemoptimierung zu-
widerliefe. Zum anderen wird das Risiko gesehen, dass der Wettbewerb zu einem 
niedrigeren Lohnniveau führen würde, mit der Konsequenz, zukünftig zunehmend aus-
ländische Buschauffeure in den Bussen sitzen zu haben, was nicht dem erwarteten 
Qualitätsniveau entspräche (siehe in diesem Zusammenhang auch die entsprechende 
Aussage zum Qualitätsverständnis im Abschnitt 7.5.2) 

„Und, ich meine, das muss man ja ganz realistisch sehen, zu was hat der Wettbewerb geführt 
jetzt im Busbereich. Also, alle schauen, dass sie den größten Kostenblock, nämlich die Perso-
nalkosten, möglichst in den Griff bekommen. Und was hat das zur Folge? Man probiert natür-
lich, möglichst junge Chauffeure zu haben, man probiert, die Anfangslöhne eher tiefer zu ma-
chen. Was dazu führt, dass PostAuto ein unattraktiver Arbeitgeber bei Schweizern geworden 
ist. Und eben, das da mit der Personenfreizügigkeit, das muss ich ihnen ja nicht erklären, da 
sind auf einmal sehr viele Deutsche und Holländer beispielsweise in die Schweiz gekommen. 
Und die finden auch die niedrigeren Löhne immer noch toll, im Vergleich jetzt zu Deutsch-
land. Und dann hätten wir halt noch mehr deutsche und holländische Chauffeure in den 
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PostAutos. Was natürlich mit dem Auftritt, den wir eigentlich haben wollen, wie wir gegen-
über dem Kunden auftreten wollen, nicht unbedingt vereinbar ist.“ (Interview Case D, admin. 
AT 2 2010) 

Im Hinblick auf die finanziellen Aspekte fällt die Bewertung der beiden Vergabever-
fahren ähnlich aus. Zunächst einmal wird seitens des Amts von einer schon heute aus-
reichend hohen Effizienz der Busunternehmen ausgegangen. Insbesondere die einma-
lige Ausschreibung aus dem Jahr 1999 habe dafür gesorgt, dass die Unternehmen effi-
zient arbeiteten. Entsprechend geringes Potential zur weiteren Effizienzsteigerungen 
wird im Ausschreibungswettbewerb gesehen.  

„Da wirkt immer noch der virtuelle Wettbewerb. Wir haben ja mal gezeigt, dass wir das ma-
chen. Also ich habe schon den Eindruck, dass der Schreck noch tief sitzt. Das ist noch nicht so 
schnell vergessen gegangen. Das ist Schock gewesen, für uns alle. Das Damoklesschwert, das 
über jeder Unternehmung hängt, das hängt immer noch. Und mehr braucht es eigentlich gar 
nicht.“ (Interview Case D, admin. AT 2 2010) 

Potential für weitere Effizienzsteigerungen im regionalen Busverkehr wird in erster 
Linie in einer Optimierung der Infrastruktur sowie der Angebots- und Fahrplankonzep-
te gesehen. Beides erfordert aus Sicht des Amts – ähnlich wie in Bezug auf die Quali-
tät beschrieben – eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Busunter-
nehmen. Bei einer wettbewerblichen Vergabe mittels Ausschreibungen wäre dies je-
doch nicht möglich (Interview Case D, admin. AT 1 2009). 

Zusammenfassend kann für die administrative Aufgabenträgerebene festgehalten wer-
den, dass die Normen im Hinblick auf den ÖV sowie auf die Vergabe der Angebots-
vereinbarungen durch qualitative und soziale Werte geprägt werden. Daraus folgt eine 
klare Präferenz für das Offert- und gegen das Ausschreibungsverfahren. Die entspre-
chenden Erkenntnisse ähneln denjenigen für den administrativen Aufgabenträger der 
Fallstudie C. 

Politische Aufgabenträgerebene 
In Bezug auf die politische organisationale Ebene lieferte die Analyse der Werte und 
Normen zunächst überraschende Erkenntnisse, die sich im Zuge der weiteren Daten-
analyse jedoch relativierten. In Analogie zur ebenfalls nicht-ausschreibenden Fallstu-
die C war erwartet worden, dass Effizienz eher keine große Rolle im Wertesystem 
spielt. Der politische Aufgabenträger des Case D dagegen betonte im Interview im 
Rahmen seiner Erzählungen mehrfach die hohe Relevanz von finanziellen Aspekten 
und hoher Effizienz für ihn und für seine Entscheidungen im Zusammenhang mit der 
Vergabe der Angebotsvereinbarungen. 

„Für mich als Besteller muss aber natürlich auch die Wirtschaftlichkeit stimmen. Also, es gibt 
auch die Frage, wie teuer ist das Angebot, nicht nur für den Kunden, sondern wie viel legt 
jetzt der Kanton noch dazu. Die Frage der Wirtschaftlichkeit hat man immer im Hinterkopf bei 
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den Entscheidungen. Also, ich bin natürlich nicht bereit, mich da auszuliefern auf ewig einem 
Fuhrhalter, sei es Post oder wer auch immer. Ich will ja auch regelmäßig eine Überprüfung der 
Abgeltungen.“ (Interview Case D, pol. AT 2009) 

Die Analyse des Interviews im Gesamtkontext, die Analyse von weiteren Dokumenten 
sowie die Analyse tatsächlich getroffener und auch nicht getroffener Entscheidungen 
zeigte jedoch, dass die tatsächliche Bedeutung finanzieller Werte für das Handeln des 
politischen Aufgabenträgers nicht immer ganz so hoch ausfällt, wie im Interview mit-
tels entsprechender explizier Aussagen vermittelt werde sollte. 

Denn zum einen zeigte sich auch für die Fallstudie D, dass die für die Bevölkerung als 
relevant eingeschätzten Werte in Bezug auf den ÖV die Entscheidungen der politi-
schen Ebene maßgeblich beeinflussten. Und die Bedeutung von Effizienz für die Be-
völkerung wird in diesem Zusammenhang, wie auch vom Verkehrsdirektor im Inter-
view erwähnt, als gering eingeschätzt. 

„Die ganze Frage der Effizienz im ÖV spielt für die Menschen im Kanton und deshalb wahr-
scheinlich auch für die Mehrheit im Parlament einfach weniger eine Rolle. […] Solange der 
Kanton bezahlt, interessiert das aber keinen.“ 

Zum anderen wurde deutlich, dass trotz über zehnjähriger Amtszeit keine Daten- und 
Vergleichsgrundlage existiert, die es ermöglichen würde, sich einen systematischen 
und belastbaren Überblick zum Beispiel über die Effizienz der Betreiberunternehmen 
zu verschaffen. In diesem Zusammenhang wurde auch erwähnt, dass man keine Kos-
tenvergleiche durchführen könne, da man immer noch auf das Benchmarksystem vom 
BAV warte (Case D: Legislative 2006; Interview Case D, pol. AT 2009). Gemäss 
BAV ist das System allerdings seit längerer Zeit einsatzbereit und wird von anderen 
Kantonen auch bereits verwendet (siehe in diesem Zusammenhang zum Beispiel die 
Ausführungen zur Fallstudie B). Damit es von einem Kanton genutzt werden könne, 
brauche es allerdings entsprechendes kantonales Engagement (Interview BAV 2009). 

Insgesamt zeigt sich, dass Effizienz zwar Teil des Wertesystems des politischen Auf-
gabenträgers ist, aber eben nur von untergeordneter Bedeutung – was letztlich auch 
eine eigene Aussage des Verkehrsdirektors untermauert. 

„Ich möchte zwar grundsätzlich schon niedrigere Kosten, aber nicht um den Preis eines Be-
treiberwechsels, schon gar nicht hin zu einem nicht lokalen Unternehmen. So ist das halt bei 
uns, ein gutes Miteinander ist dann doch wichtiger als den letzten Rappen zu sparen. Zumal 
der finanzielle Druck sich ja auch noch in Grenzen hält.“ (Interview Case D, pol. AT 2009) 

Dagegen besitzen qualitative Werte auch für den politischen Aufgabenträger des Case 
D die höchste Priorität, da die (Wahl-)Bevölkerung eine hohe Qualität im regionalen 
Busverkehr beziehungsweise im ÖV generell erwartet. Mit diesem Ergebnis war vor 
dem Hintergrund der bisherigen Analyseergebnisse der politischen organisationalen 
Ebenen auch zu rechnen. 
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„Die Qualität steht grundsätzlich für uns immer im Vordergrund. Das können Sie als Regie-
rungsrat in diesem Departement auch gar nicht anders machen, das wird von den Leuten von 
Ihnen so erwartet.“ (Interview Case D, pol. AT 2009) 

Das dahinterliegende Qualitätsverständnis bezieht sich sowohl auf funktionale Ge-
sichtspunkte als auch auf die bereits im Kontext der anderen Fallstudien angesproche-
nen emotionalen Aspekte. Das Qualitätsniveau im regionalen Busverkehr des eigenen 
Kantons wird als sehr hoch bewertet, Handlungsbedarf wird in diesem Zusammenhang 
nicht gesehen. Zudem weiß der Verkehrsdirektor um die ÖV-Affinität seiner Verwal-
tung, um ihr großes Engagement für eine hohe Qualität im ÖV sowie um ihre gute Zu-
sammenarbeit mit den Busbetreibern. Deshalb sieht er ein hohes Qualitätsniveau auch 
für die Zukunft als gewährleistet an – falls sich in den bestehenden Abläufen und 
Strukturen nichts ändert. 

Soziale Aspekte bilden die zweite Säule des Wertesystems der politischen Aufgaben-
trägerebene. Um politisch erfolgreich zu sein, müssten Traditionen beziehungsweise 
ihre Bewahrung von einem Regierungsrat des entsprechenden Kantons ebenso berück-
sichtigt werden wie das Schaffen eines angemessenen Ausgleichs zwischen den vielen, 
teilweise abgelegenen Regionen. Im Hinblick auf den ÖV spielt in diesem Zusammen-
hang etwa das Fuhrhaltersystem eine wesentliche Rolle, das aufgrund des seit jeher 
hohen Marktanteils von PostAuto im kantonalen regionalen Busverkehr weit verbreitet 
ist und bei dem lokale Kleinstbetriebe als Subakkordanten von PostAuto die jeweili-
gen Verkehrsleistungen erbringen. Obwohl bekannt ist, dass eine entsprechende Struk-
tur mit höheren Abgeltungen verbunden ist, wird an dem System bewusst festgehalten, 
um den damit verbundenen Regionalausgleich nicht zu gefährden und um nicht mit 
Traditionen brechen zu müssen.  

„Kommt dazu, dass die Leistungsanbieter, also PostAuto, immer regionale Anbieter auch sind 
und damit auch die Relevanz der Regionalwirtschaften ins Spiel kommt. Für mich hat das 
auch einen gerechtfertigten Preis, dass es diese Fuhrhalter so gibt, ich habe das schon gesagt. 
Das hängt zusammen mit der dezentralen Ausrichtung des Kantons, mit der Sorge um jeden 
Arbeitsplatz, der aus einer Region verschwindet, aber auch mit unserer ÖV-Kultur. Fuhrhalter 
gab es hier schon immer. Das sind größtenteils Familienunternehmungen, über die Talschaften 
verteilt. Also, das darf etwas kosten.“ (Interview Case D, pol. AT 2009) 

Die hohe Bedeutung qualitativer und sozialer Werte hat in Bezug auf die Vergabe der 
Angebotsvereinbarungen zur Konsequenz, dass das klassische Offertverfahren grund-
sätzlich als die beste Vergabevariante präferiert wird. Ausschreibungen werden als 
Risiko sowohl für die Erfüllung der qualitativen als auch der sozialen Werte gesehen – 
und damit wiederum als Risiko für den politischen Erfolg. 

„Möglicherweise gibt es zu Beginn, also nach Betriebsaufnahme des neuen Unternehmens, bis 
sich das Ganze einspielt, Probleme, die Zeiten einzuhalten oder die richtigen Haltestellen an-
zufahren. Das sind Reibungsverluste, die sich aus einem Übergang ergeben. Tatsächlich kön-
nen die so groß sein, dass man sich schon die Überlegungen macht, will man das in Kauf 
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nehmen? Dass das wieder zwei oder drei Jahre geht, bis die das kapieren. Und die Zeit haben 
Sie als Politiker vielleicht nicht immer. Da sehe ich schon ein generelles Risiko, das es abzuwä-
gen gilt. […] Und die Gefahr, dass jetzt bei einer Ausschreibung plötzlich irgendein Gigant 
von irgendwo herkommt und unsere ÖV-Tradition mit den Fuhrhaltern hier ändert, die sehe 
ich schon. Wenn da eine französische Gesellschaft kommt, die sich dann sagt: Ja, wir bauen da 
in der Kantonshauptstadt auf einem großen Areal unser Depot und ziehen das aus den Regio-
nen da zusammen, dann würde das wohl nicht so gut bei den Menschen da draußen ankom-
men.“ (Interview Case D, pol. AT 2009) 

Zusammenfassend kann für die politische Ebene der Aufgabenträgerorganisation fest-
gehalten werden, dass sich das entsprechende Werte- und Normensystem in erster Li-
nie aus Aspekten zusammensetzt, die für eine positive Wahrnehmung des ÖV durch 
die Bevölkerung als wichtig erachtet werden. In diesem Zusammenhang sind es quali-
tative und soziale Werte, die insbesondere normen- und handlungsprägend sind, so 
auch im Hinblick auf die Vergabe der Angebotsvereinbarungen. Dies hat zur Konse-
quenz, dass eine Vergabe auf Basis des Offertverfahrens präferiert wird. Obwohl einer 
hohen Effizienz aufgrund der eigenen Überzeugung eigentlich eine hohe Bedeutung 
zugewiesen wird, hat sie aufgrund der sie überlagernden politischen Überlegungen 
faktisch nur geringen Einfluss auf die Vergaben und die Auswahl des Vergabeverfah-
rens. 

7.5.3.2 Rollen 

Mit der ÖV-Affinität und den entsprechenden Werten und Normen ist eine klare Vor-
stellung der administrativen Aufgabenträgerebene davon verbunden, wie der regionale 
Busverkehr ausgestaltet sein sollte und welche Praktiken in diesem Zusammenhang 
anzuwenden beziehungsweise nicht anzuwenden sind. Damit geht ein ebenso klares 
Verständnis hinsichtlich der eigenen Rolle und hinsichtlich der Rolle der politischen 
Aufgabenträgerebene einher. Die fachliche Kompetenz für den regionalen Busverkehr 
und für die Frage, ob der Einsatz von Ausschreibungswettbewerb sinnvoll wäre, wird 
auf der administrativen organisationalen Ebene und nicht auf der politischen Ebene 
gesehen. Allerdings geht das eigene Selbstverständnis über die fachliche Ebene hinaus. 
Der Regierungsrat wird zwar als demokratisch legitimierte Entscheidungsinstanz ak-
zeptiert, sich selbst schreibt die Verwaltung aber eine Art faktische Entscheidungs-
kompetenz darüber zu, ob es zu Ausschreibungen kommt oder nicht. Zum einen er-
folgt dies in positiver Hinsicht. Wenn seitens der Verwaltung eine Präferenz für Aus-
schreibungen im regionalen Busverkehr bestände oder entstände (was der Inter-
viewpartner selbst allerdings ausschließt), könnte die politische Ebene mit den ent-
sprechende Zahlen von der Vorteilhaftigkeit dieses Verfahrens überzeugt werden und 
es würde zu einem Ausschreibungswettbewerb kommen. Zum anderen – und dies ist 
im Hinblick auf die tatsächliche Situation in der Aufgabenträgerorganisation eher von 
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Relevanz – geschieht es in negativer Hinsicht. Selbst wenn seitens der politischen 
Ebene Interesse an Ausschreibungen bestünde, käme es realistischerweise nicht zu 
einem diesbezüglichen Wettbewerb kommen, wenn die Verwaltung dieses Vorhaben 
nicht aktiv unterstützen würde (Interview Case D: admin. AT 2 2010). 

Überraschenderweise wird das Selbstverständnis des administrativen Aufgabenträgers 
zum Teil durch die politische Aufgabenträgerebene bestätigt. Zwar wird das formelle 
Entscheidungsmonopol uneingeschränkt für die politische Ebene beansprucht. Gleich-
zeitig ist man sich jedoch des Selbstverständnisses der Verwaltung und ihrer Strate-
gien zur Durchsetzung ihres Entscheidungsanspruchs bewusst und berücksichtigt dies 
explizit in dem eigenen Handeln. 

„Das Amt hat eine starke Rolle, ich muss in Bezug auf Details und Fakten auf die hören im 
Wissen darum, dass die Fachleute eine Affinität natürlich zu den arrivierten, zu den bestehen-
den Strukturen und Betreibern haben. Weil sie immer mit denen zusammen arbeiten. […] Und 
die haben natürlich auch Hebel in der Hand, ihre Ansichten durchzusetzen. Das ist dann mei-
ne Verantwortung als Chef und unsere Verantwortung in der Regierung zu beurteilen, in wie 
weit die Informationen aus dem Amt dadurch begründet sind, dass es Ausschreibungen ein-
fach verhindern möchte, weil man Gewohntes nicht ändern will.“ (Interview Case D, pol. AT 
2009) 

Trotz zum Teil unterschiedlicher Rollenverständnisse gibt es in der derzeitigen Kons-
tellation kein Problem mit der Kompetenzverteilung in Bezug auf die Vergabethema-
tik. Beide Ebenen sind sich aufgrund ihrer jeweiligen Werte- und Normensysteme ei-
nig, Vergaben zurzeit ausschliesslich auf Basis des Offertverfahrens durchzuführen. 

7.5.4 Regulative Dimension 

Weder für die administrative noch für die politische organisationale Aufgabenträger-
ebene war ein handlungsrelevanter Bezug zu Gesetzen oder anderen ähnlichen forma-
lisierten und materialisierten regulativen Institutionen im Zusammenhang mit der 
Vergabethematik der letzten Jahre festzustellen.  

Der politische Aufgabenträger nimmt insofern Bezug auf die gesetzliche Ordnung, als 
dass er einen klaren rechtlichen Rahmen für Ausschreibungen fordert. Allerdings wird 
auch deutlich, dass dieser Aspekt nicht wirklich entscheidend dafür ist beziehungswei-
se war, selber bislang keinen Ausschreibungswettbewerb im regionalen Busverkehr 
durchgeführt zu haben (Interview Case D, pol. AT 2009). 

Anders sieht es hinsichtlich der bislang einzigen Ausschreibung aus dem Jahr 1999 
aus. Wie oben bereits beschrieben, wurde das wettbewerbliche Verfahren durch die 
zuständigen Entscheidungsträger auf kommunaler Ebene initiiert und durchgeführt. 
Die kantonalen Aufgabenträger waren aufgrund der Klassifizierung der betroffenen 
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Verkehre als Ortsverkehre nur indirekt beteiligt. Dass sie trotz ihrer grundsätzlichen 
Vorbehalte gegenüber der geplanten Ausschreibung dennoch letztlich ihre Zustim-
mung dafür gaben, war insbesondere in einer fehlenden juristischen Ablehnungsgrund-
lage begründet. Mit anderen Worten, der Kanton hätte seine Beteiligung an dem Aus-
schreibungsverfahren abgelehnt, wenn eine entsprechende juristische Legitimationsba-
sis vorhanden gewesen wäre. 

„Die Möglichkeit auszuschreiben war ja nun mal gegeben vom übergeordneten Recht. Aus ju-
ristischen Gründen konnten wir nicht nein sagen, sonst hätten wir das gemacht. Man hätte das 
höchstens zur Ablehnung empfehlen können und sagen können, die Ausschreibungsregelun-
gen sind unklar aufgrund der geltenden gesetzlichen Regelungen. Aber dann hätte es einfach 
eine Riesendiskussion gegeben.“ (Interview Case D, admin. AT 2 2010) 

Ein Handlungsbezug zu den kantonalen Beteiligungsstrukturen als Element der for-
mellen Organisationsstrukturen ist für beide organisationalen Ebenen, wie erwartet, 
nicht festzustellen. Im Zusammenhang mit der Beschreibung der Fallstudie D im Ab-
schnitt 7.5.1 wurde die kantonale Beteiligungsstruktur bezüglich des Regionalverkehrs 
bereits kurz angesprochen. Beteiligungen an einem Busunternehmen, wie zum Bei-
spiel bei der Fallstudie C, existieren nicht.  

Allerdings haben sich durch die angesprochene enge Zusammenarbeit und die dadurch 
entstandenen engen Beziehungen zwischen der administrativen organisationalen Ebe-
ne und den wenigen Unternehmen, die im kantonalen regionalen Busverkehr tätig 
sind, informelle organisationale Strukturen herausgebildet. Offenbar hat die jahrelange 
Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen dazu geführt, dass sie als natürliche Organi-
sationseinheit des ÖV-Systems angesehen werden. Ein Handlungsbezug des administ-
rativen, aber auch des politischen Aufgabenträgers zu diesen informellen Strukturen 
lässt sich, wie oben beschrieben, deutlich herausarbeiten. Die Strukturen werden durch 
die Aufgabenträger regelmäßig in Form von Vergabeprozessen auf Basis des Offert-
verfahrens reproduziert. 

In diesem Zusammenhang lässt sich mit den Anreizstrukturen ein weiteres Element 
der regulativen institutionellen Dimension ansprechen. Für die Verwaltung sind forma-
lisierte Anreizstrukturen wie organisationale Belohnungs- oder Sanktionssysteme nicht 
von Bedeutung; sie existieren nicht. Informelle Anreizsysteme dagegen sind durchaus 
vorhanden und lassen sich aus den eben angesprochenen informellen Organisations-
strukturen ableiten. Durch die enge Beziehung zu den Transportunternehmen und die 
Zugehörigkeit zu der kantonalen ÖV-Szene besteht für den administrativen Aufgaben-
träger eine Art soziales Anreizsystem. Zwar sind die Unternehmen grundsätzlich von 
der Verwaltung abhängig, die mit ihnen die Angebotsvereinbarungen abschließt. Auf 
der anderen Seite sehen sie die administrativen Aufgabenträger aber einem sozialen 
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Druck ausgesetzt, sich ÖV-systemkompatibel zu verhalten, um weiterhin, wie ange-
strebt, akzeptierte Mitglieder der kantonalen ÖV-Szene sein zu können.  

Für die politische organisationale Ebene dagegen lässt sich in Analogie zu den ent-
sprechenden Erkenntnissen der anderen analysierten politischen Aufgabenträger ein 
konkreter Bezug zum (formellen) politischen Anreizsystem identifizieren. Diese 
Strukturen werden insofern regelmäßig reproduziert, als dass sich das Handeln der 
politischen Ebene nicht (immer) an den eigenen Überzeugungen orientiert, sondern 
stattdessen oft an dem, was als wesentlich für politischen Erfolg angesehen wird. 
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8 Die Rationalitäten der Aufgabenträgerorganisationen 

8.1 Differenzierung zwischen administrativer und politischer Ebene 

Eine erste Erkenntnis aus der Analyse des Datenmaterials in Bezug auf die drei für die 
Ableitung der Rationalität in den Aufgabenträgerorganisationen relevanten institutio-
nellen Dimensionen, die bedeutsam für die folgenden Ausführungen und deren Struk-
turierung ist, besteht darin, dass eine analytische Differenzierung zwischen der politi-
schen und der administrativen Aufgabenträgerebene sinnvoll und notwendig ist. So 
ließ sich grundsätzliche Heterogenität zwischen beiden organisationalen Ebenen, aber 
andererseits auch grundsätzliche Homogenität innerhalb der Ebenen hinsichtlich des 
Bezugs auf die sowohl kulturell-kognitiven, als auch normativen und regulativen Insti-
tutionen und deren Reproduktion feststellen. 

Die Rationalitäten, die auf Basis der empirischen Erkenntnisse des Kapitels 7 zu den 
vier Fallstudien abgeleitet und dargestellt werden, spiegeln diese Unterschiede wider. 
Trotz teilweise differierender Bewertungen des Ausschreibungsverfahrens konnte 
überwiegende Homogenität in den Rationalitäten innerhalb der politischen sowie der 
administrativen Ebene der Aufgabenträgerorganisationen identifiziert werden. Die Ra-
tionalitäten zwischen beiden organisationalen Ebenen unterscheiden sich dagegen in 
wesentlichen Aspekten, so zum Beispiel in Bezug auf die zentralen Handlungs- und 
Begründungslogiken oder in Bezug auf die Referenzgruppen als Legitimationsmaßstab 
für die jeweilige Rationalität.  

Unter Berücksichtigung dieser grundsätzlichen Erkenntnis erfolgt die Ableitung und 
Darstellung der Rationalitäten der Aufgabenträger für die als ÖV-Rationalität bezeich-
nete Rationalität der administrativen organisationalen Ebene und die als politische Ra-
tionalität bezeichnete Rationalität der politischen organisationalen Ebene jeweils sepa-
rat. Die entsprechenden Ausführungen unterliegen jedoch grundsätzlich der gleichen 
Struktur. Die jeweils handlungs- und begründungsleitende Logik und die in diesem 
Zusammenhang relevante Referenzgruppe, weitere partiell relevante Teillogiken sowie 
die Implikationen der entsprechenden Rationalität im Hinblick auf die in dieser Arbeit 
im Fokus stehende Thematik werden herausgearbeitet. Dabei wird auf einer aggregier-
ten Ebene auf die im Kapitel 7 dargestellten empirischen Ergebnisse aus dem Groun-
ded Theory Prozess zurückgegriffen, ohne diese mit den entsprechenden Zitaten je-
doch im Detail zu wiederholen.  
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Die begriffliche und konzeptionelle Grundlage für die Ableitung und Beschreibung der 
Rationalitäten und Teilrationalitäten liefert das im Zusammenhang mit der Literatur-
analyse zum Begriff Rationalität im Kapitel 2 vorgestellte Rationalitätenkonzept von 
Diesing (1962). 

8.2 Die ʻÖV-Rationalitätʼ der administrativen Aufgabenträger 

8.2.1 ʻÖV-Rationalitätʼ als spezifische Professionsrationalität 

DiMaggio & Powell (1983: 150) unterscheiden im Zusammenhang mit der institutio-
nellen Angleichung (ʻinstitutional isomorphismʼ) von Organisationen beziehungsweise 
in einem organisationalen Feld insgesamt drei Mechanismen, auf deren Basis die ent-
sprechenden isomorphischen Prozesse zustande kommen. Institutioneller Isomorphis-
mus kann sich demnach mittels Zwang, über Nachahmung oder mittels normativen 
Drucks vollziehen. Im Zusammenhang mit den vier analysierten administrativen Auf-
gabenträgerorganisationen spielt insbesondere der letztgenannte Mechanismus eine 
entscheidende Rolle. DiMaggio & Powell (1983: 150) führen isomorphische Prozesse 
mittels normativen Drucks auf die Professionalisierung organisationaler Felder zurück, 
durch die sich in den jeweiligen Bereichen ein geteiltes Werte- und Normengerüst, 
eine geteilte kognitive Basis sowie entsprechende Referenzierungen auf diese geteilten 
Institutionen im Rahmen der organisationalen Handlungen entwickeln. 

Scott et al. (2000) weisen im Rahmen ihrer Studien zum amerikanischen Gesund-
heitswesen auf einen entsprechenden normativen Isomorphismus unter Medizinern 
und auf eine daraus resultierende, starke professionsspezifische Rationalität hin. Im 
Zuge der grundsätzlichen Professionalisierung des Gesundheitswesens haben sich auch 
die Mediziner als daran beteiligte Berufsgruppe professionalisiert und geteilte kultu-
rell-kognitive und normative Institutionen herausgebildet, auf deren Basis sich eine 
gemeinsame medizinische Rationalität entwickeln konnte. 

Im Verlauf des Grounded Theory-Prozesses konnten ähnliche Erkenntnisse im Hin-
blick auf die administrativen Aufgabenträger herausgearbeitet werden. Auch bei ihnen 
finden sich Hinweise auf eine Professionalisierung im Sinne von DiMaggio & Powell 
(1983) mit der Herausbildung (überwiegend) geteilter Werte und einer gemeinsamen 
kognitiven Basis. Wesentlich sind in diesem Zusammenhang zwei Aspekte: eine be-
sondere Affinität der Verwaltungen beziehungsweise ihrer Mitarbeiter zum ÖV und 
ein damit einhergehendes geteiltes Interesse an diesem sowie die bis in die zweite 
Hälfte der 1990-Jahre langjährig konstante regulative Situation im schweizerischen 
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Regionalverkehr mit ähnlichen regulativen Rahmenbedingungen für die Aufgabenträ-
ger der verschiedenen Kantone. 

Die besondere Affinität der analysierten Verwaltungen zum ÖV bildet die Basis ihrer 
Professionalisierung im Verständnis von DiMaggio & Powell (1983). Bei einem Groß-
teil ihrer Mitarbeiter/-innen handelt es sich um Personen, die technische Berufe gelernt 
beziehungsweise ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium absolviert ha-
ben und somit (zumindest temporär) in einem Umfeld sozialisiert wurden, das in tech-
nischen Zusammenhängen denkt und handelt. Der ÖV stellt für sie mehr als ʻnurʼ den 
täglichen Gegenstand ihrer Arbeit und auch mehr als den reinen Transport von Perso-
nen dar. Stattdessen sehen sie in ihm – allerdings in den einzelnen Organisationen in 
unterschiedlich starker Ausprägung – ein komplexes, hochvernetztes und technisch 
anspruchsvolles System, für dessen Zusammenspiel, Technik und Abläufe sowie für 
deren Optimierung sie sich über ein ʻnormalesʼ Maß hinaus interessieren.  

In diesem Zusammenhang ließ sich eine weitere und für die Rationalität der administ-
rativen organisationalen Ebenen wesentliche Erkenntnis aus dem Datenmaterial her-
ausarbeiten. Ein Amt für den öffentlichen Verkehr oder eine entsprechende Abteilung 
eines übergeordneten Amts wird in erster Linie aus einem Interesse am öffentlichen 
Verkehr und an den in diesem Kontext relevanten technischen und funktionalen Zu-
sammenhängen als Arbeitgeber gewählt. Hingegen erfolgt eine entsprechende Ent-
scheidung nicht aus einem Interesse an ökonomischen Aspekten wie der Kosten- und 
Effizienzoptimierung im regionalen Busverkehr. 

Die regulativen Rahmenbedingungen der kantonalen administrativen Aufgabenträger 
in Bezug auf den Regionalverkehr, die langjährig in ihrer Grundausrichtung stabil so-
wie kantonsübergreifend ähnlich geblieben sind, bildeten die Voraussetzung dafür, 
dass sich auf Grundlage der gemeinsamen Affinität zum ÖV letztlich auch eine Pro-
fessionalisierung über die Herausbildung geteilter Werte und einer gemeinsamen kog-
nitiven Basis entwickeln konnte. Die regulativen Entwicklungen, die dem Thema 
„Wettbewerbliche Vergabe der Angebotsvereinbarungen im schweizerischen Regio-
nalverkehr“ die heutige Relevanz verschafften, vollzogen sich erst in der zweiten Hälf-
te der 1990er Jahre. In den Jahrzehnten zuvor stellte der Regionalverkehr einen eher in 
sich abgeschlossenen Markt mit exklusiven Rechten der Betreiberunternehmen dar, die 
sich oftmals im (anteiligen) Besitz der jeweiligen Gebietskörperschaften und/oder des 
Bundes befanden. Die Verkehrsunternehmen erbrachten ihre Verkehrsleistungen auf-
grund einer direkt vergebenen und exklusiven Konzession und bekamen am Ende ei-
nes Jahres die ihnen entstandenen Defizite durch finanzielle Mittel aus öffentlichen 
Budgets ausgeglichen. Mit anderen Worten haben die administrativen Aufgabenträ-
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gerorganisationen jahrzehntelang in einen ÖV-System gearbeitet, das per se nicht auf 
Wettbewerb unter den Verkehrsunternehmen sowie auf eine Optimierung der Effizienz 
oder anderer ökonomischer Kriterien ausgelegt war.  

In einem entsprechenden Umfeld und vor dem Hintergrund ihrer Affinität zum ÖV 
professionalisierten sich die administrativen Aufgabenträger organisationsübergreifend 
in ihrem organisationalen Feld und bildeten normative sowie kulturell-kognitive Insti-
tutionen heraus. Sowohl auf formeller als auch auf informeller Ebene erfolgten und 
erfolgen regelmäßig ein interkantonaler Austausch und eine interkantonale Zusam-
menarbeit. So sind die kantonalen administrativen Aufgabenträgerorganisationen je-
weils mit einem Vertreter in der Konferenz der kantonalen Delegierten des öffentli-
chen Verkehrs (KKDÖV) organisiert, in deren Rahmen regelmäßig Treffen und Fach-
tagungen stattfinden. Weiterer Austausch erfolgt über temporäre Zusammenarbeiten in 
Arbeitsgruppen auf Bundesebene, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des Kennzahlensystems für den regionalen Personenverkehr unter Leitung 
des BAV (Bundesamt für Verkehr 2008). Zudem bestehen teilweise persönliche Kon-
takte unter Mitarbeitenden verschiedener kantonaler ÖV-Verwaltungen.  

Im Zusammenhang mit den grundlegenden Ausführungen zur Rationalität und dem 
entsprechenden Begriffsverständnis in der vorliegenden Dissertation (Unterkapitel 2.2) 
wurde der Begriff der Referenzgruppe angesprochen. Organisationen und Akteure in-
nerhalb einer Referenzgruppe richten ihr Handeln und ihre Entscheidungen an der 
gleichen Rationalität aus. Die Referenzgruppe bietet einer Organisation die Möglich-
keit, ihr organisationales Handeln zu überprüfen und als rational im Sinne der geteilten 
Rationalität legitimieren zu lassen. Vor dem Hintergrund der eben dargestellten Er-
kenntnisse aus dem Grounded Theory-Prozess wird die Referenzgruppe der organisa-
tionalen Ebene der administrativen Aufgabenträger in erster Linie durch die organisa-
tionalen Pendants der anderen Kantone gebildet.  

Die entsprechenden Bestätigungsprozesse vollziehen sich, wie oben beschrieben, 
durch direkte Interaktion mit den anderen administrativen Aufgabenträgern sowohl auf 
organisationaler als auch auf individueller Ebene. Darüber hinaus zeigte sich im Zuge 
der empirischen Analyse, dass eine zusätzliche Bestätigung der eigenen organisationa-
len Rationalität mittels Beobachtung und Vergleich des Handelns und wesentlicher 
Entscheidungen der anderen administrativen Aufgabenträger mit dem (intendierten) 
Handeln und den (intendierten) Entscheidungen der eigenen Organisation erfolgte. So 
wurde zum Beispiel deutlich, dass die administrativen Aufgabenträger bestens über die 
in den anderen Kantonen angewendeten Vergabepraktiken informiert waren und sie 
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sich im Zusammenhang mit der Begründung der eigenen entsprechenden Entschei-
dungen explizit und implizit darauf bezogen.  

In der Diktion von DiMaggio & Powell (1983) kann von einem grundsätzlichen nor-
mativen Isomorphismus unter den analysierten administrativen Aufgabenträgerorgani-
sationen gesprochen werden. Die Rationalität, die sich im Zuge des entsprechenden 
isomorphischen Prozesses herausgebildet und institutionalisiert hat, wird aufgrund ih-
rer professionsspezifischen, das heißt ÖV-spezifischen, Entstehung und Ausprägung 
im weiteren Verlauf der Dissertation als ÖV-Rationalität bezeichnet. 

8.2.2 Teilrationalitäten der ʻÖV-Rationalitätʼ 

Gemäß der im vorangegangenem Abschnitt angesprochenen medizinischen Rationali-
tät, die von Scott et al. (2000) im Zuge ihrer Studien zum amerikanischen Gesund-
heitswesen identifiziert wurde, richtet sich das Handeln von Medizinern in erster Linie 
an dem Maßstab möglichst innovativer und qualitativ hochstehender medizinischer 
Verfahren aus. Neben dieser zentralen Handlungslogik existieren teilweise weitere, 
untergeordnete Logiken, die von Scott et al. (2000: 183) als ʻsecondary logicsʼ be-
zeichnet werden und weniger stark ausgeprägt sowie im Hinblick auf die Handlungs-
orientierung weniger zentral sind. Sie dienen zur Unterstützung der zentralen, medizi-
nischen Professionsrationalität. 

In Bezug auf die ÖV-Rationalität der administrativen Aufgabenträger ergibt sich ein 
ähnliches Bild. Basierend auf den Ergebnissen des Grounded Theory-Prozesses kann 
sie als eine aus verschiedenen Teilrationalitäten zusammengesetzte Professionsrationa-
lität beschrieben werden. In Analogie zur medizinischen Rationalität von Scott et al. 
(2000) besteht sie aus einer zentralen, übergeordneten Handlungslogik und verschie-
denen weiteren Teilrationalitäten, die sie zwar partiell unterstützen, jedoch prinzipiell 
nicht konterkarieren. Diese Teilrationalitäten zweiter Ordnung treten nicht einheitlich 
in den analysierten Organisationsbereichen auf, sondern sind pfad- und kontextabhän-
gig. 

Als die für alle vier administrativen Aufgabenträgerorganisationen einheitlich zentrale 
Teilrationalität der ÖV-Rationalität konnte eine qualitative Rationalität, als sekundäre, 
ihr untergeordnete Teilrationalität je nach Fallstudie entweder eine ökonomische oder 
eine soziale Teilrationalität aus dem Datenmaterial herausgearbeitet werden. Im Rah-
men der folgenden beiden Unterkapitel werden die entsprechenden Teilrationalitäten 
analysiert und dargestellt. 
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8.2.2.1 Qualitative Rationalität als zentrale Teilrationalität 

Die qualitative Rationalität bildet das zentrale Element der ÖV-Rationalität. Auf ihrer 
Basis werden Umweltveränderungen bewertet, die organisationalen Realitäten kon-
struiert, Entscheidungssituationen ʻgeframtʼ und das organisationale Handeln mit Hilfe 
der Referenzgruppe gespiegelt und als rational legitimiert.  

Die qualitative Teilrationalität der administrativen Aufgabenträger basiert auf einer 
Logik der qualitativen und – in den einzelnen Organisationen jeweils unterschiedlich 
ausgeprägt – technischen Optimierung des von ihnen verantworteten Regionalver-
kehrs. Aus ihrer Perspektive ist organisationales Handeln und sind die damit zusam-
menhängenden organisationalen Entscheide dann rational, wenn sie sich an der Siche-
rung und dem Ausbau der heutigen hohen Qualität und der technischen Standards im 
Regionalverkehr orientieren. So wie Scott et al. (2000) im Zusammenhang mit ihren 
Studien im Gesundheitssektor zeigen, dass Mediziner gemäß ihrer medizinischen Ra-
tionalität in erster Linie die Erbringung innovativer, qualitativ hochstehender medizi-
nischer Leistungen anstreben, fokussieren sich die administrativen Aufgabenträger auf 
einen in qualitativer Hinsicht optimierten öffentlichen Regionalverkehr.  

Interorganisationale Unterschiede zwischen den administrativen Aufgabenträgern lie-
ßen sich teilweise hinsichtlich des hinter der qualitativen Rationalität stehenden Quali-
tätsverständnisses identifizieren. Alle vier analysierten administrativen Aufgabenträ-
gerorganisationen streben eine funktionale und technische Optimierung des Regional-
verkehrs an. Konkret geht es dabei zum Beispiel um ein möglichst dichtes Fahrplana-
ngebot mit hoher Taktfrequenz, um einen (technisch) optimierten Fahrplan mit mög-
lichst optimalen Anschlussbeziehungen, geringen Reisezeiten sowie einer hohen Fahr-
planstabilität, um ein optimales Zusammenspiel beziehungsweise um eine optimierte 
Vernetzung der im jeweiligen Kanton relevanten Verkehrsmittel und Verkehrsunter-
nehmen oder um eine technische Optimierung der Fahrzeuge und deren Ausstattung.  

Das Qualitätsverständnis des administrativen Aufgabenträgers der Fallstudie D um-
fasst aufgrund gewisser Pfadabhängigkeiten noch zusätzliche Aspekte, wie besondere 
Serviceleistungen der Buschauffeure für Touristen und für die Bevölkerung. Die 
Pfadabhängigkeit liegt in den Charakteristika des Kantons und den damit verbundenen 
Anforderungen an den Regionalverkehr begründet. Beim entsprechenden Kanton han-
delt es sich um einen Bergkanton mit zum einen weitgehender, topographiebedingter 
Zersiedelung, die zu kleinräumigen, auf persönlichen Beziehungen basierenden Struk-
turen in den einzelnen Talschaften führte (Schwick et al. 2010), sowie zum anderen 
mit einer hohen touristischen Nutzung des regionalen Busverkehrs. So hat sich im 
Lauf der Jahre ein in Teilen abweichendes Anforderungsprofil für den Regionalver-
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kehr herausgebildet. Für die spätere Ableitung der Konsequenzen der ÖV-Rationalität 
in Bezug auf die Vergabe der Angebotsvereinbarungen im regionalen Busverkehr im 
Unterkapitel 8.2.3 spielen die teilweise differierenden Qualitätsverständnisse keine 
entscheidende Rolle. Die (subjektiv konstruierte) Gültigkeit der entsprechenden Ablei-
tungen hätte auch bei gleichem Qualitätsverständnis Bestand; die Unterschiede führen 
lediglich zu einer verstärkten Ausprägung der entsprechenden Erkenntnisse.  

Festzuhalten bleibt, dass die organisationale ÖV-Rationalität der administrativen Auf-
gabenträger dominiert wird durch eine qualitative Teilrationalität mit einer auf in ers-
ter Linie funktionaler und technischer Optimierung des Regionalverkehrs ausgerichte-
ten zentralen Handlungslogik. 

8.2.2.2 Ökonomische Rationalität und soziale Rationalität als sekundäre Teilrationalitä-
ten 

Zusätzlich zur zentralen qualitativen Teilrationalität konnten fallstudienabhängig ent-
weder eine ökonomische oder eine soziale Rationalität als weitere, partiell relevante 
Elemente der ÖV-Rationalität identifiziert werden. Bei beiden handelt es sich um Teil-
rationalitäten zweiter Ordnung oder, in der Diktion von Scott et al. (2000: 183), um 
ʻsecondary logicsʼ. ʻZweiter Ordnungʼ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ent-
sprechende Teilrationalitäten und deren Logiken zwar durchaus maßgeblich für ein-
zelne organisationale Handlungen und Entscheidungen der administrativen Aufgaben-
träger sein können; jedoch jeweils nur dann, wenn dabei der Kern ihrer ÖV-
Rationalität, die qualitative Optimierung des Regionalverkehrs, unterstützt wird oder 
ihm zumindest nicht zuwiderläuft. 

Für keine der vier analysierten administrativen Aufgabenträgerorganisationen konnten 
zwei Teilrationalitäten zweiter Ordnung herausgearbeitet werden. Ihre organisationale 
ÖV-Rationalität mit der zentralen qualitativen Handlungslogik wird entweder durch 
eine ökonomische oder eine soziale Teilrationalität ergänzt. In diesem Zusammenhang 
konnten grundsätzliche Unterschiede zwischen den administrativen Aufgabenträgern 
ausschreibender und nicht-ausschreibender Kantone aus dem Datenmaterial herausge-
arbeitet werden. Die Erstgenannten richten ihr organisationales Handeln partiell an 
einer auf ökonomischer Rationalität im Sinne Diesings (1962) basierenden ökonomi-
schen Handlungslogik aus, für die Zweitgenannten dagegen kann eine Logik hand-
lungs- und entscheidungsleitend sein, die auf der sozialen Rationalität, ebenfalls im 
Sinne Diesings, basiert.  

Zurückführen lassen sich die Unterschiede hinsichtlich der sekundären Teilrationalitä-
ten auf teilweise differierende Überzeugungen darüber, wie die angestrebte qualitative 
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Optimierung im Regionalverkehr zu erreichen ist. In den ausschreibenden administra-
tiven Aufgabenträgerorganisationen der Fallstudien A und B geht man unter anderem 
davon aus, dass dafür insbesondere ein gutes Verhältnis aus Abgeltungen und Ver-
kehrsleistungen erforderlich ist, damit für die zur Verfügung stehenden öffentlichen 
finanziellen Mittel – vor allem in Zeiten steigenden finanziellen Leidensdrucks – mög-
lichst viele und möglichst hochwertige Verkehre bestellt werden können. Daraus folgt, 
dass eine zumindest partielle und/oder temporäre Ausrichtung des organisationalen 
Handelns an Aspekten ökonomischer Rationalität rational im Sinne der zentralen qua-
litativen Handlungslogik ist beziehungsweise sein kann. 

Die nicht-ausschreibenden Aufgabenträgerorganisationen der Fallstudien C und D da-
gegen sehen ökonomische Aspekte aufgrund eines fehlenden finanziellen Leidens-
drucks als weniger relevant für eine Optimierung des Regionalverkehrs an. Entschei-
dender sei vielmehr eine möglichst ganzheitliche und integrierte Planung und Ab-
stimmung des Angebots unter Einbezug der relevanten Verkehrsträger Straße und 
Schiene sowie der jeweiligen Verkehrsunternehmen. Dafür brauche es neben einer 
möglichst geringen Anzahl an Verkehrsunternehmen, die im jeweiligen Markt tätig 
sind, eine gute Zusammenarbeit und gute Beziehungen sowohl zwischen Aufgabenträ-
gern und Unternehmen als auch unter den Unternehmen an sich. Das heißt mit anderen 
Worten, dass die Elemente des regionalen ÖV-Systems in möglichst hohem Grad inte-
griert sein sollten. Daraus wiederum folgt, dass eine Ausrichtung des organisationalen 
Handelns an Aspekten sozialer Rationalität mit ihrer integrierenden Handlungslogik 
rational im Sinne der zentralen qualitativen Handlungslogik ist beziehungsweise sein 
kann. 

Entscheidend für die ÖV-Rationalität als Ganzes ist das bereits angesprochene Ver-
hältnis zwischen zentraler qualitativer und sekundärer ökonomischer beziehungsweise 
sozialer Teilrationalität. Während eine Handlung, die sich an der qualitativen Logik 
orientiert, aus Sicht der ÖV-Rationalität grundsätzlich als rational bewertet wird, gilt 
das für die sekundären Teilrationalitäten eben gerade nicht. Das heißt, dass eine kon-
krete Handlung aus Perspektive der ÖV-Rationalität nicht allein schon deshalb rational 
ist, weil sie auf den Logiken ökonomischer oder sozialer Rationalität basiert. Vielmehr 
wird sie erst dann als rational im Sinne der ÖV-Rationalität bewertet, wenn von ihr ein 
konkreter Beitrag zur zentralen Handlungslogik, das heißt eine positive Wirkung auf 
die Qualität im Regionalverkehr, erwartet werden kann. Nicht die eigene Rationalität 
der sekundären Rationalitäten steht im Vordergrund, sondern das in ihnen vermutete 
Potential zur Erzielung von Ergebnissen, die aus Sicht der zentralen qualitativen Teil-
rationalität und ihrer Handlungslogik rational sind.  
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Festzuhalten bleibt in Bezug auf die professionsspezifische ÖV-Rationalität der admi-
nistrativen organisationalen Aufgabenträgerebenen, dass das organisationale Handeln 
an einer qualitativen Teilrationalität und deren zentraler Handlungslogik ausgerichtet 
wird, partiell unterstützt durch eine zusätzliche, sekundäre Teilrationalität. Handlungs- 
und entscheidungsrelevantes Kriterium ist eine qualitative Optimierung des Regional-
verkehrs. Die Bewertung konkreter Handlungen als „rational“ oder „irrational“ im 
Sinne der ÖV-Rationalität kann, wie den folgenden Ausführungen zu entnehmen ist, 
aufgrund unterschiedlicher sekundärer Teillogiken interorganisational zu unterschied-
lichen Ergebnissen führen. 

8.2.3 ʻÖV-Rationalitätʼ und die Vergabe der Angebotsvereinbarungen  

Die organisationale ÖV-Rationalität der administrativen Aufgabenträger und die von 
ihr umfassten Teilrationalitäten wurden in den vorangegangenen Ausführungen auf 
einer abstrakten Ebene thematisiert. Vor dem Hintergrund der forschungsleitenden 
Fragen dieser Dissertation interessieren darüber hinaus die Konsequenzen, die damit in 
Bezug auf die Vergabe der Angebotsvereinbarungen an die Betreiberunternehmen des 
regionalen Busverkehrs verbunden sind. 

Die auf die Vergabe der Angebotsvereinbarungen übertragene zentrale Handlungslo-
gik der administrativen Aufgabenträger lautet grundsätzlich und für alle vier analysier-
ten Organisationen einheitlich, dass ein Verfahren dann als rational bewertet und somit 
präferiert wird, wenn das Qualitätsniveau im regionalen Busverkehr mit seiner Hilfe 
erhöht beziehungsweise wenn das bisherige Qualitätsniveau zumindest gehalten wer-
den kann. Nun wurden im Zuge des Grounded Theory Prozesses aber zwei verschie-
dene Präferenzordnungen hinsichtlich der Vergabeverfahren für die vier analysierten 
Aufgabenträgerorganisationen herausgearbeitet. Die administrativen Aufgabenträger 
der Fallstudien C und D lehnen den Einsatz vom Ausschreibungsverfahren ab und prä-
ferieren den ausschließlichen Einsatz des Offertverfahrens zur Vergabe ihrer Ange-
botsvereinbarungen. Auf der administrativen organisationalen Ebene der Fallstudien A 
und B dagegen wird dieses zwar ebenfalls grundsätzlich als Standardpraktik für die 
Vergabeprozesse präferiert, bei Erstbestellungen von Neuverkehren wird jedoch das 
Ausschreibungsverfahren bevorzugt. In begründeten Einzelfällen (Case B) – bezie-
hungsweise grundsätzlich in regelmäßigen Abständen (Case A) – wird das Ausschrei-
bungsverfahren auch bei Bestandsverkehren vorgezogen.  

Die unterschiedlichen Präferenzen der administrativen Aufgabenträger drücken zum 
einen die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen differierenden sekundären 
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Teilrationalitäten aus, zum anderen voneinander abweichende Bewertungen der 
Vergabeverfahren aus Sicht der zentralen qualitativen Teilrationalität.  

Die ausschreibenden administrativen Aufgabenträger bewerten das Ausschreibungs-
verfahren grundsätzlich (Case A) beziehungsweise in begründeten Einzelfällen (Case 
B) als Möglichkeit zur Erhöhung beziehungsweise Erhaltung des Qualitätsniveaus. 
Dem liegt zugrunde, dass man in den entsprechenden Organisationen grundsätzliches 
(Case A) beziehungsweise partielles (Case B) Potential im Ausschreibungswettbewerb 
für eine Erhöhung der Effizienz im regionalen Busverkehr sieht. Durch die Anwen-
dung des Verfahrens könnten so in Zeiten geringen finanziellen Leidensdrucks und 
konstanter öffentlicher finanzieller ÖV-Mittel mehr und/oder höherwertige Verkehrs-
leistungen bestellt und somit ein Beitrag zur Erhöhung der Qualität im Regionalver-
kehr geleistet werden. In Zeiten steigenden finanziellen Leidensdrucks und sinkender 
ÖV-Mittel könnten Ausschreibungswettbewerbe und die von ihnen erwarteten Effizi-
enzerhöhungen dazu beitragen, das bestehende qualitative und quantitative Niveau der 
bestellten Verkehrsleistungen zumindest zu sichern. Der qualitativen Rationalität zu-
widerlaufende Konsequenzen werden in dem Ausschreibungsverfahren nicht gesehen 
beziehungsweise nicht in entscheidendem Maße. Daraus folgt, dass das Ausschrei-
bungsverfahren, zumindest partiell und/oder temporär, als rational im Sinne der zentra-
len qualitativen Handlungslogik bewertet und eingesetzt wird. 

Die administrativen Aufgabenträger der Fallstudien A und B richten ihre Handlungen 
in Bezug auf die Vergabe der Angebotsvereinbarungen im regionalen Busverkehr so-
mit vordergründig an einer ökonomischen Rationalität aus, um die mit der eigentlich 
handlungsleitenden, qualitativen Rationalität verfolgten Ziele langfristig sichern zu 
können. So werden auch die mittels Ausschreibungen erzielten Ergebnisse in erster 
Linie aus der Perspektive der ÖV-Rationalität bewertet. Realisierte, originär ökonomi-
sche Vorteile in Form erzielter Einsparungen werden mit der organisationalen ÖV-
Rationalität im Hinblick auf die damit verbundenen Möglichkeiten zur weiteren Erhö-
hung beziehungsweise zur Sicherung des Qualitätsniveaus ʻübersetztʼ und interpretiert. 

Unterschiede zwischen den beiden Aufgabenträgerorganisationen bestehen teilweise 
hinsichtlich der Bewertung des Offertverfahrens. Im Hinblick auf seinen direkten Ein-
fluss auf die Qualität im Regionalverkehr wird es von beiden Verwaltungen positiv 
bewertet. Die administrative Aufgabenträgerebene des Case A sieht das Offertverfah-
ren jedoch als nur bedingt geeignet an, um einen positiven Beitrag zur indirekten Qua-
litätserhöhung über Effizienzsteigerungen zu leisten. Zudem könne es ein Hindernis 
für das Ziel darstellen, die regionalen Unternehmen fit zu machen für den zunehmen-
den intramodalen Wettbewerb im regionalen Busverkehr, der aufgrund des erwarteten 
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zunehmenden externen Drucks für wahrscheinlich gehalten wird. Insgesamt wird das 
Offertverfahren im Vergleich zum Ausschreibungsverfahren als ähnlich rational beur-
teilt. Der administrative Aufgabenträger des Case B dagegen bewertet zum einen das 
Effizienzniveau in seinem kantonalen regionalen Busverkehr grundsätzlich als hoch, 
so dass nur in begründeten Einzelfällen explizit der Einsatz ökonomischer Rationalität 
im Sinne der ÖV-Rationalität nötig sei. Zum anderen wird der zukünftige Wettbe-
werbsdruck als geringer eingeschätzt, so dass das Offertverfahren grundsätzlich, das 
heißt mit Ausnahme weniger begründeter Einzelfälle beziehungsweise von Neuver-
kehren, im Vergleich zum Ausschreibungsverfahren als rationaler eingestuft wird.  

Die beiden nicht-ausschreibenden Aufgabenträgerorganisationen der Fallstudien C und 
D schätzen das mit Ausschreibungen verbundene Risikopotential für den regionalen 
Busverkehr höher ein als das Nutzenpotential. Im Zusammenhang mit der Bewertung 
des möglichen Nutzens des Ausschreibungsverfahrens wird zum einen sein indirekter 
Beitrag zu einer qualitativen Optimierung des Regionalverkehrs durch das Generieren 
zusätzlicher finanzieller Mittel bezweifelt, da kein Potential für signifikante Effizienz-
steigerungen im regionalen Busverkehr gesehen wird. Zum anderen werden weder auf 
kurze noch längere Frist ein maßgeblich höherer finanzieller Leidensdruck und deut-
lich geringere öffentliche ÖV-Mittel erwartet, die künftig zur Verfügung stehen wer-
den. Das Nutzenpotential von Ausschreibungen sei somit gering. Das mit ihnen ver-
bundene Risikopotential für die Qualität der Verkehrsleistungen – ein potentieller 
Markteintritt ausländischer Betreiber, schlechteres Personal aufgrund sinkenden Lohn-
niveaus, eine Zergliederung des Verkehrsmarktes sowie die Zerstörung langjähriger, 
guter organisationaler Beziehungen (ausführlich siehe Abschnitte 7.4.3.1 und 7.5.3.1) 
– wird dagegen als hoch eingeschätzt. Mit anderen Worten: Die Organisationen bewer-
ten Ausschreibungen als direktes Qualitätsrisiko für den Regionalverkehr, sehen in 
ihnen aber keine Möglichkeit, die Qualität indirekt über eine höhere Effizienz zu si-
chern oder zu steigern. Vor dem Hintergrund ihrer übergeordneten qualitativen Hand-
lungslogik folgt aus den entsprechenden Einschätzungen, dass ein – auch nur partieller 
– Einsatz von Ausschreibungswettbewerb keinen positiven Beitrag zur qualitativen 
Verbesserung des Regionalverkehrs leisten kann. Ausschreibungen im regionalen 
Busverkehr stellen für die beiden nicht-ausschreibenden Aufgabenträgerorganisationen 
daher irrationale Handlungen dar und werden derzeit abgelehnt. 

Dagegen wird das Offertverfahren von beiden Organisationen als rational bewertet. 
Durch die Möglichkeit, Bestellungen nur bei Unternehmen vorzunehmen, deren hohe 
Qualität bekannt ist, könne ein Risiko für die Qualität im regionalen Busverkehr mehr 
oder weniger ausgeschlossen und das bestehende Qualitätsniveau gesichert werden. 
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Zudem könne das Offertverfahren einen Beitrag zur angestrebten Optimierung des 
Regionalverkehrs leisten, indem es nicht der dafür als notwendig erachteten Integrati-
on der einzelnen Elemente und der Beteiligten des ÖV-Systems zuwiderlaufe, sondern 
sie explizit ermögliche. Die beteiligten Organisationen stehen in keinem Wettbewerb 
zueinander, sondern können als Partner vertrauensvoll zusammenarbeiten und das 
Verkehrssystem gemeinsam optimieren. Das Offertverfahren mit seinen zum Teil auf 
sozialer Rationalität basierenden Elementen ist daher aus Sicht der ÖV-Rationalität der 
beiden nicht-ausschreibenden administrativen Aufgabenträgerorganisationen rational. 
In Analogie zu den ausschreibenden administrativen Aufgabenträgerorganisationen 
kann daher festgehalten werden, dass sie ihre organisationalen Entscheide im Zusam-
menhang mit der Vergabe der Angebotsvereinbarungen im regionalen Busverkehr 
vordergründig an einer sozialen Rationalität ausrichten, um die mit der eigentlich 
handlungsleitenden, qualitativen Rationalität verfolgten Ziele umsetzen zu können. 

8.2.4 Zusammenfassung 

Walgenbach & Meyer weisen im Zusammenhang mit ihren Ausführungen zur Hetero-
genität in organisationalen Feldern darauf hin, dass „dem Homogenitätsargument […] 
nicht dadurch widersprochen [wird, Ergänzung MG], dass konkrete Praktiken variie-
ren, solange die typischen Merkmale der Institutionen erhalten bleiben“ (Walgenbach 
& Meyer 2008: 75). In diesem Sinne werden die sich unterscheidenden Vergabeprak-
tiken der administrativen Aufgabenträger zwar als unterschiedliche Auslegung einer 
grundsätzlich geteilten ÖV-Rationalität bewertet, jedoch nicht als Folge im Kern diffe-
rierender Rationalitäten und darauf basierender Handlungslogiken.  

Alle vier Organisationen richten ihr Handeln prinzipiell an einer ÖV-Rationalität aus, 
die durch eine qualitative Teilrationalität dominiert wird. Bei ihr handelt es sich, ähn-
lich wie es Scott et al. (2000) in Bezug auf die medizinische Rationalität beschreiben, 
um eine Professionsrationalität des spezifischen organisationalen Feldes 'kantonaler 
Regionalverkehr', entstanden im Zuge isomorphischer Prozesse mit der Herausbildung 
geteilter Werte und einer geteilten kognitiven Basis (DiMaggio & Powell 1983).  

Die handlungs- und entscheidungsleitende Kernlogik der ÖV-Rationalität besteht in 
einer qualitativen Optimierung des jeweiligen Regionalverkehrs. Heterogene Vergabe-
praktiken begründen sich in teilweise unterschiedlichen sekundären Teilrationalitäten 
sowie in teilweise voneinander abweichenden Einschätzungen hinsichtlich der für die 
Qualitätsoptimierung relevanten ʻStellschraubenʼ. 
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Im Zusammenhang mit der Literaturanalyse zur Rationalität in Verwaltungen im Un-
terkapitel 2.6 wurde unter anderem die Charakterisierung verschiedener Verwaltungs-
typen von Heclo (1977) angesprochen. Er kommt zu dem Schluss, dass es ʻdieʼ öffent-
liche Verwaltung, auf die sich zum Beispiel Politiker einstellen können, nicht gibt, 
sondern dass sich ihre verschiedenen Bereiche und die darin tätigen Menschen in we-
sentlichen Aspekten unterscheiden. Als einen dieser Verwaltungstypen nennt und be-
schreibt Heclo die ʻprogram bureaucratsʼ. Sie zeichnen sich durch eine besondere 
Identifikation mit dem jeweils von ihnen verantwortetem Programm oder Aufgabenbe-
reich aus. Ihr Streben besteht darin, dieses Programm zu erhalten, auszuweiten und zu 
optimieren. Wenn man den Regionalverkehr als ein entsprechendes kantonales Pro-
gramm definiert, können die administrativen Aufgabenträger mit ihrer professionsspe-
zifischen ÖV-Rationalität diesem Verwaltungstyp zugeordnet werden. 

8.3 Die politische Rationalität der politischen Aufgabenträger 

8.3.1 Die Meta-Ebene politischer Rationalität 

Im Vergleich zu den ÖV-Verwaltungen gelten für die politischen Aufgabenträger 
grundsätzlich andere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hinsichtlich des ÖV, 
die wesentlich für ihre Rationalität sind. Im Unterschied zu den administrativen Auf-
gabenträgern, die inhaltlich auf den Regionalverkehr fokussierte und daher monothe-
matische Organisationseinheiten darstellen, sehen sie sich einem plurithematischen 
Umfeld ausgesetzt. Bei den von den vier analysierten politischen Aufgabenträgern ge-
leiteten Departementen handelt es sich um Mischdepartemente mit unterschiedlichen 
Aufgabenbereichen und unterschiedlichen dafür zuständigen Ämtern. So hat der politi-
sche Aufgabenträger der Fallstudie C neben dem Regionalverkehr zum Beispiel noch 
die Aufgabenbereiche Raumplanung, Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz und Energie 
politisch zu verantworten. Ähnlich sieht es bei den anderen drei Fallstudien aus. Der 
Regionalverkehr stellt für die politischen Aufgabenträger demnach nur einen Teilbe-
reich ihres Aufgabenportfolios dar.  

Ebenso verfügen die politischen Aufgabenträger im Gegensatz zur Verwaltungsebene 
über keine besondere Affinität zum ÖV. Sie haben nicht die politische Aufgabenträ-
gerschaft für den regionalen Busverkehr übernommen, weil der ÖV ihr Hobby oder 
ihre Leidenschaft darstellt, sondern weil es sich im Rahmen ihrer angestrebten politi-
schen Karriere so ergeben hat. Auch der Professionalisierungsgrad der politischen 
Aufgabenträger in Bezug auf den ÖV fällt deutlich geringer aus, als es in den Verwal-
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tungen der Fall ist. Ihre Ausbildungs-, Studien- und Berufshintergründe haben keinen 
verkehrsspezifischen und mit Ausnahme von Case C auch keinen technischen Bezug. 
Schließlich – und dies ist insbesondere relevant für ihre Rationalität – unterliegen die 
politischen Aufgabenträger einem speziellen formalisierten Anreizsystem, das darin 
besteht, sich in regelmäßigen direkten Wahlen durch die Bevölkerung gegen Konkur-
renten durchzusetzen.  

In der Literatur zur Rationalität und zum Entscheidungsverhalten in der Politik finden 
sich, wie im Abschnitt 2.5 dargelegt, deutliche Hinweise darauf, dass politische Ent-
scheidungen nicht (immer) auf Basis sachlicher Überlegungen und eigener Überzeu-
gungen, sondern auf Basis einer Beurteilung des mit ihnen verbundenen politischen 
Erfolgs getroffen werden. Im Zuge des Grounded Theory-Prozesses konnten, für die 
einzelnen Fallstudien mehr oder weniger stark ausgeprägt, ähnliche Erkenntnisse ge-
wonnen werden. Die politischen Aufgabenträger ‘framen’ ihre Entscheidungssituatio-
nen und bewerten ihre Handlungsalternativen maßgeblich hinsichtlich ihrer Bedeutun-
gen und ihres Potentials für politischen Erfolg. 

Für die weitere Ableitung und Darstellung der Rationalität auf der politischen Ebene 
der Aufgabenträgerorganisationen wird an dieser Stelle daher eine Differenzierung 
vorgenommen. Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit relevanten Fragestellungen 
und der Fokussierung auf die konkrete inhaltliche Ebene der Vergabe der Angebots-
vereinbarungen wird die politische Rationalität in eine grundsätzliche Meta-Ebene, die 
politischen Inhalten übergeordnet ist, sowie in eine inhaltliche Ebene unterteilt. Die 
der Meta-Ebene zugrundeliegende politische Kernlogik fokussiert auf den eben be-
schriebenen politischen Erfolg in Form des Sicherns und Ausbauens politischer Macht 
durch das Gewinnen von Wahlen und das erfolgreiche Organisieren politischer Mehr-
heiten in Bezug auf eigene Departementalgeschäfte. Eine Handlung ist demnach poli-
tisch rational, wenn sie mit möglichst großem Nutzen und möglichst geringem Risiko 
für den verbundenen Erfolg verbunden ist. In diesem Zusammenhang richtet sich das 
Handeln der politischen Aufgabenträger, wie für die einzelnen Fallstudien beschrie-
ben, maßgeblich an der relevanten Wahlbevölkerung und an den Chancen aus, für das 
jeweilige Handeln erforderliche politische Mehrheiten zusammenzubekommen. 

Die Meta-Ebene der politischen Rationalität hat keinen direkten Bezug zur Vergabe 
der Angebotsvereinbarungen im Regionalverkehr beziehungsweise generell zum ÖV 
oder zu anderen politischen Themenfeldern. Vielmehr ʻschwebtʼ sie als abstrakte 
Kernlogik der politischen Rationalität über konkreten politischen Inhalten und stellt 
das logische Fundament für die politischen Aufgabenträger dar, auf dem sich ihre in-
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haltsbezogenen Teilrationalitäten für die einzelnen konkreten politischen Verantwor-
tungsbereiche herausbilden. 

8.3.2 Politische Rationalität im öffentlichen Verkehr 

Der Analysefokus im Zusammenhang mit den Forschungsfragen der vorliegenden 
Dissertation, die konkrete Rationalität in Bezug auf den Regionalverkehr, setzt eine 
Ebene unterhalb der eben beschriebenen Meta-Ebene an. Es geht in diesem Zusam-
menhang um die Frage, was politischer Erfolg konkret in Bezug auf den Regionalver-
kehr bedeutet. 

Wesentlich ist zunächst die einhellige Meinung der politischen Aufgabenträger, dass 
der Regionalverkehr einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung einnimmt. Daraus 
folgt, dass das ʻÖV-Zeugnisʼ eines kantonalen Verkehrsdirektors oder einer kantona-
len Verkehrsdirektorin, das er beziehungsweise sie von der Bevölkerung ausgestellt 
bekommt, für den angestrebten politischen Erfolg von Bedeutung ist. Die politischen 
Aufgabenträger versuchen daher allesamt, ein möglichst gutes ʻÖV-Zeugnisʼ von der 
relevanten Bevölkerung ausgestellt zu bekommen. In diesem Zusammenhang unter-
scheiden sie zwischen Kriterien mit hoher und weniger hoher Relevanz. Einigkeit be-
steht dahingehend, dass die Bevölkerung wenig sensitiv für das Thema „Effizienz im 
regionalen Busverkehr“ ist. Man geht davon aus, dass Einsparungen öffentlicher Ab-
geltungen mittels realisierter Effizienzsteigerungen aufgrund der fehlenden individuel-
len direkten und persönlichen Betroffenheit – eine höhere Effizienz in der Leistungser-
stellung hat keinen direkten und zeitnahen Einfluss auf die Tarife – auf wenig Interes-
se in der Bevölkerung stoßen. Mit anderen Worten: Mit Effizienzerhöhungen im regi-
onalen Busverkehr lassen sich keine Wahlen gewinnen. 

Der entscheidende Faktor für das angestrebte gute ʻÖV-Zeugnisʼ wird aufgrund der 
gegebenen persönlichen Betroffenheit großer Teile der Bevölkerung in der Qualität 
gesehen. Allerdings geht man unisono davon aus, dass eine hohe Qualität im Regio-
nalverkehr weit weniger stark positiv als eine partiell schlechte Qualität negativ be-
wertet wird. Begründet wird diese Annahme mit der großen Erwartungshaltung der 
Bevölkerung. Eine hohe Qualität im Regionalverkehr und damit auch im regionalen 
Busverkehr stelle den Normalzustand dar, werde entsprechend erwartet und als nichts 
Besonderes angesehen. Dies habe zur Konsequenz, dass die Erwartungen der Bevölke-
rung durch eine tatsächlich hohe Qualität lediglich erfüllt, aber nur schwer übertroffen 
werden können. Dagegen führe eine – wenn auch nur partiell – als schlecht wahrge-
nommene Qualität zu einer Erwartungsenttäuschung bei den Menschen. Eine Nicht-
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Erfüllung von Erwartungen wiederum beeinflusse das ʻÖV-Zeugnisʼ stärker negativ 
als eine Erwartungserfüllung sich positiv auswirke. Diese Annahme wird gestützt 
durch die Erkenntnisse von Kahneman & Tversky (1979; 1984), die im Zusammen-
hang mit ihren Forschungen zum Entscheidungsverhalten unter Unsicherheit unter an-
derem zu dem Schluss kommen, dass Menschen Verluste (hier: erwartungsuntererfüll-
te, ʻverloreneʼ Qualität) stärker bewerten als Gewinne (hier: erwartungsübererfüllte, 
ʻgewonneneʼ Qualität). 

Verstärkt werde dieser Aspekt teilweise durch die Medien und ihre Berichterstattung 
in Bezug auf den ÖV, die nicht oder nur selten über die grundsätzlich hohe Qualität im 
ÖV berichte, ihren Fokus dagegen auf einzelne negative Vorkommnisse setze und da-
mit die Wahrnehmung des ÖV in der Bevölkerung negativ beeinflusse. 

„Natürlich wird fünf Tage darüber berichtet, dass einzelne Fahrten eines neuen Busbetreibers 
in der Phase seiner Betriebsaufnahme unpünktlich waren. So, und daran wird sich dann hoch-
gezogen und die Qualität generell in Frage gestellt. Dass es sich dabei nur um wenige Einzel-
fälle handelt, die nur temporär auftreten und dass die anderen Busse des gleichen Betreibers 
täglich pünktlich und sicher fahren, darüber berichtet natürlich niemand. Und darüber, dass 
die Busse nach dem Betreiberwechsel öfter fahren und dass neue, moderne Busse eingesetzt 
werden, auch nicht.“ (Interview Case B: pol. AT 2009) 

Für die politischen Aufgabenträger hat das zur Konsequenz, dass die Sicherstellung 
einer grundsätzlich hohen Qualität im Regionalverkehr nur eine notwendige Bedin-
gung für ihren politischen Erfolg darstellt. Die hinreichende Bedingung besteht darin, 
größere – wenn auch nur vereinzelte – Qualitätsausreißer im negativen Sinne als poli-
tisches Risiko zu vermeiden. 

Anders formuliert, folgt aus der politischen Rationalität auf der abstrakten Meta-
Ebene eine politische ÖV-spezifische Rationalität, deren Kernlogik darin besteht, die 
Handlungen und Entscheidungen an dem damit verbundenen politischen Risiko auszu-
richten. Politisch rational ist eine Entscheidung, wenn sie das politische Risiko mög-
lichst minimiert. Voraussetzung für den politischen Erfolg ist in diesem Zusammen-
hang jedoch, dass die eigenen, auf der politischen ÖV-spezifischen Rationalität basie-
renden rationalen Handlungen und Entscheidungen letztlich auch maßgeblich sind, das 
heißt umgesetzt und nicht durch ʻirrationaleʼ Handlungen überlagert oder ersetzt wer-
den, die auf der ÖV-Rationalität der Verwaltung basieren. Ein weiterer wesentlicher 
Bestandteil der politischen Rationalität im Regionalverkehr ist deshalb ein Rollenver-
ständnis, demgemäß die strategischen und bevölkerungsrelevanten Entscheidungen 
letztlich immer auf der politischen Aufgabenträgerebene getroffen werden müssen. 
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8.3.3 Politische Rationalität und die Vergabe der Angebotsvereinbarungen 

8.3.3.1 Politisches Risiko und relevante Faktoren 

Zur Beantwortung der im Abschnitt 1.3 aus der übergeordneten Forschungsfrage der 
Dissertation abgeleiteten konkretisierenden Fragestellungen muss der Analysefokus 
bezüglich der politischen Rationalität eine Ebene tiefer gesetzt werden. Konkret geht 
es dabei um die Rationalität der beiden organisationalen Aufgabenträgerebenen in Be-
zug auf die Vergabe ihrer Angebotsvereinbarungen im regionalen Busverkehr. Das 
Ziel der folgenden Ausführungen ist daher die Herausarbeitung der Konsequenzen, die 
mit der politischen ÖV-spezifischen Rationalität konkret im Hinblick auf die Vergabe-
verfahren verbunden sind. 

Auf den analysierten politischen Aufgabenträgerebenen geht man unisono davon aus, 
dass die Bestellungen der Verkehrsleistungen im regionalen Busverkehr und das je-
weils eingesetzte Vergabeverfahren für die Menschen im jeweiligen Kanton grund-
sätzlich irrelevant sind, solange ihre Qualitätserwartungen erfüllt werden. Damit geht 
die Annahme einher, dass eine positive politische Profilierung und somit eine Nutzen-
generierung im Sinne der politischen Rationalität über die Vergabe der Angebotsver-
einbarungen nicht möglich ist. Dagegen wird in der Vergabethematik in verschiedener 
Hinsicht Potential für ein politisches Risiko gesehen. Vor dem Hintergrund der im vo-
rangegangenen Abschnitt thematisierten Kernlogik der ÖV-spezifischen politischen 
Rationalität, der Minimierung des politischen Risikos, präferieren die politischen Auf-
gabenträger daher jeweils das Vergabeverfahren, das für sie gemäß ihrer Einschätzung 
mit dem geringsten politischen Risiko verbunden ist. 

Im Zuge der Datenanalyse konnten insbesondere drei Faktoren als maßgeblich für die 
entsprechende Risikobewertung herausgearbeitet werden, 

• das Qualitätsverständnis der relevanten Bevölkerung in Bezug auf den regiona-
len Busverkehr, 

• die kantonalen Beteiligungsstrukturen in Bezug auf den regionalen Busverkehr 
• sowie der Institutionalisierungsgrad der Vergabeverfahren. 

8.3.3.2 Qualitätsverständnis in Bezug auf den regionalen Busverkehr 

Im Zusammenhang mit den empirischen Ergebnissen der einzelnen Fallstudien wurden 
die teilweise unterschiedlichen Qualitätsverständnisse der politischen Aufgabenträger 
thematisiert. Im Hinblick auf die Bewertung der beiden Vergabeverfahren Ausschrei-
bungswettbewerb und Offertverfahren hinsichtlich des mit ihnen verbundenen politi-
schen Risikos kommt diesem Aspekt eine bedeutende Rolle zu. Maßgeblich für das 
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Qualitätsverständnis der politischen Aufgabenträger ist insbesondere ihre Einschät-
zung der Beziehung zwischen den Menschen im jeweiligen Kanton und dem kantona-
len regionalen Busverkehr sowie – damit zusammenhängend – der Aspekte, die für die 
Bevölkerung für ihre Qualitätsbewertung des Regionalverkehrs entscheidend sind. 

In diesem Zusammenhang ließen sich zwei voneinander abweichende Annahmen aus 
dem Datenmaterial herausarbeiten. Der politische Aufgabenträger der Fallstudie B 
geht von einem funktionalen Verhältnis zwischen Bevölkerung und ÖV aus, demge-
mäß der regionale Busverkehr als funktionales System zum Transport von Personen 
und nicht als Identifikationssymbol gesehen wird. Qualität wird nach diesem Ver-
ständnis durch funktionale Kriterien wie Pünktlichkeit, Taktung, Sicherheit, An-
schlussbeziehungen, Sauberkeit u.a. bestimmt. Dagegen ist von geringer Bedeutung, 
wer oder welches Unternehmen die jeweiligen Verkehre erbringt. Der politischen Ra-
tionalität entsprechend bilden somit funktionale Kriterien die Grundlage für die Risi-
kobewertung der beiden Vergabeverfahren hinsichtlich des mit ihnen verbundenen 
Risikos in Bezug auf den Faktor Qualität.  

Anders schätzen die politischen Aufgabenträger der Fallstudien A, C und D die Situa-
tion ein. Sie gehen davon aus, dass der Wert des ÖV und des ihn traditionell erbrin-
genden Verkehrsunternehmens für die Menschen in ihrem Kanton nicht nur rein funk-
tional ist, sondern auch die emotionale Ebene betrifft. Der regionale Busverkehr, das 
heißt die jeweiligen Verkehrsunternehmen und deren typische Erkennungsmerkmale, 
stellen demnach wichtige Identifikationssymbole für die Bevölkerung in Bezug auf 
ihren Kanton dar, und zwar sowohl für ÖV-Nutzer als auch für Nicht-Nutzer. Aus die-
sen Annahmen ergibt sich ein Qualitätsverständnis, das sich nicht nur auf ʻharteʼ, 
funktionale Kriterien bezieht, sondern explizit auch ʻweicheʼ, emotionale Kriterien 
miteinbezieht, wie zum Beispiel die Farbe der Busse, das Firmenlogo auf Haltestellen, 
Bussen oder Werbebroschüren, das Erscheinungsbild der Haltestellen und der Billette 
oder die Kleidung, den Dialekt sowie die Begrüßungsrituale der Buschauffeure u.a. 
Die Risikobewertung des Offert- und des Ausschreibungsverfahrens in Bezug auf den 
Faktor Qualität durch die politischen Aufgabenträger umfasst daher nicht nur funktio-
nale, sondern eben auch emotionale Aspekte. Der politischen Rationalität entspre-
chend bilden somit funktionale und emotionale Kriterien gemeinsam die Grundlage für 
die Risikobewertung der beiden Vergabeverfahren hinsichtlich des mit ihnen verbun-
denen Risikos in Bezug auf den Faktor Qualität.  

Das Offertverfahren wird aus der Perspektive beider Qualitätsverständnisse positiv 
bewertet, das heißt als mit keinem oder nur geringem politischen Risiko verbunden. 
Die funktionalen Qualitätsanforderungen eines funktionalen Qualitätsverständnisses 
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können bei seiner Anwendung insofern berücksichtigt werden, als dass die Offertver-
handlungen nur mit Unternehmen aufgenommen werden, deren hohe funktionale Qua-
lität bekannt ist. Zudem lassen sich funktionale Qualitätskriterien operationalisieren 
und der Grad ihrer Erfüllung messen. Dementsprechend können sie im Vertragswerk 
berücksichtigt werden, zum Beispiel über Zielvereinbarungen. Aus Sicht des (zusätz-
lich) emotionalen Qualitätsverständnisses ist die Möglichkeit zur freien Auswahl des 
Unternehmens der entscheidende Aspekt für die positive Risikobewertung des Offert-
verfahrens in Bezug auf den Faktor Qualität. Das Offertverfahren gewährleistet, dass 
nur solche Unternehmen ausgewählt werden, die sowohl eine Erfüllung der notwendi-
gen funktionalen, als auch der hinreichenden emotionalen Qualitätskriterien erwarten 
lassen.  

Die Risikobewertung des Ausschreibungsverfahrens vor dem Hintergrund der beiden 
Qualitätsperspektiven fällt dagegen unterschiedlich aus. Aus Sicht der funktionalen 
Qualität ist das mit einem Ausschreibungswettbewerb verbundene politische Risiko 
eher gering. Durch die Möglichkeit zur Operationalisierung funktionaler Qualitätskri-
terien kann mittels einer hohen Gewichtung qualitativer Aspekte bei der Offertenbe-
wertung sichergestellt werden, dass nur solche Unternehmen den Zuschlag erhalten, 
die in funktionaler Hinsicht qualitativ einwandfrei sind. Dennoch verbleibt ein politi-
sches Restrisiko für den politischen Aufgabenträger dahingehend, dass ein neu in den 
Markt eintretendes Unternehmen die Ausschreibung gewinnen könnte, dessen offerier-
te Qualität nicht der im späteren Betrieb erzielten Qualität entspricht.  

Grundsätzlich negativ fällt die Bewertung des mit dem Ausschreibungsverfahren ver-
bundenen politischen Risikos aus Sicht der emotionalen Qualitätskriterien aus. Anders 
als die funktionalen Kriterien lassen sich die emotionalen Aspekte nicht operationali-
sieren und bei der Bewertung der Offerten berücksichtigen, so dass sie auch bei einer 
noch so hohen Gewichtung der Qualität letztlich nicht miteinbezogen werden können. 
Dieser Punkt fällt insbesondere bei der Ausschreibung von Bestandsverkehren ins 
Gewicht. Hier besteht das Risiko, dass der bisherige Betreiber, mit dem sich die Be-
völkerung identifiziert und der daher mit hoher emotionaler Qualität für die Bevölke-
rung verbunden ist, die Ausschreibung aufgrund möglicherweise als schlecht bewerte-
ter funktionaler Qualitätskriterien und finanzieller Kriterien verliert, die aber nur eine 
geringe Relevanz im Sinne der politischen Rationalität aufweisen. Für den politischen 
Aufgabenträger liegt das konkrete Risiko darin, dass die Bevölkerung ihm den Verlust 
der Identifikationssymbole übel nimmt und ihn dafür bei den nächsten Wahlen ab-
straft, auch wenn sich die funktionale Qualität durch die Ausschreibung vielleicht so-
gar verbessert hat. In diesem Kontext kommt der Rolle ausländischer Transportunter-
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nehmen eine besondere Bedeutung zu. Denn das politische Risiko von Ausschreibun-
gen wird als umso größer bewertet, wenn mit der Beteiligung ausländischer Unter-
nehmen an den entsprechenden Verfahren gerechnet wird.  

Die Risikobewertung einer Ausschreibung von Neuverkehren, das heißt neu in den 
Fahrplan aufgenommener Linien, fällt positiver aus. Hier ʻverliertʼ die Bevölkerung 
keine Identifikationssymbole, auch wenn ein nicht in der Region verwurzeltes Unter-
nehmen die Ausschreibung gewinnen sollte, so dass das politische Risiko geringer aus-
fällt als bei Ausschreibungen von Bestandverkehren. 

8.3.3.3 Beteiligungsstrukturen im kantonalen regionalen Busverkehr 

Die Beteiligungsstrukturen im kantonalen Regionalverkehr stellen einen weiteren rele-
vanten Faktor für die politische Rationalität im Hinblick auf die Vergabe der Ange-
botsvereinbarungen im regionalen Busverkehr dar, bedingt durch die früheren institu-
tionellen Verhältnisse im öffentlichen Verkehr. Die tatsächliche Relevanz dieses Fak-
tors für eine konkrete politische Aufgabenträgerorganisation ist pfadabhängig. Wie 
bereits verschiedentlich angesprochen, spielte das Thema „Intramodaler Wettbewerb“ 
jahrzehntelang keine Rolle für den öffentlichen Verkehr und seine Beteiligten. Die 
Verkehrsleistungen wurden exklusiv von Organisationseinheiten der öffentlichen 
Kernverwaltung selber oder von öffentlichen Unternehmen im Besitz der jeweiligen 
Gebietskörperschaften und/oder des Bundes erbracht. Im Zuge der regulativen Ent-
wicklungen im öffentlichen Verkehrssektor der letzten 20 Jahre wurden diese Organi-
sationen teilweise in Unternehmen öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechts-
form überführt. Je nachdem, ob und in welchem Umfang ein Kanton dabei Anteilseig-
ner an einem entsprechenden Unternehmen geblieben ist und ob der kantonale Ver-
kehrsdirektor Einsitz in den entsprechenden strategischen Entscheidungsgremien hat, 
ergibt sich die Relevanz des Faktors „Beteiligungsstrukturen“ für die politische Auf-
gabenträgerebene in Bezug auf die Risikobewertung der verschiedenen Vergabever-
fahren. 

Verfügt ein Kanton über keine oder keine relevanten Beteiligungen an einem Busun-
ternehmen, wie bei den Fallstudien B und D der Fall, so ist weder mit dem Offertver-
fahren noch mit dem Ausschreibungsverfahren ein politisches Risiko in Bezug auf den 
Faktor Beteiligungsstrukturen verbunden. Eine differenziertere Betrachtung ist jedoch 
für die Fallstudien A und C notwendig, bei denen entsprechende kantonale Beteiligun-
gen vorhanden sind. Vor dem Hintergrund ihrer Rationalität ist, wie oben abgeleitet, 
ein Vergabesystem dann rational für die politischen Aufgabenträger, wenn es mit ge-
ringem politischem Risiko verbunden ist. In Bezug auf die Beteiligungsstrukturen 
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folgt daraus, dass das Vergabesystem ausreichend viele Bestellungen bei dem/den ei-
genen Unternehmen gewährleisten muss, um zum Beispiel Arbeitsplätze zu erhalten 
und kantonale Vermögenswerte zu schützen. Das Ganze erhält noch mehr Gewicht, 
wenn der kantonale Verkehrsdirektor über eine Einsitznahme in einem strategischen 
Entscheidungsgremium persönlich mit einem kantonalen Beteiligungsunternehmen 
verbunden ist. In diesem Fall muss er zusätzlich die Interessen des Unternehmens ver-
treten, um politisch nicht angreifbar zu sein. 

Bei ausschließlicher Anwendung des Offertverfahrens wird diese Bedingung erfüllt. 
Hier können die Aufgabenträger die Unternehmen, mit denen Verhandlungen geführt 
und Angebotsvereinbarungen abgeschlossen werden, selber bestimmen. So können sie 
sicherstellen, dass ausreichend Verkehre bei dem eigenen Unternehmen bestellt wer-
den. Demgemäß fällt die Risikobewertung des Offertverfahrens in Bezug auf den Fak-
tor „Beteiligungsstrukturen“ positiv aus. Bei Anwendung des Ausschreibungsverfah-
rens kann diese Bedingung jedoch nicht erfüllt werden. Die Aufgabenträger können 
nicht direkt beeinflussen, bei welchen Unternehmen die Verkehrsleistungen bestellt 
werden, sondern müssen die Angebotsvereinbarungen mit den Busbetreibern abschlie-
ßen, deren Offerten die meisten Punkte im Rahmen der jeweiligen Offertenbewertun-
gen erzielen. Dabei besteht die Gefahr, dass die eigenen Unternehmen ihre Verkehre 
verlieren. Mit anderen Worten sind Ausschreibungen mit einem großen Risiko in Be-
zug auf den Faktor „Beteiligungsstrukturen“ verbunden und aus Sicht der politischen 
Rationalität irrational. Allerdings besteht die Möglichkeit, Ausschreibungswettbewer-
be im Sinne der politischen Rationalität zu planen und auszugestalten. Im Rahmen der 
Fallstudienanalyse konnten verschiedene entsprechende Praktiken herausgearbeitet 
werden. Zum Beispiel kann mittels einer bewussten Zuschneidung der Ausschrei-
bungslose die tatsächliche Attraktivität einer Ausschreibung für potentiell interessierte 
Unternehmen gesteuert werden. Kleinere Ausschreibungslose, die für die eigenen, be-
reits am Markt tätigen Unternehmen interessant sind, sind möglicherweise für potenti-
ell am Markteintritt interessierte Unternehmen wenig attraktiv. Ebenso können im 
Rahmen der Festlegung der einzelnen relevanten Kriterien für die Offertenbewertung 
die jeweiligen komparativen Vorteile des oder der eigenen Unternehmen antizipiert 
und dadurch ihre Chancen auf die Zuschlagserteilung erhöht werden. Allerdings ist der 
Erfolg dieser Maßnahmen nicht sicher, so dass ein gewisses politisches Risiko ver-
bleibt. 
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8.3.3.4 Institutionalisierungsgrad von Vergabepraktiken 

Gemäß Zucker (1991) beeinflussen organisationale Praktiken mit einem hohen Institu-
tionalisierungsgrad nicht nur die Handlungen der Organisationsmitglieder, sondern 
auch ihre Wahrnehmung der Umwelt sowie ihre Realitätskonstruktionen. Entspre-
chende institutionalisierte Verhaltensweisen werden als selbstverständlich angesehen, 
sozusagen als naturgegeben, und ohne kritische Hinterfragung ausgeführt. Ihre An-
wendung muss dementsprechend nicht begründet oder legitimiert werden, sondern 
verfügt per se über eine hohe Akzeptanz. Organisationale Praktiken mit einem hohen 
Grad an Institutionalisierung sind somit im Gegensatz zu weniger institutionalisierten 
Praktiken mit höherer Beständigkeit und Änderungsresistenz sowie mit geringerem 
Akzeptanzrisiko in ihrer Anwendung verbunden (Walgenbach & Meyer 2008). 

In diesem Zusammenhang kann der dritte Faktor verstanden werden, der im Grounded 
Theory-Prozess als relevant in Bezug auf die Bewertung des politischen Risikos des 
Offert- und des Ausschreibungsverfahrens identifiziert wurde: der jeweilige sowohl 
organisationale als auch gesellschaftliche Institutionalisierungsgrad der Verfahren. 
Dahinter steht die konkrete Annahme, dass das mit einer Vergabepraktik verbundene 
Risiko für den politischen Erfolg umso geringer ausfällt, je institutionalisierter und 
routinierter die Praktik und ihre Anwendung im jeweiligen kantonalen ÖV-System ist. 
So sind die einzelnen Prozessschritte eines institutionalisierten Verfahrens den am 
Verfahren Beteiligten bekannt, Erfolgsfaktoren und kritische Elemente in der Vorbe-
reitung und während der Durchführung des Verfahren sind identifiziert und können 
berücksichtigt werden und, besonders wichtig, die aus einem Verfahren resultierenden 
möglichen Ergebnisse sowie deren Beurteilung durch die Bevölkerung können einge-
schätzt werden.  

Für Verfahren, die zum ersten Mal zum Einsatz kommen, liegen entsprechende 
Kenntnisse und Erfahrungswerte dagegen nicht oder nicht in ausreichendem Maße vor. 
Entsprechend hoch wird das mit ihnen verbundene politische Risiko von den politi-
schen Aufgabenträgern eingeschätzt. 

Der Institutionalisierungsgrad des Offertverfahrens kann schweizweit als hoch be-
zeichnet werden. Es wird von den Schweizer Aufgabenträgern mehrheitlich im Rah-
men der Vergabe ihrer Angebotsvereinbarungen angewendet und stellt das langjährige 
Standardvergabeverfahren im regionalen Busverkehr dar (siehe in diesem Zusammen-
hang das Unterkapitel 4.3 sowie die Ausführungen zu den vier Fallstudien). Das politi-
sche Risiko, dass mit einer Anwendung des Offertverfahrens in Bezug auf den Faktor 
„Institutionalisierungsgrad“ verbunden ist, wird daher von den politischen Aufgaben-
trägern unter den gegebenen Rahmenbedingungen als gering bewertet. 
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Teilweise differenzierter fällt die Risikobewertung des Ausschreibungsverfahrens hin-
sichtlich des hier relevanten Faktors aus. Für Aufgabenträger, die Bestellungen bislang 
ausschließlich auf Basis des Offertverfahrens durchgeführt haben, weist die Anwen-
dung des Ausschreibungsverfahrens ersichtlicherweise einen Institutionalisierungsgrad 
von Null auf. Entsprechend hoch wird das mit einer Ausschreibung verbundene Risiko 
hinsichtlich dieses Faktors von den entsprechenden politischen Aufgabenträgern be-
wertet. 

Nun gibt es aber auch Kantone, die bereits mehrfach Ausschreibungen im regionalen 
Busverkehr durchgeführt haben. Im Falle des Case A beispielsweise wird mittlerweile 
regelmäßig eine Ausschreibungsstrategie erarbeitet und umgesetzt. Der Ausschrei-
bungswettbewerb ist für die am kantonalen regionalen Bussystem Beteiligten mehr 
oder weniger zur Normalität geworden; entsprechende Routinen und Standardprozesse 
haben sich herausgebildet. Zudem sind den Aufgabenträgern die Reaktionen der Be-
völkerung auf die Ausschreibungsverfahren bekannt. Diese Erfahrungswerte werden 
im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung zukünftiger Ausschreibungen ent-
sprechend berücksichtigt, so dass größere negative Überraschungen somit von vorne-
herein vermieden werden können. Für die politischen Aufgabenträger verbleibt hin-
sichtlich des Faktors „Institutionalisierungsgrad“ zwar ein gewisses politisches Risiko 
mit dem Ausschreibungsverfahren verbunden, doch fällt es im Vergleich zu Aufgaben-
trägern mit einem Institutionalisierungsgrad von Null deutlich geringer aus. Für sie 
stellt sich gemäß ihrer Rationalität die Frage, ob der politische Nutzen, der mit Aus-
schreibungen verbunden ist, das verbleibende politische Restrisiko überwiegt. 

8.3.3.5 Zusammenfassung  

Im Zuge des Grounded Theory-Prozesses konnten drei Faktoren als insbesondere rele-
vant für die Bewertung des Offert- und des Ausschreibungsverfahrens aus der Per-
spektive der politischen Rationalität herausgearbeitet werden: das für die Bevölkerung 
und daher für die politischen Aufgabenträger maßgebliche Verständnis von Qualität 
im regionalen Busverkehr, die kantonalen Beteiligungsstrukturen im regionalen Bus-
verkehr und der Institutionalisierungsgrad der Vergabeverfahren.  

In Bezug auf alle drei Faktoren wird das mit dem Offertverfahren verbundene politi-
sche Risiko grundsätzlich als klein beziehungsweise nicht vorhanden bewertet, unab-
hängig von der konkreten Ausprägung der Faktoren in einem Kanton (siehe Tabelle 
8-1). Aus Sicht der Rationalität der politischen Aufgabenträger erscheint eine Anwen-
dung des Offertverfahrens im Kontext der Leistungsbestellungen daher rational. 
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Risikobewertung der Verfah-
ren hinsichtlich des Faktors… Offertverfahren Ausschreibungsverfahren 

…Qualitätsverständnis der 
Bevölkerung kein politisches Risiko 

• funktionales Qualitätsverständnis: 
geringes politisches Risiko 

• emotionales Qualitätsverständnis:  
hohes politisches Risiko bei Bestands-
verkehren, geringeres Risiko bei Neu-
verkehren 

…kantonale Beteiligungs-
strukturen kein politisches Risiko 

• keine oder keine relevanten kantona-
len Beteiligungen: 
kein politisches Risiko 

• relevante kantonale Beteiligungen:  
hohes politisches Risiko 

…Institutionalisierungsgrad 
von Ausschreibungen kein politisches Risiko 

• hoher Institutionalisierungsgrad:  
geringes politisches Risiko  

• niedriger Institutionalisierungsgrad:  
hohes politisches Risiko 

Tabelle 8-1:  Faktoren zur Risikobeurteilung des Ausschreibungsverfahrens aus Sicht der politischen 
Rationalität 

Weniger eindeutig fällt die Bewertung des Ausschreibungsverfahrens aus. Hier spielen 
die konkreten Ausprägungen der drei Risikofaktoren in einem Kanton eine entschei-
dende Rolle im Hinblick auf die Einschätzung des Gesamtrisikos aus Perspektive der 
politischen Rationalität (siehe ebenfalls Tabelle 8-1). In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage nach dem Verhältnis der drei Faktoren beziehungsweise nach deren 
Gewicht bei der Gesamtrisikobeurteilung des Ausschreibungsverfahrens.  

Tabelle 8-2 gibt einen Überblick über die Ausprägungen der drei zentralen Risikofak-
toren Qualitätsverständnis, Beteiligungsstrukturen und Institutionalisierungsgrad in 
den analysierten Fallstudien und über die daraus resultierende Gesamtrisikobeurteilung 
des Ausschreibungsverfahrens aus Sicht der politischen Rationalität.  

Bei drei der vier Fallstudien (B, C und D) resultiert die Gesamtrisikobewertung aus 
dem Mehrheitsverhältnis der einzelnen Faktorenbewertungen. So ergeben sich für die 
Fallstudie B eine negative („niedriger Institutionalisierungsgrad“) und zwei positive 
Risikobewertungen („funktionales Qualitätsverständnis“ und „keine relevanten kanto-
nalen Beteiligungen“) in Bezug auf die drei Faktoren. In der Gesamtbewertung wird 
das politische Risiko des Ausschreibungsverfahrens vom politischen Aufgabenträger, 
wie im Abschnitt 7.3 dargestellt, als gering und das Verfahren selber daher als über-
wiegend politisch rational eingestuft. 
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Qualitäts-
verständnis 

Beteiligungs-
strukturen 

Institut.-
grad 

Gesamtrisiko-
beurteilung 

Konsequenz  

Case A 
funktional und 
emotional 

relevante Betei-
ligungen 

eher hoch 
kontrollierbares politi-
sches Risiko  
(im derzeitigen Umfang) 

überwiegend 
rational 

Case B funktional 
keine relevanten 
Beteiligungen 

niedrig 
geringes politisches 
Risiko 

rational 

Case C 
funktional und 
emotional 

relevante Betei-
ligungen 

niedrig 
hohes politisches Risi-
ko 

irrational 

Case D 
funktional und 
emotional 

keine Beteili-
gungen 

niedrig 
hohes politisches Risi-
ko 

irrational 

Tabelle 8-2: Gesamtrisikobeurteilung des Ausschreibungsverfahren aus Sicht der politischen Rationalität 

Bei dem Case D stellt sich die Situation umgekehrt dar. Im Zuge der Analyse zeigte 
sich das Qualitätsverständnis des politischen Aufgabenträgers in Bezug auf den ÖV 
nicht nur als funktional, sondern auch als emotional. Ausschreibungen stellen hinsicht-
lich dieses Faktors daher, wie beschrieben, ein Risiko aus Sicht der politischen Ratio-
nalität dar. Der Institutionalisierungsgrad des Ausschreibungsverfahrens ist im ent-
sprechenden Kanton gering (bisher eine einzige Ausschreibung im regionalen Busver-
kehr Ende der 1990er-Jahre), weshalb Ausschreibungen aus Perspektive der politi-
schen Rationalität auch für dieses Kriterium als risikoreich bewertet werden. In Bezug 
auf den Faktor kantonale Beteiligungsstrukturen wird das Ausschreibungsverfahren 
von der politischen Rationalität dagegen als wenig risikant bewertet, denn der entspre-
chende Kanton verfügt über keine relevanten Beteiligungen an regionalen Busunter-
nehmen. Zwei negative Teilbewertungen („funktionales und emotionales Qualitätsver-
ständnis“ und „niedriger Institutionalisierungsgrad“) bei einer positiver Teilbewertung 
(„keine relevanten Beteiligungen“) führen zu der in dem Abschnitt 7.5 beschriebenen 
negativen Gesamtbewertung des Ausschreibungsverfahrens durch den politischen 
Aufgabenträger und seiner politischen Rationalität: Ausschreibungen werden als zu 
risikoreich und daher irrational angesehen und abgelehnt. 

Die gleiche negative Gesamtbewertung von Ausschreibungen lässt sich für den politi-
schen Aufgabenträger des Case C feststellen. Sein Qualitätsverständnis im Hinblick 
auf den ÖV konnte im Zuge der Datenanalyse als funktional und emotional herausge-
arbeitet werden, der Kanton verfügt über wesentliche und bevölkerungsrelevante Be-
teiligungen an regionalen Busunternehmen und der Institutionalisierungsgrad des 
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Ausschreibungsverfahrens ist aufgrund bisheriger ausschließlicher Anwendung des 
Offertverfahrens sehr gering. Für alle drei Risikofaktoren ergeben sich aus Sicht der 
politischen Rationalität negative Risikobewertungen für Ausschreibungen. In der Kon-
sequenz wird, wie in Abschnitt 7.4 dargestellt, das Ausschreibungsverfahren vom poli-
tischen Aufgabenträger als irrational abgelehnt. 

Anders als bei den Cases B, C und D, bei denen sich, wie gerade dargestellt, die Ge-
samtrisikobewertung von Ausschreibungen aus dem Mehrheitsverhältnis der drei Risi-
kofaktoren ergibt, fällt die Gesamtbewertung des Ausschreibungsverfahrens durch den 
politischen Aufgabenträger der Fallstudie A entgegen der Mehrheitsverhältnisse der 
drei Faktorenbewertungen aus. Das politische Risiko von Ausschreibungen ist im ent-
sprechenden Kanton aufgrund eines ausgeprägten emotionalen ÖV-
Qualitätsverständnisses der Bevölkerung – und daher des politischen Aufgabenträgers 
– sowie aufgrund bevölkerungssensibler kantonaler Beteiligungen für zwei Risikofak-
toren als hoch zu bewerten. Dennoch werden Ausschreibungen vom politischen Auf-
gabenträger insgesamt, wie im Abschnitt 7.2 beschrieben, aufgrund ihres hohen Insti-
tutionalisierungsgrads als mit einem ausreichend geringen, das heißt kontrollierbaren, 
Risiko verbunden und damit als überwiegend politisch rational angesehen und regel-
mässig angewendet. Der Grund dafür ist in der im vorangegangenen Abschnitt thema-
tisierten Möglichkeit zur politisch rationalen Ausgestaltung des Ausschreibungssys-
tems auf Basis der gesammelten Erfahrungswerte im Zuge bereits früher durchgeführ-
ter Ausschreibungsverfahren zu sehen. 

Insofern hat der Grad der Institutionalisierung und Routinisierung einer Vergabeprak-
tik eine besondere Relevanz für ihre endgültige Risikobewertung aus Sicht der politi-
schen Rationalität. Er kann dazu führen, dass ein Verfahren trotz negativer Risikobe-
wertung hinsichtlich anderer Faktoren dennoch als politisch rational bewertet und folg-
lich angewendet wird.  

8.4 Umgang mit intraorganisationaler Multirationalität 

Aus der Analyse und Ableitung der Rationalitäten der administrativen und politischen 
organisationalen Aufgabenträgerebene kann die Erkenntnis ʻkonstruiertʼ werden, dass 
innerhalb einer Aufgabenträgerorganisation multiple Rationalitäten aufeinander tref-
fen. Die ÖV-Rationalität der Verwaltungsebene unterscheidet sich im Hinblick auf 
ihre Kernlogik von der politischen Rationalität. Beide Aufgabenträgergruppen orien-
tieren ihr Handeln an unterschiedlichen und teilweise widersprüchlichen Logiken, legi-
timieren es mittels unterschiedlicher Referenzgruppen und empfinden die Handlungen 
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der jeweils anderen Aufgabenträgergruppe teilweise als irrational. In diesem Zusam-
menhang und vor dem Hintergrund der konkretisierenden Fragestellungen aus Ab-
schnitt 1.3 ergeben sich die weiterführenden Fragen, wie innerhalb der Organisationen 
grundsätzlich mit der intraorganisationalen Multirationalität umgegangen wird und, 
mit konkretem Bezug zur Leistungsbestellung im regionalen Busverkehr, welche Rati-
onalität letztlich für die Bestimmung des Verfahrens zur Auswahl der Betreiberunter-
nehmen im regionalen Busverkehr entscheidend ist. 

In der neo-institutionalistischen Literatur wird im Zusammenhang mit unterschiedli-
chen, konkurrierenden, aufeinandertreffenden Rationalitäten verschiedentlich das da-
mit verbundene Konfliktpotential für ein organisationales Feld oder für eine Organisa-
tion angesprochen (D'Aunno et al. 1991; Denis et al. 2001 Glynn & Lounsbury 2005; 
Reay & Hinings 2009, Scott 1994). Die empirischen Ergebnisse der im Rahmen dieser 
Dissertation durchgeführten Analyse der vier Aufgabenträgerorganisationen haben 
jedoch nur zum Teil Hinweise auf systematische, durch die intraorganisationale Multi-
rationalität bedingte Konflikte zwischen politischer und administrativer Ebene gelie-
fert. Aufgrund der Unterschiede zwischen beiden Ebenen in Bezug auf das Qualitäts-
verständnis sowie auf die Bewertung des Ausschreibungsverfahrens ließ sich ein ent-
sprechendes Konfliktpotential am ehesten für die Fallstudie A herausarbeiten. Bedingt 
durch einen bewussten Umgang mit den multiplen Rationalitäten sind tatsächliche or-
ganisationale Konflikte aber die Ausnahme. So weisen auch Greenwood et al. (2011) 
darauf hin, dass differierende Rationalitäten durchaus kompatibel sein beziehungswei-
se gestaltet werden können.  

Im konkreten Fall der vier Aufgabenträgerorganisationen ist der Grund für die über-
wiegende Konfliktfreiheit vor allem darin zu sehen, dass sich die Rationalitäten zwar 
unterscheiden, aber letztlich zu den gleichen Handlungsschlüssen führen. Die admi-
nistrativen Aufgabenträger richten ihr Handeln gemäß ihrer Professionsrationalität und 
der damit einhergehenden angestrebten qualitativen Optimierung des ÖV an qualitati-
ven Aspekten aus. Die politischen Aufgabenträger orientieren sich in ihrem Handeln 
gemäß ihrer politischen Rationalität und des damit verbundenen Strebens nach politi-
schem Erfolg an ihrer Einschätzung derjenigen Kriterien, die im Hinblick auf den ÖV 
für die Wahlbevölkerung relevant sind. Wie beschrieben, steht dabei ebenfalls die 
Qualität im Vordergrund. In der Konsequenz ist die Ausrichtung des organisationalen 
Handelns auf das Ziel einer hohen Qualität im ÖV für beide Aufgabenträgergruppen 
handlungsleitend. 

Anders könnte sich die Situation darstellen, falls sich eine hohe Effizienz im ÖV zu 
einem relevanten Faktor für die Bevölkerung entwickeln sollte. Vor dem Hintergrund 
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ihrer politischen Rationalität würden die politischen Aufgabenträger den finanziellen 
Aspekten dann mehr Bedeutung im Zusammenhang mit den Vergaben der Angebots-
vereinbarungen beimessen. Die Rationalität der administrativen Aufgabenträger dage-
gen berücksichtigt die Überzeugungen der Bevölkerung nicht oder nur in geringem 
Maße, so dass sie ihr Handeln weiterhin am Ziel einer qualitativen Optimierung aus-
richten würden. Die Konsequenz wäre, dass die intraorganisationale Multirationalität 
zu unterschiedlichen Handlungsschlüssen und zu rationalitätsbedingten, systemati-
schen Konflikten zwischen beiden organisationalen Ebenen führen könnte. In einer 
entsprechenden Situation wäre der Umgang mit den multiplen Rationalitäten entschei-
dend für die organisationale Handlungsfähigkeit (Schedler 2012). 

Aber auch in der heutigen Konstellation mit der beschriebenen übereinstimmenden 
Handlungsausrichtung auf eine hohe Qualität spielt der Umgang mit der intraorganisa-
tionalen Multirationalität eine relevante Rolle für die endgültigen organisationalen 
Entscheidungen und für das organisationale Handeln. Das ist insbesondere bei Fallstu-
die A hinsichtlich der intraorganisationalen Unterschiede in Bezug auf das Qualitäts-
verständnis und die Bewertung des Ausschreibungsverfahrens der Fall. In diesem Zu-
sammenhang ließen sich jeweils unterschiedliche Praktiken für die administrative und 
für die politische Ebene in Bezug auf den Umgang mit den differierenden Rationalitä-
ten herausarbeiten.  

Schedler (2012) unterscheidet im Kontext des Umgangs mit multiplen Rationalitäten 
zum einen zwischen Praktiken, die bewusst erfolgen, das heißt bewusst auf den multi-
rationalen Kontext angewendet werden, und unbewusst ausgeübten Praktiken. Zum 
anderen differenziert er zwischen Praktiken mit dem Ziel monorationalen organisatio-
nalen Handelns und solchen, die auf multirationales organisationales Handeln ausge-
richtet sind.  

Für die organisationale Ebene des politischen Aufgabenträgers ließen sich im Zusam-
menhang mit den intraorganisationalen multiplen Rationalitäten zwei Praktiken identi-
fizieren, die beide bewusst erfolgen, sich jedoch in dem mit ihnen jeweils verfolgten 
Ziel unterscheiden. Ziel der einen identifizierten Praktik ist die Befähigung der Aufga-
benträgerorganisation zum multirationalen Handeln (Schedler 2012). Dieser Praktik 
liegen die oben im Abschnitt thematisierten Ziele im Hinblick auf den regionalen Bus-
verkehr zugrunde, die aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen, trotz der unter-
schiedlichen Rationalitäten, grundsätzlich gleich sind. Der politische Aufgabenträger 
nutzt dabei das Streben seiner Verwaltung nach qualitativer Optimierung im Sinne 
seiner politischen Rationalität. In diesem Zusammenhang gewährt er ihr weitreichende 
Freiräume bei der Entwicklung, Ausgestaltung und späteren Umsetzung von Vor-
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schlägen, die den regionalen Busverkehr betreffen – auch wenn sie zunächst nicht sei-
ner eigenen Rationalität entsprechen – und nimmt selbst eine passive Rolle in den Ent-
scheidungs- und Umsetzungsprozessen ein. Die Verwaltung erhält somit Raum, ihre 
ÖV-Rationalität auszuleben und die angestrebte qualitative Optimierung des Regio-
nalverkehrs umzusetzen. Das wirkt sich positiv auf das Bild des Regionalverkehrs in 
der Bevölkerung aus, was wiederum gerade auch auf den zuständigen Regierungsrat 
positiv zurückfällt und daher dem angestrebten politischen Erfolg zugutekommt.  

Die Anwendung der Praktik hat jedoch ihre klaren Grenzen. Sie kommt nur dann zum 
Einsatz, wenn der erwartete Nutzen im Sinne der politischen Rationalität das damit 
verbundene höhere politische Risiko übersteigt. Voraussetzung ist daher ein erwar-
tungskonformes Verhalten der administrativen Ebene. Konkret erwartet der politische 
Aufgabenträger von der Verwaltung, dass sie die ihr gewährten Freiheiten nicht 
(übermäßig) im Sinne der ÖV-Rationalität ausnutzt und dadurch das politische Risiko 
erhöht beziehungsweise den politischen Erfolg gefährdet. 

Wird ein Bereich grundsätzlich als zu risikoreich für diese Praktik angesehen oder 
entwickeln die organisationalen Handlungen der administrativen Ebene in einem Be-
reich, der zunächst zum multirationalen Handeln befähigt ist, eine der politischen Ra-
tionalität zuwiderlaufende Eigendynamik, so wird eine andere Praktik im Umgang mit 
den multiplen Rationalitäten angewendet. Multirationalität wird dabei bewusst ver-
mieden, Ziel ist vielmehr ein monorationales Handeln im Sinne der politischen Ratio-
nalität. Konkret beinhaltet die Praktik, dass die Verwaltung und ihre ÖV-Rationalität 
keinen entscheidungsrelevanten Einfluss erhalten; Entscheidungen werden monoratio-
nal auf Basis der politischen Rationalität getroffen. Damit verbunden ist eine aktive, 
prozess- und entscheidungsgestaltende Rolle des politischen Aufgabenträgers. 

Auch die administrativen Aufgabenträger sind sich der differierenden Rationalitäten 
zwischen der eigenen und der politischen organisationalen Ebene bewusst und wenden 
in diesem Zusammenhang (zum Teil) Praktiken im Umgang mit der Multirationalität 
an. Dabei verfolgen sie das Ziel des monorationalen organisationalen Handelns im 
Sinne der ÖV-Rationalität. Dem liegt das Selbstverständnis zugrunde, dass die fachli-
che Beurteilungs- und Entscheidungskompetenz in Bezug auf strategische Fragestel-
lungen des kantonalen ÖV aufgrund des eigenen Know-Hows und aufgrund der eige-
nen Erfahrung auf der Verwaltungsebene liegen sollte. Aufgrund ihrer formell unter-
geordneten Rolle kann die Verwaltung ihre Rationalität dabei im Gegensatz zur politi-
schen Ebene allerdings nicht direkt über die Hierarchie durchsetzen. Stattdessen setzt 
sie auf subtilere Praktiken und nutzt ihre fachliche Überlegenheit, ihren Ressourcen-
vorteil sowie ihren Informationsvorsprung aus. Konkret versucht der administrative 
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Aufgabenträger in diesem Zusammenhang, durch strategische Informationsweitergabe 
an die politische Ebene und durch proaktives und antizipatorisches Handeln Fakten 
und Tatsachen zu schaffen, die von der politischen Ebene aufgrund ihrer sowohl zeit-
lich als auch fachlich begrenzten Ressourcen nur schwer abgeändert werden können.  

Die administrativen Aufgabenträger haben mit dieser Strategie Erfolg, wenn ihre Prak-
tiken zur Durchsetzung der eigenen Rationalität seitens der politischen Ebene nicht 
oder erst zu spät erkannt werden. Werden sie hingegen bemerkt, so hängt es von der 
politischen Ebene ab, ob die Praktiken der Verwaltung mit Erfolg verbunden sind und 
sie ihre ÖV-Rationalität auf diese Weise durchsetzen kann: Werden die entsprechen-
den Handlungen oder Entscheidungen aus Sicht der politischen Rationalität nicht als 
politisch irrational beziehungsweise als nur wenig bedrohlich irrational angesehen o-
der wird in den Entwicklungen anderer zu verantwortender Verwaltungsbereiche ein 
größeres politisches Risikopotential gesehen, so werden die knappen Ressourcen nicht 
dafür eingesetzt, sie zu revidieren. Dagegen wird die politische Ebene den Versuch der 
Rationalitätsdurchsetzung der Verwaltung zurückweisen und ihn im Sinne der politi-
schen Rationalität anpassen, falls sie die entsprechende Irrationalität als relevantes 
Risiko ansieht. 
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Teil IV Schlussfolgerungen 

9 Schlussfolgerungen  

Die Ableitung und Diskussion der Schlussfolgerungen aus dem empirischen For-
schungsprozess erfolgt auf zwei Ebenen. Zunächst werden die Schlussfolgerungen in 
Bezug auf den konkreten Forschungsgegenstand der vorliegenden Dissertation, die 
Rationalität der Aufgabenträger im regionalen Busverkehr hinsichtlich der Vergabe 
der Angebotsvereinbarungen, thematisiert. Daran anschließend und darauf aufbauend 
erfolgt ein Wechsel auf eine generellere Ebene. Konkret geht es dabei um die Implika-
tionen aus den empirischen Erkenntnissen für die Wissenschaft und für die Praxis des 
Regionalverkehrs. In diesem Zusammenhang wird weiterer Forschungsbedarf abgelei-
tet, der sich aus den entsprechenden Implikationen ergibt. Schließlich und die Disser-
tation abschließend werden die Limitationen des Forschungsprozesses und der gewon-
nen empirischen Erkenntnisse aufgezeigt und diskutiert. 

9.1 Empirische Schlüsselerkenntnisse 

Der Forschungsprozess der vorliegenden Dissertation startete ursprünglich mit der In-
tention, die organisationale Rationalität der Aufgabenträgerorganisationen für den Re-
gionalverkehr im Hinblick auf die Vergabe ihrer Angebotsvereinbarungen zu analysie-
ren. Eine erste zentrale empirische Schlüsselerkenntnis besteht in diesem Zusammen-
hang darin, dass nicht ʻdieʼ eine organisationale Aufgabenträgerrationalität herausge-
arbeitet werden konnte. Vielmehr agieren die Aufgabenträger in einem sowohl intra- 
als auch interorganisational multirationalem Kontext mit grundsätzlichen Unterschie-
den in den Rationalitäten und darauf basierenden Handlungs- und Begründungslogiken 
zwischen den beiden organisationalen Ebenen. Im Kern der Rationalität der Aufgaben-
träger auf politischer organisationaler Ebene stehen der Erhalt und der Ausbau ihrer 
politischen Macht, im Kern der ÖV-Rationalität der Aufgabenträger auf administrati-
ver organisationaler Ebene dagegen die qualitative Optimierung des Regionalverkehrs. 

Eine zweite Schlüsselerkenntnis mit konkretem Bezug auf die Vergaben der Ange-
botsvereinbarungen im regionalen Busverkehr, die sich direkt daran anschließt, ist da-
rin zu sehen, dass sich mit dem Offertverfahren trotz der multiplen Rationalitäten in 
den Entscheidungsprozessen eine einzelne Vergabepraktik mit intra- und interorgani-
sationaler Akzeptanz und einer hohen Beständigkeit im Sinne Zuckers (1991) im or-
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ganisationalen Feld des Regionalverkehrs institutionalisieren konnte. Hinweise auf ein 
systematisches Konfliktpotential, das durch multiple Rationalitäten bedingt ist, wie in 
der neo-institutionalistischen Literatur verschiedentlich (D'Aunno et al. 1991; Denis et 
al. 2001 Glynn & Lounsbury 2005; Reay & Hinings 2009, Scott 1994) thematisiert, 
haben sich im Verlauf des empirischen Forschungsprozesses für den derzeitigen regu-
lativen und finanziellen Kontext der Aufgabenträger nur bedingt gezeigt.  

Ein weiteres empirisches Schlüsselergebnis betrifft konkret das Ausschreibungsverfah-
ren. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass der Ausschrei-
bungswettbewerb in den Kantonen, in denen er zur Anwendung kommt, 
ʻzweckentfremdetʼ im Sinne der organisationalen Rationalitäten der Aufgabenträger 
eingesetzt wird. Nicht seine ökonomische Handlungslogik an sich ist relevant, sondern 
vielmehr der erwartete Beitrag, den das Verfahren im jeweiligen regulativen und fi-
nanziellen Kontext zu einem rationalen Vergabeergebnis aus Perspektive der ÖV-
Rationalität beziehungsweise der politischen Rationalität leisten kann. 

Gemäß Zucker (1987; 1988) kommt es zu einer schnellen Verbreitung und Anwen-
dung neuer Formen organisationaler Arrangements innerhalb eines organisationalen 
Feldes – wie zum Beispiel einer neuen Vergabepraktik –, wenn sie eine Legitimation 
in eben diesem organisationalen Feld erfahren haben. Im Zuge des empirischen For-
schungsprozesses ist deutlich geworden, dass das Ausschreibungsverfahren eben diese 
Legitimation im organisationalen Feld des Regionalverkehrs noch nicht erlangt hat 
und bei zukünftigen regulativen und finanziellen Rahmenbedingungen, die in ihren 
Grundzügen den heutigen entsprechen, auch nicht erlangen wird. Ausschreibungen 
werden zwar weiterhin in begründeten Einzelfällen und/oder in einzelnen Aufgaben-
trägerorganisationen eine Rolle spielen; ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel im 
Vergabe- und Bestellsystem des regionalen Busverkehrs ist jedoch aufgrund der orga-
nisationalen Rationalitäten der Aufgabenträger nicht zu erwarten. 

9.2 Implikationen für die Forschung… 

9.2.1 …zum öffentlichen Verkehr 

Implikationen aus den empirischen Erkenntnissen des Forschungsprozesses lassen sich 
sowohl für die wissenschaftliche Forschung mit konkretem Bezug auf den öffentlichen 
Verkehr als auch generell für das wissenschaftliche Feld des Public Managements ab-
leiten.  
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Die hinter der Dissertation und dem entsprechenden empirischen Forschungsprozess 
stehende Motivation basierte maßgeblich darauf, die Perspektive der Aufgabenträger-
organisationen in die wissenschaftlichen Diskussionen zum Thema „Ausschreibungs-
wettbewerb im öffentlichen Verkehr“ einzubringen und so einen Beitrag zur Verringe-
rung der im Unterkapitel 1.2 identifizierten Forschungslücke zu leisten. Durch den 
mehrheitlich einseitigen Fokus der entsprechenden wissenschaftlichen Publikationen 
auf ökonomische Aspekte, verbunden mit dem Versuch, die Entscheidungsträger in 
Politik und Verwaltung mit den jeweiligen Ergebnissen von der Sinnhaftigkeit des 
Ausschreibungsverfahrens zu überzeugen, wird den Aufgabenträgern implizit ökono-
mische Rationalität ʻunterstelltʼ. Auf Basis der in dieser Dissertation gewonnenen em-
pirischen Erkenntnisse kann diese implizite Annahme als nicht zutreffend bezeichnet 
werden. Das hat zur Konsequenz, dass sowohl die entsprechenden Forschungsergeb-
nisse als auch das Ausschreibungsverfahren von den Entscheidungsträgern in Politik 
und Verwaltung größtenteils als nicht rational im Sinne ihrer Rationalitäten beurteilt 
und daher abgelehnt werden.  

Eine konkrete Implikation für die wissenschaftliche Forschung im Zusammenhang mit 
dem Thema „Ausschreibungswettbewerb im öffentlichen Verkehr“ lässt sich aus den 
empirischen Ergebnissen dahingehend ableiten, dass die mit dem Ausschreibungsver-
fahren verbundenen Konsequenzen im Hinblick auf qualitative Aspekte künftig stärker 
in die entsprechenden Forschungsprozesse einbezogen werden sollten. Auf diese Wei-
se könnte dem Verfahren nicht nur wissenschaftliche, sondern auch praktische Rele-
vanz verschafft werden. Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang in 
Bezug auf den nach wissenschaftlichen Kriterien herausgearbeiteten konkreten Ein-
fluss der verschiedenen Vergabeverfahren und ihrer jeweiligen Varianten auf die Qua-
lität im öffentlichen Verkehr. 

9.2.2 …zum Public Management generell 

Die Analyse der Rationalitäten in Politik und Verwaltung fokussierte im Rahmen der 
vorliegenden Dissertation auf das konkrete organisationale Feld des Regionalverkehrs. 
Die entsprechenden Erkenntnisse sind jedoch auch mit grundsätzlicher Relevanz für 
die Wissenschaftsdisziplin des Public Management verbunden.  

In Bezug auf die Ergebnisse hinsichtlich der Rationalität der politischen Aufgabenträ-
gerebene liegt eine entsprechende Relevanz darin begründet, dass die identifizierte 
zentrale Handlungslogik auf einer den politischen Inhalten übergeordneten Meta-
Ebene angesiedelt ist. Diese Handlungslogik besagt, dass Handeln und Entscheidun-
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gen rational sind, wenn sie zum Erhalt und Ausbau politischer Macht beitragen. Im 
konkreten politischen Verantwortungsbereich des Regionalverkehrs führt diese Logik 
unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen dazu, dass das politische Handeln 
und Entscheiden an funktionalen und emotionalen qualitativen Kriterien ausgerichtet 
wird. In einem anderen politischen Verantwortungsbereich kann sich die jeweilige in-
haltsbezogene Handlungslogik zwar anders darstellen; die übergeordnete zentrale poli-
tische Handlungslogik bleibt jedoch die gleiche.  

In Bezug auf die Relevanz der Ergebnisse hinsichtlich der Rationalität der administra-
tiven Aufgabenträgerebene muss eine Differenzierung vorgenommen werden. Der 
Grund dafür ist, dass es sich bei den vier analysierten Organisationen aufgrund der 
hohen Identifikation ihrer Mitarbeiter mit dem ÖV und aufgrund des normativen Iso-
morphismus, der sich im Zuge der Professionalisierung ihres organisationales Feldes 
mit der Herausbildung geteilter Werte einer gemeinsamen kognitiven Basis vollzogen 
hat, um einen besonderen Verwaltungstypus handelt; oben als ʻprogram bureaucratsʼ 
(Heclo 1977) bezeichnet. Die empirischen Erkenntnisse für die administrativen Auf-
gabenträger lassen sich insofern eher auf Verwaltungsbereiche übertragen, die ähnli-
che Charakteristika aufweisen. Für entsprechende Organisationen oder organisationale 
Bereiche ist zu erwarten, dass auch sie ihr organisationales Handeln an einer professi-
onsspezifischen Rationalität ausrichten und dass diese Rationalität als zentrales Ele-
ment insbesondere den Erhalt, den Ausbau und die Optimierung des von ihnen ver-
antworteten Aufgabenbereichs im Sinne der geteilten Werte aufweist. 

Die Forschung zum Public Management strebt die Generierung von Forschungsergeb-
nissen an, die nicht nur wissenschaftlich, sondern auch praktisch relevant sind. Kon-
krete Implikationen aus der vorliegenden Dissertation ergeben sich in diesem Zusam-
menhang insbesondere im Hinblick auf die intendierte Weiterentwicklung und/oder 
Reformierung öffentlicher Institutionen und Organisationen mittels der Einführung 
von Praktiken und Strukturen in Politik und Verwaltung, die auf ökonomischer Ratio-
nalität basieren (siehe in diesem Zusammenhang die zahlreichen Publikationen zum 
Ansatz des New Public Management, zum Beispiel Aucoin 1990; Pollitt 1993; 
Osborne & Gaebler 1992; Schedler & Proeller 2011).  

So wie sich im Zuge der empirischen Analyse gezeigt hat, dass es vor dem Hinter-
grund ihrer politischen beziehungsweise ÖV-Rationalität wenig sinnvoll ist, politische 
und administrative Aufgabenträger (nur) mit ökonomischen Argumenten von den Vor-
teilen des Ausschreibungsverfahrens zu überzeugen, so wenig Sinn macht es unter 
Umständen generell, Reformen im öffentlichen Sektor in erster Linie durch eine auf 
ökonomischer Rationalität basierende Argumentation zu begründen und durchzuset-
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zen. Denn wenn entsprechende Reformvorhaben von den betroffenen politischen 
und/oder administrativen Organisationen als irrational im Sinne ihrer Rationalität an-
gesehen werden, was auf Basis der Erkenntnisse dieser Arbeit durchaus zu erwarten 
ist, kann es bei einer fakultativen Reformumsetzung zur Ablehnung der Reform bezie-
hungsweise, im Falle obligatorischer Umsetzung durch gesetzliche oder hierarchische 
Anordnung, zum Widerstand während der Umsetzungsprozesses und damit möglich-
erweise zu seinem Scheitern kommen. Hinweise auf entsprechenden Widerstand gegen 
Reformen des öffentlichen Sektors seitens der Politik beziehungsweise der Verwaltung 
sowie auf das Scheitern entsprechender Reformvorhaben finden sich verschiedentlich 
in der Public Management Literatur (Christensen & Lægreid 1999; Cooper & Ogata 
2005; Da Cunha Resende 2008; Ingraham & Ban 1984; March & Olson 1983; 
Schedler & Proeller 2011; Smith 2003; Thomas & Davies 2005).  

Ökonomisch rational konzeptionierte Reformansätze mögen zwar in der wissenschaft-
lichen Community (vorübergehend) eine Rolle spielen. In Bezug auf die politische und 
administrative Praxis besteht jedoch die Gefahr eher geringer Akzeptanz – möglicher-
weise verbunden mit der Konsequenz, dass mit der Zeit auch ihre wissenschaftliche 
Relevanz in Frage gestellt wird oder es signifikanter Anpassungen der entsprechenden 
Modelle bedarf (Dunleavy et al. 2006; Hood & Peters 2004). Die explizite Berücksich-
tigung der (multiplen) Rationalitäten zu reformierender Organisationen, ihrer darauf 
basierenden Handlungs- und Begründungslogiken sowie ihrer organisationalen Prakti-
ken im Umgang mit der Multirationalität schon bei der Konzeptionierung entspre-
chender Reformansätze, zumindest jedoch bei deren Kommunikation und Umsetzung, 
könnte einen Beitrag zu ihrem Erfolg leisten (siehe in diesem Zusammenhang auch 
Bogumil 2003 und Schedler 2003; 2009).  

Mit anderen Worten, könnte die Erkenntnis und Berücksichtigung der jeweiligen or-
ganisationalen Rationalitäten dabei helfen, ein Reformkonzept so zu konstruieren und 
zu kommunizieren, dass es trotz seiner vordergründig ökonomischen Basis auch An-
reize zu seiner Umsetzung aus Perspektive der Rationalität der jeweils betroffenen Or-
ganisationseinheiten setzt und daher als rational bewertet wird. Forschungsbedarf kann 
in diesem Zusammenhang dahingehend identifiziert werden, dass es dafür zunächst 
einer konkreten Kenntnis der organisationalen Rationalitäten in öffentlichen Verwal-
tungen über den hier analysierten Verwaltungstyp der ÖV-Verwaltung hinaus sowie 
einer konkreten Kenntnis der politischen Rationalitäten auf inhaltlicher Ebene in ande-
ren politischen Themenfeldern als dem ÖV bedarf. 

Weiterer Forschungsbedarf ergibt sich aus der intra- und interorganisationalen Multi-
rationalität. Dieser Aspekt wurde hier zwar nur anhand von vier Organisationen eines 
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spezifischen organisationalen Feldes herausgearbeitet. Aufgrund der grundsätzlich 
unterschiedlichen Anreizsysteme zwischen Politik und öffentlicher Verwaltung, auf-
grund des grundsätzlich mehrdimensionalen Zielsystems im öffentlichen Sektor mit 
teilweise widersprüchlichen Formal- und Sachzielen und aufgrund der vielschichtigen 
Stakeholderstruktur von Organisationen des öffentlichen Sektors sind multiple Ratio-
nalitäten aber auch für andere Bereiche, Organisationen oder organisationale Felder 
des Public Managements zu erwarten ist. Konkret geht es um die Frage, ob und wie 
sich Multirationalität als faktischer Bestandteil der Public Management Realität so 
ʻmanagenʼ lässt, dass sie die Effektivität und Effizienz der entsprechenden Organisati-
onen nicht beeinträchtigt, sondern fördert. Einen entsprechenden Ansatz stellen zum 
Beispiel die Beiträge von Schedler (2012) oder Bieger et al. (2011) dar. 

9.3 Implikationen für den schweizerischen Regionalverkehr 

Wie im methodischen Kapitel ausführlich dargestellt, wurden die dargestellten Er-
kenntnisse dieser Dissertation nicht deduktiv aus theoretischen Überlegungen auf Ba-
sis wissenschaftlicher Literatur abgeleitet, sondern im Zuge eines induktiven Groun-
ded Theory-Prozesses durch die intensive Auseinandersetzung mit vier Aufgabenträ-
gerorganisationen entwickelt. Im Vordergrund standen dabei die organisationalen 
ʻRealitätenʼ dieser Organisationen in Bezug auf die Bestellungen der Verkehrsleistun-
gen im regionalen Busverkehr. Der Vorteil eines entsprechenden Vorgehens liegt in 
der starken Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in den empirischen Daten und 
der damit einhergehenden praktischen Relevanz für das jeweilige Forschungsfeld 
(Glaser & Strauss 1967). 

Faktisch wird den Aufgabenträgern Wahlfreiheit in Bezug auf das Vergabeverfahren 
auf gesetzlicher Ebene eingeräumt. Dies ist auch nach den durchgeführten bezie-
hungsweise sich derzeit vollziehenden Anpassungen des regulativen Rahmens (Bahn-
reform 2, ARPV) noch immer der Fall. Vor diesem Hintergrund kann auf Basis der 
empirischen Erkenntnisse zu den Rationalitäten der Aufgabenträgerorganisationen ei-
ne erste konkrete Implikation dahingehend abgeleitet werden, dass das Offertverfahren 
auch weiterhin das Standardvergabeverfahren für Bestandsverkehre im regionalen 
Busverkehr bleiben wird. Ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel hinsichtlich des 
Vergabeverfahrens deutet sich nicht an. 

Vor dem Hintergrund der in Unterkapitel 1.1 und Abbildung 1-2 dargestellten Ent-
wicklung der öffentlichen Zuschüsse zum Regionalverkehr ist jedoch zu erwarten, 
dass sich die bestehenden Vergabesysteme dennoch weiterentwickeln müssen. Die 
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Aufgabenträgerorganisationen werden künftig nicht mehr ausschließlich auf das Of-
fertverfahren und die klassischen Angebotsvereinbarungen setzen können. Stattdessen 
werden mehr Aufgabenträger Wettbewerbssurrogate wie Zielvereinbarungen und Bo-
nus-Malus-Systeme in ihre Angebotsvereinbarungen integrieren, um das Qualitätsni-
veau im Regionalverkehr zu sichern oder zu erhöhen. Wettbewerbssurrogate bieten 
ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, sich innovativ und grundsätzlich reformwillig 
zu zeigen, ohne das Vergabesystem in seiner Grundausrichtung ändern zu müssen.  

In begründeten Einzelfällen werden Ausschreibungen jedoch auch weiterhin eine Rol-
le spielen, auch für Aufgabenträger, die heute noch ausschließlich auf das Offertver-
fahren setzen. Denn der von ihnen thematisierte virtuelle Wettbewerb, mit dem die 
Busunternehmen im Hinblick auf ihre Abgeltungsforderungen diszipliniert werden 
sollen, wird früher oder später keine Wirkung mehr zeigen, wenn weiterhin keine kla-
ren Zeichen in Bezug auf die Ernsthaftigkeit ihrer Forderungen nach Effizienzanstren-
gungen der Busunternehmen gesetzt werden.  

Eine Vorbildfunktion für zukünftige Vergabesysteme im Regionalverkehr sollte und 
könnte das mehrstufige System und das damit verbundene Vorgehen der Fallstudie B 
einnehmen. Demnach werden Neuverkehre grundsätzlich ausgeschrieben werden; das 
konkrete Vergabeverfahren für bestimmte bestehende Buslinien/-netze der Bestands-
verkehre und die konkrete Ausgestaltung der entsprechenden Angebotsvereinbarungen 
hängt von den jeweiligen Ergebnissen eines Benchmarkings hinsichtlich der Effizienz 
und der Qualität dieser Verkehre ab. Mit dem Benchmarkingsystem des BAV steht 
eine Methode bereit, die sich bereits in einigen Kantonen bewährt hat und die mit der 
Zeit eine Institutionalisierung im organisationalen Feld des Regionalverkehrs erreichen 
wird. Ein entsprechendes Vergabesystem könnte einen Beitrag zur Sicherung und Er-
höhung der Qualität im Regionalverkehr sowie zur Vermeidung signifikanter Ineffizi-
enzen einzelner Unternehmen leisten. Ob und wie schnell es sich allerdings im organi-
sationalen Feld des Regionalverkehrs durchsetzen kann und wird, hängt maßgeblich 
von der Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen ab. Je stärker der finanziel-
le Leidensdruck zunimmt, desto rationaler wird ein entsprechendes Vergabesystem 
bewertet, sowohl aus der Sicht der politischen als auch der ÖV-Rationalität; und desto 
schneller könnte es von anderen Kantonen übernommen werden. 

Eine weitere, ganz konkrete Implikation kann aus den empirischen Ergebnissen in Be-
zug auf den regionalen Schienenverkehr abgeleitet werden. Aufgrund des Rad-
Schiene-Systems des Schienenverkehrs und der dadurch bedingten speziellen Schie-
neninfrastruktur mit ihren Kapazitätsbegrenzungen und ihren besonderen Abhängig-
keiten ist seine Komplexität deutlich höher als diejenige des regionalen Busverkehrs. 
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Aus diesem Grund treffen alle obigen Ausführungen im Hinblick auf die Qualität im 
regionalen Busverkehr im Zusammenhang mit der Vergabe der Angebotsvereinbarun-
gen auch und verstärkt auf den regionalen Schienenverkehr zu. Ausschreibungen im 
Schienenverkehr werden von allen analysierten politischen und administrativen Auf-
gabenträgern daher als irrational angesehen und einheitlich abgelehnt. Daraus folgt, 
dass eine aktive Rolle der Kantone in Bezug auf die Einführung des Ausschreibungs-
verfahrens in den regionalen Schienenverkehr nicht zu erwarten ist. 

9.4 Limitationen des Forschungsprozesses 

Einer empirisch forschenden Person stehen im Zusammenhang mit dem Design und 
der Konzeptionierung ihres empirischen Forschungsprozesses eine Vielzahl von Me-
thoden und Verfahren zur Verfügung, die jeweils bestimmte Vorzüge, aber auch Nach-
teile haben. Eine Entscheidung für ein bestimmtes Forschungsdesign oder für eine be-
stimmte Methodologie, die anhand verschiedener Kriterien als für den jeweiligen wis-
senschaftlichen Erkenntnisprozess besonders gut geeignet bewertet wird, ist daher 
gleichzeitig immer auch eine Entscheidung gegen andere Forschungsdesigns oder Me-
thodologien, die aber unter Umständen hinsichtlich anderer Kriterien ebenso gut oder 
besser für den Forschungsprozess geeignet gewesen wären. So wurde zum Beispiel im 
Laufe dieser Dissertation verschiedentlich die starke Verankerung der empirischen 
Ergebnisse in den Daten als Vorteil der Grounded Theory für die hier relevanten Fra-
gestellungen angesprochen. Im Umkehrschluss folgt daraus jedoch unter anderem ein 
relativ geringer Grad an Abstraktion der Forschungsergebnisse (Alvesson & Sköldberg 
2009). Wie vermutlich sämtliche empirischen Untersuchungen, weisen daher auch der 
empirische Forschungsprozess der vorliegenden Dissertation und die dabei herausge-
arbeiteten empirischen Erkenntnisse bestimmte Limitationen auf. Insbesondere im 
Hinblick auf ihre Generalisierbarkeit sind in diesem Zusammenhang verschiedene As-
pekte relevant, konkret die Repräsentativität, Objektivität, Reliabilität und Validität. 
Sie werden im Folgenden sukzessive diskutiert. 

Eine erste Limitation bezieht sich auf den Aspekt der statistischen Repräsentativität. 
Bedingt durch das qualitative Forschungsdesign und die bewusste Entscheidung für 
eine auf theoretischen Kriterien basierende Auswahl der Fallstudien, sind die Ergeb-
nisse zwar auf einer analytischen und inhaltlichen Ebene generalisierbar, aufgrund feh-
lender statistischer Repräsentativität jedoch nicht in statistischer Hinsicht; was aller-
dings auch explizit nicht Ziel des Forschungsprozesses war. Um inhaltliche Repräsen-
tativität zu gewährleisten und unzulässige, durch die empirischen Daten nicht gestütz-
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te, analytische Verallgemeinerungen in Bezug auf die Aufgabenträgerrationalitäten zu 
vermeiden, wurde im Rahmen der Samplingstrategie eine Fallstudienkontrastierung 
vorgenommen. Ziel war dabei, Fallstudien mit möglichst unterschiedlichen Ausprä-
gungen in Bezug auf den zentralen Aspekt, die Vergabepraktiken auszuwählen (Glaser 
& Strauss 1967; Steinke 2000).  

In diesem Zusammenhang ist allerdings der mononationale Kontext der vier Fallstu-
dien anzusprechen. Bei einer Übertragung der empirischen Ergebnisse auf Aufgaben-
trägerorganisationen anderer Länder sind neben den kulturellen Unterschieden insbe-
sondere mögliche Unterschiede zwischen den politischen (Anreiz-)Systemen, zwi-
schen den Strukturen der Verwaltungssysteme oder zwischen den gesetzlichen bezie-
hungsweise regulativen Institutionen des jeweilige Landes und der Schweiz zu berück-
sichtigen. Eine weitere Limitation des Forschungsprozesses und der daraus resultie-
renden Erkenntnisse in Bezug auf ihre Generalisierbarkeit begründet sich im interpre-
tativen Paradigma dieser Arbeit und der in diesem Zusammenhang verwendeten Me-
thode der Grounded Theory. So war es nicht Ziel dieser Dissertation – und konnte es 
aufgrund ihrer ontologischen und epistemologischen Grundannahmen auch nicht 
sein –, eine möglichst hohe Objektivität der Ergebnisse zu erreichen, das heißt die Ra-
tionalität der Aufgabenträger objektiv aus dem Datenmaterial herauszuarbeiten und als 
objektive Realität darzustellen. Stattdessen handelt es sich bei den entsprechenden Er-
kenntnissen grundsätzlich um subjektive Realitätskonstruktionen des Verfassers auf 
Basis subjektiver Interpretationen des Datenmaterials.  

Die Möglichkeit, durch Triangulation der forschenden Personen Intersubjektivität her-
zustellen, indem mehrere Personen das Datenmaterial systematisch interpretierten 
(Denzin 1989), konnte nicht genutzt werden, da es sich bei dem Dissertationsprojekt 
um das Forschungsprojekt einer Einzelperson handelte. Durch eine kommunikative 
Validierung der Erkenntnisse (Flick 2009: 388) mittels Ergänzung des empirischen 
Forschungsprozesses um ein sich an die Datenauswertung anschliessendes ʻmember 
checkingʼ (Guba & Lincoln 1981) wurde aber dennoch Intersubjektivität angestrebt. In 
diesem Zusammenhang erfolgte eine Diskussion und Einordnung der empirischen Er-
gebnisse gemeinsam mit Vertretern der Beforschten, also der analysierten Aufgaben-
trägerorganisationen, sowie eine weitere Feedbackrunde mit Vertretern von Bera-
tungsunternehmen, die im Regionalverkehr tätig sind, sowie von Verkehrsunterneh-
men. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Ergebnisse methodenbedingt durch Subjek-
tivität gekennzeichnet sind. 

Schließlich können als dritter und vierter Aspekt in Bezug auf die Limitationen dieser 
Dissertation die im Methodenstreit zwischen quantitativer und qualitativer Forschung 
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(Bryman 1984a) geäußerte grundsätzliche Kritik an qualitativer Forschung hinsichtlich 
der geringen Reliabilität und Validität ihrer Methoden und der damit generierten empi-
rischen Ergebnisse thematisiert werden. In diesem Zusammenhang wurden bewusst 
verschiedene Maßnahmen im Forschungsprozess berücksichtigt, die zur Sicherstellung 
einer ausreichenden Reliabilität und Validität der Ergebnisse beitragen sollten.  

Im Sinne der Reliabilität, also der Nachvollziehbarkeit der Erkenntnisse, wurde der 
Forschungsprozess strikt auf einem durch die Grounded Theory festgelegten Verfah-
rensablauf mit beschriebenen Vorgehensregeln auf den einzelnen Prozessstufen durch-
geführt (Strauss & Corbin 1998), der auch dokumentiert wurde (Kirk & Miller 1986). 
Zudem erfolgte die Darstellung der empirischen Ergebnisse zwecks Nachvollziehbar-
keit zunächst auf einer disaggregierten Ebene für jede Aufgabenträgerorganisation se-
parat. Dabei wurden für die einzelnen abgeleiteten Erkenntnisse jeweils konkrete Bei-
spiele aus dem Datenmaterial in Form entsprechender Zitationen präsentiert, und zwar 
ebenfalls im Sinne einer besseren Nachvollziehbarkeit. 

Die Validität qualitativer Forschung kann durch die Berücksichtigung verschiedener 
Arten von Triangulation im Forschungsprozess erhöht werden (Denzin 1989; Flick 
2008). Wie oben beschrieben, war eine Forschertriangulation im Forschungsprozess zu 
dieser Dissertation nicht möglich. Triangulation fand dagegen auf der Ebene der Daten 
in Form der Integration verschiedener Datenquellen in den Forschungsprozess (Inter-
views mit verschiedenen Vertretern einer Aufgabenträgerorganisation, Interviews mit 
externen Experten, Dokumente, Artefakte) sowie auf der Ebene der Methoden durch 
die Berücksichtigung verschiedener qualitativer Verfahren (narrative Interviews, Ex-
perteninterviews, qualitative Dokumentanalyse, Artefaktanalyse) statt (Denzin 1989). 
Schließlich wurde, wie bereits in diesem Unterkapitel beschrieben, eine kommunikati-
ve Validierung der empirischen Erkenntnisse durch ihre Spiegelung sowohl an den 
Forschungsobjekten selber als auch an externen Experten vorgenommen. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass der Forschungsprozess und die empiri-
schen Erkenntnisse dieser Dissertation den üblichen Limitationen qualitativer Groun-
ded Theory-Forschung unterliegen, dass diese Limitationen aber zum einen angesichts 
der Vorteile der gewählten Methodologie in Bezug auf die relevanten Forschungsfra-
gen bewusst in Kauf genommen und zum anderen durch die Berücksichtigung ver-
schiedener Maßnahmen bei der Konzeption des Forschungsprozesses antizipiert und 
daher begrenzt wurden. 
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